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der im Reichs-Gesetzblatt

vomJahre 1889

Datum Ausgegeben Nr. Nr.
des zu des desGe.Seiten.

Gesetzes2c.|Berlin. Stücks. setzes2c.

1888. 1889.
12. Janr.29. August.] Konvention zwischendem FreistaateSalvador 21. 1870.191-192.

und demDeutschen Reich.
1889.
2. JunK.19 Janr.Bekanntmachung, betreffendeineAbänderung 1. 1840. 1.

des Verzeichnisses der gewerblichen
Anlagen, welcheeiner besonderenGeneh=
migung bedürfen.

2. Febr. 5. Febr.Gesetz, betreffendBekämpfung des Sklaven= 2. 1841. 3.
handels und Schutz der Manen Inter=
essen in Ostafrika.

15. —19. — Verordnung,betreffenddieAusübungder Prisen= 3. 1842. 65-10.
gerichtsbarkeit aus Anlaß der ostafrika—
nischen Blokade.

18. — 126. — JEesetz,betreffenddie Kontrole des Reichs— 4. 1843. 11.
haushalts und des Landeshaushalts
von Elsaß=Lothringen für das Etatsjahr
1888/89.

26. — 7. März.] Bekanntmachung, betreffend die Gestattung 5. 1846. 8738
des Umlaufs der Scheidemünzen der
österreichischenWährung innerhalbpreußi=
scher Grenzbezirke.

26. — 7. — Bekanntmachung,betreffenddie Gestattung 5. 1847. 38.
des Umlaufs der Scheidemünzen der
Frankenwährung innerhalbdeswürttem=
bergischen Grenzbezirks.



IV ChronologischeUebersichtdes Jahrganges 1889.

Datum Ausgegeben Nr. Nr.
des zu Inhal t. des des Ge.Seiten.

Gesetzes2c.Berlin. Stücks. setzesrc.

1889. 1889.
4. März. 7. März.Gesetz, betreffenddie Feststellungdes Reichs= 5. 1844.— 13-36.

haushalts- Etats für das Etatsjahr (mitAnl.)
1889/90.

4. — 7. — Gesetz,betreffenddieAufnahme einerAnleihe 5. 1845. 37.
für Zwecke der Verwaltungen des Reichs=
heeres, der Marine und der Reichs=
eisenbahnen.

4. — 30. — Bekanntmachung, betreffend Ausführungs= 6. 1850. 46.
bestimmungen zu demGesetze über die
Einführung der Gewerbeordnung in
Elsaß=-Lothringen vom27. Februar 1888
(Reichs=Gesetzbl.S. 57).

27. — 30. — Gesetz, betreffenddie Feststellungeines Nach= 6. 1848.39-45.
trags zum Reichshaushalts=Etat für (mitAnl.)
das Etatsjahr 1889/90.

27. — 30. — Gesetz,betreffenddieAufnahme einerAnleihe 6. 1849. 45-46.
für Jwecke der Verwaltung des Reichs=
heeres.

30. — 30. — AllerhöchsterErlaß, betreffenddie Trennung 1 1851. 47.
des Oberkommandos der Marine von
der Verwaltung derselben.

7. April.. April.Gesetz, betreffenddie Aufhebung der§. 4 und 8. 1852. 49.
25 des Gesetzes über die Besteuerung des «
Branntweins vom24. Juni 1887 (Reichs=
GesetzblS. 253).

15. — 24.Dezbr. Deklaration zur internationalen Reblaus.. 1878.203-204
Konvention. (mitAnl.)

16. — 20. April. Verordnungüberdie Inkraftsetzung desGe= 9. 1853. 51.
setzes vom 5. Mai 1886, betreffenddie
Unfall= und Krankenversicherung der in
land= und forstwirthschaftlichen Be=
trieben beschäftigtenVersonen.

18. —26. — Gesetz,betreffenddieAbänderungdes Vereins= 10. 1854. 53.
zollgesetzes vomI. Juli 1869.

19. — 26. — Bekanntmachung, betreffenddie Einfuhr von 10. 1855. 54.
Pflanzen und sonstigenGegenständen des
Gartenbaues.

1. Mai. 10. Mai. Gesetz, betreffenddie Erwerbs- und Wirth= 1. 1856. 55=93.
schaftsgenossenschaften.
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Datum Ausgegeben Nr. Nr.
des zu Inhal t. des desGe.Seiten.

Gesetzes2c. Berlin. Stücks. setzesrc.

1889. 1889.
12. Juni.18. Juni.Gesetz, betreffend die Geschäftssprache der 12. 1857.95-96.

gerichtlichen Behörden in Elsaß=Lo=
thringen. »

22. — 126. — Gesetz,betreffenddie Invaliditäts- und 13. 1858.97-144
Altersversicherung.

22. —26.— Verordnung, betreffendden Eigenthums= 14. 1859. 145-147.
erwerb und die dingliche Belastung
derGrundstücke im Schutzgebiete der
Marschall=Inseln.

11.Juli.22. Juli. Bekanntmachung,betreffenddieFührungdesGe= 15.— 18601.150-167.
nossenschaftsregisters und die Anmel= (mitAnl.)
dungen zu demselben.

14. 122. — Verordnung, betreffenddas Verbot der Ein— 15. 1860. 149.
- fuhr von lebendenSchweinen aus Ruß—

land, Oesterreich-Ungarn und denHinter—
ländernOesterreich=Ungarns.

16. —23. — Bekanntmachung,betreffenddenAufruf unddie 16. 1862.469-170.
Einziehung der Einhundertmarknoten
der Hannoverschen Bank in Hannover.

16. — 23. — Bekanntmachung, betreffendden Antheil der 16. 1863. 170.
Reichsbank an demGesammtbetrage des
steuerfreien ungedeckten Notenumlaufs.

27. — 1.August. Bekanntmachung, betreffendAbänderung der 18. 1866. 173.
allgemeinen polizeilichen Bestimmungen
über die Anlegung von Dampfkesseln vom
29. Mai 1871 (Reichs=Gesetzbl.S. 122).

28. —.3. — AllerhöchsterErlaß, betreffenddie Abänderung 19. 1867.75-IL76.
derInstruktion zur Ausführung derGesetze (mitAnl.)
über die Naturalleistungen für die be=
waffnete Macht im Frieden vom30.August
1887 (Reichs=Gesetzbl.S. 433).

29. — 30.Juli. Verordnung zur Ergänzung der Verord= 17#. 1864.— 171.
nungen über das Verhalten der Schiffer
nach einemZusammenstoße von Schiffen
auf See vom 15. August 1876 und zur
Verhütung des Jusammenstoßens der
Schiffe auf See vom 7. Januar 1880.



VI

Datum
des

Ausgegeden
zu

Berlin.
Juchalt

Nr.
des

Nr.
desGe=
setzes2c.

Seiten.

1889.—
29.Juli.

10. August.

15.

30.

30.

25. Oktbr.

25.

18. Dezbr.

1889.
30. Juli.

13.August.

24.

13.Septbr.

13.

1. Oktbr.

29.

29.

20. Dezbr.

Verordnung, betreffendAbänderung und Er—
gänzungdes8.35 derMilitär-Transport—
Ordnung für Eisenbahnen im Frieden
(Friedens-Transport-Ordnung).

Bekanntmachung,betreffendAbänderung und
Ergänzung der Anlage XI zur Kriegs—
Transport-Ordnung.

Verordnung, betreffenddas Bergwesen im
südwestafrikanischen Schutzgebiet.

Bekanntmachung,betreffendden Beitritt von
Tunis zum internationalen Vertrage
zum Schutze der unterseeischen Telegra—
phenkabel vom 14. März 1884 (Reichs=
Gesetzbl.1888 S. 151 ff.).

AllerhöchsterErlaß, betreffenddie Aufnahme
einer Anleihe auf Grund der Gesetzevom
16. Februar 1882, 31. März 1885, 16.März
1886, 4. März 1889 und 27. März 1889.

Verordnung über die Inkraftsetzung des Ge=
setzesvom 5. Mai 1886, betreffenddie Un=
fall- und Krankenversicherung der in
land=-und forstwirthschaftlichen Betrieben
beschäftigtenPersonen.

Verordnung, betreffenddie Einberufung des
Reichstags.

Bekanntmachung,betreffendden Aufruf und
die Einziehung der Einhundertmark=
noten der Bremer Bank in Bremen.

Bekanntmachung,betreffendden Antheil der
Reichsbank an demGesammtbetrage des
steuerfreien ungedeckten Notenumlaufs.

Gesetz,betreffenddie Abänderung des Bank=
gesetzesvom 14.März 1875.

— ——

Herausgegebenim Reichsamt des Innern.

Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerei.

17.

19.

20.

22.

22.

23.

24.

25.

26.

26.

1865.

1869.

1872.

1871.

1873.

1874.

1875.

1876.

1877.

172.

177.

179-190.

194.

193-194.

195.

200.

201-202.
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Reichs-Gesetzblatt.
AMÆI.

Inhalt: Bekanntmachung, betreffendeineAbänderungdesVerzeichnissesder gewerblichenAnlagen,welche
einer besonderenGenehmigungbedürfen.S. 1.

(Nr. 1840.) Bekanntmachung,betreffendeine Abänderung desVerzeichnissesder gewerblichen
Anlagen, welcheeiner besonderenGenehmigungbedürfen. Vom 2. Januar
1889.

D. Reichstaghat in seinerPlenarsitzungvom 14. Dezemberv. J. beschlossen,
demBeschlussedes Bundesraths,

betreffenddie Aufnahme der Anstalten zum Trocknenund Einsalzen
ungegerbterThierfelle,sowiederVerbleiungs=,Verzinnungs=und Ver=
zinkungsanstaltenin das VerzeichnißderjenigengewerblichenAnlagen,
welchenach Bestimmung des F. 16 der Gewerbeordnungfür das
DeutscheReich (Reichs=Gesetzbl.1883 S. 177) einerbesonderenGe=
nehmigung bedürfen(Bekanntmachungvom 16. Juli 1888, Reichs=
Gesetzbl.S. 218),

dieGenehmigungzu ertheilen.
Berlin, den2. Januar 1889.

Der Reichs kanzler.
In Vertretung:

von Beetticher.

Herausgegebenim Reichsamtdes Innern.

Berlin, gedrucktin derReichsdruckerei.

Reichs=Gesetzbl.1889. 1

Ausgegebenzu Berlin den 19.Januar 1889.





Reichs=Gesetzblatt
AMÆ2.

Inhalt: Gesetz, betreffendden Schutz der deutschenInteressen und Bekämpfung des Sklavenhandels in
Ostafrika. S. 3.

(Nr. 1841.) Gesetz,betreffendden Schutz der deutschenInteressenund Bekämpfungdes
Sklavenhandelsin Ostafrika. Vom 2. Februar 1889.

Wir Wilhelm, vonGottesGnadenDeutscherKaiser,Koͤnig
von Preußen2c.

verordnenim Namen desReichs, nach erfolgterZustimmungdes Bundesraths
und des Reichstags,was folgt:

§ 1.
Für Maßregeln zur Unterdrückungdes Sklavenhandelsund zum Schutz

der deutschenInteressenin Ostafrikawird eineSumme bis zur Höhe von zwei
Millionen Mark zur Verfügung gestellt.

. G.2.
Die Ausführungder erforderlichenMaßregelnwird einemReichskommissar

übertragen.
S. 3.

Der Reichskanzlerwird ermächtigt, die erforderlichenBeträge nach Maß=
gabedes eintretendenBedürfnissesaus denbereitenMitteln derReichs=Hauptkasse
zu entnehmen.

UrkundlichunterUnsererHöchsteigenhändigenUnterschriftund beigedrucktem
KaiserlichenInsiegel.

GegebenBerlin, den2. Februar1889.

(#.§.) Wilhelm.
Graf von Bismarck.

— —

Herausgegebenim Reichsamt des Innern.

Berlin, gedrucktin derReichsdruckerei.

Reichs=Gesetzbl.1889. 2

Ausgegebenzu Berlin den 5. Februar 1889.





Reichs—Gescit att.
*i

Juhalt: Verordnung, betreffenddieAusübung derPrisengerichtsbarkeitaus Anlaß der ostafrikanischenBlokade.
S. 5. — Berichtigung. S. 10.

(Nr. 1842.) Verordnung, betreffenddie Ausübung der Prisengerichtsbarkeitaus Anlaß der
ostafrikanischenBlokade. Vom 15. Februar 1889.

Wir Wilhelm)vonGottesGnadenDeutscherKaiser,König
von Preußen2c.

verordnenauf Grund des F. 2 desGesetzesvom 3.Mai 1884, betreffenddie
Prisengerichtsbarkeit(Reichs=Gesetzbl.S. 49), im Namen desReichs, was folgt:

I. Behörden.
#.

Die Entscheidungüber dieRechtmäßigkeitdervon demdeutschenGeschwader
aus Anlaß der Blokadeder ostafrikanischenKüstegemachtenPrisen erfolgt:

in ersterInstanz durchdas Prisengerichtin Janzibar,
in zweiterInstanz durchdas Oberprisengerichtin Berlin.

Die allgemeineGeschäftsaufsichtüber dieseGerichte steht dem Reichs=
kanzlerzu. ¾lbP½n

Dem Plrisengerichtstehtals Einzelrichterder KaiserlicheGeneralkonsulin
Zanzibar oder, im Falle seinerBehinderung,derjenigeKaiserlicheBeamte vor,
welcherihn bei der Ausübung der Konsulargerichtsbarkeitzu vertretenhat.

g. 3.
Das Oberprisengerichtbestehtaus einemVorsitzendenund sechsBeisitzern.

S. 4.
Bei demPrisengerichtwie bei demOberprisengerichtwird je einKaiserlicher

Kommissarbestellt.
KaiserlicherKommissarbei demPrisengerichtist derAuditeur desBlokade—

geschwaders,welcherim Behinderungsfalledurcheinenvom Geschwader—— zu
bezeichnendenOffiziervertretenwird.
Reichs=Gesetzbl.1889. 3

Ausgegebenzu Berlin den 19.Februar 1889.
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Die KaiserlichenKommissarienhabenden Anweisungendes Reichskanzlers
Folgezu leisten.

E. 5.
Die Ernennung der Mitglieder des Oberprisengerichtsund ihrer Stell=

vertretersowiedesKaiserlichenKommissarsbei demOberprisengerichterfolgtdurch
KaiserlicheOrder.

S. 6.
Die erforderlichenAnordnungenhinsichtlichderBüreau=undUnterbeamten,

der Geschäftsräumeund der Büreaubedürfnissefür das Oberprisengerichtwerden
vomReichskanzlergetroffen.

II. VorbereitendesVerfahren.
*

Ueber den Hergang bei der Aufbringung der Prise wird demKaiserlichen
Konsulat in Zanzibar durch das Geschwader=Kommandosobaldals thunlich
Mittheilung gemacht.

Dieser Mittheilung werdeneinevon demBefehlshaber,welcherdie Prise
gemachthat, abgefaßteoder zu Protokoll gegebeneDarstellung über das der
Aufbringung zu Grunde liegendeSachverhältniß, sowie etwaigeVerhandlungen
und Aufzeichnungenüber die Aussagender sonstbei demHergang betheiligten
Personenund außerdemetwa vorgefundeneSchiffspapierebeigefügt.

Falls die Prise vernichtetoderuntergegangenist, wird aucheineVer=
handlungüber diesenHergang eingereicht.

S. S.
Die eingebrachtePrise wird demKaiserlichenKonsulat übergeben,welches,

soweit thunlich unter Zuziehungdes Schiffers, für Aufnahme einesInventars
und für Sicherungvon Schiff und LadungSorge zu tragenhat.

½.
Wenn es sich ergiebt, daß die Prise einererheblichenWerthsverringerung

ausgesetztist, oder ihre Aufbewahrung unverhältnißmäßigeKosten verursachen
würde, kann das KaiserlicheKonsulat im Einvernehmenmit dem beidemPrisen=
gerichtbestelltenKaiserlichenKommissar den öffentlichenVerkauf und dieHinter=
legungdesErlösesveranlassen.

In gleicherWeise werdenAnträge erledigt, welchedie Herausgabevon
Schiff oder Ladung gegenHinterlegungdes Werthes betreffen.

K.10. ,
Das KaiserlicheKonsulat hat alle Thatsachen,welchefür dieBeurtheilung

der rechtmäßigenAufbringung der Prise und für die Frage, inwieweit dieselbe
zu verurtheilenoder freizugebenist, nochvon Erheblichkeitsind, durchAufnahme
der Beweisemit möglichsterBeschleunigungfestzustellen.
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K.11.
Der KaiserlicheKommissarkann stetsvon dem Stande des vorbereitenden

VerfahrensKenntnißnehmenund den Verhandlungenbeiwohnen.
Nach Abschlußdes vorbereitendenVerfahrens sind die Akten ohneVerzug

demKaiserlichenKommissarzuzustellen.
Der KaiserlicheKommissar kann sowohl selbständigals durch Anträge

bei dem KaiserlichenKonsulat weitereErhebungenveranlassen. Erachtet er die
Sache für spruchreif,so überreichter die Akten dem Prisengerichtmit einem
schriftlichenAntrag.

III. Verfahrenvor demPrisengericht.

g.12.
Ist der Antrag des KaiserlichenKommissars auf Freisprechungder Prise

gerichtet,so erläßt das Prisengericht,insoweitdasselbedenAntrag für begründet
erachtet,die freisprechendeEntscheidungohnemündlicheVerhandlung.

. 13.
Soweit nicht auf Grund des F§.12 eine Entscheidungergeht, hat das

Prisengerichtdie BetheiligtenohneVerzug aufzufordern,ihre etwaigenAnsprüche
binneneinerdreiWochennicht übersteigendenFrist durchEinreichungeinerschrift=
lichenReklamationgeltendzu machen.

Die Aufforderung ist durch Anheftung an die Gerichtstafelbekanntzu
machen.

Die Bekanntmachunggilt als bewirktmit dem Ablauf des zweitenTages
nacherfolgterAnheftung.

An die in Zanzibar sichaufhaltendensowiean die sonstohneVerzögerung
des Verfahrens erreichbarenBetheiligtensoll eine besondereBekanntmachunger=
folgen. Jedoch gilt auch diesenPersonen gegenüberdie Bekanntmachungmit
demim Absatz3 bezeichnetenZeitpunktals bewirkt.

C.14.
Die Reklamationmuß einenbestimmtenAntrag enthalten.
Wohnt der Reklamant nicht in ZJanzibar,so ist, falls er nicht einenda=

selbstwohnhaftenBevollmächtigtenbestellthat, in derReklamationsschrifteinein
Zanzibar wohnhafteund unterderdeutschenKonsulargerichtsbarkeitstehendePerson
zu bezeichnen,welche die für ihn bestimmtenSchriftstückein Empfang zu
nehmenhat.

Geschiehtdies nicht, so erfolgenalle Zustellungenbis zur nachträglichen
BenennungdurchAnheftungan die Gerichtstafel.

Die Zustellunggilt als bewirktmit demAblauf deszweitenTagesnach
erfolgterAnheftung.
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S. 15.
Wenn Reklamationenbis zum Ablauf der Frist nicht eingegangensind,

wird die Entscheidungohne mündlicheVerhandlung, jedochnach Anhörung des
KaiserlichenKommissars erlassen. Ist eine Reklamation rechtzeitigeingegangen,
so wird Termin zur mündlichenVerhandlunganberaumt,zu welcherderKaiser=
licheKommissar und der Reklamant geladenwerden.

.. 16.
Die VerlegungeinesTermins, die VertagungeinerVerhandlungund die

Anberaumung einesTermins zur Fortsetzungder Verhandlung kann auf Antrag
odervon Amtswegenerfolgen.

S. 17.
Der Reklamantkann sichin demVerfahrenvor demPrisengerichtdurch

einenBevollmächtigtenvertretenlassen.
S.18.

Die mündlicheVerhandlungerfolgtunterZuziehungeinesvereidetenPro=
tokollführers. Das Protokoll muß die Namen der Anwesendenenthaltenund
denwesentlichenHergangund Inhalt der Verhandlungenwiedergeben.

**=
Die auf Grund einermündlichenVerhandlungergehendenEntscheidungen

müssenverkündetwerden. Einer Zustellungan denReklamantenbedürfennur
Endurtheile,sowienichtverkündeteBeschlüsse.

IV. Berufung.
6. 20.

Gegen das Endurtheil des Prisengerichtsstehtdie Berufung an das Ober=
prisengerichtsowohldemKaiserlichenKommissarals demReklamantenzu.

Die Berufungmuß bei demPrisengerichtbinnenzweiWochennachMit=
theilungder Entscheidungschriftlichoderzu Protokoll eingelegtwerden.

Der Beschwerdeführermuß binnen einer weiterenFrist von zwei Wochen
schriftlichoder zu Protokoll eine bestimmteErklärung darüberabgeben,inwieweit
er die Entscheidunganfechtenund derenAufhebung beantragenwill. Die Recht=
fertigungder Berufungkannmit der Einlegungverbundenwerden.

Die RechtfertigungsschriftdesReklamantenmuß von ihm selbstodervon
seinemBevollmächtigtenunterzeichnetsein.

S.21.
Ist dieBerufungnichtrechtzeitigeingelegtoderist dieRechtfertigungsschrift

nicht in der vorgeschriebenenFrist oderForm angebracht,so hat das Prisengericht
das Rechtsmittel durchBeschluß als unzulässigzu verwerfen. Der Beschwerde=
führer kann binnen zwei Wochen nach Zustellung des Beschlussesauf die Ent=
scheidungdesOberprisengerichtsantragen. In diesemFalle sinddieAktendurch



—9.-.

denKaiserlichenKommissaran das Oberprisengerichteinzusenden.Das letztere
entscheidetnachAnhörungdes bei ihm bestelltenKaiserlichenKommissars.

8. 22.
Ist die Berufung rechtzeitigeingelegtund in der vorgeschriebenenFrist

und Form gerechtfertigt,so ist die Berufungs=und Rechtfertigungsschriftdem
Gegner desBeschwerdeführerszuzustellen. Diesem stehtfrei, binnenzweiWochen
eineGegenerklärungeinzureichen.

Auf die GegenerklärungdesReklamantenfindetdie Vorschriftdes §. 20
letzterAbsatzAnwendung.

Nach Eingang derGegenerklärungodernachAblauf derFrist erfolgtdurch
denKaiserlichenKommissardie EinsendungderAkten an das Oberprisengericht.

K. 23.
Auf das Verfahren vor dem Oberprisengerichtfinden die Bestimmungen

der #F. 186 bis 193, auf die Berathung und Abstimmung die Vorschriftender
S. 194 bis 199 desGerichtsverfassungsgesetzesentsprechendeAnwendung.

S. 24.
Das OberprisengerichtentscheidetohnemündlicheVerhandlungnachAn=

hörungdes bei demselbenbestelltenKaiserlichenKommissars. Vor Fällung des
Endurtheilskanndas OberprisengerichtweitereErhebungenanordnen.

g.26.
Das EndurtheildesOberprisengerichtsist demReklamantensowiedem

KaiserlichenKommissarbeimOberprisengerichtzuzustellen.

V. AllgemeineBestimmungen.
-«-· §.26.

Endurtheilesind mit Gründenzu versehenund mit der Eingangsformel
„Im NamendesKaisers“ auszufertigen.

Die verurtheiltePrise ist, vorbehaltlichanderweiterKaiserlicherAnordnung, zu
verkaufen. Der Verkauf wird durch das KaiserlicheKonsulat in Zanzibar bewirkt.

Die VerwendungdesErlösesbleibtKaiserlicherBestimmungvorbehalten.
28.

Auf die zu bewirkendenZustellungenfinden, soweitdieseVerordnung nicht
andereBestimmungenenthält, die Vorschriftender Civilprozeßordnungüber Zu=
stellungenentsprechendeAnwendung.

Zustellungenan denKaiserlichenKommissarerfolgendurchVorlegungdes
zuzustellendenSchriftstücks.

Wenn mit der Zustellung derLauf einerFrist beginnt, so ist derTag der
Vorlegungvon demKaiserlichenKommissarauf derUrschriftzu vermerken.
Meichs=Geseqbl.1889. 4



—10-

« s. 822 »»
Gerichts=und Verwaltungsbehördenhabeninnerhalbihrer Zuständigkeit

den Ersuchender Prisenbehördenund der KaiserlichenKommissarezu entsprechen.
Auf die von denGerichtenzu leistendenRechtshülfenfindendie §S§.158 bis 167
desGerichtsverfassungsgesetzesentsprechendeAnwendung.

« . §.30.
Auf die Vernehmungvon Zeugenund Sachverständigensowieauf die

EinnahmeeinesAugenscheinsfindendie§9. 48 bis 93 derStrafprozeßordnung
mit der Maßgabe entsprechendeAnwendung,daß die Beeidigungder Zeugen
und Sachverständigenin derRegel bei ihrer erstenVernehmungzu erfolgenhat
und daß der Schifferder Prise nichtbeeidigtwird. . .

Z.31.
Wird von einemder bei Schiff oderLadungBetheiligteneineHandlung

beantragt,mit welcherbaareAuslagenverbundensind, so kanndieVornahme
derselbenvon der vorgängigenZahlung eineszur DeckungdieserAuslagenhin=
reichendenVorschussesabhängiggemachtwerden.

S.32.
Das Verfahrenin Prisensachenist gebühren=und stempelfrei.
Die in BlrisensachenmitwirkendenBeamtenerhaltenbei Dienstreisen

außerhalbihres Wohnortes aus ReichsmittelnTagegelderund Fuhrkosten,deren
Höheder Reichskanzlerbestimimt.
Urkundlich unterUnsererHöchsteigenhändigenUnterschriftundbeigedrucktem
KaiserlichenInsiegel.

GegebenBerlin, den 15. Februar 1889.

G. )Wilhelm.
Fürst von Bismarck.

— —

Berichtigung.
Die Ueberschriftdes in Nr.2 desReichs=GesetzblattesenthaltenenGesetzes
vom 2. Februar 1889 (Nr. 1841) hat zu lauten:

Gesetz, betreffendBekämpfungdes Sklavenhandelsund Schutzder
deutschenInteressenin Ostafrika.

— —

Herausgegebenim Reichsamt des Innern.

Berlin, gedrucktin derReichsdruckerei.



»Reichs-Gesetzblatt
Inhalt: Gesetz, betreffenddie Kontrole desReichshaushaltsund desLandeshaushaltsvon Elsaß=Lothringen

für das Etatsjahr1888/89. S. 11.

(Nr. 1843.) Gesetz,betreffenddieKontrole desReichshaushaltsund desLandeshaushaltsvon
Elsaß-Lothringenfür das Etatsjahr 1888/89. Vom 18. Februar 1889.

Wir Wilhelm,vonGottesGnadenDeutscherKaiser,König
von Preußen2c.

verordnenim Namen des Reichs, nach erfolgterZustimmungdes Bundesraths
und desReichstags,was folgt:

Die Kontrole des gesammtenReichshaushaltssowiedes Landeshaushalts
von Elsaß=Lothringenfür das Etatsjahr 1888/89 wird von der preußischen
Ober=Rechnungskammerunter der Benennung „Rechnungshof des Deutschen
Reichs“ nach Maßgabe der im Gesetzevom 11. Februar 1875 (Reichs=Gesetzbl.
S. 61), betreffenddie Kontrole des Reichshaushaltsund des Landeshaushalts
von Elsaß=Lothringenfür das Jahr 1874, enthaltenenVorschriftengeführt.

Ebenso hat die preußischeOber=Rechnungskammerin Bezug auf die Rech=
nungender Reichsbankfür das Jahr 1888 die gemäß§. 29 des Bankgesetzes
vom 14. März 1875 (Reichs=Gesetzbl.S. 177) demRechnungshofdesDeutschen
Reichs obliegendenGeschäftewahrzunehmen.

UrkundlichunterUnsererHöchsteigenhändigenUnterschriftund beigedrucktem
KaiserlichenInsiegel.

GegebenBerlin, den18.Februar1889.

(I. S.) Wilhelm.
Fürst von Bismarck.

Herausgegebenim Reichsamtdes Innern.

Berlin, gedrucktin derReichsdruckerei.

Reichs=Gesetzbl.1889. 5

Ausgegebenzu Berlin den 25. Februar 1889.
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Reichs-Gesetzblatt.
- 5.

Inhalt: Gesetz, betreffenddie Feststellungdes Reichshaushalts-Etats für das Etatsjahr 1889/90. S. 13. —
Gesetz, betreffenddie AufnahmeeinerAnleihe für Zweckeder Verwaltungendes Reichsheeres,der
Marine und der Reichseisenbahnen.S. 37. — Bekanntmachung, betreffenddie Gestattungdes
Umlaufs der Scheidemünzender österreichischenWährung innerhalbpreußischerGrenzbezirke.S. 37. —
Bekanntmachung, betreffenddie Gestattungdes Umlaufs der Scheidemünzender Frankenwährung
innerhalbdeswürttembergischenGrenzbezirks.S. 38.

(Nr. 1844.) Gesetz,betreffenddie Feststellungdes Reichshaushalts-Etats für das Etatsjahr
1889/90. Vom 4. März 1889.

Wi Wilhelm,vonGottesGnadenDeutscherKaiser,Koͤnig
von Preußen2c.

verordnenim Namen des Reichs, nach erfolgterZustimmung des Bundesraths
und desReichstags,was folgt:

Der diesemGesetzeals Anlage beigefügteReichshaushalts-Etatfür das
Etatsjahr1889/90wird, wie folgt, festgestellt:

* in Ausgabe
auf 946 181 699 Mark, nämlich

auf 806425 340 Mark an fortdauernden,
auf 56232 477 Mark an einmaligenAusgaben des ordentlichen

Etats, und
auf 83523 882 Mark an einmaligenAusgaben des außerordent=

lichenEtats,
und

in Einnahme
auf946181699Mark.

S. 2.
Der diesemGesetzeals weitereAnlage beigefügteBesoldungs=Etatfür das

Reichsbank=Direktoriumfür die Jeit vom 1. April 1889 bis 31.März 1890
wird auf 148374Mark festgestellt.
Reichs=Gesetzbl.1889. 6

Ausgegebenzu Berlin den 7. März 1889.
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S. 3.

Der Reichskanzlerwird ermächtigt,zur vorübergehendenVerstärkungdes
ordentlichenBetriebsfondsderReichs=HauptkassenachBedarf, jedochnichtüber
denBetragvoneinhundertMillionenMark hinaus,Schatzanweisungenauszugeben.

S. 4.

Die BestimmungdesZinssatzesdieserSchatzanweisungen,derenAusfertigung
der preußischenHauptverwaltungder Staatsschuldenübertragenwird, und der
Dauer derUmlaufszeit,welcheden30. September1890 nichtüberschreitendarf,
wird demReichskanzlerüberlassen.Innerhalb diesesZeitraumes kann, nachAn=
ordnungdesReichskanzlers,der Betrag derSchatzanweisungenwiederholt,jedoch
nur zurDeckungder in VerkehrgesetztenSchatzanweisungen,ausgegebenwerden.

g.s.
Die zur Verzinsung und Einlösung der Schatzanweisungenerforderlichen

Beträge müssender Reichsschuldenverwaltungaus den bereitestenEinkünftendes
Reichszur Verfallzeitzur Verfügunggestelltwerden.

g.6.
Die Ausgabe der Schatzanweisungenist durchdie Reichskassezu bewirken.
Die Zinsen der Schatzanweisungen,sofernletztereverzinslichausgefertigt

sind,verjährenbinnenvierJahren, dieverschriebenenKapitalbeträgebinnendreißig
Jahren nachEintritt des in jederSchatzanweisungauszudrückendenFälligkeits—
termins.

Urkundlichunter UnsererHöchsteigenhändigenUnterschriftund beigedrucktem
KaiserlichenInsiegel.

GegebenBerlin, den4. März 1889.

(L. S.) Wilhelm.
Fürst von Bismarck.
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Ucichshaushalts-Etat

für das Etatsjahr

1889/90.
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**“ Ausgabe. Etatsjahr nn 7
5½ egfallend.2 1889/90. wegf

Mark. Mark.

FortdauerndeAusgaben.

17 I. Bundesrath.
Die erforderlichenAusgabenwerdenfür jetztaus den
unterKapitel 7 ausgesetztenFondsmitbestritten.

2.14. — — 383370 1750

3.0 III. ReichshanzlerundReichskanzlieii. 147960 —-

IV. AuswärtigesAmt.
4. 1/11.Auswärtiges iinnnnn::e: 1 502 190 6 660

5. 1/119.Gesandtschaften,Konsulateund Schutzgebiete 6 335 100 1 050
6. 1/8.Allgemeine Fonds 681564 3139

SummeIV . . . 8518854 10849

V. ReichsamtdesInnern.
7. 1/12. ReichsamtdesInnern 753280 2 350

7a. 1/15. AllgemeineFdnmdzszs 5245 688 —
7b.1X8.Reichskommissariate.......................·. 55200 —
7c.1X2.BundesamtfürdasHeimathwesen............. 29700 —

7d. 1/4. Schiffsvermessungsnt 17 790 –

8. EntscheidendeDisziplinarbehördden 6 000 —-
9.1X3.Behördenfürdiellntersuchungvon Seeunfällen... 37800 —

10.1X8.StatistischesAmt........................... 667825 600
11.s1X7.Normal-Aichungskommission.................. 95 630 600

12. 1/7. Gesundheitsaatt::t 158715 —

13.8. [Patenttt 747680 —-
1Za.1,8.Reichs-Versicherungsamt..................... 366525 —

13b. 1/9.Physikalisch⸗technischeReichsanstalt. . 191339 9000
Summe W88 373 172 12 550
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Ueberhaupt
Preußen Sachsen.|]Wrt= für das kinw!

Ausgabe. re. temberg.Etatsjahr üͤnftg8 188990. 5eg=
E S# fallend

Mark. Mark. Mark. Mark. Mark.

VI.VerwaltungdesReichsheeres
14. 1/II. Kriegsministeinnm . . .. 1 73620%0 520 90 150)1 927870500
15. 1/4.Militär=Kassenwesen 233 928 25 605 15 750 275 288—
16. 1½9. Militär=Intendanturen 1 524 4423 4100 S5%
17. 1/6.Militär=Geistlichkit 634300 38300 11 112 683712 —
18. 1/6.Militär=Justizverwaltung 570044% 696124 7620
19. HöhereTruppenbefehlshabrer, 261 8623188 148 1139770|258978033000
20. 1/3.|Gouverneure, Kommandanten

undPlatzmajore.. . .. 588629 18312 15600 62254149 681
21. 1/3. Adjutantur=Offiziereund Offi=

zierein besonderenStellungen 913572 71400 52800 1037772 —
22. 1/26.GeneralstabundLandesvermes⸗

samesreeen 1 769 41111740 68 660940
23. 1/4. Ingenieur=und Pionierkoppds673 0444y3 1 —
24.1/22.GeldverpflegungderTruppen.95364937 336278|542076311091219749 215
25. 1/6. Daturalverpflegung 73 3181786 4357981 115417/83 86939332 713
26. 1/10.|BekleidungundAusrüstungder

— —— 20 001 32517917 4981073 31122 992 13411 173
27. 1/17.|Garnisonverwaltungs=undSer=

—— 32839609 S04504½½
28. 1/7.. Garnisonbauwesen 453 606 5 300 23 860 482 766 65150
29. 1/17.Militär=Medizinalwesen 5729 620461O 3C.
30. 1/6. VerwaltungderTraindepotsund «

InstandhaltungderFeldgeräthe 747 515 57279 50 262 855 056 576
31. 1/2. VerpflegungderErsatz=undRe=

servemannschaften22. 2 329 726 168 773 78 1842 576 6633—
32. 1/5. AnkaufderRemontepfere. 4849 906 556“ 395359 581182
33. 1/“.Verwaltung der Remontedepots2m598347 — 1598347-—
34. 1/2. ReisekostenundTagegelder,Vor=

spann=undTransportkostern 5 316 1711 38229%
35. 1/59.|Militär=Erziehungs=und Bil=

dungemeen. 5 031 262 319 303 61 985 412 552 198
36. 1/7.]Militär=Gefängnißwesen 692247 83 021 34 850 810 118—
37. 1/23.Artillerie= und Waffenwesen 3 ¼é 020 219

Seite 272 894 640s23 226 02614 717 0641310 837 730| 255 507
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Ueberhaupt
Preußen Sachsen. Würt= für das onr*!ê

ie Ausgabe. 2c. temberg. Etatsjahr drns
5 1889/90. 9.fallend.

Mark. Mark. Mark. Mark. Mark.

Uebertrag 272 894 640|23 226 02614 717 064/310 837 730255 507
38. 1/4. TechnischeInstitutederArtillerie 601 946 35 658 — 637604—
39. 1/13. Bau und Unterhaltung der

Festunen 2575 885 29 979 11 7002 617 5641—
40. Wohnungsgeldzuschüsse 7200 333 6188493421008253 394044
41. 1/3. Unterstützungenfür aktiveMili=

tärs und Beamte,für welche
an anderen Stellen Unter=
stützungsfondsnicht ausge=
v�orfenisns .531 107500 7385 6 550 12140

4. ZuschußzurMilitär-⸗Wittwenkasse/15618121 1800001 %—
43. 1/4. VerschiedeneAusgaben 113400 6 658 3450 12350—

Summe Kapitel 14 bis 43285 055 518/24 104 525|15 301 9748824462 017256 551

44. Militärverwaltung *
von Bayern 47 940 027
Davon ab:

der auf die fort=
dauerndenAus=
gabenKapitel74
(AllgemeinerPen=
sionsfonds) mit. 3 776 106
und auf die ein=
maligen Aus=
gabendesordent=
lichen Etats —
Kapitel5— mit 1720764
entfallende,unter
Kapitel74dbezw.
beiKapitel5unter
Titel 106 ange=
setzteTheil obiger —
Qiote 9 5 496 870

bleiben — — — 42 443 15—

Summe V. — — —- 366905174256551
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Bsl " 8Darunter. ra ».
Ausgabe. Etatsjahr 6½

. wegfallend.1889/90 egfallen
Mark. Mark.

VII. Marineverwaltung.
B8 J. 624 450 —
46. 1/6.ydrographisches innnnt 172 770 –
1227#—6 sche esKtt........ 235735 4 600
48. 1/5. Stations=Intendantuten 197 995 —.
19 Mechtspiseetststs.. 29 550 —.
d a. Selsoreg. M 46855 600

128 MilMtrpersonll....... 8 864270 3 672
52. 1/5. Indiensthaltungder Schiffe und Fahrzeuge 5 483 000 —

165 2 312780
—— 113834 2340
55. 1/8. Servis=undGarnisonverwaltungswesen 927654 5 970
56. Wohnunggeldzuschiß 704700 30
——— 607501 —

58. 1/3. Reise=,Marsch=und Frachtkosten 477750 —
— unnteetttbtt..... 151802 600
60 1112A# stöchttee. 10034558 23 710
61.]1 rtillerie und Fortifikatton 2 150 425 —
62. 1/3. Torpedo=und Minenwesen 1 003 022 30 000
63. 1/5. Lootsen=,Betonnungs=und Leuchtfeuerwesen. 203930 —
64.1X7.VerschiedeneAusgaben....................... 170200 —

Summe VII.134512781 71522

VIII. Reichs-Justizverwaltung.
Ssttitt......... 380 420 —— bt... 12111#

SummeVIII.1s51 96 —
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* t— Darunter
—

r da ».

— Ausgabe. Etatzjahrkünftig
d*“ 188900. wegfallend.

Mark. Mark.

IK. keichsschatzamt.
67.1|12. BReichsschant — 526760 2000
68.]1|11.1gemeine Fonds — 285747130—
69. 1/11. Reichskommissariat «. 436070 1200

SummeIX»-286709966 3200

70.1x12. x.Ueichs-Eisknhahn-Antt.»»»»...... 298240 1560

XI. Leichsschuld.
71. 1/3. Verwaltung 78 500 —
72. 1/4. PVerzinsung.. . . . . . . . . . * 37405000 —-

SummeXI 3748350

7 MI Rechnungsbo.9# 5550481 —

XII. AllgemeinerPensionsfonds.

74. 1/6. VerwaltungdesReichsheeres:
a) PreußenrEr. 26 104 300.335 000
b)Sachsen......................... 155113219000
0)Württemberg..................... 121148011000

. · -28866912365000

d)azisBixyem»»................... 3776106—
» «- -32643018365000

75.1-7.Marineverwaltung,·....................... 106806820000
76.1J4.Civilverwaltungs»t.,....................... 799750 —

-?»-."’J Summexll1...34510836385000



t z8 Darunter
r da

m12 Ausgabe. Etatsjahr knfüs
8 18890. wegfallend.

Mark. Mark.

XIV. Reichs-Invalidenfonds.
77. 1/9. Verwaltung des Reichs=Invalidenfonnds 73 160 900
78. Zuschußzu denKostenderVerwaltungdesReichs=

heeres:
11. 34758 —
2. -Sachsen........................... 4440 —-
3. MWürttiemiter. 4440 —
4. -Bayern-«......................... 14980 —

— 58 618 –

79. Inwalidenpensionen2c.in Folge des Krieges von
1870/71.

14.4A. Verwaltung des Reichsheeres:
BMrecnererernrnnnnnn.. 15 950000 —
——— ... 1015 100

— — 534400
————.————— 3807996

=21307 496 –

58.B. Verwaltung der Kaiserlichen Marine 16957 *
21 324453 —

80. Inwalidenpensionen2c.in FolgederKriegevor 1870.
14. Verwaltung des Reichsheeres:

à Puetfen... .. 2 667000 —-
b) Sachsen ...............·...... 136292 —
J 69299 [Ü
i —=.— 41R 370642 —

— 3204064 —

5/7.B. Verwaltung der KaiserlichenMarine 1 793 —

8.0. Sonstite Pensiien 357000 —
— 3562857 —

7
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t ganunter
r da —

– Ausgabe. Etatsjahr Sa=
— 1889/090.wegfallend.

Mark. Mark.

81. Ehrenzulagean die Inhaber des EisernenKreuzes
von 1870/71(Gesetzvom 2. Juni 1878):
3 Preuben2ce3.d—### 324.uhe 33 34884 —
——— * 2 1764 .
MWntterrrr. 216 —

d)Bayern........................... 432 —
— 37296 —-

82. Pensionenfür ehemaligefranzösischeMilitärpersonen.
1. Pensionenfür ehemaligefranzösischeMilitärpersonen

und #en Angeheiieee.. 350000 —
— 33. 45 784 —

395 784 –

83. Die aus demDispositionsfondsdesKaiserszuGna=
denbewilligungenaller Art bisherbewilligtenund
fernerhinzu bewilligendenUnterstützungenundEr=
ziehungsbeihülfenfür WittwenundKinder der in
Folge desKriegesvon 1870/71 für invalideer=
klärtenund demnächstverstorbenenMilitärpersonen
der Ober=und Unterklassenbis zur Höhe von
350000Mark fäbrliihh. 350000 –

84. 1/11.Inwaliden=Institute:
— 3174901 34290
b)Sachsen.....·.............·....... — —
Saeütterfüberr. 12 074 —
d)anBayern.................«.....· 43111

372 675 34290

Summe XWV.26 174 S43 35 190



* Darunter
Ausgabe. Etatsjahr künftig

188990. wegfallend.
Wark. Wark.

Wiederholungder fortdauerndenAusgaben.

Snmm 1 GBundesrahtt — —
A HReichstaag.. 383370 1750
. III. ReichskanzlerundReichskanzlli 147960 —
-IV.AuswärtigesAmt..«................· 8518854 10849
-v.Reichsamtdeannem................ 8373172 12550

VI. VerwaltungdesReichsheeres 366905174 256551
VMarineverwastmi.. 34512781 71522
VIII. Reichs=Justiwerwaltuunn 1851596 —-
-IX.Reichsschatzamt...................... 286709966 3200

TXX.Reichs=Eisenbahn=Amt 298240 1 560
#n ieicfehle... —. 37483500 —
JII Ramore. 555048 —
.II. AllgemeinerPensionsfods. 34 510 836 385 000
IXIV.Reichs=Invalidenfondds .... 26174843 35190

SummederfortdauerndenAusgaben.806 425340 778172
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Betrag
für das

2 * Ausgabe. Etatsjahr
S3 1889/90.

Mark.

EinmaligeAusgaben.

a. Ordentlicher Etat.
J— #— —

2. 1. U. AusmörtigesAnt. 604000
3. 1. II. ReichsamtdesImern..... 398189

4. 1|40. IV. Post-undTelegraphenverwaltung..... 5726860
4 1½. INa. beichsbruntetrtii.hs 719000
K. V. TDerwaltungdesReichsheeres.

1/78. oueerrnnn. 10 599 799
92/100. Käisen.. 2 158640
101/105. BBWBörttehres. —t—isssssWy 396156

Summe A. . . . 13154595

Preußen 2c.
79/86. Zu Garnisonbautenrc. in Elsaß=Lothrinen 1033414

Davon ab:
Zuschußdes außerordentlichenEtass. 139 399

bleiben Titel 79 bis 86 894 015

87. Für Bauten, zudenendieVerkaufserlösefür disponibleGrund=
stückezur Verwendungkommen(Artikel IV. Absatz1 des
GEesetzesvom 30. Mai 187)))h). 894 000

88/90. Zur Erweiterungvon Festungsthorenund Thorbrückenim Inter=
essedes Verkehrs, derenKosten demReichsfestungsbaufonds
nicht zur Last fallen (ArtikelIV Absatz2 desGesetzesvom

Bn 197).....————————— 364500

Seite 2 152515



Betrag
für das

Ausgabe. Etatsjahr
25 1889/90.

Mark.

(5.) Uebertrag 2 152515
91. Zu FestungsanlagenundEinebnungsarbeiten,derenKostendem

ReichsfestungsbaufondsnichtzurLast falen —
Summe B. 2 152515

106. Quotean Bayern von denAusgabenSumme H 1 720764
Summe wWA17027874

6. 135 VI. Marimverwalinn.N 13282170
Davon ab:

Zuschußdes außerordentlichenEStatts . . . . . . .. 4 818 000
bleibenSumme V. 8 464 170

*1. VII. Reichs-Justizverwaltinnngngg 450000
8. 1 II Meichsschatunt. — 145900
9. IX fehlbetragdesHaushaltsdesEtatsjahres1887/88.

vorbehaltlichder Berichtigungin Folge der Revision der
Rechnungen.8is#s2.. . 22696 484

b. Außerordentlicher Etat.
10. 1½. 1 PeichsamtdesInnren. . 14500000
11. — II. Post- und Telegraphenverwaltunng . . . .. –
12. III. Verwaltungdes Reichsheeres.

Aus Anlaß der HZecresverstärkung.
1/3. à GBrennnn. —“ “v 59 000
31/33. b) Sachsen «..,...................... 320000
34/36. ——— ç 357000

— 736 000

4.. Magazinverwaltungswesen(Preußen2cc0)) . . . . . . ... 394000
Summe . 1 130000



Betrag
für das

z Ausgabe. Etatsjahr
5 1889/90.

Mark.

(12.) Preußen2c.
5/7.u Garnisonbautenr2c.in Elsaß=Lothrinen 1 544000
8. Zuschußzu dengleichartigenAusgabenim ordentlichenEtat. 139399

Summe Titel 5 bis 8. 1 683399
9/10. Zur UmgestaltungundAusrüstungvondeutschenFestungenauf

Grund desGesetzesvom 30. Mai 1873 Artikel1 und II. —
11. Zu FestungsanlagenundEinebnungsarbeiten,derenKostendem

Reichsfestungsbaufondsnichtzur Läst fallen 21. 4 .. 31 500000
12.Zur Erweiterungbezw.NeuerwerbungvonArtillerie=Schießplätzen000000

13/30.|Lu Kofernenbauten — 3 754 166
Summe Preußen29c117 937565

37. Zu Erstattungenauf aus LandesmittelnaufgewendeteKasernen=
bau=2c.Kosten:

1. an KönigreichSachsen 74060 M.
## 58718.

3.-Baden...".................... 42394s
4.-Hessen....................... 988
5.= - "........... -Mecklenburg=Schwerin 2 840 129000

38. Für die Vervollständigungdes deutschenEisenbahnnetzesim
InteressederLandesvertheidigng 12400000

Summe B.50516565

39. Quote an Bayern von denAusgabenSumme K— 147817
SummeIIII.1794382

13. 1. 7. Harinererwastinzn 8.4 2053600
7. Zuschußzu deneinmaligenAusgabenim ordentlichenEtat. 4818 000

SummeIV. 6 871600

14.12. Nugeichsschaant .- 7000000

183-—|#. VI. Eisenbahnverwallingg 3357900



etras Darunter
ür da e

Ausgabec. Etatsjahr künftig
188990. wegfallend.
Mark. Mark.

Wiederholungder einmaligenAusgaben.

a. OrdentlicherEtat. 17
Summe I. Reichstgga — —

IAunuswirtigesU1AmntK 604 000 —
. III. ReichsamtdesInnen. 398 189 —
MV. Post=und Telegraphenverwaltuung 5 726 860 —
W#5et. 719 000 —

V. VerwaltungdesReichsheeres. 17 027874
dc VI Marinssermbltn. 323.1 8 464 170 –
VII. Reichs=Justizverwaltunng 450 000
à GI Aichsschbmt.......... 145900 –

MIX.Fehlbetrag des Haushalts des Etats=
schres1882/88. 4 97 22696484 —

Summea. 66232477 —

b. AußerordentlicherEtat.
Summe ReichsamtdesInnen 14 500000 —

II. Post=und Telegraphenverwaltung .. – —
III. VerwaltungdesReichsheeres . 51 794 382 —

YMV.Marineverwaltng 6 871 600 —
-v.Reichsschatzamt»»................... 7000000 —

MV1.Eisenbahnverwaltng 3 357900 —

Summeb.83 523882 —

SummedereinmaligenAusgabeen!139 756359 —

SummederfortdauerndenAusgaben....806425340 778172

Summe derAusgabe.. .. 946 181699 778 172



« Betrag
für das

Einnahme. Etatsjahr
35 1889/90.

Mark.

1. I. SölleundVerbrauchssteuern.

Aus demSollgebiete.

a. Einnahmen, an welchensämmtliche Bundesstaaten
Theil nehmen.

1.Zölle...........................·................ 270800000
2. K#chtezer## —................. 10023000
3.8uckersteuer:

a)Materialsteuer............................. 9 000000
) Verbrnuchsabgadeee 30 42 390000

1. Sa#szsteee ........ 40 312 000
5. Branntweinsteuer:

a) Maischbottich=und Branntweinmaterialsteuer 24700000
b) VerbrauchsabgabeundZuschlagzu derselbben 110632000

b. Einnahmen, an welchen Bayern, Württemberg,
Baden und Elsaß=Lothringen keinenTheil haben.

6. Brausteuerund Uebergangsabgabevon Beieer. 20 195000

von den außerhalbderSollgrenzeliegendenGundesgebieten.

Aversa für Zölle und Verbrauchssteuern,
7. an welchensämmtlicheBundesstaatenTheil nehmen:

Sse sstee. 24000
b) Juckersteuer,Salzsteuer,Maischbottich=und Brannt=
Weistmisterisffttt.. 10330

8. anwelchenBayern, Württemberg,BadenundElsaß=Lothringen
keinenTheil haben:

Bsteuer. ——K 80
Summe I. 528086410



Betrag
für das

* Einnahme. Etatsjahr
iiz 1889/90.

Mark.

. II. Reichsstempelabgaben.

1.Spielkartenstempel,
abzüglichder den Bundesstaatennach F. 23 des Gesetzes
vom 3. Juli 1878 an Erhebungs=und Verwaltungskosten
zu vergütendenfünf Prozttt:t: 1 102950

Davon ab:
KostenderKontroleund sonstigedemReichunmittelbarerwach=
sendeVerwaltungskosten "..·..·..... 950

bleiben(Titel 1) ... 1 102000

2. Wechselstempelsteuer. 6 646000
Davon ab:

a) gemäß§. 27 des GesetzesüberdieWechselstempelsteuer
vom 10. Juni 1869 zweiProzentoder. 132 920 M.

b) diedemReicherwachsendenErhebungs=und
Verwaltungskosten 187080.

zusammen 320000

bleiben(Titel 2) 6 326 000

3. Stempelabgabe für Werthpapiere, Kaufgeschäfte 2c.
und Lotterieloose:
A. für Aktien,Renten=und Schuldverschreibungen,

abzüglichder den Bundesstaatennach§. 43 desGe=
setzes,betreffenddie Erhebungvon Reichsstempel=
abgaben(Reichs=Gesetzbl.für 1885 S. 179), zuver=
gütendenzweiProzentErhebungs=undVerwaltungs=
kosten............................ . 4 488 000

B. für Kauf=und sonstigeAnschaffungsgeschäfte,
abzüglichzweiProzentfür die Bundesstaaten 8229 000

Seite 52 717 000



—

Betrag
2 für das
Det Einnahmee. Etatsjahr
Soet 1889/90.

Mark.

(2./5.) Uebertrag12 717000
C. für Lotterieloose:

a) von Staatslotterten.42½ 6 620000
b) von Privatlotterien,

abzüglichzweiProzentfür dieBundesstaaten. 624000
zusammen(Titel 3) . 19961000

4. Statistische Gebühr.
Brutto=Einnahmm ci a 620 000 M.
Ab: Lurückzahlungen 3 000

- - bleiben... 617000
Davonab:

a) dieKostenderAnfertigungderStempelund
Stempelmarken,sowiesonstigedemReich
unmittelbarerwachsendeVerwaltungskosten,
aufwelchederErlös für verkaufteFormulare
in Rückeinnahmekomt 20 0004.

b) dieEntschädigungenderPostverwaltungen
des Reichs, Bayerns und Württembergs
für den Verkauf der Stempelmaterialien
(2½ProzentderBrutto=Einnahme 15 500

Tc)gemäß §. 14 des Gesetzes,betreffenddie
Statistik desWaarenverkehrsdesdeutschen
ZollgebietsmitdemAuslande,vom20.Juli
1879diedenBundesstaatenzuvergütenden
Verwaltungskosten 15000

zusammen. 50 500
bleiben 566500

Hierzu treten: Herauszahlungenvon Luremburg,abzüglich
derHerauszahlungenan Bayern (für die österreichischeGe=
WeinaeIthlle . 4 · 19500

zusammen(Titel 4) 586 000
Summe IIn
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8 g Darunter
« ür da —
7 „ Einnahme. Etatsjahr —
S 18891900.wegfallend.5 889/90 g

Mark. Mark.

2 II. Post-undTelegraphenverwaltung.
1/10. Einnme=....... 201362290 —

Fortdauernde Ausgabe:
1/16. A. Zentralverwalttttg 2 075 650 108 400
17/66. B. Betriebsverwaltng *1170 0522232541 855

Summe derAusgaben. 1278732650255
Die Einnahmenbetragen.201 362290 —

Mithin ist Ueberschuß(SummeIID)... 292234417 —

3a. IV. Reichsdruckerei.
“K....*[ G. 422 000 *—
1/14.FortdauerndeAussaabbttrl 3271850 1500

Mithin ist Ueberschuß(SummeIVyy.1150 150 .

4. V. Eisenbahnverwaltung.
W. 8883 49 101000 —

Fortdauernde Ausgabe:
1/12. A. Zentralverwaltng 81 900 850
1/13. B. Betriebsverwaltnnz 29 817000 66

Summe der Ausgaben. 29 898 90|109 456
Die Einnahmenbetragern 49 101 000 —

MithinistUeberschuß(Summev)...19202100

5. VI. Bankwesen.
1. Antheil des Reichs an demReingewinn der Reichs=

bank(F. 24 desBankgesetzesvom 14. März 1875,
Reichs=Gesetzb.S. 17007)0 160000 —

2. Steuer von dendurchentsprechendenBaarvorrathnicht
gedecktenBanknotennach§.9 desBankgesetzes 25 000 —

Summe W7I.15 000 —
8“



für das
* * Einnahme. Etatsjahr

5 1889/90.
Mark.

VII. VerschiedeneVerwaltungs-Einnahmen.
6.2.AMechsteg]—¾uz—ign 754
6a. 1. Reichskanzlerund Reichskanzlli 1368
7.1x6.AuswärtigesAmt.................................. 652975
83 142 eichan de Inerannn 41 1 858 437
9. 1/4. EinnahmenderMilitärverwaltungfür Rechnungder Bundes=

staatenmit Ausschlußvon Bayern:
Preußen2c.................................. 3 395 678
Sichsen.—Idnrun) 2109P M.. Woö¼16· 194932
Württemberg.....................·.......... . 117547

9a. 1/4. EinnahmenderMilitärverwaltungfür RechnungderGesammt⸗
heit aller Bundesstaaten:

— ————... 1 117 860
Se#chstn. .: 5 # MWid #z##n —
Württemberg................................ —

10.1X9.Marineverwaltung.................................. 378350
11.1X4.Reichs-Justizverwaltung»............................ 435 2831214 “ ".............. 989030
13.N, MReichs=Gisenbanint.. : G 4 514
14|/1|2. MRechnungseheffff.ssns#: 49
15./3. AllgemeinerPensionssondddds 10776
16. Verwaltung desReichs=Invalidenfods. 99
12. BesondererBeitrag von Elsaß=Lothringenzu denAusgaben

für das Reichsschattztt . . . .. 3 150 M.
für denRechnungsoo 42 013 45 163

SummeVII 4 9203 195

18. 13 VIII. Aus demPReichs-Invalidenfonnddagag 26267332

19. IXX. Zinsenaus belegtenReichsgeldern.
5ö5 636 000Vom Reichstagsgebäudesonds . .



Betrag
für das

⸗ Einnahme. Etatsjahr
5 1889/90.

Mark.

20. X. Aus derberäußerungvonParzellendesehemaligen
Stettinerestungsterrains.

1. JAufGrund desArtikelsV desGesetzesvom 30. Mai 1873
(Reichs=Gesetzbl.S. 123) für Rechnungder Bundesstaaten
mit Ausschlußvon Elsaß=Lothrinennn . ... 440 134

21. XI. PKatrikularbeiträge.
1.Preußen......................................... 128588131
2.JWmienmn—mnm... ——"————kk 28 208861
3.Sichsen#n#####2 ## l 14443265.
4. GWprttembeg.——.ßäd- 10 309108
5. Bad##.###u dr##f uolst 7396 210
6.Hesen... kunuz A. uh ulchn 4344 765
7. Mecklenburg-Schweinn.altt#9 2 611661
8. .·................................ 1425 567
9 ecklenbsS....................·......... ... 446 686
10. Sldenburg.. W ................................. 1550798
11.Braunschwer..................................... 1691216
12.SachsmiMemingen....»........................... 975742
13.Sachsen-Altenburg...........·..................·.. 733 155
14. Sachsen=Coburgund Gotaa 902842
sz e.. 1126865
16. Schwarzburg=Sondershausfsen 334228
17. — Rudolstadt............................. 380683
18.Wdeck........·................................. 256 896
19.ReußaltererLtme»................................ 253 846
20.Reußjung-mLau-................................ 502196
21. Schaumburg=.——#l n 168 936
22. Lhe. 559 481
— 307219
24.Bremen....................·..................... 752 079
25.Hamburg.......................................· 2354908
26.ElsaßiLothrmgen«.·.........·...................·. 8122735

SummeXI...218748079



Betrag
für das

Einnahme. Etatsjahr
= « 1889J90.

Mark.

XI. AußerordentlicheDeckungsmittel.
22. Aus dem Reichstagsgebäudefonds.

1. Zu denAusgabenbehufsErrichtungdesReichstagsgebäudes. 500000
Summe Kapitel22 für sich.

23. Aus der Anleihe.
1. JZueinmaligenAusgabenfür RechnungderGesammtheitaller

— .7 9070176
2. Zu einmaligenAusgabenfür RechnungderBundesstaatenmit

Ausschlußvon Bayteeen...— 4 933 166
3. Zu einmaligenAusgabenfür RechnungderBundesstaatenmit

Ausschlußvon Bayern undWürttembeerrrn —-
Anmerkung. Die Einnahmendes Kapitels 23 über=

tragen sich innerhalb der einzelnenTitel mit den nochoffenen
Krediten aus früherenAnleihebewilligungen.Die solchergestalt
sichergebendenGesammtkreditewerdenumden Betrag der bei
den entsprechendenAusgabefondsetwaeintretendenErsparnisse
gekürzt. .u

Summe Kapitel2357 903342

24. Sonstige außerordentliche Deckungsmittel.
1. räzipualbeitrag Preußenszu den Ausgabenfür den Nord=

Ostsee=Kanalin GemäßheitdesGesetzesvom16.März 1886
Reichs=Gesetbl.. 9. — 4 500000

2. Rückerstattungenauf die aus dem Reichsfestungsbaufonds
" geleistetenBorschüsse.............................. 514540
3. Aus der von der Stadt Cöln zu zahlendensechstenKauf=

gelderratefür die ehemaligenFestungsgrundstückedaselbst... 106000
Summe Kapitel24. ... 5 120540

SummeXII (Kapitel22bis24). 83523882
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* a8 Darunter
r da — —

Einnahme. Etatsjahr künftig
1889/90. wegfallend.

Mark. Mark.

WiederholungderEinnahme.

Summe I. Bölle undVerbrauchssteuieen 528086410 —
A Retichsstempelabgaben. 27 975000
III. Post=und Telegraphenverwaltuung .. 29 234417 —

HReichs#ricee4i . 1 150150 —
V. Eisenbahnverwaltuing .. 19202100
WessNN 3 1715000 —-

-VILVerschiedeneVerwaltungs-Einnahmen......9203195 ———
-VIlLAusdemReichs-Jnvalidenfonds......... 26267 332 —

LMK.Zinsenaus belegtenReichsgelden 636000 —
TX.Aus der Veräußerungvon Parzellen des
ehemaligenStettinerFestungsterrains 440 134 —

TJX.l.Matrikularbeitrieeggege 218748079 —

6261s1111
TXlI. AußerordentlicheDeckungsmittel. 83 523882 —

Summe der Einnahme46 181 699

Die Ausgabebeträgt 946 181699 778 172

Balanzirt.

Berlin, den4. März 1889.

(L. S.) Wilhelm.



Gesoldungs-Stat
für das

——.

Betrag
fürdieZeit
vom1. April

Titel. Ausgabe. 1889
bis31.Mäcz

1890.

Mark.

Besoldungen.
1. DersprisidentMtru—os 24000

(Außerdemfreie Wohnung im Bankgebäude,Licht und
Heizung.)

2. Ein Vizepräsident18000 X, siebenMitgliedermit 9000 bis
15000 durchschnittlich1200. KH . .. . ... 102000

Summe Titel 1 und 2. 126000

3. Miethsentschädigung (Wohnungsgeldzuschuß)je 1500 A für
a&esen sine 24“’“. 12 000

4. Pensionnnnnnnnnn 10374

Summe 148374



-.-87-·

(Nr. 1845.) Gesetz,betreffenddie AufnahmeeinerAnleihefür ZweckederVerwaltungendes
Reichsheeres,derMarine und derReichseisenbahnen.Vom 4. März 1889.

Wir Wilhelm)vonGottesGnadenDeutscherKaiser,König
von Preußen2c.

verordnenim Namen desReichs, nacherfolgterZustimmungdes Bundesraths
und desReichstags,was folgt:

S. 1.
Der Reichskanzlerwird ermächtigt,dieaußerordentlichenGeldmittel,welche

in demReichshaushalts=Etatfür das Etatsjahr 1889/90 zur Bestreitungein=
maliger Ausgaben der Verwaltungendes Reichsheeres,der Marine und der
Reichseisenbahnenmit 61 403 342 Mark vorgesehensind, bis zur Höhe dieses
Betrages im WegedesKredits flüssigzu machenund zu diesemZweckin dem
Nominalbetrage,wie er zur BeschaffungjenerSumme erforderlichsein wird,
eine verzinsliche,nach den Bestimmungen des Gesetzesvom 19. Juni 1868
(Bundes=Gesetztl.S. 339) zu verwaltendeAnleihe aufzunehmenund Schatz=
anweisungenauszugeben.

K. 2.
Die Bestimmungenin den§#..2 bis 5 desGesetzesvom 27. Januar 1875,

betreffenddie Aufnahme einer Anleihe für Zweckeder Marine- und Telegraphen=
verwaltung(Reichs=Gesetztl.S. 18), finden auf die nach dem gegenwärtigen
GesetzeaufzunehmendeAnleihe und auszugebendenSchatzanweisungenmit der
Maßgabe Anwendung, daß Zinsscheineauch für einen längeren Zeitraum als
vier Jahre ausgegebenwerdendürfen.

UrkundlichunterUnsererHöchsteigenhändigenUnterschriftund beigedrucktem
KaiserlichenInsiegel.

GegebenBerlin, den4. März 1889.

. S.) Wilhelm.
Fürst von Bismarck.

(Kr. 1846.) Bekanntmachung,betreffenddie Gestattungdes Umlaufs der Scheidemünzen
der österreichischenWährung innerhalb preußischerGrenzbezirke.Vom
26. Februar 1889.

Jn Anschlußan dasVerbot desUmlaufs fremderScheidemünzen— Bekannt=
machungvom 16.April 1888 (Reichs=Gesetzbl.S. 149) — hat derBundesrath
genehmigt,daß die Scheidemünzender österreichischenWährung
Reichs=Gesetzbl.1889. 9



— —

innerhalbdesRegierungsbezirksOppeln:
in den Städten Myslowitz und Kattowitz,sowiein denOrtschaften
Rosdzin=Schoppinitz,Brzezinka=Brzenskowitzund Neu=Berun(Kreis
Pleß)⸗

innerhalbdesRegierungsbezirksLiegnitz:
in den zu Schreiberhau(Kreis Hirschberg)gehörigenKolonieenJacobs—
thal, Carlsthal, Hoffnungsthalund Strickerhäuserund in demGrenz=
bezirkdesKreisesLandeshut,enthaltenddieStädteLiebauundSchöm=
berg,sowiedie Dörfer Albendorf,Berthelsdorf,Blasdorf beiSchöm=
berg, Voigtsdorf, Ullersdorf, Dittersbach(grüssauisch),Buchwald,
Michelsdorf,Hermsdorf(städtisch),Tschöpsdorf,OppauundKunzendorff

innerhalbdesRegierungsbezirksBreslau:
in der StadtgemeindeAlt=Friedlandund in dem AmtsbezirkAlt=
Friedland mit den OrtschaftenAlt=Friedland, Göhlenau, Neudorf,
Raspenauund Rosenau,

fernerhinin Jahlung gegebenund genommenwerdendürfen.
Berlin, den26. Februar 1889.

Der Reichskanzler.
In Vertretung:

Freiherr von Maltzahn.
W

(Nr. 1847.) Bekanntmachung,betreffenddie Gestattung des Umlaufs der Scheidemünzender
Frankenwährung innerhalb des württembergischenGrenzbezirks. Vom
26. Februar 1889.

S Anschluß an das Verbot desUmlaufs fremderScheidemünzen— Bekannt=
machungvom 16. April 1888 (Reichs=Gesetzbl.S. 149) — hat derBundesrath
genehmigt, daß die Scheidemünzender Frankenwährung bei den Kassen der
württembergischenEisenbahn=und der württembergischenBodensee=Dampfschiff=
fahrts=Verwaltungin Friedrichshafenauch fernerhinin Zahlung gegebenund ge=
nommenwerdendürfen.

Berlin, den 26. Februar 1889.

Der Reichs kanzler.
In Vertretung:

Freiherrvon Maltzahn.
— — —

Herausgegebenim Reichsamt des Innern.

Berlin, gedrucktin derReichsdruckerei.



...39.....

Reichs-Gesetzblatt.
AMÆB.

Inhalt: Gesetz, betreffenddie Feststellungeines Nachtrags zum Reichshaushalts=Etatfür das Etatsjahr
1889/90. S. 39. — Gesetz, betreffenddie AufnahmeeinerAnleihefür Jweckeder Verwaltung des
Reichsheeres.S. 45. — Bekanntmachung, betreffend Ausführungsbestimmungenzu dem Gesetze
über die Einführungder Gewerbeordnungin Elsaß=Lothringenvom 27. Februar 1888. S. 46.

(Nr. 1848.) Gesetz,betreffenddie FeststellungeinesNachtrags zumReichshaushalts=Etatfür
das Etatsjahr 1889/90. Vom 27.März 1889.

Wir Wilhelm,vonGottesGnadenDeutscherKaiser,König
von Preußen2c.

verordnenim Namen des Reichs, nach erfolgterZustimmung des Bundesraths
und des Reichstags,was folgt:

Der diesemGesetzeals Anlage beigefügteNachtragzumReichshaushalts=
EtatfürdasEtatsjahr1889/90wird

in Ausgabe
auf 21872187Mark, nämlich

auf 4611172 Mark an fortdauernden,
auf 4773 440 Mark an einmaligenAusgabendesordentlichen

Etats, und
auf 12487575 Mark an einmaligenAusgabendesaußerordent=

lichenEtats,
und

in Einnahme
auf 21872187Mark

festgestelltund tritt demReichshaushalts=Etatfür das Etatsjahr 1889/90 hinzu.
UrkundlichunterUnsererHöchsteigenhändigenUnterschriftund beigedrucktem

KaiserlichenInsiegel.
GegebenBerlin, den27. März 1889.

d. S.) Wilhelm.
Fürst von Bismarck.

Reichs=Gesetzbl.1889. 10

Ausgegebenzu Berlin den 30. März 1889.



—40

zum

— Ausgabe. Preußen Wöürt=" * Sachsen. temberg. Ueberhaupt.

Mark. Mark. Mark. Mark.

FortdauerndeAusgaben.
VI. VerwaltungdesReichsheeres.

24. 1/22.|Geldverpflegungder Truppden 333 67r54974%
25.1/6.Naturalverpflegung 147100353 40338 12834
26.1/10.Bekleidung und Ausrüstung der

Serr. 165991420 26
27.1/17.|Garnisonverwaltungs=und Servis=

wesen..................... 13778437240 3960 178 984
29.1/17.]Militär=Medizinalwesen —- 3500— 3500
32. 1/5.]Ankauf der Remontepferde 268 08038 t81129
33. 1/7.]VerwaltungderRemontedepos.4000 — 100000
37.1/23. Artillerie=und Waffenwesen 194 138 9880 0
40. Wohnungsgeldzuschüsse 10005 1 4644 11.469

Summe. 531 282300 465570062888 753
44. Militärverwaltung von Bayern "

736420JL
Davonab:

der auf die einmaligen
Ausgabendesordent⸗
lichen Etats — Ka=
pitel5a—entfallende,
beidiesemKapitelunter
Titel 31 angesetzte
Theil vorstehender
Luote mit... 358540.

Bleiben — — — 377880
SummeVI. — — — 13266633
Seitefürsich.
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Etatsjahr
. 1889/90 La#

Ausgabe. künftig
— gehenab. stretenhinzu.wegfallend.

Mark. Mark. Mark.

Uebertrag — 3266633 —

VII. Marineverwaltung.
45. 1/8 ##2#çalitit «...;..... 624 450 — —

46.1x6.HydrographischesAmt............... 172770— —
45.1,5.0berkommando.................... — 160 000 38 000

46 19. Reichs-Marine· Amt — 743320 —
51.1/28.Militärpersolllll — 33703 —
52. 1/5.JIndiensthaltung derSchiffe und Fahrzeuge — 777 800 —
53.] 1/5. Naturalverpflegng — 141650 2
55. 1/8.Servis= und Garnisonverwaltungswesen 1 086 –
56. Wohnungsgeldzuscuhbss 10200 2
5#.1/11. Krankenpflese .. — 100000100000
58.1,!3.Reise-,Marsch·undFrachtkosten-..... — 50000 50000

97220|2 017 759

Summe VUyIL. 1220539488000
IX. Reichsschatzamt.

68.) 18. Angemeine ß — 24000 —

XI. Reichsschuld.
#2 1/ Verzinfun ....... — 100000 —

SummederfortdauerndenAusgaben. — 4 6111744

10“



Für
2 dasEtatsjahr

Ausgabe. 1889/90
Sgoppts tretenhinzu.

Mark.

EinmaligeAusgaben.

a. Ordentlicher Etat.

2 7 U. usmünrtigesint. us 14/132. 1200000

5.7 II chseantdes Innn. 100000

5a. V. VerwaltungdesReichsheeres.
1X14.a)Preußen2c...................................... 2434300

Davon ab:
Zuschußdes außerordentlichenEtatt. 36250

Bleiben a. Preußen 29,82398 050

192611ehSecssn.. Echtr zun ««........... 196150
27/30 Wöüürtieberrrrr. ——— 146 700

Summe A. 2 740900

Preußen 2c. ·
15J18.ZuGarnisonbauten2c.inElsaß-Lothringen................ 337000

Summe B für sich.

31.Quote an Bayern von denAusgabenSumme . . . . .. 358540

SummeV. . ..3436 440

6a. 172. VI iermtn 37000
Summe à 4773 440
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Darunter
as EtatsjahrAusgabe. 1889|90Rünftig

= tretenhinzu.)wegfallend.
*5 Mack. Mark.

b. Außerordentlicher Etat.

III. VerwaltungdesBReichsheeres.
Aus Anlaß der Heeresverstärkung.

12.Ia.Preußen&c................................ — —

129#. Aus Anlaß der Veränderungen in den For=
mationen der Artillerie.

M. 12))Prenb ee ——ises 9 634 790 —
5. Zuschußzu den Ausgaben im ordentlichenEtat 25 000 —

9659 790 —
—.— * *§YG. 781740 —

— 458900 +
Summe . 10.9.. 430 –

Zu Kasernenbauten.
EWes.. 1500005S.I
9. Zuschußzu den gleichartigenAusgaben im

ordentlichenEtat.....·.........·..... 11250 —-
- 161250 —

— —— — —
— — — —

Summe B 161250 —
18. Quotean Bayern von denAusgabenSumme 44 —

Summe III. 47575 —
Summeh....12487575 —-

Dazu „ a. 4773 440
Summe der einmaligenAusgaben. 7 261015 —

Summe der fortdauerndenAusgabben4 611 17288 000
Summe derAusgabbe.1 872 1877|188 000



Für
dasEtatsjahr

* 0. Einnahme. 1889/00
tretenhinzu.

Mark.

21. XI. Katrikularbeiträge.
1.Preußen........................................... 5 671836
2 Bame. 1 085 598
3 chet): ———..4 — 637315
4. Wörtreinber—n 399611
5.Baden.............·.............................. 320711
6.Hessen............................................. 191597
7.Mecklenburg-Schwerin................................. 115 196
— W#—. u W.= ———is 62 879
—— — 19703

10. W###bü-.. —3ê 68403
11.Braunschweig....................................... 74 598
12#99 si 99p8NBBZGG . 43039
13. Sochsen=Altennrnrnreg.— 32338
I4 Sachsen Cohurgund Gotha — 39823

——. *"„ 59705
16.chwarzburg=Sondershaueen 14742
17. Schwarzburg=-Rudolstat 16791
18.J — —... 11 331
19. MBen eree se. . 11 197
20. „RaufjüngererLinggaga————— 22181
21.Schaumburg=Lippel...IKK. 7452
22.Lippe»................................·........... 24678
— — 13 551

— —
— —— 103873
26.GEraß Loterinenngaga. 313321

SummeXI. . . . 9384612
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Darunter
« . aasja)r».
11 Einnahme. 1889990 ünftig
—. tretenhinzu.)wegfallend.
S 5½

Mark. Mark.

XII. AußerordentlicheVechungsmittel.

23. Aus der Anleihe.
1. Zu einmaligenAusgabenfür RechnungderGesammt=

heit aller Bundesstaatatan 12 326 325 —

2. Zu einmaligenAusgabenfür RechnungderBundes=
staatenmit Ausschlußvon Bahhen 161.250

1 SummeKapitel23.12 487575 —
SummeXII. 12487575 —

Dazu Summe3I.934 612 —

Summe der Einnahme.1 872 187 —
Die Ausgabebeträüt.1 87218788 000

Balanzirt.
Berlin, den27.März 1889.

(L. S.) Wilhelm.

Reichsheeres.
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und zudiesemZweckin demNominalbetrage,wieerzurBeschaffungjenerSumme
erforderlichseinwird, eineverzinsliche,nachdenBestimmungendesGesetzesvom
19. Juni 1868 (Bundes=Gesetzbl.S. 339) zu verwaltendeAnleiheaufzunehmen
und Schatzanweisungenauszugeben.

K. 2.
Die Bestimmungenin den§#.2 bis 5 desGesetzesvom 27. Januar 1875,

betreffend die AufnahmeeinerAnleihefür Zweckeder Marine=undTelegraphen=
verwaltung(Reichs=Gesetzbl.S. 18), findenauf die nachdemgegenwärtigenGe=
setzeaufzunehmendeAnleihe und auszugebendenSchatzanweisungenmit derMaß=
gabe Anwendung, daß Zinsscheineauch für einen längeren Zeitraum als vier
Jahre ausgegebenwerdendürfen.

Urkundlichunter UnsererHöchsteigenhändigenUnterschriftund beigedrucktem
KaiserlichenInsiegel.

GegebenBerlin, den27.März 1889.

(I. S.) Wilhelm.
Fürst von Bismarck.

— —

(Nr. 1850.) Bekanntmachung,betreffendAusführungsbestimmungenzu demGesetzeüberdie
EinführungderGewerbeordnungin Elsaß-Lothringenvom27.Februar1888
(Reichs=Gesetzbl.S. 57). Vom 4. März 1889.

» Der Reichstaghat in seinerPlenarsitzungvom 4. Februard. J. beschlossen,
demdurchdieBekanntmachungvom22. Dezember1888 (Reichs=Gesetzbl.S. 301)
veröffentlichtenBeschlussedes Bundesraths,

betreffendAusführungsbestimmungenzu demGesetzeüberdieEinführung
derGewerbeordnungin Elsaß=Lothringenvom27.Februar1888(Reichs=
Gesetzbl.S. 57), soweitsichder Beschlußauf denF. 16 Absatz3 der
Gewerbeordnungstützt,

die Genehmigungzu ertheilen.
Berlin, den4. März 1889.

Der Reichskanzler.
In Vertretung:

von Beetticher.

Herausgegebenim Reichsamtdes Innern.

Berlin, gedrucktin derReichsdruckerei.
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Reichs-Gesetzblatt.
AMÆT.

Inhalt: Allerhöchster Erlaß, betreffenddie Trennung des OberkommandosderMarine von derVerwaltung

derselben.S. 47.

(Nr. 1851.) AllerhöchsterErlaß, betreffenddie Trennung des Oberkommandosder Marine
von der Verwaltung derselben. Vom 30. März 1889.

Näen derReichshaushalts=Etatfür 1889/90 festgestelltwordenist, bestimme
Ich hierdurch,Meinen unter dem 2. Novemberv. J. Ihnen kundgegebenenIn=
tentionenentsprechend:

1. Das Oberkommandoder Marine wird vom 1. April d. J. ab von
derVerwaltungderselbengetrenntund von demvon Mir ernannten
kommandirendenAdmiral nach Meinen Anordnungen geführt. Die
Mlichten und Rechtedesselbenentsprechendenjenigeneines komman=
direndenGenerals in der Armee.

2. Die Verwaltungder Marine wird unter der Verantwortlichkeitdes
Reichskanzlersvon dem Staatssekretärdes Reichs=Marine=Amtsmit
denBefugnisseneineroberstenReichsbehördegeführt.

Berlin, den30.März 1889.

Wilhelm.
Fürst von Bismarck.

An denReichskanzler.

Herausgegebenim ReichsamtdesInnern.
Berlin, gedrucktin derReichsdruckerei.

Reichs-Gesetzbl.1889. 11

Ausgegebenzu Berlin den30.März 1889.
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Reichs-Gesetzblatt.
AMÆS.

Jnhalt: Gesetz,betreffend die Aufhebungder §§. 4 und 25 desGesetzesüber die BesteuerungdesBranntweins
vom 24. Juni 1887. S. 4.

(Nr. 1852.) Gesetz,betreffenddie Aufhebungder §§.4 und 25 desGesetzesüber die Be=
steuerungdesBranntweins vom 24. Juni 1887 (Reichs=Gesetzbl.S. 253).
Vom 7. April 1889.

Wir Wilhelm,vonGottesGnadenDeutscherKaiser,König
von Preußen2c.

verordnenim Namen desReichs, nacherfolgterZustimmungdesBundesraths
und desReichstags,was folgt:

Die S#.4 und 25 desGesetzes,betreffenddie Besteuerungdes Brannt=
weins,vom 24. Juni 1887 (Reichs=Gesetzbl.S. 253) werdenaufgehoben.

UrkundlichunterUnsererHöchsteigenhändigenUnterschriftund beigedrucktem
KaiserlichenInsiegel.

Gegebenim Schloß zu Berlin, den7. April 1889.

(. S.) Wilhelm.
von Boetticher.

Herausgegebenim Reichsamt des Innern.

Berlin, gedrucktin derReichsdruckerei.

Reichs=Gesetzbl.1889. 12

Ausgegebenzu Berlin den 11.April 1889.
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Reichs-Gesetzblatt.
W9.

Inhalt: Verordnung über die InkraftsetzungdesGesetzesvom 5. Mai 1886, betreffenddie Unfall- und
Krankenversicherungder in land und forstwirthschaftlichenBetriebenbeschäftigtenPersonen.S. 51.

(Nr. 1853.) Verordnung über die InkraftsetzungdesGesetzesvom 5. Mai 1886, betreffend
die Unfall- und Krankenversicherungder in land und forstwirthschaftlichen
BetriebenbeschäftigtenPersonen. Vom 16. April 1889.

Wir Wilhelm,vonGottesGnadenDeutscherKaiser,König
von Preußen2c.

verordnenauf Grund des §9.143 Absatz2 desGesetzes,betreffenddieUnfall= und
Krankenversicherungder in land=und forstwirthschaftlichenBetriebenbeschäftigten
Personen, vom 5. Mai 1886 (Reichs=Gesetzbl.S. 132) im Namen des Reichs,
nacherfolgterZustimmungdes Bundesraths, was folgt:

Das Gesetz,betreffenddie Unfall- und Krankenversicherungder in land=
und forstwirthschaftlichenBetrieben beschäftigtenPersonen, vom 5. Mai 1886
(Reichs=Gesetzbl.S. 132) tritt mit dem1. Mai 1889 für das Gebiet der freien
undsdt Hamburgsowiefür Elsaß=LothringenseinemvollenUmfangenach
in Kraft.

UrkundlichunterUnsererHöchsteigenhändigenUnterschriftund beigedrucktem
KaiserlichenInsiegel.

Gegebenan Bord Meines Aviso „Greif“) den16. April 1889.

(L. S.) Wilhelm.
von Baoetticher.

Herausgegebenim Reichsamtdes Innern.

Berlin, gedrucktin derReichsdruckerei.

Neichs-Gesetzbl.1889. 13

Ausgegebenzu Berlin den 20. April 1889.
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Reichs-Gesetzblatt.
10.

Inhalt: Gesetz, betreffenddieAbänderungdesVereinszollgesetzesvom 1. Juli 1869. S. 33. — Bekannt.
machung, betreffenddie Einfuhr von Pflanzen und sonstigenGegenständendesGartenbaues. S. 54.

(Nr. 1854.) Gesetz,betreffenddie Abänderung des Vereinszollgesetzesvom 1 Juli 1869.
"«, Vom 18.April 1889.

Wi Wilhelm)vonGottesGnadenDeutscherKaiser,König
von Preußen2c.

verordnenim Namen des Reichs, nach erfolgterZustimmungdes Bundesraths
und desReichstags,was folgt:

Der ersteSatz im zweitenAbsatzdesF. 108 desVereinszollgesetzesvom
1. Juli 1869 (Bundes=Gesetzbl.S. 317) erhält folgendeFassung:

„Sind die zu lagerndenWaarenzugleichoderausschließlichzumAbsatz
nach demAuslande bestimmt(Privattransitlager),so findenauf diese
Lager, wenn sieunteramtlichemMitverschlußstehen,dieBestimmungen
in den 99. 101 und 103 Anwendung.“

UrkundlichunterUnsererHöchsteigenhändigenUnterschriftund beigedrucktem
KaiserlichenInsiegel.

GegebenBerlin, den18.April 1889.

G. ) Wilhelm.
Fürst von Bismarck.

Reichs=Gesetbl.1889. 14

AusgegebenzuBerlinden26.April 1889.
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(Nr. 1855.) Bekanntmachung,betreffenddieEinfuhrvonPflanzenundsonstigenGegenständen
des Gartenbaues. Vom 19.April 1889.

A## Grund der Vorschrift im F. 4 Ziffer 1 der Verordnung,betreffend das
Verbot der Einfuhr und der Ausfuhr von Pflanzen und sonstigenGegenständen
desWein=und Gartenbaues,vom 4. Juli 1883 (Reichs=Gesetzbl.S. 153) be=
stimmeich Folgendes:

Die Einfuhr aller zur KategoriederRebenichtgehörigenPlänge,
Sträucher und sonstigenVegetabilien,welcheaus Pffanzschulen,Gärten oder
Gewächshäusernstammen,über die GrenzendesReichs duf fortan auchüber
das Königlichpreußische— — zu Malmedy erfolgen.

Die demKöniglichpreußischenNebenzollamtII. zuWarschörue seinerZeit
ertheilteErmächtigungzurAbfertigungderausbelgischenGrenzbezirkenherrührenden
und zurAnpflanzunginnerhalbdesKöniglichpreußischenRegierungsbezirksr
bestimmtenNadelholzpflänzlingewird hierdurchzurückgezogen.

Berlin, den19.April 1889.

Der StellvertreterdesReichskanzlers.

von Beetticher.

Herausgegebenim ReichsamtdesInnern.
Berlin, gedrucktin derReichsdruckerei.



Reichs-Gesetzblatt.
MÆII.

Inhalt: Gesetz, betreffenddie Erwerbs=und Wirthschaftsgenossenschaften.S. 56.

Wir

) Gesetz,betreffenddieErwerbs-undWirthschaftsgenossenschaften.Vom 1.Mai 1889.

Wilhelm,vonGottesGnadenDeutscherKaiser,König
von Preußen2c.

und des Reichstags,was folgt:

Erster Abschnitt.

Errichtungder Genossenschaft.

F.1.

Vorschuß=und Kreditvereine,
Rohstoffvereine,
VereinezumgemeinschaftlichenVerkaufelandwirthschaftlicherodergewerb=
licherErzeugnisse(Absatzgenossenschaften,Magazinvereine),
Vereinezur Herstellungvon Gegenständenund zumVerkaufederselben
auf gemeinschaftlicheRechnung(Produktivgenossenschaften),

bedürfnissenim Großen und Ablaß im Kleinen (Konsumvereine),

gewerblichenBetriebesund zur Benutzungderselbenauf gemeinschaftliche
Rechnung,

7. Vereinezur Herstellungvon Wohnungen,
erwerbendie Rechteeiner„eingetragenenGenossenschaft“nachMaßgabe dieses
Gesetzes.
Reichs=Gesetzbl.1889. 15
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§.2.
Die Genossenschaftenkönnenerrichtetwerden:
1. dergestalt,daß die einzelnenMitglieder (Genossen)für die Verbindlich=
keitender Genossenschaftdiesersowie unmittelbarden Gläubigern der=
selbenmit ihrem ganzenVermögen haften(eingetrageneGenossenschaft
mit unbeschränkterHaftpflicht)

2. dergestalt,daß die Genossenzwar mit ihrem ganzenVermögen, aber
nick unmittelbardenGläubigern derGenossenschaftverhaftet,vielmehr
nur verpflichtetsind, der letzterendie zur BefriedigungderGläubiger
erforderlichenNachschüssezu leisten (eingetrageneGenossenschaftmit
unbeschränkterNachschußpflicht)

3. dergestalt,daß dieHaftpflicht derGenossenfür dieVerbindlichkeitender
Genossenschaftsowohl dieserwie unmittelbardenGläubigern gegenüber
im Voraus auf eine bestimmteSumme beschränktist (eingetragene
Genossenschaftmit beschränkterHaftpflicht).

K. 3.
Die Firma der Genossenschaftmuß vom GegenstandedesUnternehmens

entlehntsein und entsprechendder im F. 2 vorgesehenenArt der Genossenschaft
die daselbstbestimmtezusätzlicheBezeichnungenthalten.

Der Name von Genossenoder anderenPersonendarf in die Firma nicht
aufgenommenwerden. Jede neueFirma muß sichvon allen an demselbenOrte
oder in derselbenGemeindebereitsbestehendenFirmen — Genossenschaften
deutlichunterscheiden.

4.
Die Zahl derGenossenmuß mindestenssiebenbetragen.

g.5.
Das Statut derGenossenschaftbedarfder schriftlichenForm.

S. 6.
Das Statut muß enthalten:
1. die Firma und den Sitz der Genossenschaft;
2. denGegenstanddesUnternehmens;
3. BestimmungenüberdieForm für dieBerufung derGeneralversammlung
der Genossen,sowie für die Beurkundung ihrer Beschlüsseund über
denVorsitzin der Versammlung;

4. Bestimmungenüber die Form, in welcherdie von der Genossenschaft
ausgehendenBekanntmachungenerfolgen, sowie über die öffentlichen
Blätter, in welchedieselbenaufzunehmensind.



obdieGenossenderunbeschränktenHaftpflichtodernur derunbeschränkten
Nachschußpflichtoder der beschränktenHaftpflicht unterliegensollen;
denBetrag, bis zu welchemsichdie einzelnenGenossenmit Einlagen
betheiligenkönnen(Geschäftsantheil),

sowiedie Einzahlungenauf denGeschäftsantheil,zu welchenjeder
Genosseverpflichtetist, dieselbenmüssenbis zu einemGesammtbetragevon
mindestenseinemZehntheiledesGeschäftsantheilsnachBetrag und Zeit

die Bildung eines Reservefonds,welcherzur Deckungeines aus der
Bilanz sich ergebendenVerlustes zu dienenhat, sowie die Art dieser
Bildung, insbesondereden Theil dn jährlichenReingewinns, welcher
in denReservefondseinzustellenist, und denMindestbetragdesKuu
bis zu dessenErreichungdie Einstellungzu erfolgenhat.

KS.S.

die Genossenschaftauf einebestimmteZeit beschränktwird;
Erwerb und Fortdauer der Mitgliedschaftan den Wohnsitzinnerhalb
einesbestimmtenBezirks geknüpftwird;
dasGeschäftsjahr,insbesonderedas erste,auf einmit demKalender=

auf ein Jahr, bemessenwird;

fache Stimmenmehrheit,sondernnur durch eine größereStimmen=
mehrheitodernachanderenErfordernissenBeschlußfassenkann;
die AusdehnungdesGeschäftsbetriebesauf Personen,)welchenichtMit=
gliederder Genossenschaftsind, zugelassenwird.

15“
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bekanntsindodersichals solchein derdurchdasStatut vorgeschriebenenWeise
legitimiren.

Die Genossenschaftmuß einenVorstand und einenAufsichtsrathhaben.
Die Mitglieder des Vorstandes und des AufsichtsrathsmüssenGenossen

sein. Gehörender GenossenschafteinzelneeingetrageneGenossenschaftenals Mit=
glieder an, oder bestehtdie Genossenschaftausschließlichaus solchen,so können
Mitglieder der letzterenin den Vorstand und den Aufsichtsrathberufenwerden.

g.10.
Das Statut sowie die Mitglieder des Vorstandessind in das Genossen=

schaftsregisterbei dem Gerichteeinzutragen,in dessenBezirke die Genossenschaft
ihren Sitz hat.

Das Genossenschaftsregisterwird bei demzur Führung desHandelsregisters
zuständigenGerichtegeführt.

C.11.
Die Anmeldungbehufsder EintragungliegtdemVorstandeob.
in Anmeldungsindbeizufügen:
1. das Statut, welchesvon den Genossenunterzeichnetseinmuß, und
eineAbschriftdesselben;

2. eineListe der Genossen;
3. eine Abschrift der Urkundenüber die Bestellungdes Vorstandesund
des Aufsichtsraths.

Die Mitglieder des Vorstandes habenzugleichihre Unterschriftvor dem
Gerichtezu zeichnenoder die Zeichnungin beglaubigterForm einzureichen.

Die Abschrift des Statuts wird von demGerichtebeglaubigtund, mit
derBescheinigungdererfolgtenEintragungversehen,zurückgegeben.Die übrigen
Schriftstückewerdenbei demGerichteaufbewahrt.

g.12.
Das eingetrageneStatut ist von dem Gerichteim Auszugezu ver=

öffentlichen.
Die Veröffentlichungmuß enthalten:
1. das Datum desStatuts;
2. die Firma und den Sitz der Genossenschaft;
3. den Gegenstanddes Unternehmens;
4. die Form, in welcherdie von derGenossenschaftausgehendenBekannt=
machungenerfolgen,sowie die öffentlichenBlätter, in welchedieselben
aufzunehmensind;

5. die Zeitdauerder Genossenschaft,falls dieselbeauf einebestimmteZeit
beschränktist;
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6. das Geschäftsjahr,falls es, abgesehenvon demersten,auf ein mit
demKalenderjahrenicht zusammenfallendesJahr oder auf einekürzere
Dauer, als auf ein Jahr, bemessenist; «

7. die Namen und denWohnort der Mitglieder des Vorstandes.
Zugleichist bekanntzu machen,daß die Einsicht der Liste der Genossen

währendder Dienststundendes Gerichtsjedemgestattetist.
Ist in dem Statut bestimmt, in welcherForm der Vorstand seine

Willenserklärungenkundgiebtund für dieGenossenschaftzeichnet,so ist auchdiese
Bestimmungzu veröffentlichen.

« K. 13.
Vor erfolgterEintragung in das Genossenschaftsregisterhat die Genossen=

schaftdie RechteeinereingetragenenGenossenschaftnicht.

G.14.
Jede Zweigniederlassungmuß bei demGerichte, in dessenBezirke sie sich

befindet,behufsEintragung in das Genossenschaftsregisterangemeldetwerden.
Die Anmeldunghat die im F. 12 vorgeschriebenenAngabenzu enthalten.

DerselbensindzweibeglaubigteAbschriftendesStatuts und einedurchdas Ge=
richt der HauptniederlassungbeglaubigteAbschrift der Liste der Genossenbeizu=
fügen. Die Bestimmungim F. 11 Absatz3 findetAnwendung.

Das Gericht hat die eine Abschrift des Statuts, mit der Bescheinigung
dererfolgtenEintragungversehen,zurückzugebenund von derEintragungzudem
sa bei demGerichteder HauptniederlassungMittheilungzu
machen. .

§.15.
Nach der Anmeldung des Statuts zum Genossenschaftsregisterbedarf es

zum ErwerbederMitgliedschafteinervon demBeitretendenzu unterzeichnenden,
unbedingtenErklärungdesBeitritts.

Der Vorstand hat die Erklärung im Falle der ZulassungdesBeitretenden
behufsEintragung desselbenin die Liste der Genossendem Gerichte(I. 10) ein=
zureichen.Die Eintragungist unverzüglichvorzunehmen.

Durch die Eintragung,welcheauf Grund der Erklärungund derenEin=
reichungstattfindet,entstehtdie Mitgliedschaftdes Beitretenden.

Von der Eintragung hat das Gericht den Genossenund den Vorstand zu
benachrichtigen.Die Beitrittserklärungwird in Urschrift bei demGerichteauf=
bewahrt. Wird die Eintragung versagt, so hat das Gericht hiervon den An=
tragstellerunterRückgabederBeitrittserklärungund denVorstandin Kenntniß
zu setzen.

S. 16.
Eine Abänderung des Statuts oder die Fortsetzungeiner auf bestimmte

Zeit beschränktenGenossenschaftkann nur durch die Generalversammlungbe=
schlossenwerden.
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Zu einerAbänderungdesGegenstandesdesUnternehmenssowiezurEr—
höhungdes Geschäftsantheilsbedarf es einerMehrheit von drei Viertheilender
erschienenenGenossen. Das Statut kann noch andereErfordernisseaufstellen.
Zu sonstigenAenderungendes Statuts bedarfes einerMehrheit von drei Vier—
theilen der erschienenenGenossen,sofernnicht das Statut andereErfordernisse
aufstellt.

Auf dieAnmeldungund Eintragung desBeschlussesfindendieVorschriften
desF. 11 mit derMaßgabeentsprechendeAnwendung,daßderAnmeldungzwei
Abschriftendes Beschlussesbeizufügensind. Die Veröffentlichungdes Beschlusses
findetnur insoweitstatt, als derselbeeinederim F. 12 Absatz2 und4 bezeichneten
BestimmungenzumGegenstandehat.

Der Beschlußhat keinerechtlicheWirkung, bevorerin dasGenossenschafts=
registereingetragenwordenist.

Zweiter Abschnitt.
Rechtsverhältnisseder Genossenschaftund der Genossen.

17t#
Die eingetrageneGenossenschaftals solchehat selbständigihre Rechteund

Mflichten; sie kann Eigenthum und anderedinglicheRechtean Grundstückener=
werben,vor Gericht klagenund verklagtwerden.

Genossenschaftengeltenals Kaufleuteim Sinne des Handelsgesetzbuchs,
soweitdiesesGesetzkeineabweichendenVorschriftenenthält.

S. 18.
Das Rechtsverhältnißder Genossenschaftund der Genossenrichtetsichzu=

nächstnach dem Statut. Letzteresdarf von den BestimmungendiesesGesetzes
nur insoweitabweichen,als dies ausdrücklichfür zulässigerklärtist.

g.19.
Der bei Genehmigungder Bilanz für die GenossensichergebendeGewinn

oderVerlustdesGeschäftsjahresist auf diesezu vertheilen.Die Vertheilungge=
schiehtfür das ersteGeschäftsjahrnach demVerhältniß ihrer auf den Geschäfts=
antheil geleistetenEinzahlungen, für jedes folgendenach dem Verhältniß ihrer
durch die Zuschreibungvon Gewinn oder die Abschreibungvon Verlust zum
Schlussedes vorhergegangenenGeschäftsjahresermitteltenGeschäftsguthaben.Die
ZuschreibungdesGewinns erfolgtsolange,als nichtderGeschäftsantheilerreichtist.

Das Statut kann einenanderenMaßstab für dieVertheilungvonGewinn
und Verlust aufstellen,sowieBestimmungdarübertreffen,inwieweitderGewinn
vor Erreichungdes Geschäftsantheilsan die Genossenauszuzahlenist. Bis zur
Wiederergänzungeines durch Verlust vermindertenGuthabens findet eine Aus=
zahlungdesGewinnsnichtstatt.
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E.20.
Durch dasStatut kann für einenbestimmtenZeitraum, welcherzehnJahre

nichtüberschreitendarf, festgesetztwerden,daß derGewinn nichtvertheilt,sondern
demReservefondszugeschriebenwird. Bei Ablauf des Zeitraums kann die
Festsetzungwiederholtwerden;für denBeschlußgenügt,soferndas Statut nicht
andereErfordernisseaufstellt,einfacheStimmenmehrheit.

. 21.
Für das GeschäftsguthabenwerdenZinsenvon bestimmterHöhe nicht ver=

gütet, auchwenn der GenosseEinzahlungenin höherenals den geschuldetenBe=
trägengeleistethat.

Auch könnenGenossen,welchemehr als die geschuldetenEinzahlungenge=
leistethaben, im Falle einesVerlustesandereGenossennicht aus demGrunde in
Anspruchnehmen,daß von letzterennur dieseEinzahlungengeleistetsind.

K.22.
EineHerabsetzungdesGeschäftsantheilsoder der auf denselbenzu leistenden

EinzahlungenodereineVerlängerungder für die letzterenfestgesetztenFristenkann
nur unterBeobachtungder Bestimmungenerfolgen,welchefür die Vertheilung
des Genossenschaftsvermögensim Falle der Auflösungmaßgebendsind.

Das GeschäftsguthabeneinesGenossendarf, solangeer nicht ausgeschieden
ist, von der Genossenschaftnicht ausgezahltoder im geschäftlichenBetriebe zum
Mande genommen,einegeschuldeteEinzahlung darf nicht erlassenwerden.

Gegen die letzterekann derGenosseeineAufrechnungnicht geltendmachen.

§. 23.
Für die VerbindlichkeitenderGenossenschafthaftendieGenossennachMaß=

gabediesesGesetzes.
Wer in die Genossenschafteintritt, haftetauch für die vor seinemEintritt

eingegangenenVerbindlichkeiten.
Ein den vorstehendenBestimmungenzuwiderlaufenderVertrag ist ohne

rechtlicheWirkung.
Frauen könnenin Betreff der durchihreMitgliedschaftübernommenenVer=

hrntb sich auf die nach Landesgesetzenfür sie geltendenRechtswohlthaten
nicht berufen.

Dritter Abschnitt.
Vertretungund Geschäftsführung.

K.24.
Die Genossenschaftwird durchdenVorstand gerichtlichund außergerichtlich

vertreten.
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Der Vorstandbestehtaus zweiMitgliedernund wird von der General=
versammlunggewählt.Durch das Statut kann einehöhereMitgliederzahlsowie
eineandereArt der Bestellungfestgesetztwerden. «

Die Mitglieder des Vorstandeskönnenbesoldetoder unbesoldetsein. Ihre
Bestellungist zu jederZeit widerruflich,unbeschadetder Entschädigungsansprüche
aus bestehendenVerträgen. « ·

§.25.
Der Vorstand hat in der durchdas Statut bestimmtenForm seineWillens=

erklärungenkundzugebenund für dieGenossenschaftzu zeichnen.Ist nichtsdarüber
bestimmt,so muß die Erklärung und ZeichnungdurchsämmtlicheMitglieder des
Vorstandeserfolgen. Weniger als zwei Mitglieder dürfen hierfür nichtbestimmt
werden.

Die Zeichnunggeschiehtin der Weise, daß die Zeichnendenzu der Firma
derGenossenschaftoder zu derBenennungdesVorstandesihreNamensunterschrift
beifügen.

§ 26.
Die Genossenschaftwird durch die von demVorstande in ihrem Namen

geschlossenenRechtsgeschäfteberechtigtund verpflichtet;es ist gleichgültig,ob das
Geschäftausdrücklichim Namen derGenossenschaftgeschlossenwordenist, oderob
die Umständeergeben,daß es nachdemWillen der Vertragschließendenfür die
Genossenschaftgeschlossenwerdensollte. ·

Zur LegitimationdesVorstandesBehördengegenübergenügteineBeschei⸗
nigung des Gerichts (§. 10), daß die darin zu bezeichnendenPersonenals Mit=
gliederdes Vorstandesin das Genossenschaftsregistereingetragensind.

C.27.
Der Vorstand ist der Genossenschaftgegenüberverpflichtet,die Beschrän=

kungeneinzuhalten,welchefür denUmfang seinerBefugniß, dieGenossenschaftzu
vertreten,durch das Statut oder durchBeschlüsseder Generalversammlungfest=
esetztsind.

Gegen drittePersonenhat eineBeschränkungderBefugniß desVorstandes,
dieGenossenschaftzu vertreten,keinerechtlicheWirkung. Dies gilt insbesondere
für den Fall), daß die Vertretungsichnur auf gewisseGeschäfteoderArten von
Geschäftenerstreckenodernur unter gewissenUmständenoderfür einegewisseZeit
oder an einzelnenOrten stattfindensoll oder daß die Justimmung der General=
versammlung,des Ausfsichtsrathsoder eines anderenOrgans der Genossenschaft
für einzelneGeschäfteerfordertist.

K.28.
Jede Aenderungin derZusammensetzungdesVorstandessowieeineWieder=

wahl oder eineBeendigung der Vollmacht von Mitgliedern desselbenmuß ohne
VerzugzurEintragungin dasGenossenschaftsregisterangemeldetwerden.Zugleich
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habenneueMitglieder ihre Unterschriftvor dem Gerichte zu zeichnenoder die
Zeichnungin beglaubigterForm einzureichen.Eine Abschrift der Urkundenüber
ihre Bestellung oder uͤber die Beendigungihrer Vollmacht ist der Anmeldung
beizufügenundbleibtin derVerwahrungdesGerichts. Soweit eineWiederwahl
von Vorstandsmitgliedernerfolgtist,unterbleibtdieVeröffentlichungderEintragung.

K.29.
Die Aenderungin demVorstandeoderBeendigungderVollmachteines

Mitgliedes und eineAenderungdes Statuts rücksichtlichder Form für Willens=
erklärungendesVorstandeskann, solange sie nicht in das Genossenschaftsregister
eingetragenund öffentlichbekanntgemachtist, einemDritten von der Genossen=
schaftnur entgegengesetztwerden, wenn letzterebeweist, daß derselbebeim Ab=
schlussedes Geschäftsvon der Aenderungoder BeendigungKenntniß hatte.

Nach geschehenerEintragung undBekanntmachungmuß derDritte, sofern
nicht durchdie Umständedie Annahme begründetwird, daß er beim Abschlusse
desGeschäftsdieAenderungoderBeendigungwedergekannthabe noch habe
kennenmüssen,dieselbegegensichgeltenlassen.

g.30.
Der Vorstand hat ein Verzeichnißder Genossenzu führen und dasselbe

mit der Liste in Uebereinstimmungzu halten.

g.31.
Der Vorstand ist verpflichtet,Sorge zu tragen, daß die erforderlichen

Bücher der Genossenschaftgeführtwerden. ·
Er muß binnen sechsMonaten nach Ablaufjedes Geschäftsjahresdie

Bilanz desselben,dieZahl der im Laufe desJahres eingetretenenoderausge=
schiedenen,sowie die Zahl der am Jahresschlusseder Genossenschaftangehörigen
Genossenveröffentlichen.Die Bekanntmachungist zu demGenossenschaftsregister
einzureichen. -

Z.32.
Die MitgliederdesVorstandeshabendie Sorgfalt einesordentlichenGe=

schäftsmannesanzuwenden. -
«Mitglieder,welcheihreObliegenheitenverletzen,haftenderGenossenschaft

persönlichund solidarischfür den dadurchentstandenenSchaden. «
Insbesonderesind sie zum Ersatzeder Jahlung verpflichtet,wenn entgegen

denVorschriftenin §§. 19, 22 der Gewinn oder das Geschäftsguthabenaus=
gezahltwird.

Die Ansprücheauf Grund dervorstehendenBestimmungenverjähren in
fünf Jahren.
Reichs.Gesetzbl.1889. 16
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Die für MitgliederdesVorstandesgegebenenVorschriftengeltenauchfür
Stellvertretervon Mitgliedern.

g. 34.

Der Aufsichtsrathbesteht,sofernnicht das Statut einehöhereZahl festsetzt,
aus drei von derGeneralversammlungzu wählendenMitgliedern. Die zu einer
BeschlußfassungerforderlicheZahl ist durchdas Statut zu bestimmen.

Die Mitglieder dürfen keinenach demGeschäftsergebnißbemesseneVer=
gütung (Tantieme)beziehen.

Die Bestellung zum Mitgliede des Aufsichtsraths kann auch vor Ablauf
desZeitraums, für welchendasselbegewähltist, durch die Generalversammlung
widerrufenwerden. Der BeschlußbedarfeinerMehrheit von drei Viertheilen
der erschienenenGenossen.

K.35.
Die Mitglieder des Aufsichtsrathsdürfen nicht zugleichMitglieder des

Vorstandes oder dauerndStellvertreterderselbensein, auchnicht als Beamte die
Geschäfteder Genossenschaftführen. Nur für einen im Voraus begrenztenZeit=
raum kannderAufsichtsratheinzelneseinerMitgliederzu Stellvertreternvon be=
hindertenMitgliedern desVorstandes bestellen;währenddiesesZeitraums und bis
zur ertheiltenEntlastungdesVertretersdarf der letztereeineThätigkeitals Mit=
glied des Aufsichtsrathsnicht ausüben.

Scheidenaus demVorstandeMitgliederaus, so dürfendieselbennichtvor
ertheilterEntlastungin denAufsichtsrathgewähltwerden.

*
Der Aussichtsrathhat den Vorstand bei seinerGeschäftsführungin allen

Zweigen derVerwaltung zu überwachenund zu dem Zwecksichvon demGange
der Angelegenheitender Genossenschaftzu unterrichten. Er kann jederzeitüber
dieselbenBerichterstattungvon dem Vorstande verlangenund selbstoder durch
einzelnevon ihm zu bestimmendeMitgliederdie Bücher und Schriften der Ge=
nossenschafteinsehen,sowie denBestand der Genossenschaftskasseund dieBestände
an Effekten, Handelspapierenund Waaren untersuchen.Er hat die Jahres=
rechnung,die Bilanzen und die Vorschlägezur Vertheilungvon Gewinnund
Verlust zu prüfen und darüberder Generalversammlungvor Genehmigungder
Bilanz Berichtzu erstatten.

Er hat eineGeneralversammlungzu berufen,wenndies im Interesseder
Genossenschafterforderlichist. «

WeitereObliegenheitendesAufsichtsrathswerdendurchdasStatut bestimmt.
Die Mitglieder des Aufsichtsraths können die Ausübung ihrer Obliegen-

heitennichtanderenPersonenübertragen.
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s.37.
Der Aufsichtsrathist ermächtigt,die Genossenschaftbei Abschließungvon

Verträgenmit demVorstandezu vertretenund gegendieMitgliederdesselbendie
Prozessezu führen, welchedie Generalversammlungbeschließt.
" Der Genehmigungdes Aufsichtsrathsbedarf jedeGewährung von Kredit
an ein Mitglied des Vorstandes, soweit letzterenicht durchdas Statut an noch
andereErfordernissegeknüpftoder ausgeschlossenist. Das Gleiche gilt von der
Annahme einesVorstandsmitgliedesals Bürgen für eineKreditgewährung.

In PrczessengegendieMitgliederdesAussichtsrathswird die Genossen=
schaftdurch Bevollmächtigtevertreten,welche in der Generalversammlungge=
wählt werden.

E.38.
Der Aussichtsrathist befugt,nach seinemErmessenMitgliederdesVor=

standesvorläufig,bis zur EntscheidungderohneVerzugzu berufendenGeneral=
versammlung,von ihren Geschäftenzu enthebenund wegeneinstweiligerFort=
führung derselbendas Erforderlichezu veranlassen.

g.39.
Die Mitglieder des Aufsichtsrathshaben die Sorgfalt einesordentlichen

Geschäftsmannesanzuwenden.
Mitglieder, welcheihre Obliegenheitenverletzen,haftender Genossenschaft

persönlichund solidarischfür den dadurchentstandenenSchaden.
Insbesonderesind sie in den Fällen des F. 32 Absatz3 zum Ersatzeder

Jahlung verpflichtet,wenn diesemit ihremWissenund ohneihr Einschreiten
erfolgtist.

Die Ansprücheauf Grund der vorstehendenBestimmungenverjähren in
fünf Jahren.

§. 40.
Der Betrieb von Geschäftender Genossenschaftsowie die Vertretung der

letzterenin Bezugauf dieseGeschäftsführungkann auchsonstigenBevollmächtigten
oderBeamtender Genossenschaftzugewiesenwerden. In diesemFalle bestimmt
sichdie Befugniß derselbennach der ihnen ertheiltenVollmacht; sie erstrecktsich
im Zweifel auf alle Rechtshandlungen,welchedieAusführung derartigerGeschäfte
gewöhnlichmit sichbringt.

Die Bestellungvon Prokuristenoder von Handlungsbevollmächtigtenzum
gesammtenGeschäftsbetriebefindetnicht statt.

G.41.
Die Rechte,welchedenGenossenin denAngelegenheitenderGenossenschaft,

insbesonderein Bezug auf die Führung der Geschäfte,die Prüfung derBilanz
16“
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unddieVertheilungvonGewinnundVerlustzustehen,werdeninderGeneral-
versammlungdurchBeschlußfassungder erschienenenGenossenausgeübt.

Jeder Genossehat eineStimme.
Ein Genosse,welcherdurchdieBeschlußfassungentlastetodervoneinerVer=

pflichtungbefreitwerdensoll, hat hierbeikein Stimmrecht. Dasselbegilt von
Beschlußfassung,welchedenAbschlußeinesRechtsgeschäftsmit einemGe=

nossenbetrifft.
Die GenossenkönnendasStimmrechtnichtdurchBevollmächtigteausüben.

DieseBestimmungfindetauf handlungsunfähigePersonen,Korporationen,Han=
delsgesellschaften,GenossenschaftenoderanderePersonenvereineund, wenndas
Statut die Theilnahmevon Frauen an derGeneralversammlungausschließt,auf
Frauen keineAnwendung. Ein Bevollmächtigterkann nicht mehr als einenGe=
nossenvertreten.

S. 42.
Die Generalversammlungwird durch den Vorstand berufen,soweitnicht

nachdemStatut oderdiesemGesetzeauchanderePersonendazubefugtsind.
Eine Generalversammlungist außerdenim Statut oderin diesemGesetze

ausdrücklichbestimmtenFällen zu berufen,wenndies im InteressederGenossen=
schafterforderlicherscheint.

g. 43.
Die Generalversammlungmuß ohneVerzug berufenwerden,wenn der

zehnteTheil oderder im Statut hierfürbezeichnetegeringereTheil der Genossen
in einervon ihnenunterschriebenenEingabeunterAnführungdes Zwecksund
derGründedieBerufungverlangt. J «

In gleicherWeisesinddieGenossenberechtigt,zuverlangen,daßGegen=
ständezurBeschlußfassungeinerGeneralversammlungangekündigtwerden.

7 demVerlangennichtentsprochen,so kann das Gericht(§. 10) die
Genossen,welchedas Verlangengestellthaben,zur Berufung der Generalver=
sammlungoderzur Ankündigungdes Gegenstandesermächtigen.Mit der Be=
rufung oderAnkündigungist die gerichtlicheErmächtigungbekanntzu machen.

K.44.
Die Berufung der Generalversammlungmuß in der durchdas Statut

bestimmtenWeisemit einerFrist von mindestenseinerWocheerfolgen.
Der ZweckderGeneralversammlungsoll jederzeitbeiderBerufungbekannt

gemachtwerden. UeberGegenstände,derenVerhandlung nicht in der durchdas
Statut oder durch F. 43 Absatz3 vorgesehenenWeise mindestensdrei Tage vor
derGeneralversammlungangekündigtist, könnenBeschlüssenicht gefaßtwerden;
hiervon sind jedochBeschlüsseüber die Leitung der Versammlung, sowie über
AnträgeaufBerufungeineraußerordentlichenGeneralversammlungausgenommen.

Zur Stellung von Anträgen und zu VerhandlungenohneBeschlußfassung
bedarfes derAnkündigungnicht.



K.45.
Die Beschlüsseder Generalversammlungfind in ein Protokollbucheinzu=

tragen, dessenEinsichtjedemGenossenund derStaatsbehördegestattetwerdenmuß.

". 46.
Die Generalversammlunghat über die Genehmigungder Bilanz zu be=

schließenund von dem Gewinn oder Verlust den auf die Genossenfallenden
Betrag festzusetzen. .

Die Bilanz, sowieeineden Gewinn und Verlust des Jahres zusammen=
stellendeBerechnung(Jahresrechnung)sollenmindestenseineWochevor derVer=
sammlungin demGeschäftslokalederGenossenschaftoder an eineranderen,durch
denVorstandbekanntzu machenden,geeignetenStelle zur EinsichtderGenossen
ausgelegtodersonstdenselbenzur Kenntniß gebrachtwerden. Jeder Genosseist
berechtigt,auf seineKosteneineAbschriftder Bilanz, sowiederJahresrechnung
zu verlangen.

S.47.
Die Generalversammlunghatfestzusetzen:
1. den Gesammtbetrag,welchenAnleihender Genossenschaftund Spar=
einlagen bei derselbennicht überschreitensollen;
2. die Grenzen, welchebei Kreditgewährungenan Genosseneingehalten
werden sollen.

*vtvv
Soweit das Statut dieGenossenzu Einzahlungenauf denGeschäftsantheil

verpflichtet,ohnedieselbennachBetrag und Zeit festzusetzen,unterliegtihreFest=
setzungderBeschlußfassungdurchdieGeneralversammlung.

S. 49.
Ein Beschlußder GeneralversammlungkannwegenVerletzungdesGesetzes

oderdes Statuts als ungültig im Wege der Klage angefochtenwerden. Die=
selbefindetnur binnender Frist von einemMonate statt. Zur Anfechtungbe=
fugt ist außerdemVorstandejeder in der GeneralversammlungerschieneneGe=
nosse,soferner gegenden BeschlußWiderspruchzu Protokoll erklärt hat, und
jedernicht erschieneneGenosse,soferner die Anfechtungdarauf gründet,daß die
BerufungderGeneralversammlungoderdieAnkündigungdes Gegenstandesder
Beschlußfassungnicht gehörigerfolgtwar.

Die Klage ist gegendieGenossenschaftzu richten. Die Genossenschaftwird
durchden Vorstand, soferndiesernicht selbstklagt, und durch den Aufsichtsrath
vertreten. Zuständig für die Klage ist ausschließlichdas Landgericht,in dessen
Bezirkedie Genossenschaftihren o hat. Die mündlicheVerhandlung erfolgt
nicht vor Ablauf der im erstenAbsatzbezeichnetenFrist. MehrereAnfechtungs=
prozessesindzur gleichzeitigenVerhandlungund Entscheidungzu verbinden.
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Die ErhebungderKlagesowiederTerminzur mündlichenVerhandlung
sind ohneVerzug von demVorstandein denfür dieBekanntmachungenderGe=
nossenschaftbestimmtenBlättern zu veröffentlichen.

Soweit durch ein Urtheil rechtskräftigder Beschluß für ungültig erklärt
ist, wirkt es auch gegenüberden Genossen,welchenicht Partei sind. War der
Beschlußin dasGenossenschaftsregistereingetragen,so hat derVorstanddemGe=
richte(9. 10) das Urtheil behufsder Eintragungeinzureichen.Die öffentliche
Bekanntmachungder letzterenerfolgt, soweitder eingetrageneBeschlußveröffent=
licht war.
- §.50.

Für einendurch unbegründeteAnfechtungdesBeschlussesderGenossenschaft
entstandenenSchaden haften ihr solidarischdie Kläger, welchenbeiErhebungder
Klage eineböslicheHandlungsweisezur Last fällt.

Vierter Abschnitt.

Revision.

g.51.
Die Einrichtungender Genossenschaftund die Geschäftsführungderselben

in allen Zweigen der Verwaltung sind mindestensin jedem zweitenJahre der
Prüfung durcheinender Genossenschaftnicht angehörigen,sachverständigenRe=
visor zu unterwerfen. n

rls.
Für Genossenschaften,welcheeinemdennachfolgendenAnforderungenge=

nügendenVerbandeangehören,ist diesemdasRechtzu verleihen,denRevisorzu
bestellen.

K. 53.
Der Verband muß die Revision der ihm angehörigenGenossenschaften

und kann auch sonst die gemeinsameWahrnehmung ihrer im §9.1 bezeichneten
Interessen,insbesonderedie UnterhaltunggegenseitigerGeschäftsbeziehungenzum
Zweckhaben. AndereZweckedarf er nichtverfolgen.

#-.
Die Zweckedes Verbandesmüssenin dem Statut desselbenangegeben

sein. Der Inhalt desStatuts muß erkennenlassen,daßderVerbandim Stande
ist, derRevisionspflichtzu genügen. Das Statut hat insbesonderedenVerbands=
bezirksowiedie höchsteund die geringsteZahl von Genossenschaften,welcheder
Verband umfassenkann, festzusetzenund die Bestimmungenüber Auswahl und
Bestellungder Revisoren,Art und UmfangderRevisionen,sowieüberBildung,
Sitz undBefugnissedesVorstandesund überdiesonstigenOrganedesVerbandes
zu enthalten.
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§.55.
Die VerleihungdesRechtszur BestellungdesRevisorserfolgt,wennder

Bezirk desVerbandessichübermehrereBundesstaatenerstreckt,durchdenBundes=
rath, anderenfallsdurchdie Zentralbehördedes Bundesstaates.

Aenderungendes Verbandsstatutssind der nach Absatz1 zuständigen
Stelle einzureichen. «

§.56.
Der Verbandsvorstandhat das Statut mit einerbeglaubigtenAbschrift

der Verleihungsurkunde,sowiealljährlich im Monat Januar ein Verzeichnißder
demVerbandeangehörigenGenossenschaftendenGerichten(F. 10), in derenBe=
zirke dieseihren Sitz haben, sowie der höherenVerwaltungsbehörde,in deren
Bezirkeder VorstandseinenSitz hat, einzureichen.

G.57.
GeneralversammlungendesVerbandesdürfennur innerhalbdesVerbands=

bezirksabgehaltenwerden. #
Sie sind der höherenVerwaltungsbehörde,in derenBezirkeder Vorstand

seinenSitz hat, sowie der höherenVerwaltungsbehörde,in derenBezirke die
Versammlung abgehaltenwerden soll, unter Einreichung der Tagesordnung
mindestenseineWochevorheranzuzeigen.

Der letzterenBehörde stehtdas Recht zu, in die Versammlung einenVer=
treterzu entsenden.

K.58.
Das RechtzurBestellungdesRevisorskanndemVerbandeentzogenwerden,
1. wenn er sich gesetzwidrigerHandlungen schuldigmacht, durch welche
das Gemeinwohlgefährdetwird, oderwenn er andereals die im F. 53
bezeichnetenZweckeverfolgt;

2. wenn der Verband der ihm obliegendenPflicht der Revision nicht
genügt.

Die Entziehung wird nach Anhörung des Verbandsvorstandesdurch die
für dieVerleihungzuständigeStelle ausgesprochen.

Von der Entziehung ist den im F. 56 bezeichnetenGerichtenMittheilung
zu machen.

K. S
Für Genossenschaften,welcheeinemRevisionsverbande(99. 53 bis 55)

nichtangehören,wird derRevisordurchdas Gericht(F. 10) bestellt.
Der Vorstand der Genossenschafthat die Bestellungzu beantragen.
Die Bestellungerfolgt,nachdemdie höhereVerwaltungsbehördeüberdie

erson des Revisors gehört ist. Erklärt die Behörde sich mit einer von der
— vorgeschlagenenPerson einverstanden,so ist diesezum Revisor zu
estellen.
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**
Der Revisor hat gegendie GenossenschaftAnspruchauf Erstattungan=

gemessenerbaarerAuslagenund aufVergütungfür seineLeistungnachMaßgabe
der erforderlichenZeitversäumniß.

Dem vomGerichtebestelltenRevisorwerdenin ErmangelungeinerEinigung
die Auslagen und die Vergütung durchdas Gericht festgesetzt.Dir Vorschriften
im §. 98 Absatz2, §. 99, §. 702 Nr. 3 derCivilprozeßordnungfindenAnwendung.

G.61.
Der Vorstand der Genossenschafthat demRevisor die EinsichtderBücher

und Schriften der Genossenschastund die Untersuchungdes Bestandesder Ge=
nossenschaftskasse,sowieder Beständean Effekten,Handelspapierenund Waaren
zu gestatten.Zu derRevisionist derAufsichtsrathzuzuziehen.

Der Vorstand hat eine Bescheinigungdes Revisors, daß die Revision
stattgefundenhat, zum Genossenschaftsregistereinzureichenund den Bericht über
die Revision bei der Berufung der nächstenGeneralversammlungals Gegenstand
der Beschlußfassunganzukündigen.In der Generalversammlunghat der Auf=
sichtsrathsichüber das Ergebniß der Revision zu erklären. ·

Der von einemVerbandebestellteRevisorhat eineAbschriftdesRevisions=
berichtsdemVerbandsvorstandeeinzureichen.

K. 62.
Der Reichskanzlerist ermächtigt,allgemeineAnweisungenzu erlassen,nach

welchendieRevisionsberichteanzufertigensind.

Fünfter Abschnitt.

AusscheideneinzelnerGenossen.

g. 63. ·
Jeder Genossehat das Recht, mittelstAufkündigungseinenAustritt aus

derGenossenschaftzu erklären.
Die Aufkündigungfindetnur zum SchlusseeinesGeschäftsjahresstatt.

Sie muß mindestensdrei Monate vorher schriftlicherfolgen. Durch das Statut
kanneine längere, jedochhöchstenszweijährigeKündigungsfristfestgesetztwerden.

Ein denvorstehendenBestimmungenzuwiderlaufendesAbkommenist ohne
rechtlicheWirkung. «

§.64.
Der Gläubiger einesGenossen,welcher,nachdeminnerhalbder letztensechs

Monate eine Zwangsvollstreckungin das Vermögen des Genossenfruchtlos
versuchtist, die Pfändungund Ueberweisungdesdemselbenbei derAuseinander=
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setzungmit der GenossenschaftzukommendenGuthabens erwirkthat, kann behufs
seinerBefriedigungdas KündigungsrechtdesGenossenan dessenStelle ausüben,
sofernder Schuldtitel nicht blos vorläufig vollstreckbarist.
Der Aufkündigungmuß einebeglaubigteAbschriftdes Schuldtitelsund
derUrkundenüberdiefruchtloseZwangsvollstreckungbeigefügtsein.

". 65.
Ist durch das Statut die Mitgliedschaftan den Wohnsitzinnerhalbeines

bestimmtenBezirks geknüpft(§. 8 Nr. 2), so kann ein Genosse,welcherden
Wohnsitzin demBezirkeaufgiebt,zum SchlussedesGeschäftsjahresseinenAustritt
schriftlicherklären.

ImgleichenkanndieGenossenschaftdemGenossenschriftlicherklären,daß
er zumSchlussedesGeschäftsjahresauszuscheidenhabe.

Ueber die Aufgabe des Wohnsitzesist die Bescheinigungeiner öffentlichen
Behördebeizubringen. «

s.66.
Ein GenossekannwegendesVerlustesder bürgerlichenEhrenrechte,sowie

wegender Mitgliedschaftin einer anderenGenossenschaft,welchean demselben
Orte ein gleichartigesGeschäftbetreibt,zum SchlussedesGeschäftsjahresaus der
Genossenschaftausgeschlossenwerden. Aus Vorschuß=und Kreditvereinenkann
dieAusschließungwegenderMitgliedschaftin einer anderensolchenGenossenschaft
auchdann erfolgen,wenn die letztereihr Geschäftnichtan demselbenOrte betreibt.

DurchdasStatut könnensonstigeGründederAusschließungfestgesetztwerden.
Der Beschluß,durchwelchender Genosseausgeschlossenwird, ist diesem

von demVorstandeohneVerzug mittelsteingeschriebenenBriefes mitzutheilen.
Von demZeitpunkteder Absendungdesselbenkann derGenossenicht mehr

an derGeneralversammlungtheilnehmen,auchnichtMitglied desVorstandesoder
des Aufsichtsrathssein.

" 67.
Der Vorstand ist verpflichtet,die Aufkündigungdes Genossenoderdes

Gläubigers mindestenssechsWochenvor demEnde desGeschäftsjahres,zu dessen
Schlussesiestattgefundenhat, demGerichte(§. 10) zur Liste der Genossenein=
zureichen. Er hat zugleichdie schriftlicheVersicherungabzugeben,daß die Auf=
kündigungrechtzeitigerfolgtist. Der AufkündigungdesGläubigerssinddie im
##.64 Absatz2 bezeichnetenUrkunden,sowie eine beglaubigteAbschrift des
Pfändungs=und Ueberweisungsbeschlussesbeizufügen.

Imgleichen hat der Vorstand im Falle des F. 65 mit der Bescheinigung
die Erklärung desGenossenoderAbschriftderErklärung derGenossenschaft,sowie
im Falle der AusschließungAbschrift des Beschlussesdem Gerichte einzureichen.
Die Einreichung ist bis zu dem im erstenAbsatz bezeichnetenZeitpunkteund,
wenndie Erklärungoderder Beschlußspätererfolgt, ohneVerzug zu bewirken.
Reichs-Gesetzbl.1889. 17
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§.68.
In die Liste ist die das AusscheidendesGenossenbegründendeThatsache

und der aus denUrkundenhervorgehendeJahresschlußunverzüglicheinzutragen.
In Folge der Eintragung scheidetder Genossemit dem in der Liste ver=

merktenJahresschlusse,wenn jedochdie Eintragung erst im Laufe einesspäteren
Geschäftsjahresbewirktwird, mit demSchlussedes letzterenaus derGenossen=
schaftaus.

g. 69.
Auf Antrag desGenossen,im Falle des§. 64 aufAntrag desGläubigers,

hat das Gericht die Thatsache,auf Grund deren das Ausscheiden,und den
Jahresschluß,zu welchemdasselbebeanspruchtwird, ohneVerzug in derListe
vorzumerken.

Erkennt der Vorstand den Anspruch in beglaubigterForm an oderwird
er zur Anerkennungrechtskräftigverurtheilt,so ist diesbei EinreichungdesAn=
erkenntnissesoderUrtheils der Vormerkunghinzuzufügen.In Folge dessengilt
der Austritt oderdieAusschließungals am Tage derVormerkungeingetragen.

S.70.
Von der Eintragungsowieder Vormerkungodervon derenVersagung

hat das Gericht den Vorstand und den Genossen,im Falle des §. 64 auch den
Gläubiger,zu benachrichtigen.

Die behufsder Eintragungoderder VormerkungeingereichtenUrkunden
bleibenin derVerwahrungdesGenchts.

C.71.
Die AuseinandersetzungdesAusgeschiedenenmit derGenossenschaftbestimmt

sich nach der Vermögenslagederselbenund demBestandeder Mitgliederzur
Zeit seinesAusscheidens.

Die Auseinandersetzungerfolgtauf Grund der Bilanz. Das Geschäfts=
guthabendes Genossenist binnen sechsMonaten nach dem Ausscheidenaus=
zuzahlen;an den Reservefondsund das sonstigeVermögen derGenossenschafthat
er keinenAnspruch. Reicht das Vermögen einschließlichdes Reservefondsund
aller Geschäftsguthabenzur Deckung der Schulden nicht aus,) so hat der Aus=
geschiedenevon dem Feblbetrageden ihn treffendenAntheil an die Genossenschaft
zu zahlen;der Antheil wird in Ermangelungeiner anderenBestimmungdes
Statuts nach der Kopfzahl der Mitglieder berechnet.

K.72.
Die Klage des ausgeschiedenenGenossenauf Auszahlungdes Geschäfts=

guthabensverjährt in zwei Jahren.
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§.73.
Wird die GenossenschaftbinnensechsMonaten nach demAusscheidendes

Genossenaufgelöst,so gilt dasselbeals nichterfolgt. ·

Z.74.
Ein Genossekann zu jederZeit, auch im Laufe des Geschäftsjahres,sein

GeschäftsguthabenmittelstschriftlicherUebereinkunfteinemAnderenübertragenund
hierdurchaus der Genossenschaftohne Auseinandersetzungmit ihr austreten,
sofernder Erwerber an seinerStelle Genossewird oder sofern derselbeschon
Genosseist und dessenbisherigesGuthabenmit dem ihm zuzuschreibendenBetrage
denGeschäftsantheilnichtübersteigt.Das Statut kann einesolcheUebertragung
ausschließenoder an weitereVoraussetzungenknüpfen.

Der Vorstand hat die Uebereinkunftdem Gerichte(F. 10) ohne Verzug
einzureichenund, falls derErwerberschonGenosseist, zugleichdieschriftlicheVer=
sicherungabzugeben,daß dessenbisherigesGuthabenmit dem zuzuschreibenden
BetragedenEeschästsanhgeinichtübersteigt.

Die Uebertragungist in die Liste bei dem veräußerndenGenossenunver=
züglicheinzutragen.Als ZeitpunktdesAusscheidensgilt derTag derEintragung.
Dieselbedarf, falls der Erwerber noch nichtGenosseist, nur zugleichmit der
Eintragung des letzterenerfolgen. Die Vorschriftender§#.15, 69 und 70 finden
entsprechendeAnwendung.

Wird die Genossenschaftbinnen sechsMonaten nach demAusscheidendes
Genossenaufgelöst,so hat dieserim Falle der Eröffnung des Konkursverfahrens
die Nachschüsse,zu derenJahlung er verpflichtetgewesenseinwürde, insoweitzu
leisten,als zu derselbenderErwerberunvermögendist.

K. 75.
Im Falle des Todes einesGenossengilt diesermit dem SchlussedesGe=

schäftsjahres,in welchemder Tod erfolgt ist, als ausgeschieden.Bis zu diesem
Zeitpunktewird die Mitgliedschaftdes Verstorbenendurchden Erben desselben
fortgesetzt.Für mehrereErben kanndas Stimmrecht durcheinenBevollmächtigten
ausgeübtwerden.

Der Vorstandhat eineAnzeigevon demTodedesGenossenohneVerzug
demGerichte(§. 10) zur Liste der Genosseneinzureichen. «
«DieBorschriftenin§.68Absatz1,Z§.69bis«73sindenentsprechende
Anwendung

Sechster Abschnitt.
Aufloͤsungund Liquidation.

K.76.
Die Genossenschaftkann durchBeschlußder Generalversammlungjederzeit

aufgelöstwerden;der Beschluß bedarf einer Mehrheit von drei Viertheilen der
17“
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erschienenenGenossen.Das Statut kannaußerdieserMehrheitnochandereEr=
fordernisseaufstellen.

Die Auflösungist durchdenVorstandohneVerzug zur Eintragungin
das Genossenschaftsregisteranzumelden.

K.77.
In demFalle, daß durchdas Statut dieZeitdauerderGenossenschaft

beschränktist, tritt dieAuflösungderselbendurchAblauf derbestimmtenZeit ein.
Die Vorschriftim F. 76 Absatz2 findetAnwendung.

S.78.
Beträgt die Zahl der Genossenwenigerals sieben,so hat das Gericht

(§. 10) auf Antrag des Vorstandes und, wenn der Antrag nicht binnensechs
Monatenerfolgt,von AmtswegennachAnhörungdesVorstandesdieAuflösung
der Genossenschaftauszusprechen. #

Der Beschlußist der Genossenschaftzuzustellen. Gegen denselbensteht ihr
die sofortigeBeschwerdenachMaßgabeder Civilprozeßordnungzu. Die Auf=
lösung tritt mit der Rechtskraftdes Beschlussesin Wirksamkeit.

K.79.
Wenn eineGenossenschaftsichgesetzwidrigerHandlungenoderUnterlassungen
schuldigmacht,durchwelchedas Gemeinwohlgefährdetwird, oderwennsie
andereals diein diesemGesetze(F.1) bezeichnetengeschäftlichenIweckeverfolgt,
so kannsieaufgelöstwerden,ohnedaß deshalbein AnspruchaufEntschädigung
stattfindet. » «
. Das Verfahren und die Zuständigkeitder Behörden richtetsichnach den
für streitigeVerwaltungssachenlandesgesetzlichgeltendenVorschriften.Wo ein
Verwaltungsstreitverfahrennichtbesteht,findendie Vorschriftenin §§.20,21
der Gewerbeordnungmit der MaßgabeAnwendung,daß die Entscheidungin
ersterInstanz durchdie höhereVerwaltungsbehördeerfolgt, in derenBezirkedie
Genossenschaftihren Sitz hat.

Von derAuflösunghat diein ersterInstanzentscheidendeBehördedem
Gerichte(§. 10) Mittheilungzu machen.

g.80.
Die Auflösungder Genossenschaftist von demGerichteohneVerzug in

das Genossenschaftsregistereinzutragen.
Sie muß vom Vorstande zu drei verschiedenenMalen durch die für die

BekanntmachungenderGenossenschaftbestimmtenBlätter bekanntgemachtwerden.
Durch dieBekanntmachungsindzugleichdieGläubigeraufzufordern,sichbei der
Genossenschaftzu melden.



—75.-

§.81.
Die Liquidation erfolgt durchdenVorstand, wenn nicht dieselbedurchdas

Statut oderdurchBeschlußder GeneralversammlunganderenPersonenüber—
tragenwird.

Es sindwenigstenszweiLiquidatorenzu bestellen.
Auf Antrag des Aufsichtsrathsodermindestensdes zehntenTheils der

GenossenkanndieErnennungvonLiquidatorendurchdasGericht(F.10)erfolgen.
Die Abberufung der Liquidatorenkann durchdas Gericht unter denselben

Voraussetzungenwie die Bestellung erfolgen. Liquidatoren, welchenicht vom
Gerichteernannt sind, könnenauch durch die Generalversammlungvor Ablauf
desZeitraums,für welchensiebestelltsind, abberufenwerden.

g.82.
Die Bestellungder erstenLiquidatorenist durchdenVorstand, jedeAen=

derungder LiquidatorenoderBeendigungihrer Vollmacht ist durchdiesezur
Eintragungin das GenossenschaftsregisterohneVerzuganzumelden.

Zugleich haben die Liquidatoren ihre Unterschriftpersönlichvor dem Ge=
richtezu zeichnenoderdie Zeichnungin beglaubigterForm einzureichen.

Eine AbschriftderUrkundenüber ihre Bestellungist derAnmeldungbei=
zufügenund wird bei demGerichteaufbewahrt.

g.83.
Die Liquidatorenhabenin der bei ihrer BestellungbestimmtenForm ihre

Willenserklärungenkundzugebenundfür dieGenossenschaftzuzeichnen.Ist nichts
darüberbestimmt,so muß die ErklärungundZeichnungdurchsämmtlicheLiqui=
datorenerfolgen. Weniger als zwei dürfen hierfür nicht bestimmtwerden.

Die Bestimmungist mit der Bestellungder Liquidatorenzur Eintragung
in das Genossenschaftsregisteranzumelden.

Die Zeichnungengeschehenderartig,daß die Liquidatorender bisherigen,
nunmehr als Liquidationsfirmazu bezeichnendenFirma ihre Namensunterschrift
beifügen.

. S4.
Die Vorschriftenim §. 29 über das Verhältniß zu drittenPersonenfinden

bezüglichderLiquidatorenAnwendung.

G.S5.
Bis zurBeendigungderLiquidationkommenungeachtetderAuflösungder

Genossenschaftin Bezug auf dieRechtsverhältnissederselbenundderGenossendie
Vorschriftendes zweitenund drittenAbschnittsdiesesGesetzeszur Anwendung,
soweitsich aus denBestimmungendes gegenwärtigenAbschnittsund aus dem
WesenderLiquidationnichtein Anderesergiebt.
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Der Gerichtsstand,welchendie Genossenschaftzur Zeit ihrer Auflösung
hatte, bleibt bis zur vollzogenenVertheilungdes Vermögensbestehen.

S.86.
Die Liquidatorenhabendie laufendenGeschäftezu beendigen,die Ver=

pflichtungender aufgelöstenGenossenschaftzuerfüllen, dieForderungenderselben
engihen und das Vermögender Genossenschaftin Geld umzusetzen;sie haben
die Genossenschaftgerichtlichund außergerichtlichzu vertreten. Zur Beendigung
schwebenderGeschäftekönnendie LiquidatorenauchneueGeschäfteeingehen.

C.S7.
Die Liquidatorenhabendie aus den §#§.26, 27), §. 31 Absatz1, §. 32,

S. 42 bis 45, §. 46 Absatz2 sich ergebendenRechteund Pflichten des Vor=
standesund unterliegengleichdiesemder Ueberwachungdes Aufsichtsraths. Sie
haben sofort bei Beginn der Liquidation und demnächstin jedemJahre eine
Bilanz aufzustellen.Die ersteBilanz ist zu veröffentlichen;dieBekanntmachung
ist zu dem Genossenschaftsregistereinzureichen.

Die VeräußerungunbeweglicherSachen kann von denLiquidatoren,sofern
nichtdas Statut oderein BeschlußderGeneralversammlungandersbestimmt,
nur durchöffentlicheVersteigerungbewirktwerden.

g.88.
Eine VertheilungdesVermögensunter dieGenossendarf nichtvor Tilgung

oder Deckungder Schulden und nicht vor Ablauf einesJahres seit demTage
vollzogenwerden,an welchemdie AufforderungderGläubiger in den hierzube—
stimmtenBlättern (F. 80 Absatz2) zum drittenMale erfolgt ist.

Nicht erhobeneSchuldbeträge,sowiedie Beträge für betagteoderstreitige
Forderungensindzurückzubehalten.Dasselbegilt vonschwebendenVerbindlichkeiten.

Liquidatoren,welchediesenVorschriftenzuwiderhandeln,sind außer der
GenossenschaftdenGläubigernzumErsatzedes ihnendaraus erwachsenenSchadens
persönlichund solidarischverpflichtet.Die gleicheVerpflichtungtrifft die Mit=
glieder des Aufsichtsraths,wenn die Zuwiderhandlungmit ihrem Wissen und
ohneihr Einschreitengeschieht.Die Verpflichtungwird denGläubigerngegenüber
dadurchnicht aufgehoben,daß die Zuwiderhandlungauf einemBeschlusseder
Generalversammlungberuht.

g.89.
Die VertheilungdesVermögensunterdie einzelnenGenossenerfolgtbis

zum Gesammtbetrageihrer auf Grund der erstenLiquidationsbilanz(F. 87)
ermitteltenGeschäftsguthabennach dem Verhältniß der letzteren.Bei Ermitte—
lung der einzelnenGeschäftsguthabenbleibenfür die Vertheilung des Gewinnes
oderVerlustes, welchersich für den Zeitraum zwischender letztenJahresbilanz
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(§. 31) und der erstenLiquidationsbilanzergebenhat, die seit der letztenJahres=
bilanzgeleistetenEinzahlungenaußerBetracht. Der Gewinn aus diesemZeit=
raum ist demGuthaben auch insoweitzuzuschreiben,als dadurchder Geschäfts=
antheil überschrittenwird.

Ueberschüsse,welchesichüber den GesammtbetragdieserGuthaben hinaus
ergeben,sind nachKöpfen zu vertheilen.
« Durch das Statut kann ein anderesVerhältniß für die Vertheilung
bestimmtwerden.

g.90.
Nach Beendigungder Liquidation sind die Bücher und Schriften der auf=

gelöstenGenossenschaftfür die Dauer von zehn Jahren einem der gewesenen
GenossenodereinemDritten in Verwahrungzu geben. Der Genosseoderder
Dritte wird in ErmangelungeinerBestimmungdesStatuts odereinesBeschlusses
der Generalversammlungdurchdas Gericht(§. 10) bestimmt.Dasselbekann
die Genossenund derenRechtsnachfolger,sowiedie Gläubiger der Genossenschaft
zur Einsichtder Bücher und Schriften ermächtigen.

Siebenter Abschnitt.

Konkursverfahrenund Haftpflichtder Genossen.

G.91.
Das Konkursverfahrenfindetim Falle derZahlungsunfähigkeit,nachAuf=

lösungder Genossenschaftauch im Falle der Ueberschuldungstatt.
Nach Auflösung der Genossenschaftist die Eröffnung des Verfahrens so

langezulässig,als dieVertheilungdesVermögensnichtvollzogenist.

G.92.
Sobald dieZahlungsunfähigkeitderGenossenschafteintritt, hat derVorstand

dieEröffnungdesKonkursverfahrenszu beantragen)dasselbegilt, wennbei oder
nachAuflösung derGenossenschaftaus derJahresbilanz oder aus einer im Laufe
des Jahres aufgestelltenBilanz Ueberschuldungsichergiebt.

Die Mitglieder des Vorstandessind der Genossenschaftzum Ersatz einer
nachdiesemZeitpunktegeleistetenZahlung nachMaßgabe des F. 32 verpflichtet.

Die Ansprücheauf Grund der vorstehendenBestimmungenverjährenin
fünf Jahren. -

§.93.
Zu dem Antrage auf Eröffnung des Verfahrens ist außer den Konkurs=

gläubigernjedesMitglied des Vorstandesberechtigt.
Wird der Antrag nicht von allen Mitgliederngestellt,so ist derselbe

zuzulassen,wenn die ihn begründendenThatsachen(F. 91) glaubhaft gemacht



werden. Das Gericht hat die übrigenMitglieder nachMaßgabe der Konkurs=
ordnung §F.97 Absatz2, 3 zu hören.

Der Eröffnungsantragkann nicht aus dem Grunde abgewiesenwerden,
daßeinedenKostendesVerfahrensentsprechendeKonkursmassenichtvorhandensei.

C.94.
Durch die Eröffnung des Konkursverfahrenswird die Genosesenschaft

aufgelöst.
K.95.

Die EröffnungdesKonkursverfahrensistunverzüglichin dasGenossenschafts=
registereinzutragen.Die Eintragungwird nichtbekanntgemacht.

K.96.
Bei der Eröffnung des Verfahrensist von demGerichteein Gläubiger=

ausschußzu bestellen. ie Gläubigerversammlunghat über die Beibehaltung
der bestelltenoder die Wahl andererMitglieder zu beschließen.Im Uebrigen
kommendie Vorschriftenim F. 79 derKonkursordnungzur Anwendung.

K.97.
Die Generalversammlungist ohneVerzug zur Beschlußfassungdarüberzu

berufen(§#9.42 bis 44), ob die bisherigenMitglieder desVorstandesund des
Aufsichtsrathsbeizubehaltenoder anderezu bestellenfind.

. 98.
Soweit dieKonkursgläubigerwegenihrer bei derSchlußvertheilung(Kon=

kursordnungF. 149) berücksichtigtenForderungenaus demzur Zeit derEröffnung
desKonkursverfahrensvorhandenenVermögender Genossenschaftnichtbefriedigt
werden,sind die Genossenverpflichtet,Nachschüssezur Konkursmassezu leisten.

Die Nachschüssesindvon denGenossen,wennnichtdasStatut ein anderes
Beitragsverhältnißfestsetzt,nachKöpfenzu leisten.

Beiträge, zu derenLeistungeinzelneGenossenunvermögendsind, werden
auf die übrigen vertheilt.

Zahlungen, welcheGenossenüber die von ihnen nach den vorstehenden
Bestimmungen geschuldetenBeiträge hinaus leisten, sind ihnen, nachdem die
Befriedigungder Gläubiger erfolgtist, aus denNachschüssenzu erstatten.

Gegen die Nachschüssekann der GenosseeineForderungan die Genossen=
schaft aufrechnen,sofern die Voraussetzungenvorliegen, unter welchener als
KonkursgläubigerBefriedigungwegender Forderung aus den Nachschüssenzu
beanspruchenhat.

S. 99.
Der Konkursverwalterhat sofort, nachdemdie Bilanz auf der Gerichts=

schreibereiniedergelegtist (KonkursordnungF. 114), zu berechnen,wievielzur
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Deckung des in der Bilanz bezeichnetenFehlbetragesdie Genossenvorschußweise
beizutragenhaben.

In der Berechnung(Vorschußberechnung)sind die sämmtlichenGenossen
namentlichzu bezeichnenund auf siedie Beiträgezu vertheilen.Die Höheder
Beiträge ist jedochderart zu bemessen,daß durchein vorauszusehendesUnvermögen
einzelnerGenossenzur Leistungvon Beiträgenein Ausfall an demzu deckenden
Gesammtbetragenichtentsteht. «

Die Berechnungist demKonkursgerichtemit demAntrageeinzureichen,die—
selbefür vollstreckbarzu erklären. Wird das Genossenschaftsregisternicht beidem
Konkursgerichtegeführt, so ist demAntrage einebeglaubigteAbschriftdesStatuts
und derListeder Genossenbeizufügen.

S.100.
Zur Erklärung über die Berechnungbestimmtdas Gericht einenTermin,

welchernicht über zwei Wochen hinaus anberaumt werden darf. Derselbe ist
öffentlichbekanntzu machen)die in der BerechnungaufgeführtenGenossensind
besonderszu laden.

Die Berechnungist spätestensdreiTage vor demTermineauf derGerichts=
schreibereizurEinsichtderBetheiligtenniederzulegen.Hierauf ist in derBekannt=
machungund denLadungenhinzuweisen.

K.101.
In demTermine sindVorstand und AufsichtsrathderGenossenschaft,sowie

der Konkursverwalterund der Gläubigerausschußund, soweitEinwendungen
erhobenwerden,die sonstBetheiligtenzu hören. -
« Das GerichtentscheidetüberdieerhobenenEinwendungen,berichtigt,soweit
erforderlich,die BerechnungoderordnetdieBerichtigungan und erklärtdieBe=
rechnungfür vollstreckbar.Die Entscheidungist in dem Termine oder in einem
sofort anzuberaumendenTermine, welchernicht über eineWoche hinaus angesetzt
werdensoll, zuverkünden.Die Berechnungmit dersiefür vollstreckbarerklärenden
Entscheidungist zur Einsichtder Betheiligtenauf der Gerichtsschreibereinieder=
egen.

Gegendie Entscheidungfindetein Rechtsmittelnichtstatt.

S.102.
Nachdemdie Berechnungfür vollstreckbarerklärtist, hat der Konkurs=

verwalterohneVerzugdie Beiträgevon denGenosseneinzuziehen.
Die ZwangsvollstreckunggegeneinenGenossenfindetin Gemäßheitder

CivilprozeßordnungaufGrund einervollstreckbarenAusfertigungderEntscheidung
und einesAuszugesaus der Berechnungstatt.

Für die in denFällen der99.667, 686, 687 derCivilprozeßordnungzu
erhebendenKlagen ist das Amtsgericht,beiwelchemdas Konkursverfahrenanhängig
Reichs·Gesehbl.1889. 18
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ist, und, wenn der Streitgegenstandzur Zuständigkeitder Amtsgerichtenicht
gehört,das Landgerichtausschließlichzuständig,zu dessenBezirkeder Bezirkdes
Konkursgerichtsgehört.

d. 103.
Die eingezogenenBeträgesind bei der von derGläubigerversammlungbe=

stimmtenStelle (KonkursordnungF. 120) zu hinterlegenoderanzulegen.

K.104.
JederGenosseist befugt,die für vollstreckbarerklärteBerechnungim Wege

der Klage anzufechten.Die Klage ist gegenden Konkursverwalterzu richten.
Sie findetnur binnender NothfristeinesMonats seitVerkündungderEntschei=
dung und nur insoweitstatt, als der Kläger den Anfechtungsgrundin dem
Termine (F. 100) geltendgemachthat oder ohne sein Verschuldengeltendzu
machenaußerStande war.

Das rechtskräftigeUrtheil wirkt für und gegenalle beitragspflichtigen
Genossen. -

§.105.
Die Klage ist ausschließlichbei demAmtsgerichtezu erheben,welchesdie

Berechnungfür vollstreckbarerklärthat. Die mündlicheVerhandlungerfolgt
nichtvor Ablauf der bezeichnetenNothfrist. MehrereAnfechtungsprozessesindzur
gleichzeitigenVerhandlungund Entscheidungzu verbinden.

Uebersteigtder StreitgegenstandeinesProzessesdiesonstfür die sachlicheZu=
ständigkeitder AmtsgerichtegeltendeSumme, so hat das Gericht, soferneine
Partei in einemsolchenProzessevor der Verhandlungzur Hauptsachedarauf
anträgt, durchBeschluß diesämmtlichenStreitsachenan das Landgericht,in dessen
Bezirkees seinenSitz hat, zuverweisen.GegendiesenBeschlußfindetdiesofortige
Beschwerdestatt. Die Nothfristbeginntmit der Verkündungdes Beschlusses.

Ist derBeschluß rechtskräftig,so geltendieStreitsachenals beidemLand=
gerichteanhängig. Die im Verfahrenvor demAmtsgerichteerwachsenenKosten
werdenals Theil der beidemLandgerichteerwachsenenKostenbehandeltundgelten
als Kosten einer Instanz.

Die VorschriftenderCivilprozeßordnung9§.688, 689 überdieEinstellung
der Zwangsvollstreckungund die Aufhebungder Vollstreckungsmaßregelnfinden
entsprechendeAnwendung.

S.106.
Soweit in Folge des UnvermögenseinzelnerGenossenzur Leistungvon

Beiträgender zu deckendeGesammtbetragnichterreichtwird, oderin Gemäßheit
des auf eineAnfechtungsklageergehendenUrtheils oderaus anderenGründendie
Berechnungabzuändernist, hat der KonkursverwaltereineZusatzberechnungauf=
zustellen. Rücksichtlichderselbenkommendie Vorschriftenin §§. 99 bis 105 zur
Anwendung.

Die Aufstellung einerZusatzberechnungist erforderlichenfallszu wiederholen.
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§.107.
Sobald mit demVollzugederSchlußvertheilung(Konkursordnung9. 149)

begonnenwird, hatderKonkursverwalterin ErgänzungoderBerichtigungderVor=
schußberechnungund der zu derselbenetwaergangenenZusätzezu berechnen,wie=
viel die Genossenin Gemäßheitdes§. 98 an Nachschüssenzuleistenhaben.

Die Berechnung(Nachschußberechnung)unterliegtden Vorschriftenin §#8.99
bis 102, 104 bis 106, derVorschriftim §. 99 Absatz2 mit derMaßgabe,daß
auf Genossen,derenUnvermögenzur Leistungvon Beiträgensichherausgestellt
hat, Beiträgenichtvertheiltwerden.

K.108.
Der Verwalter hat, nachdemdie Nachschußberechnungfür vollstreckbar

erklärtist, unverzüglichdengemäß§. 103 vorhandenenBestandund, sooftvon
den noch einzuziehendenBeiträgen hinreichenderBestand eingegangenist, diesen
im Wegeder Nachtragsvertheilung(Konkursordnung§. 153) unterdieGläubiger
zu vertheilen.

Außer denAntheilenauf die im F. 155 derKonkursordnungbezeichneten
Forderungen sind zurückzubehaltendie Antheile auf Forderungen, welche im
Prüfungstermine von demVorstandeausdrücklichbestrittenworden sind. Dem
Gläubigerbleibtüberlassen,denWiderspruchdesVorstandesdurchKlage zu be=
seitigen.Soweit derWiderspruchrechtskräftigfür begründeterklärtwird, werden
dieAntheilezur Vertheilungunterdie übrigenGläubigerfrei.

Die zur Befriedigung der Gläubiger nicht erforderlichenUeberschüssehat
derKonkursverwalteran die Genossenzurückzuzahlen.

K.109.
Eine Aufhebung des Konkursverfahrens durch Zwangsvergleich findet

nicht statt.
Eine Einstellung des Verfahrens ist erst zulässig,nachdemmit dem Voll=

zugederSchlußvertheilungbegonnenist. Die Zustimmung aller bei der letzteren
berücksichtigtenKonkursgläubigerist beizubringen.Inwieweites derZustimmung
oderderSicherstellungvon Gläubigernbedarf,derenForderungennicht festge=
stelltsind,entscheidetdas KonkursgerichtnachfreiemErmessen.

S.110.
Der Vorstand ist verpflichtet,den Konkursverwalterbei den diesemin

#8.99 Absatz1, §. 102 Absatz1, V#.106, 107 zugewiesenenObliegenheitenzu
unterstützen.

S.111.
Die in diesemAbschnittehinsichtlichdes Vorstandes getroffenenBestim=

mungengeltenauchhinsichtlichder Liquidatoren.
18“



—82...

Achter Abschnitt.

BesondereBestimmungen.

I. FürGenossenschaftenmitunbeschränkterHaftpflicht.
—

(. 112.
Bei Genossenschaftenmit unbeschränkterHaftpflichtdarf ein Genossenicht

auf mehr als einenGeschäftsantheilbetheiligtsein.

K.113.
Die Beitrittserklärungen(F. 15) müssendie ausdrücklicheBemerkungent=

halten,daß dieeinzelnenGenossenfür dieVerbindlichkeitenderGenossenschaftdieser
sowieunmittelbardenGläubigern derselbennachMaßgabe desGesetzesmit ihrem
ganzenVermögenhaften.

KC.114.
Ist durch das Statut die Gewinnvertheilungausgeschlossen(§. 20), so

finden während des hierfür bestimmtenZeitraums auf das Ausscheidender Ge=
nossendie Bestimmungenin den §§. 63 bis 75 mit der Maßgabe Anwendung,
daß an Stelle des Geschäftsjahresdas Quartal tritt und daß die Aufkündigung
(§. 63 Absatz2) mindestenssechsWochen, sowie die Einreichungder Urkunden
durchden Vorstand (F. 67) mindestensdrei Wochenvor demQuartalsschlußer=
folgenmuß.

Im Falle des Ausscheidensist eineBilanz aufzustellen;die Zahl dermit
demQuartalsschlußausgeschiedenenGenossenist zu veröffentlichen.

K.115.
Sobald sichbei der Geschäftsführungergiebt,daß das VermögenderGe=

nossenschafteinschließlichdes Reservefondsund derGeschäftsguthabenzur Deckung
der Schulden nicht ausreicht, hat der Vorstand die Generalversammlungzur
Beschlußfassung,ob die Genossenschaftaufgelöstwerdensoll, zu berufen.

Für denFall, daß dieAuflösung beschlossenwird, ist zugleichdie im §. 97
vorgeseheneBeschlußfassungherbeizuführen.

S.116.
Im Falle desKonkursverfahrenssindnebenderGenossenschaftdie einzelnen

Genossensolidarischundmit ihremganzenVermögendenKonkursgläubigernfür
den Ausfall verhaftet,welchendiesean ihren bei derSchlußvertheilung(Konkurs=
ordnung §. 149) berücksichtigtenForderungen bei derselbenerleiden.

Nach Ablauf von drei Monaten seit dem Termine, in welchemdie Nach=
schußberechnungfür vollstreckbarerklärtist, könnendieGläubiger, soweitsiebisher
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nicht befriedigtsind, die einzelnenGenossenin Anspruchnehmen, ohnedaß den
letzterendie EinredederTheilungzusteht.

FestgestellteForderungen,welcheim Prüfungstermine von dem Vorstande
oderden Liquidatorennicht ausdrücklichbestrittensind, könnenauch von den in
AnspruchgenommenenGenossennicht bestrittenwerden. ·

Das rechtskräftigeUrtheil,welchesin demProzeßübereineim Prüfungs=
terminevon dem Vorstande oder denLiquidatorenbestritteneForderung für oder
gegendieselbenergeht,wirkt gegenüberallen Genossen.

In Ansehungeiner im KonkursverfahrenstreitiggebliebenenForderung
kann, solangedieselbenicht festgestelltist, eineVerurtheilung der Genossennicht
erfolgen.

. 117.
Die Klage der Gläubiger gegendie einzelnenGenossenverjährt, sofern

nicht nachBeschaffenheitderForderung eine kürzereVerjährungsfrist gesetzlichein=
tritt, in zwei Jahren seitAblauf der im F. 116 Absatz2 bestimmtenFrist.
Die Verjährungzu GunsteneinesGenossenwird durchRechtshandlungen
unterbrochen,welchegegendie Genossenschaftoder von derselbenvorgenommen
werden)siewird nichtunterbrochendurch Rechtshandlungen,welchegegeneinen
anderenGenossenodervon demselbenvorgenommenwerden.

Die Verjährungläuft auchgegenMinderjährigeund bevormundetePer=
sonen, sowie gegenjuristischePersonen, denengesetzlichdie Rechteder Minder=
jährigen zustehen,ohne Zulassung der Wiedereinsetzungin den vorigen Stand,
jedochmit VorbehaltdesRückgriffsgegendie Vormünderund Verwalter.

K. 118.
Soweit Genossenin Gemäßheitdes §. 116 Konkursgläubigerbefriedigen
tretensiein dieRechteder letzterengegendie Genossenschaftein.

K.119.
Die Bestimmungender §9. 116 bis 118 findenauf die in den letzten

zweiJahren vor der EröffnungdesKonkursverfahrensaus der Genossenschaft
ausgeschiedenenGenossen(§§.68, 74), welchenicht schonin Gemäßheitdes§. 73
der Haftpflicht unterliegen,wegender bis zu demZeitpunkteihres Ausscheidens
von der GenossenschafteingegangenenVerbindlichkeitenmit der MaßgabeAn=
wendung,daß derAnspruchderGläubigererstnachAblauf von sechsMonaten
seit dem Termine, in welchemdieNachschußberechnung(F. 107) für vollstreckbar
erklärtist, erhobenwerdenkann.

Dieser Ansprucherstrecktsich, wenn im Falle des Todes eines Genossen
dessenAusscheidennachdemim §. 75 Absatz1 bezeichnetenZeitpunkteeingetragen
ist, auf die bis zumTage der Eintragungvon derGenossenschafteingegangenen
Verbindlichkeiten,sofernnicht der Erbe beweist,daß bei ihrer Eingehungdem
GläubigerderTod desGenossenbekanntwar.
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II. Für Genossenschaftenmit unbeschränkterNachschußpflicht.

KC.120.
Die Bestimmungendes F. 112 über die Beschränkungder Betheiligung

auf einenGeschäftsantheilund des §. 115 über die Berufung der General=
versammlungim Falle der Ueberschuldungfinden auf die Genossenschaftenmit
unbeschränkterNachschußpflichtAnwendung.

K.121.
Die Beitrittserklärungen(§. 15) müssendie ausdrücklicheBemerkung ent=

halten, daß die einzelnenGenossenmit ihrem ganzenVermögen verpflichtetsind,
der Genossenschaftdie zur Befriedigungder Gläubiger derselbenerforderlichen
NachschüssenachMaßgabedesGesetzeszu leisten.

". 122.
Ist im Falle der Eröffnung des Konkursverfahrensnach Ablauf von drei

Monaten seit dem Termine, in welchemdie Nachschußberechnung(§. 107) für
vollstreckbarerklärt ist, dieBefriedigung oderSicherstellungderim F. 98 Absatz1
bezeichnetenKonkursgläubigernochnichtbewirkt,so sinddie hierzuerforderlichen
Beiträge von den innerhalb der letztenachtzehnMonate vor der Eröffnung des
KonkursverfahrensausgeschiedenenGenossen,welchenicht schonin Gemäßheit
des §F.73 oder des F. 74 Absatz4 der Nachschußpflichtunterliegen,nach Maß=
gabedes F. 98 zur Konkursmassezu leisten.

S. 123.
Der Konkursverwalterhat ohneVerzugeineBerechnungüberdieBeitrags=

pflicht der Ausgeschiedenenaufzustellen.
In der Berechnungsind dieselbennamentlichzu bezeichnenund auf siedie

Beiträgezu vertheilen,soweitnichtdas UnvermögenEinzelnerzur Leistungvon
Beiträgenvorauszusehenist.

Im Uebrigen finden dieVorschriftenin §. 99 Absatz3, 99. 100 bis 102,
104 bis 106 und 108 entsprechendeAnwendung.

S. 124.
Durch dieBestimmungender N. 122, 123 wird dieEinziehungderNach=

schüssevon denin der GenossenschaftverbliebenenGenossennichtberührt.
Aus den Nachschüssender letzterensind denAusgeschiedenendie von diesen

geleistetenBeiträge zu erstatten,sobalddie BefriedigungoderSicherstellungder
sämmtlichenim F. 98 Absatz1 bezeichnetenKonkursgläubigerbewirktist.

IIII. für Genossenschaftenmit beschränkterHaftpflicht.

§K.125.
Bei Genossenschaftenmit beschränkterHaftpflicht darf die Haftsumme der

einzelnenGenossen(§. 2) nicht niedrigerals der Geschäftsantheilsein.



—85—

Die Haftsummemuß bei Errichtung der Genossenschaftdurchdas Statut
bestimmtwerden. Die BestimmungodereineAbänderungderselbenist zu ver=
öffentlichen(§9.12, 16).

K. 126.
Zu einer Erhöhung der Haftsumme bedarf es einer Mehrheit von drei

Viertheilender in der GeneralversammlungerschienenenGenossen.Das Statut
kannnochandereErfordernisseaufstellen.

S. 127.
Eine HerabsetzungderHaftsummekannnur unterBeobachtungder Be=

stimmungenerfolgen, welchefür die Vertheilung des Genossenschaftsvermögens
im Falle der Auflösung maßgebendsind (F. 80 Absatz2, J. 88 Absatz1 bis 3).

Die Anmeldungdes Herabsetzungsbeschlusseszum Genossenschaftsregister
erfolgtnichtvor Ablauf des im §F.88 Absatz1 bezeichnetenJahres. Mit der
Anmeldung sind dieBekanntmachungendesBeschlusseseinzureichen.Zugleichhat
derVorstanddie schriftlicheVersicherungabzugeben,daß die Gläubiger, welche
sichbei derGenossenschaftgemeldetund derHerabsetzungnicht zugestimmthaben,
befriedigtodersichergestelltsind. "

G.128.
Durch das Statut kann die BetheiligungdesGenossenauf mehrereGe=

schäftsantheile,unter Festsetzungder höchstenZJahl derselben,gestattetwerden.
Die Bestimmung oder eine Abänderung derselbenist zu veröffentlichen

(. 12, 16).
*'

Die Haftung einesGenossen,welcherauf mehr als einenGeschäftsantheil
betheiligtist, erhöhtsich auf das der Zahl derGeschäftsantheileentsprechende
VielfachederHaftsumme.

. 130.
Bevor der ersteGeschäftsantheilerreichtist, darf dieBetheiligung des Ge=

nossenauf einenzweitenGeschäftsantheilseitensderGenossenschaftnichtzugelassen
werden.Das Gleichegilt von derZulassungzu jedemweiterenGeschäftsantheile.

. 131.
Ein Genosse,welcherauf einenweiterenGeschäftsantheilbetheiligtseinwill,

hat darübereinevon ihm zu unterzeichnende,unbedingteErklärungabzugeben.
Die Erklärungist von demVorstandenachder ZulassungdesGenossen

zu demweiterenGeschäftsantheilebehufsEintragung des letzterenin dieListe der
GenossendemGerichte(§. 10) einzureichen.Zugleichhat derVorstandschriftlich
zu versichern,daß die übrigen Geschäftsantheiledes Genossenerreichtseien.

Die Betheiligungauf denweiterenGeschäftsantheiltritt mit der in Ge=
mäßheitder vorstehendenAbsätzeerfolgtenEintragung in Kraft.

7 Im lllebrigenkommendie Vorschriftendes §. 15 zur entsprechendenAn=
wendung.
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§.132.
Eine UebertragungdesGeschäftsguthabensfindetin demFalle des§. 128

an einenanderenGenossennur statt, soferndessenbisherigesGuthabenmit dem
ihm zuzuschreibendenBetrage die der höchstenJahl der Geschäftsantheileent=
sprechendeGesammtsummenichtübersteigt.Hierauf ist die im F. 74 vorgesehene
VersicherungdesVorstandeszu richten. Im Uebrigenverbleibtes bei denBe=
stimmungenim J. 131.

133. -
Mit der Bilanz einesjedenGeschäftsjahresist außerden im F. 31 vor=

gesehenenAngabenüberdie Zahl der GenossenderGesammtbetrag,um welchen
in diesemJahre die Geschäftsguthaben,sowiedie HaftsummenderGenossensich
vermehrtoderverminderthaben,und der Betrag der Haftsummenzu veröffent=
lichen,für welcheam JahresschlußalleGenossenzusammenaufzukommenhaben.

K. 134.
Das KonkursverfahrenfindetbeibestehenderGenossenschaftaußerdemFalle

der Jahlungsunfähigkeitin demFalle derUeberschuldungstatt, soferndieseein
Viertheil desBetrages derHaftsummenallerGenossenübersteigt.Der Vorstand
hat, wenn eine solcheUeberschuldungsich aus der Jahresbilanz oder aus einer
im Laufe des Jahres aufgestelltenBilanz ergiebt, die Eröffnung des Konkurs=
verfahrenszu beantragen.Die Vorschriftendes F. 92 Absatz2, 3, F. 93 finden
entsprechendeAnwendung.

C.135.
Die einzelnenGenossenkönnenüber ihre Haftsummehinaus wederauf

Leistungvon Nachschüssen,nochvon den Konkursgläubigernin AnspruchE
nommenwerden. Im Uebrigenfindenauf denAnspruchder Gläubigerdie Be=
stimmungenin §#.116 bis 119 Anwendung.

g. 136.
Außer demFalle des F. 88 kannin demFalle, daß entgegendenVor=

schriftenin 9#.19, 22 der Gewinn oderdasGeschäftsguthabenausgezahltwird,
derErsatzanspruchgegendie Mitglieder desVorstandesoderdes Ausfsichtsraths
oder gegendie Liquidatorenvon denGläubigernder Genossenschaft,soweitsie
von dieserihre Befriedigungnicht erlangenkönnen,selbständiggeltendgemacht
werden.DasselbefindetgegendieMitgliederdesVorstandesoderdieLiquidatoren
statt,wennnachdemZeitpunkte,mit welchemdieVerpflichtungzumAntrageauf
Eröffnung des Konkursverfahrenseingetretenist, eineZahlung geleistetwird,
rücksichtlichdes Ersatzesderselben.

Die Ersatzpflichtwird denGläubigerngegenüberdadurchnichtaufgehoben,
daß die Handlung auf einemBeschlusseder Generalversammlungberuht.
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1v.Mrdiktlmwandtungvonstaossmschasim

5.137.
Eine Genossenschaftmit unbeschränkterHaftpflicht kann sich in eine solche

mit unbeschränkterNachschußpflichtnur unter Beobachtung der Bestimmungen
umwandeln, welchefür die Vertheilung des Genossenschaftsvermögensim Falle
der Auflösung maßgebendsind (§. 80 Absatz2, §. 88 Absatz1 bis 3).

Dasselbe gilt von derUmwandlung einerGenossenschaftmit unbeschränkter
Haftpflicht oder mit unbeschränkterNachschußpflichtin eine solchemit beschränkter
Haftpflicht.

6 Die Vorschriftenim F. 127 Absatz2 finden entsprechendeAnwendung.

g. 138.
Zu dem Beschlußauf Umwandlung einerGenossenschaftmit unbeschränkter

Nachschußpflichtin einesolchemit unbeschränkterHaftpflicht oder einer Genossen—
schaftmit beschränkterHaftpflicht in eine solchemit unbeschränkterHaftpflicht oder
mit unbeschränkterNachschußpflichtbedarf es einer Mehrheit von drei Viertheilen
der in der GeneralversammlungerschienenenGenossen.Das Statut kann noch
andereErfordernisseaufstellen.

§. 139.
Die Umwandlung(§§.137, 138) ist auchgegenüberden vor der Ein=

tragung desBeschlussesin das Genossenschaftsregisteraus derGenossenschaftAus=
geschiedenenwirksam.

Im Falle derUmwandlungeinerGenossenschaftmit unbeschränkterNachschuß=
pflicht könnendieselbenfür die Verbindlichkeitender Genossenschaftnicht in An=
spruchgenommenwerden, sofernihr Ausscheidenfrüher als achtzehnMonate vor
der Eintragungerfolgtist. Im Falle derUmwandlungeinerGenossenschaftmit
beschränkterHaftpflicht bleibt der Anspruch gegensie auf ihre bisherigeHaft=
summebeschränkt.

Neunter Abschnitt.

Strafbestimmungen.
F. 140.

MitgliederdesVorstandesunddesAufsichtsrathsundLiquidatorenwerden,
wenn sie absichtlichzumNachtheileder Genossenschafthandeln,mit Gefängniß
und zugleichmit Geldstrafebis zu dreitausendMark bestraft.

Zugleichkannauf Verlustder bürgerlichenEhrenrechteerkanntwerden.

« s.141.
MitgliederdesVorstandesund desAufsichtsrathsundLiquidatorenwerden

mit Gefängnißbis zu einemJahre und zugleichmit Geldstrafebis zu drei=
tausendMark bestraft, wenn sie in den von ihnen dem Gerichte (F. 10) zu
Reichs=Gesetzbl.1889. 19



machendenAnmeldungen,AnzeigenundVersicherungenwissentlichfalscheAngaben
machen,oderin ihrenDarstellungen,ihrenUebersichtenüberdenVermögensstand
derGenossenschaft,über die Mitglieder und dieHaftsummen,oderdenin der
GeneralversammlunggehaltenenVorträgendenStand derVerhältnissederGe—
nossenschaftwissentlichunwahr darstellen.

Zugleichkann auf Verlust der bürgerlichenEhrenrechteerkanntwerden.
Sind milderndeUmstände vorhanden, so tritt ausschließlichdie Geld—

strafeein.
. 142.

Mit Geldstrafebis zu sechshundertMark odermit Gefängniß bis zu drei
Monaten odermit beidenStrafen zugleichwerdenbestraft:

1. die Mitglieder des Vorstandesund des Aufsichtsrathsund die Ligqui=
datoren,wennlängerals drei Monatedie GenossenschaftohneAuf=
sichtsrathgebliebenist, oder in dem letzterendie zur Beschlußfähigkeit
erforderlicheZahl von Mitgliedern gefehlthat;

2. dieMitglieder des Vorstandesoderdie Liquidatoren,wenn entgegen
den Vorschriftenin §#.92, 111, 134 der Antrag auf Eröffnung des
Konkursverfahrensunterlassenist.

Die Strafe tritt nicht gegendenjenigenein, welchernachweist,daß die
Unterlassungohnesein Verschuldengeschehenist.

S.143.
MitgliederdesVorstandeswerdenmit Geldstrafebis zu sechshundertMark

bestraft,wenn ihre Handlungenauf andereals die im F. 1 erwähntengeschäft=
lichen Zweckegerichtetsind, oder wenn sie in der Generalversammlungdie Er=
örterung von Anträgen gestattenoder nicht hindern, welcheauf öffentlicheAn=
gelegenheitengerichtetsind, derenErörterungunter die Gesetzeüber das Ver=
sammlungs=und Vereinsrechtfällt.

G.144.
Die Mitglieder des Vorstandes eines Revisionsverbandeswerden, wenn

unterlassenist, die Versammlungin Gemäßheitdes F. 57 Absatz2 anzuzeigen,
mit Geldstrafebis zu sechshundertMark bestraft.

Die Strafe tritt nichtgegendenjenigenein, welchernachweist,daß die
UnterlassungohneseinVerschuldengeschehenist.

. 145.
Wer sich besondereVortheile dafür hat gewährenoder versprechenlassen,

daß er bei einer Abstimmungin der Generalversammlungin einemgewissen
Sinne stimme,wird mit Geldstrafebis zu dreitausendMark, odermit Gefängniß

bis zu einemJahre bestraft.
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Zehnter Abschnitt.
Schluß=und Uebergangsbestimmungen.

g.146.
In bürgerlichenRechtsstreitigkeiten,in welchendurch Klage oder Wider=

klageein Anspruchauf Grund derBestimmungendiesesGesetzesgeltendgemacht
ist, wird die Verhandlung und EntscheidungletzterInstanz im Sinne des F. 8
desEinführungsgesetzeszumGerichtsverfassungsgesetzedemReichsgerichtezugewiesen.

S. 147.
Die Vorschriftenin Artikel 12 bis 14 des Handelsgesetzbuchsfinden auf

dasGenossenschaftsregisterAnwendung. Die EintragungensinddurchdenDeutschen
Reichsanzeigerbekanntzumachen.Die anderenBlätter hat das Gerichtzu be=
stimmen,für kleinere Genossenschaftennur ein anderesBlatt.

S.148.
Die Anmeldungenzum Genossenschaftsregistersind durchsämmtlicheMit=

gliederdes Vorstandes odersämmtlicheLiquidatorenpersönlichzu bewirkenoder
in beglaubigterForm einzureichen.

Die in §#§.16, 28, §F.31 Absatz2, §.49 Absatz4, §.61 Absatz2, §.82,
§5.83 Absatz2 vorgeschriebenenAnmeldungenund Einreichungenmüssenauch
zu demGenossenschaftsregistereiner jedenZweigniederlassungerfolgen.

Für den Eintritt der in F. 13, F. 16 Absatz4, §9. 29, 84, 139 vor=
gesehenenWirkungenentscheidetdie Eintragungin dasGenossenschaftsregisterder
Hauptniederlassung.

S. 149.
Von der EintragungeinesbeitretendenGenossen,der Eintragung oder

Vormerkung des Austritts, der Ausschließungoder des Todes von Genossen,
sowievon der Eintragung weitererGeschäftsantheilein dieListe derGenossenhat
dasGericht(§F.10) demGerichteeinerjedenZweigniederlassungzurBerichtigung
derdort geführtenListeMittheilungzu machen.

Imgleichen ist die Eintragung der Auflösung einer Genossenschaft,sowie
der Eröffnung des Konkursverfahrenszu dem Genossenschaftsregistereiner jeden
Zweigniederlassungmitzutheilen.

S. 150.
Gegendie Entscheidungüber Anträgeauf Eintragungin das Genossen=

schaftsregisteroder die Liste der Genossenoder auf Vormerkung in der letzteren
finden die Rechtsmittelstatt, welchegegendie Entscheidungüber Eintragungen
in das Handelsregisterzulässigsind.

S.151.
Gebührenfür die Verhandlung und EntscheidungersterInstanz über die

in vorstehendemParagraphenbezeichnetenAnträge, sowiefür die Eintragungen
19=
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und Vormerkungenwerdennichterhoben.Die Erhebungvon Auslagenfindet
nach§. 79, 80 und 80b desGerichtskostengesetzesstatt.

F. 152.
Die Mitglieder des Vorstandessind von demGerichte(§. 10) zur Be=

folgung der in §. 8 Absatz2, . 14, J. 16 Absatz3, S#. 7 30, J. 59 Absatz2,
F. 61, §. 76 Absatz2, . 77 Absatz2, §. 127 Absatz2, §. 137 Absatz3 ent=
haltenen Vorschriften durchOrdnungsstrafenim Betrage von zwanzigbis sechs=
hundertMark anzuhalten.In gleicherWeisesinddieMitgliederdesVorstandes
unddieLiquidatorenzurBefolgungderim F. 31 Absatz2, ê 45, F. 46 Absatz2,
§ 49 Absatz3 und 4, §. 82, F. 83 Absatz2, §F.87 Absatz1, 148 Absatz2
enthaltenenVorschriftenanzuhalten.
. RücksichtlichdesVerfahrens sind die Vorschriftenmaßgebend,welchezur
Erzwingungder im HandelsgesetzbuchangeordnetenAnmeldungenzumHandels=
registergelten.

. 153.
Das Gesetz,betreffenddieprivatrechtlicheStellung derErwerbs=undWirth=

schaftsgenossenschaften,vom 4. Juli 1868 (Bundes=Gesetzbl.S. 415) mit der
Deklarationvom 19. Mai 1871 (Reichs=Gesetzbl.S. 101), sowie die Vor=
schriftenin I#§.195 bis 197 der Konkursordnung und im F. 3 Abfatz4 des
Einführungsgesetzeszu derselbenwerdenaufgehoben.Unberührtbleibtdie Vor=
schriftim F. 6 des letzterenGesetzes.

Wo in anderenGesetzenauf die BestimmungendesGesetzesvom 4. Juli
1868 Bezug genommenist, tretenan derenStelle die entsprechendenBe=
stimmungendesgegenwärtigenGesetzes.

S. 154.
Auf die in Gemäßheitdes Gesetzesvom 4. Juli 1868 eingetragenenGe=

nossenschaftenfindet das gegenwärtigeGesetzmit den in den nachfolgendenPara=
graphenenthaltenenMaßgaben Anwendung.

g. 155.
Die Genossenschaftenhabenin die Firma die zusätzlicheBezeichnungein=

getrageneGenossenschaftmit unbeschränkterHaftpflicht“ aufzunehmen. Zur An=
meldung diesesZusatzesist der Vorstand von dem Gerichte(§§. 10, 14) durch
Ordnungsstrafenin GemäßheitdesF. 152 anzuhalten.

S.156.
Solange in dem Statut einer Genossenschaftdie im 9F.7 Nr. 4 vor=

geseheneBestimmung über die Bildung eines Reservefondsnicht getroffenist,
hat die Genossenschaftvon dem nach Inkrafttreten des Gesetzesbeginnenden
Geschäftsjahrean zur Bildung des Reservefondsmindestensden zehntenTheil
des jährlichenReingewinnszu verwenden.
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§.157.
DieBorschriftderNr.3im§.8Absatz1überdasGeschäftsjahrfindet

nachAblauf von drei Monaten seit dem Inkrafttretendes GesetzesAnwendung.
Eine Genossenschaft,deren Statut die Ausdehnung des Geschäftsbetriebes

durchGewährungvon Darlehenan Personengestattet,welchenichtMitglieder
der Genossenschaftsind, unterliegt dem Verbote des F. 8 Absatz2 nach Ablauf
von zwei Jahren seit dem Inkrafttretendes Gesetzes.

g. 158.
Auf den Vorstand findet die Bestimmung im IN.24 Absatz2 über die

Mindestzahlder Mitglieder, auf den Aufsichtsrathfinden die Bestimmungenim
9. 9, §. 34 Absatz1 nachAblauf von sechsMonaten seit demInkrafttretendes
GesetzesAnwendung.Das Gleichegilt von derBestimmungim F. 81 Absatz2
überdieZahl derLiquidatoren.

K. 159.
Die Bestimmungdes F. 66 über die Ausschließungvon Genossenwegen

der Mitgliedschaftin einer gleichartigenGenossenschaftfindet, soweitder Beitritt
zu dieservor dem Inkrafttretendes Gesetzeserfolgt ist, keineAnwendung.

S. 160.
Auf eineGenossenschaft,welchebei demInkrafttretendesGesetzesweniger

als siebenMitglieder hat, findet der §F.78 solangekeineAnwendung, als nicht
dieseMitgliederzahlerreichtwird.

g.161.
Die HaftpflichtderGenossenbestimmtsichnachdenVorschriftenin §§.52

bis 65 des Gesetzesvom 4. Juli 1868 und im §. 197 der Konkursordnung,
sofernvor demInkrafttretendesgegenwärtigenGesetzesderVertheilungsplanzur
ErklärungderVollstreckbarkeiteingereichtoderohneEinreichungeinessolchendas
Konkursverfahrenaufgehobenwar.

*
Außer den Fällen des vorhergehendenParagraphen kommen rücksichtlich

der Haftpflichtder Genossen,welchevor dem Tage des Inkrafttretens des Ge=
setzesaus der Genossenschaftausgeschiedenund noch nicht durch Verjährung der
Klage befreitsind, die Vorschriftendes gegenwärtigenGesetzesmit der Maßgabe
zur Anwendung,daß mit dembezeichnetenTage die zweijährigeFrist des §. 119
Absatz1 beginnt,und daß die im zweitenAbsatzdesselbenParagraphenbe=
stimmteAusdehnungder Haftpflichtnichteintritt.

g. 163.
Die Bestimmung im §N.112 findet nicht Anwendung, insoweitbeim In=

krafttretendesGesetzeseinGenosseauf mehrals einenGeschäftsantheilbetheiligtist.



—92..

Z.164.
Der Vorstand hat dem Gerichte(F. 10) binneneinemMonate nachdem

Tage des InkrafttretensdesGesetzesanzuzeigen,welchePersonenaußerdenin
dergerichtlichenMitgliederliste(§§.4, 25 Absatz2 desGesetzesvom4.Juli 1868)
aufgeführtenbis zu dem bezeichnetenTage Mitglieder derGenossenschaftgeworden
sind, und welchevon den in derListe aufgeführtenPersonenan diesemTage der
Genossenschaftnicht angehörthaben.

Zugleichsind die Mitglieder, welchenachdemInkrafttretendesGesetzesin
Folge vorher geschehenerAufkündigungoderAusschließungausscheiden,und der
Tag ihres Ausscheidenszu bezeichnen. «

Zur Befolgung dieserVorschriftenist der Vorstand durchOrdnungsstrafen
in Gemäßheitdes F. 152 anzuhalten.

S. 1655.
Das Gericht hat die Liste nachden in vorstehendemParagraphenbezeich=

netenAngabenzu berichtigen.
Es hat mittelstöffentlicherBekanntmachungeineallgemeineAufforderung

zu erlassen,inhalts deren die in der Liste aufgeführtenPersonen, welchebe=
haupten,daß sie am Tage des Inkrafttretensdes GesetzesnichtMitglieder der
Genossenschaftgewesensind oder daß ihr Ausscheidennicht richtig in die Liste
eingetragenist, sowiedie in derselbennichtaufgeführtenPersonen,welchebe=
haupten,daß sie an dembezeichnetenTage Mitglieder derGenossenschaftgewesen
sind, ihren Widerspruchgegendie Liste bis zum Ablauf einerAusschlußfristvon
einemMonate schriftlichoderzumProtokoll desGerichtsschreiberszu erklärenhaben.

. §.166. «
Die BekanntmachungerfolgtdurcheinmaligeEinrückungin die für die

Bekanntmachungender GenossenschaftbestimmtenBlätter.
Die KostenderBekanntmachungenwerdenvon derGenossenschaftgetragen.

S.167.
Die Ausschlußfristbeginntmit demTage, an welchemdas letzteder die

BekanntmachungenthaltendenBlätter erschienenist.

§. 168.
Nach Ablauf der Ausschlußfristist für die Mitgliedschaftam Tage des

Inkrafttretensdes Gesetzesund für das Ausscheidenin Folge vorhergeschehener
AufkündigungoderAusschließung(§. 164 Absatz2) derInhalt derListemaßgebend.

Einwendungengegendie Liste bleibenden im F. 165 Absatz2 bezeichneten
Personenvorbehalten,sofernsie in Gemäßheitdesselbenden Widersprucherklärt
haben oder hieran ohne ihr Verschuldenverhindertwaren und binneneinem
Monate nach Beseitigungdes HindernissesdenWiderspruchschriftlichoderzum
Protokoll des Gerichtsschreiberserklärthaben.
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Auf dieseRechtsfolgenist in der im §.165vorgeschriebenenBekannt=
machunghinzuweisen.

S. 169.

Das Gericht hat die in Gemäßheit des §. 165 Absatz2 und §. 168
Absatz2 erklärtenWidersprüchein der Liste zu vermerkenund dem Vorstande
der Genossenschaftzur Erklärung mitzutheilen.

Soweit derVorstand dieWidersprüchein beglaubigterForm als begründet
anerkenntoderzur Anerkennungrechtskräftigverurtheiltwird, ist die Liste zu
berichtigen.Wird das AnerkenntnißoderUrtheil odereinedie vorläufigeAuf=
rechterhaltungdesWiderspruchsanordnendeeinstweiligeVerfügungdesProzeß=
gerichtsnicht binnenzwei Jahren seit Eintragung desWiderspruchsdemGerichte
(§. 10) eingereicht,so ist derselbeals nicht erfolgt anzusehenund von Amtswegen
zu löschen.

S. 170.
Das Gerichthat von denzufolgeF. 165 Absatz1, §.169 vorgenommenen

EintragungendemGerichteeinerjedenZweigniederlassungzur Berichtigungder
dort geführtenListe Mittheilung zu machen.

Auf dieEintragungenfindendieVorschriftenin §§.150, 151 entsprechende
Anwendung.

S. 171.
Die zur Ausführung der Vorschriftenüber das Genossenschaftsregisterund

die Anmeldungenzu demselbenerforderlichenBestimmungenwerden von dem
Bundesrath erlassen.

WelcheBehördenin jedemBundesstaateunterder BezeichnungStaats=
behörde(F. 45) und höhereVerwaltungsbehörde(§§. 56, 57, 59, 79) zu ver=
stehensind,wird von derZentralbehördedesBundesstaatesbekanntgemacht.

S. 172.
DiesesGesetztritt am 1. Oktober1889 in Kraft.
Urkundlichunter UnsererHöchsteigenhändigenUnterschriftund beigedrucktem

KaiserlichenInsiegel.
GegebenBerlin, den1.Mai 1889.

(L. S.) Wilhelm.
Fürst von Bismarck.

Herausgegebenim Reichsamtdes Innern.

Berlin, gedrucktin derReichsdruckerei.
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Reichs-Gesetzblatt.
12.

Inhalt: Gesetz, betreffenddieGeschäftssprachedergerichtlichenBehördenin Elsaß=Lothringen.S. 95.

(Nr. 1857.) Gesetz,betreffenddieGeschäftssprachedergerichtlichenBehördenin Elsaß=Lothringen.
Vom 12.Juni 1889.

Wir Wilhelm,vonGottesGnadenDeutscherKaiser,König
von Preußen2c.

verordnenim NamendesReichs,für Elsaß=Lothringen,nacherfolgterZustimmung
desBundesrathsund desReichstags,was folgt: «

Der §+&.12 desEinführungsgesetzeszumGerichtsverfassungsgesetzewird auf=
gehoben. « .

§.2.
Die VorschriftendesGerichtsverfassungsgesetzesüber dieGerichtssprachesowie

des§. 133 Absatz3 der Civilprozeßordnungfinden auch in denzur ordentlichen
streitigenGerichtsbarkeitnichtgehörendengerichtlichenAngelegenheitenAnwendung.

.
Die Geschäftsspracheder Notare ist die deutsche.

K. 4.
Wird vor einemNotar unterBetheiligungvon Parteien oderZeugenver=

handelt,welcheder deutschenSprachenichtmächtigsind, so ist ein Dolmetscher
zuzuziehen.

Sind sämmtlichebei der Verhandlung mitwirkendePersonen der fremden
Sprache mächtig, so kann der Notar im Einverständniß mit den Parteien und
Jeugen von der Zuziehung einesDolmetschersabsehen.

Wird einDolmetscherzugezogen,so hatderselbeauf VerlangeneinerPartei
die von ihm zu bewerkstelligendeUebersetzungvor der Verlesungschriftlichanzu=
fertigenund zu beglaubigen.Der Notar hat dieseUebersetzungseinerUrkunde
Reichs=Gesetzbl.1889. 20

Ausgegebenzu Berlin den 18. Juni 1889.
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beizuheftenund mit einemVermerkeüber dieBeiheftungzuversehen,welchervon
allen bei der Verhandlung mitwirkendenPersonen zu unterzeichnenist. Den
Parteienkannauf VerlangenamRande derAusfertigungoderAbschriftdernota—
riellenUrkundeAbschriftder als solchezu bezeichnendenUebersetzungertheiltwerden.

——— .
Die VorschriftendesArtikels972 desCode eivil überdieAufnahmeletzt—

williger Verfügungenwerdendurchdie vorstehendenBestimmungennichtberührt.

96.
Ob und inwieweit für öffentlicheBekanntmachungender Gerichte, Notare

undGerichtsvollzieherderMitgebraucheinerfremdenSprachezulässigist, bestimmt
das Ministerium. .» .

§.7." ;
Die zumZweckderEinschreibungundUeberschreibungbei denHypotheken⸗

ämterneinzureichendenVerzeichnisseund Auszügemüssenin deutscherSpracheab=
gefaßt sein. « —«

Urkunden,welchein fremderSpracheerrichtetund zumZweckder Ueber=
schreibungvorgelegtwerden,muß einevon einemvereidetenUebersetzerbeglaubigte
Uebersetzungbeigefügtwerden. Nur die letztereist zu überschreiben. tempel=
und Registrirgebührenwerdenvon derUebersetzungnichterhoben.

Die Vorschriftender§. 10 bis 15 desGesetzesvom14.Juli 1871,be=
treffendAbänderungender Gerichtsverfassung(Gesetzbl.1871 S. 165), werden
aufgehoben.

UrkundlichunterUnsererHöchsteigenhändigenUnterschriftund beigedrucktem
KaiserlichenInsiegel.

GegebenNeuesPalais, den 12. Juni 1889.

(I. .) Wilhelm.
Fürst von Bismarck.

Herausgegebenim Reichsgmtdes Innern.

Berlin, gedrucktin derReichsdruckerei.
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Reichs-Gesetzblatt.
A 13.

Juhalt: Gesetz, betreffenddie Invaliditäts=undAltersversicherung.S. 97.

(Nr. 1858.) Gesetz,betreffenddie Invaliditäts= und Altersversicherung. Vom 22. Juni 1889.

Wir Wilhelm, vonGottesGnadenDeutscherKaiser,Koͤnig
von Preußen2c.

verordnenim Namen desReichs, nach erfolgterZustimmungdesBundesraths
und desReichstags,was folgt:

I. Umfangund Gegenstandder Versicherung.

e
Nach Maßgabe der BestimmungendiesesGesetzeswerdenvom vollendetenVersicherungspflcht.

sechszehntenLebensjahreab versichert:

1. Personen, welcheals Arbeiter, Gehülfen, Gesellen, Lehrlinge oder
DienstbotengegenLohn oderGehalt beschäftigtwerden;

2. BetriebsbeamtesowieHandlungsgehülfenund Lehrlinge (ausschließlich
der in ApothekenbeschäftigtenGehülfenund Lehrlinge),welcheLohn
oderGehalt beziehen,derenregelmäßigerJahresarbeitsverdienstan Lohn
oderGehalt aberzweitausendMark nichtübersteigt,sowie

3. die gegenLohn oderGehalt beschäftigtenPersonenderSchiffsbesatzung
deutscherSeefahrzeuge(§. 2 des Gesetzesvom 13. Juli 1887, Reichs=
Gesetzt9l.S. 329) und von Fahrzeugen der Binnenschiffahrt. Die
Führung derReichsflaggeauf Grund dergemäßArtikelII §.7 Absatz1
des Gesetzesvom 15. März 1888 (Reichs=Gesetzbl.S. 71) ertheilten
Ermächtigungmachtdas Schiff nichtzu einemdeutschenSeefahrzeuge
im Sinne diesesGesetzes.

Reichs=Gesetzbl.1889. 21

Ausgegebenzu Berlin den26. Juni 1889.
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Z.2.
DurchBeschlußdesBundesrathskanndieBorschriftdes§.1fürbe-

stimmteBerufszweigeauch ·
1. auf Betriebsunternehmer,welche nicht regelmäßig wenigstens einen
Vohnarbeiter beschäftigen,sowie
2. ohneRücksichtauf die Zahl der von ihnen beschäftigtenLohnarbeiter
auf solcheselbständigeGewerbetreibende,welchein eigenenBetriebsstätten
im Auftrage und für RechnungandererGewerbetreibendenmit der
HerstellungoderBearbeitunggewerblicherErzeugnissebeschäftigtwerden
(Hausgewerbetreibende),

erstrecktwerden, und zwar auf letztereauch dann, wenn siedieRoh= undHülfs=
stoffeselbstbeschaffen,und auch für die Zeit, währendwelchersie vorübergehend
für eigeneRechnung arbeiten.

Durch BeschlußdesBundesrathskannfernerbestimmtwerden,daß und
inwieweit Gewerbetreibende,in deren Auftrag und für deren Rechnung von
Hausgewerbetreibenden(Absatz1) gearbeitetwird, gehaltensein sollen, rücksichtlich
der Hausgewerbetreibendenund ihrer Gehülfen, Gesellenund Lehrlinge die in
diesemGesetzedenArbeitgebernauferlegtenVerpflichtungenzu erfüllen.

Sl. 3.
Als Lohn oderGehalt geltenauchTantiemenund Naturalbezüge.Für

dieselbenwird der Durchschnittswerthin Ansatzgebracht;dieserWerth wird von
der unterenVerwaltungsbehördefestgesetzt.

Eine Beschäftigung,für welcheals Entgelt nur freier Unterhalt gewährt
wird, gilt im Sinne diesesGesetzesnicht als eine die Versicherungspflichtbe=
gründendeBeschäftigung.

Durch BeschlußdesBundesraths wird bestimmt, inwieweitvorübergehende
Dienstleistungenals Beschäftigungim Sinne diesesGesetzesnichtanzusehensind.

F. 4.
Beamte des Reichs und der Bundesstaaten, die mit Pensionsberechtigung

angestelltenBeamten von Kommunalverbänden,sowie Personen des Soldaten=
standes, welche dienstlichals Arbeiter beschäftigtwerden, unterliegender Ver=
sicherungspflichtnicht.

Die Versicherungspflichttritt für diejenigenPersonennichtein, welchein
Folge ihres körperlichenoder geistigenZustandesdauerndnicht mehr im Stande
sind, durch eine ihren Kräften und FähigkeitenentsprechendeLohnarbeitmindestens
ein Drittel des für ihrenBeschäftigungsortnachF. 8 desKrankenversicherungs=
gesetzesvom 15. Juni 1883 (Reichs=Gesetzbl.S. 73) festgesetztenTagelohnes
gewöhnlicherTagearbeiterzu verdienen.Dasselbegilt von denjenigenPersonen,
welcheauf Grund diesesGesetzeseineInvalidenrentebeziehen.
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Solche Personen,welchevom Reich, von einemBundesstaateoder einem
KommunalverbandePensionenoderWartegelderwenigstensim Mindestbetrage
derInvalidenrentebeziehen,oder welchenauf Grund der reichsgesetzlichenBestim—
mungenüberUnfallversicherungderBezug einerjährlichenRentevon mindestens
demselbenBetragezusteht,sind auf ihren Antrag von der Versicherungspflicht
zu befreien.Ueberden Antrag entscheidetdie untereVerwaltungsbehördedes
Beschäftigungsortes.Gegen den Bescheidderselbenist die Beschwerdean die
zunächstvorgesetzteBehördezulässig,welcheendgültigentscheidet.

g.5.
Andere als die unter F. 4 erwähntenPersonen, welchein Betrieben des

Reichs, einesBundesstaatesoder eines Kommunalverbandesbeschäftigtwerden,
genügender gesetzlichenVersicherungspflichtdurchBetheiligungan einerfür den
betreffendenBetrieb bestehendenoder zu errichtendenbesonderenKasseneinrichtung,
durch welcheihnen eine den reichsgesetzlichvorgesehenenLeistungengleichwerthige
Fürsorgegesichertist, sofernbei der betreffendenKasseneinrichtungfolgendeVor=
aussetzungenzutreffen:

1. Die Beiträge der Versichertendürfen, soweit sie für die Invaliditäts=
undAltersversicherungin Höhe desreichsgesetzlichenAnspruchsentrichtet
werden, die Hälfte des für den letzterennach FJ.20 zu erhebenden
Beitrags nicht übersteigen.DieseBestimmungfindetkeineAnwendung,
sofern in der betreffendenKasseneinrichtungdie Beiträge nach einem
von derBerechnungsweisedes F. 20 abweichendenVerfahrenaufgebracht
und in Folge dessenhöhereBeiträge erforderlichwerden, um die der
Kasseneinrichtungaus Invaliden= und Altersrentenin Höhe des reichs=
gesetzlichenAnspruchsobliegendenLeistungenzudecken.Sofern hiernach
höhereBeiträge zu erhebensind, dürfen die Beiträge der Versicherten
diejenigenderArbeitgebernichtübersteigen.
Bei BerechnungderWartezeitund derRente ist denbeisolchenKassen=
einrichtungenbetheiligtenPersonen, soweit es sich um das Maß des
reichsgesetzlichenAnspruchs handelt, unbeschadetder Bestimmung des
. 32 die bei Versicherungsanstalten(F. 41) zurückgelegteBeitragszeit
in Anrechnungzu bringen.

3. UeberdenAnspruchder einzelnenBetheiligtenauf Gewährungvon
Invaliden=undAltersrentemuß ein schiedsgerichtlichesVerfahrenunter
Mitwirkungvon VertreternderVersichertenzugelassensein.

Der Bundesrath bestimmtauf Antrag der geständigenReichs=,Staats=
oderKommunalbehörde,welcheKasseneinrichtungen(Pensions=,Alters=,Invaliden=
kassen)den vorstehendenAnforderungenentsprechen.Den vom Bundesrath an=
erkanntenKasseneinrichtungendieserArt wird zu den von ihnen zu leistenden
Invaliden=und Altersrentender Reichszuschuß(§. 26 Absatz3) gewährt, sofern

«

1

Besondere
Kasseneinrichtungen.



Selbstversicherung.

GegenstandderVer=
sicherung.
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ein Anspruch auf solcheRenten auch nach den Vorschriften diesesGesetzesbe=
stehenwürde.

. 6.
Von demInkrafttretendiesesGesetzesab wird dieBetheiligungbei solchen

vom Bundesrath zugelassenenKasseneinrichtungender Versicherungin einerVer=
sicherungsanstaltgleichgeachtet.Die nachMaßgabediesesGesetzeszu gewährenden
Rentenwerdenauf die dabeiin BetrachtkommendenVersicherungsanstaltenund
KasseneinrichtungennachnähererBestimmungder I§. 27, 89, 94 vertheilt.

Wenn bei einersolchenKasseneinrichtungdie Beiträgenichtin der nach
S##.99 ff. vorgeschriebenenForm erhobenwerden,hat der Vorstandder Kassen=
einrichtungden aus der letzterenausscheidendenPersonen die Dauer ihrer Be=
theiligungund für diesenZeitraumdieHöhedesbezogenenLohnes,dieZugehörig=
keitzu einerKrankenkasse,sowiedie Dauer etwaigerKrankheiten(§.17) zube=
scheinigen.Der Bundesrath ist befugt, überForm und Inhalt derBescheinigung,
Vorschriftenzu erlassen.

S. 7.
Durch Beschlußdes Bundesrathskannauf Antrag bestimmtwerden,daß

und inwieweitdie Bestimmungendes F. 4 Absatz1 auf Beamte, welchevon
anderenöffentlichenVerbänden oder Körperschaftenmit Pensionsberechtigungan=
gestelltsind, sowiedie Bestimmungender 9§. 5 und 6 auf Mitglieder anderer
Kasseneinrichtungen,welchedie Fürsorge für den Fall der Invalidität oder des
Alters zum Gegenstandehaben,Anwendungfindensollen.

S.S.
Soweit nichtdie Vorschriftdes §. 1 durchBeschlußdes Bundesrathsin

GemäßheitderBestimmungdes F. 2 Absatz1 auf die dort bezeichnetenPersonen
erstrecktist, sind dieselben,falls sie das vierzigsteLebensjahrnoch nicht vollendet
habenund nicht im Sinne des F. 4 Absatz2 bereitsdauernderwerbsunfähig
sind, berechtigt,nachMaßgabediesesGesetzesin LohnklasseII sichselbstzu ver=
sichern(§. 120).

d.
Gegenstandder Versicherungist der Anspruchauf GewährungeinerIn=

validen=beziehungsweiseAltersrente.
Invalidenrente erhält ohne Rücksichtauf das Lebensalter derjenigeVer=

sicherte,welcherdauernderwerbsunfähigist. Eine durcheinenUnfall herbeigeführte
ErwerbsunfähigkeitbegründetunbeschadetderVorschriftendes F. 76 denAnspruch
auf Invalidenrente nur insoweit, als nicht nach den Bestimmungen der Reichs=
gesetzeüberUnfallversicherungeineRentezu leistenist.

Erwerbsunfähigkeitist dann anzunehmen,wenn der Versichertein Folge
seineskörperlichenodergeistigenZustandesnichtmehrim Stande ist, durcheine
seinenKräftenund FähigkeitenentsprechendeLohnarbeitmindestenseinenBetrag
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zu verdienen,welchergleichkommtder Summe eines Sechstelsdes Durchschnitts
der Lohnsätze(F. 23), nachwelchenfür ihn währendder letztenfünf Beitragsjahre
Beiträge entrichtetwordensind, und einesSechstelsdesdreihundertfachenBetrages
des nach F. 8 des Krankenversicherungsgesetzesvom 15. Juni 1883 (Reichs=
Gesetzbl.S. 73) festgesetztenortsüblichenTagelohnesgewöhnlicherTagearbeiterdes
letztenBeschäftigungsortes,in welchemer nicht lediglichvorübergehendbeschäftigt
gewesenist.

Altersrenteerhält, ohnedaß es desNachweisesderErwerbsunfähigkeitbedarf,
derjenigeVersicherte,welcherdas siebenzigsteLebensjahrvollendethat.

K.10.
Invalidenrenteerhältauch derjenigenicht dauernderwerbsunfähigeVer=

sicherte,welcherwährendeinesJahres ununterbrochenerwerbsunfähiggewesenist,
für die weitereDauer seinerErwerbsunfähigkeit.

S.11.
Ein Anspruch auf Invalidenrente steht denjenigenVersichertennicht zu,

welcheerweislichdie Erwerbsunfähigkeitsichvorsätzlichoder bei Begehungeines
durchstrafgerichtlichesUrtheil festgestelltenVerbrechenszugezogenhaben.

§.
Die Versicherungsanstaltist befugt, für einenErkrankten,der reichsgesetz=

lichenKrankenfürsorgenichtunterliegendenVersichertendas Heilverfahrenin dem
im H. 6 Absatz1 Ziffer 1 des KrankenversicherungsgesetzesbezeichnetenUmfange
zu übernehmen,sofernals Folge der KrankheitErwerbsunfähigkeitzu besorgen
ist, welcheeinenAnspruchauf reichsgesetzlicheInvalidenrentebegründet.

Die Versicherungsanstaltist fernerbefugt,zu verlangen,daß dieKranken=
kasse,welcherder Versicherteangehörtoderzuletztangehörthat, dieFürsorgefür
denselbenin demjenigenUmfangeübernimmt,welchendieVersicherungsanstaltfür
gebotenerachtet.Die Kostendieservon ihr beanspruchtenFürsorgehat die Ver=
sicherungsanstaltzu ersetzen.Als ErsatzdieserKostenist dieHälfte desnachdem
Krankenversicherungsgesetzezu gewährendenMindestbetragesdesKrankengeldeszu
leisten,sofernnicht höhereAufwendungennachgewiesenwerden.

Streitigkeitenzwischenden Versicherungsanstaltenund den betheiligten
Krankenkassenwerden,sofernes sichum die GeltendmachungdieserBefugnisse
handelt,von derAufsichtsbehördeder betheiligtenKrankenkassenendgültig,sofern
es sichum Ersatzansprüchehandelt,im Verwaltungsstreitverfahren,oder, wo ein
solchesnicht besteht,durch die ordentlichenGerichteentschieden.

Wird in Folge derKrankheit derVersicherteerwerbsunfähig,so verliert er,
falls er sichden im Absatz 1 und 2 bezeichnetenMaßnahmen entzogenhat, den
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Anspruchauf Invalidenrente, sofernanzunehmenist, daß die Erwerbsunfähigkeit
durchdiesesVerhaltenveranlaßtist.

g.13.
Durch statutarischeBestimmung einerGemeindefür ihrenBezirk oder eines

weiterenKommunalverbandesfür seinenBezirk oderTheiledesselbenkann,sofern
daselbstnach Herkommender Lohn der in land= oder forstwirthschaftlichenBe=
triebenbeschäftigtenArbeiter ganz oder zumTheil in Form von Naturalleistungen
gewährtwird, bestimmtwerden,daß denjenigenin diesemBezirkewohnenden
Rentenempfängern,welcheinnerhalb desselbenals Arbeiter in land=und forst=
wirthschaftlichenBetrieben ihren Lohn oderGehalt ganz oder zumTheil in Form
von Naturalleistungenbezogenhaben,auchdie Rentebis zu zweiDritteln ihres
Betragesin dieserForm gewährtwird. Der Werth derNaturalleistungenwird
nach Durchschnittspreisenin Ansatzgebracht. Dieselbenwerdenvon der höheren
Verwaltungsbehördefestgesetzt.Die statutarischeBestimmungbedarfderGeneh=
migung der höherenVerwaltungsbehörde.

SolchenPersonen, welchenwegengewohnheitsmäßigerTrunksuchtnachAn=
ordnungder zuständigenBehördegeistigeGetränkein öffentlichenSchankstätten
nichtverabfolgtwerdendürfen, ist dieRentein derjenigenGemeinde,für deren
Bezirk einesolcheAnordnung getroffenworden ist, auch ohne daß die Voraus=
setzungendesAbsatzes1 vorliegen, ihrem vollenBetrage nachin Naturalleistungen
zu gewähren.

Der Anspruchauf die Rente geht zu demjenigenBetrage, in welchem
Naturalleistungengewährtwerden,auf denKommunalverband,für dessenBezirk
eine solcheBestimmung getroffenist, über, wogegendiesemdie Leistung der
Naturalienobliegt.

Dem Bezugsberechtigten,auf welchenvorstehendeBestimmungenAnwen=
dung finden sollen, ist dies von dem Kommunalverbandemitzutheilen.

Der Bezugsberechtigteist befugt,binnenzweiWochennachderZustellung
dieserMittheilungdieEntscheidungderKommunalausfsichtsbehördeanzurufen.Auf
demselbenWegewerdenalle übrigenStreitigkeitenentschieden,welcheaus der
AnwendungdieserBestimmungenzwischendemBezugsberechtigtenund demKom=
munalverbandeentstehen.

Sobald der Uebergangdes Anspruchs auf Rente endgültig feststeht,hat
auf Antrag des Kommunalverbandesder VorstandderVersicherungsanstaltdie
Postverwaltunghiervonrechtzeitigin Kenntnißzu setzen.

K.14.
Ist der Berechtigteein Ausländer, so kann er, falls er seinenWohnsitz

im DeutschenReich aufgiebt, mit dem dreifachenBetrage der Jahresrente ab=
gefundenwerden. .
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g.16.
Zur ErlangungeinesAnspruchsauf Invaliden- oderAltersrenteist, außer

demNachweisederErwerbsunfähigkeitbeziehungsweisedes gesetzlichvorgesehenen
Alters, erforderlich:

1. dieZurücklegungder vorgeschriebenenWartezeit;
2. die Leistungvon Beiträgen.

. 16.
Die Wartezeit(§. 15) beträgt:
1. bei der Invalidenrente fünf Beitragsjahre;
2. bei der AltersrentedreißigBeitragsjahre.

S.17.
Als BeitragsjahrgeltensiebenundvierzigBeitragswochen(F. 19). Hierbei

werdendie Beitragswochen,auchwenn sie in verschiedeneKalenderjahrefallen,
unbeschadetder Vorschriftendes §. 32, bis zur Erfüllung des Beitragsjahres
zusammengerechnet.

SolchenPersonen,welche,nachdemsienicht lediglichvorübergehendin ein
die VersicherungspflichtbegründendesArbeits= oder Dienstverhältniß eingetreten
waren,wegenbescheinigter,mit ErwerbsunfähigkeitverbundenerKrankheitfür die
Dauer von siebenodermehr aufeinanderfolgendenTagen verhindertgewesen
sind, diesesVerhältniß fortzusetzen,oder behufs Erfüllung der Wehrpflicht in
Friedens=,Mobilmachungs=oderKriegszeitenzumHeereoderzur Marine ein=
gezogen gewesensind, oder in Mobilmachungs=oder Kriegszeitenfreiwillig mili=
tärischeDiensleismgen verrichtethaben,werdendieseZeitenals Beitragszeiten
in Anrechnunggebracht.

Die Dauer einerKrankheitist nicht als Beitragszeitin Anrechnungzu
bringen,wenn der Betheiligtesichdie Krankheitvorsätzlichoder bei Begehung
einesdurchstrafgerichtlichesUrtheil festgestelltenVerbrechens,durch schuldhafte
BetheiligungbeiSchlägereienoderRaufhändeln,durchTrunkfälligkeitoderdurch
geschlechtlicheAusschweifungenzugezogenhat.

Bei Krankheiten,welcheununterbrochenlängerals einJahr währen,kommt
die über diesenZeitraum hinausreichendeDauer der Krankheitals Beitragszeit
nichtin Anrechnung.

F.18.
Zum NachweiseeinerKrankheit(§F.17) genügtdieBescheinigungdesVor=

standesderjenigenKrankenkasse(§. 135), beziehungsweisederjenigeneingeschriebenen
oder auf Grund landesrechtlicherVorschriften errichtetenHülfskasse,welcherder
Versicherteangehörthat, für diejenigeZeit aber, welcheüber die Dauer der von
denbetreffendenKassenzu gewährendenKrankenunterstützunghinausreicht,sowie
für diejenigenPersonen,welcheeinerderartigenKassenicht angehörthaben,die

Voraussetzungendes
Anspruchs.

Wartezeit.

Beitragsjahr.
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Bescheinigungder Gemeindebehörde.Die Kassenvorständesind verpflichtet,diese
Bescheinigungenauszustellenund könnenhierzuvon der Aufsichtsbehördedurch
Geldstrafe bis zu einhundertMark angehaltenwerden.

Für die in Reichs- und StaatsbetriebenbeschäftigtenPersonen könnendie
vorstehendbezeichnetenBescheinigungendurch die vorgesetzteDienstbehördeaus=
gestelltwerden.

Der NachweisgeleisteterMilitärdiensteerfolgtdurchVorlegungderMilitär=
papiere.

S. 19.
Die Mittel zur Gewährungder Invaliden=und Altersrentenwerdenvom

Reich, von denArbeitgebernund von denVersichertenaufgebracht.
Die Aufbringungder Mittel erfolgtseitensdesReichs durchZuschüssezu

den in jedemJahre thatsächlichzu zahlendenRenten, seitensderArbeitgeberund
der Versichertendurch laufendeBeiträge. Die Beiträge entfallen auf denArbeit=
geberund denVersichertenzu gleichenTheilen(§.116) undsindfür jedeKalender=
wochezu entrichten,in welcherder Versichertein einem die Versicherungspflicht
begründendenArbeits=oderDienstverhältnißgestandenhat (Beitragswoche).

9. 20. .
Die Festsetzungder für dieBeitragswochezu entrichtendenBeiträgeerfolgt

für die einzelnenVersicherungsanstalten(F. 41) im Voraus auf bestimmteZeit=
räume, und zwar erstmalig für die Zeit bis zum Ablauf von zehn Jahren nach
dem InkrafttretendiesesGesetzes(J. 162 Absatz2), demnächstfür je fünf
weitereJahre. ·

Die HöhederBeiträgeist unterBerücksichtigungderin FolgevonKrank=
heiten(I. 17 Absatz2) entstehendenAusfälle so zu bemessen,daß durchdieselben
gedecktwerdendie Verwaltungskosten,die Rücklagenzur Bildung einesReserve=
fonds (§. 21), die durchErstattungvon Beiträgen (§9. 30 und 31) voraus=
sichtlichentstehendenAufwendungen,sowie der Kapitalwerthder von der Ver=
sicherungsanstaltaufzubringendenAntheilean denjenigenRenten, welchein dem
betreffendenJeitraum voraussichtlichzu bewilligenseinwerden.

, §.21. » -
Die Rücklagenzum Reservefondssind für die ersteBeitragsperiodeso zu

bemessen,daß am SchlussederselbenderReservefondsein Fünftel desKapital=
werths der in dieserPeriode der Versicherungsanstaltvoraussichtlichzur Last
fallendenRenten beträgt. Sofern der Reservefondsam Schlusseder ersten
Beitragsperiode diesenBetrag nicht erreichthat, ist das Fehlendein den nächsten
Beitragsperiodenaufzubringen.Die Vertheilungauf diesePerioden unterliegt
der GenehmigungdesReichs=Versicherungsamts.

Durch das Statut der Versicherungsanstaltkann bestimmtwerden, daß
der Reservefondsbis zur doppeltenHöhe des vorgeschriebenenBetrageszu er=
höhenist.
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Der ReservefondssowiedessenZinsendürfen, solangeder ersteredie vor=
geschriebeneHöhe nochnicht erreichthat, nur in dringendenBedarfsfällenmit
GenehmigungdesReichs-Versicherungsamtsangegriffenwerden.

a
ZumZweckderBemessungderBeiträgeundRentenwerdennachderHöhe

desJahresarbeitsverdienstesfolgendeKlassender Versichertengebildet:
Klasse I bis zu 350 Mark einschließlich,

[IIvonmehr als 350 bis 550Mark,
. III von mehrals 550 bis 850 Mark,
IV von mehrals 850 Mark.

As Jahresarbeitsverdienstgilt, sofern nicht Arbeitgeberund Versicherter
gebüe einverstandensind, daß ein höhererBetrag zu Grundegelegtwird:

1. für die in derLand=undForstwirthschaftbeschäftigtenPersonen,soweit
nicht Ziffer4 Mlatz greift, der für sievon der höherenVerwaltungs=

behörde unter Berücksichtigungdes §. 3 festzusetzendedurchschnittliche
Jahresarbeitsverdienst,beziehungsweiseder fün Betriebsbeamtenach
§. 3 des Gesetzesvom 5. Mai 1886 (Reichs=Gesetzbdl.S. 132) zu
ermittelndeJahresarbeitsverdienst;

2. für die auf Grund des Gesetzesvom 13. Juli 1887 (Reichs=Gesetzbl.
S. 329) versichertenSeeleute und anderen bei der Seeschiffahrtbe=
theiligtenPersonenderDurchschnittsbetragdesJahresarbeitsverdienstes,
welchergemäß§§. 6 und7 a. a. O. vomReichskanzler,beziehungsweise
von der höherenVerwaltungsbehördefestgesetztworden ist «

3. für MitgliedereinerKnappschaftskasseder dreihundertfacheBetrag des
von demKassenvorstandefestzusetzendendurchschnittlichentäglichenArbeits=
verdienstesderjenigenKlasse von Arbeitern, welcher der Versicherte
angehört,jedochnichtwenigerals derdreihundertfacheBetragdesorts=
üblichenTagelohnesgewöhnlicherTagearbeiterdesBeschäftigungsortes
(§.8 desKrankenversicherungsgesetzes),

4. für Mitglieder einerOrts=,Betriebs=(Fabrik=),Bau= oderInnungs=
krankenkasseder dreihundertfacheBetrag des für ihre Krankenkassen=
beiträgemaßgebendendurchschnittlichenTagelohnes(§. 20 desKranken=
versicherungsgesetzes)beziehungsweisewirklichenArbeitsverdienstes(F. 64
Ziffer 1 a. a. O.);

5. im UebrigenderdreihundertfacheBetrag desortsüblichenTagelohnesge=
wöhnlicherTagearbeiterdes iciscnn i 8 des Kranken=

versicherungsgesetzes).

Neichs=Gebl.1889. « 22

Lohnklassen.
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K. 23.
Als Lohnsatz(§F.9 Absatz3) gilte

für die LohnklasseI der Satz von 300Mark,
! „5½ " Il-· -500-
-- - Ill-- -720-
i o -- IV ⸗ *⸗ · 960 *7“.

C.24.
Die BeiträgemüssennachdenLohnklassenin derWeisebemessenwerden,

daß durchdie in jeder LohnklasseaufkommendenBeiträge die Belastunggedeckt
wird, welchederVersicherungsanstaltdurchdie auf Grund dieserBeiträgeent=
stehendenAnsprüchevoraussichtlicherwächst.Dabei ist jedocheineausderSelbst=
versicherungund der freiwilligenVersicherungvoraussichtlichentstehendeMehr=
belastungauf alle Lohnklassenzu vertheilen. »

Für die bei derselbenVersicherungsanstaltin derselbenLohnklasseversicherten
Personenkönnendie Beiträge nach Berufszweigenverschiedenbemessenwerden.
Im Uebrigensinddie Beiträgefür die in derselbenLohnklassebei einerVer=
sicherungsanstaltversichertenPersonengleichzu bemessen.

K. 25.
Die Rentenwerdenfür Kalenderjahreberechnet.Sie bestehenaus einem,

vorbehaltlichderVorschriftdes§. 28 Absatz2, vonderVersicherungsanstaltaußzu=
bringendenBetrageundaus einemfestenZuschussedesReichs.

(.. 26.
Bei Berechnungdesvon derVersicherungsanstaltaufzubringendenTheiles

der Invalidenrentewird ein Betrag von sechszigMark zu Grundegelegt. Der=
selbesteigtmit jedervollendetenBeitragswoche

in der LohnklasseI um 2 Pfennig,
* „ " II . 6 "

⸗ 2 ⸗ III ⸗ 9 1.

„ rn-lsei4522 s.
Der von derVersicherungsanstaltaufzubringendeTheil derAltersrentebe⸗

trägtfür jedeBeitragswoche
in LohnklasseI 4 Pennig,
. -116 .
- -111.·8 ⸗

WVW10 "„
Dabei werden1410 Beitragswochenin Anrechnunggebracht. Sind für einen
VersichertenBeiträgefür mehrals 1410 Beitragswochenin verschiedenenLohn=
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klassenentrichtet,so werdenfür die Berechnungdiejenigen1410 Beitragswochen
in Ansatzgebracht,in denendie höchstenBeiträge entrichtetworden sind.

Der Zuschußdes Reichs beträgtfür jedeRente jährlich fünfzigMark.
Die Renten sind in monatlichenTheilbeträgenim Voraus zu zahlen. Die=

selbensind auf volle fünf Pfennig für den Monat nach oben abzurunden.

K.27.
Für einenVersicherten,welcherbei einerder nach§#.5 und7 zugelassenen

Kasseneinrichtungenbetheiligtgewesenist, wird bei derSteigerungderInvaliden=
rentesowiebei Berechnungder Altersrentefür jedeWochederBetheiligungnach
demInkrafttretendiesesGesetzesdiejenigeLohnklassein Rechnunggebracht,welcher
derselbenachdemvon ihm wirklichbezogenenLohneangehörthabenwürde,wenn
er bei einer Versicherungsanstaltversichertgewesenwäre. Hat der Versicherte
gleichzeitigeiner Knappschaftskasseoder einer Orts=, Betriebs=(Fabrik=), Bau=
oder Innungskrankenkasseangehört, so bestimmtsich die in Rechnung zu brin=
*5 LohnklassenachdenBestimmungenderZiffer3 beziehungsweise4 des§. 22
satz2.

g.28.
Für die nach§. 17 als BeitragszeitgeltendeDauer bescheinigterKrank=

heitenund militärischerDienstleistungenwird beiBerechnungderRentedieLohn=
klasseII zu Grunde gelegt.

Den auf die DauermilitärischerDienstleistungenentfallendenAntheil der
Renteübernimmtdas Reich(§.89). -· ·

§.29."
Die Invalidenrentebeginntmit demTage, an welchemder Verlust der

Erwerbsfähigkeiteingetretenist. Als dieserZeitpunktgilt, sofernnichteinanderer
in derEntscheidungfestgestelltwird, der Tag, an welchemderAntrag auf Be=
willigungderRente bei derunterenVerwaltungsbehördegestelltwordenist(§.75).

Die Altersrente beginnt frühestensmit dem erstenTage des einundsieben=
zigstenLebensjahres.Dieselbekommtin Fortfall, sobalddem EmpfängerIn=
validenrentegewährtwird.

*v
WeiblichenPersonen,welcheeineEheeingehen,bevorsiein denGenußeiner

Rentegelangtsind, stehtein Anspruchauf ErstattungderHälfte derfür sie ge=
leistetenBeiträge zu, wenn die letzterenfür mindestensfünf Beitragsjahreent=
richtetworden sind. Dieser Anspruchmuß binnen drei Monaten nach der Ver=
beirathunggeltendgemachtwerden. Mit der Erstattungerlischtdie durch das
frühereVersicherungsverhältnißbegründeteAnwartschaft.

22.

Erstattungvon Bei=
trägen.
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S.31.
Wenn einemännlichePerson, für welchemindestensfür fünfBeitrags=

jahre Beiträge entrichtetwordensind, verstirbt,bevorsie in denGenuß einer
Rentegelangtist, so stehtder hinterlassenenWittwe oder, falls einesolchenicht
vorhandenist, den hinterlassenenehelichenKindern unter fünfzehnJahren ein
AnspruchaufErstattungderHälftederfür denVerstorbenenentrichtetenBeiträgezu.

Wenn eine weiblichePerson, für welchemindestensfür fünfBeitragsjahre
Beiträge entrichtetworden sind, verstirbt, bevor sie in den Genuß einer Rente
gelangtist, so stehtdenhinterlassenenvaterlosenKindernunterfünfzehnJahren
ein Anspruchauf Erstattungder Hälfte der für dieVerstorbeneentrichtetenBei=
trägezu. «-
-.BorstehendeBestimmungensindenkeineAnwendung,soferndenHinteri
bliebenenaus Anlaß des Todes des Versichertenauf Grund desUnfallversiche=
rungsgesetzeseineRentegewährtwird.

E.32.
Die aus einemVersicherungsverhältnißsichergebendeAnwartschafterlischt,

wenn während vier aufeinander folgenderKalenderjahre für weniger als insge=
sammt siebenundvierzigBeitragswochenBeiträge auf Grund des Versicherungs=
verhältnissesoderfreiwillig (§. 117) entrichtetwordensind.

Die Anwartschaftlebt wiederauf, sobalddurchWiedereintretenin einedas
VersicherungsverhältnißbegründendeBeschäftigungoder durch freiwilligeBeitrags=
leistungdas Versicherungsverhältnißerneuertund danacheineWartezeitvonfünf
Beitragsjahrenzurückgelegtist. " ««

Z.33.
TrittindenBerhältnissendcsEmpfängerseinerJnvalidenrenteeineVers

änderungein,welcheihnnichtmehralsdauernderwerbsunfäl)ig(§.9)erscheinen
läßt, so kanndemselbendieRenteentzogenwerden. ·

Die Entziehungder Rente tritt von demTage ab in Wirksamkeit,an
welchemder die EntziehungaussprechendeBescheidzugestelltwordenist. -«

Wirddie Rentevon Neuembewilligt, so ist dieZeit des früherenRenten=
bezugesdemVersichertenebensowie einebescheinigteKrankheitszeit(§. 17 Absatz2)
anzurechnen. "

Z.34.
Der nachMaßgabediesesGesetzeserworbeneAnspruchauf Renteruht:
1. für diejenigenPersonen, welcheauf Grund der reichsgesetzlichenBe=

stimmungen über Unfallversicherungeine Rente beziehen,solangeund
soweit die Unfallrenteunter Hinzurechnungder diesenPersonennach
demgegenwärtigenGesetzezugesprochenenRentedenBetragvon415Mark
übersteigt;
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2. für die in den §#§.4 und 7 bezeichnetenBeamten und Personen des
Soldatenstandes,solangeund soweitdie denselbengewährtenPensionen
oderWartegelderunter Hinzurechnungder ihnen nach dem gegen=
wärtigenGesetzezugesprochenenRente den Betrag von 415 Mark
übersteigen;

3. solangeder BerechtigteeinedieDauer von einemMonat übersteigende
Freiheitsstrafeverbüßt, oder solangeer in einemArbeitshauseoder in
einerBesserungsanstaltuntergebrachtist;

4. solangeder Berechtigtenicht im Inlande wohnt. Durch Beschlußdes
Bundesraths kann dieseBestimmung für bestimmteGrenzgebieteaußer
Kraft gesetztwerden.

.,«.. §.35.
Die auf gesetzlicherVorschrift beruhendeVerpflichtungvon Gemeindenund

Armenverbändenzur UnterstützunghülfsbedürftigerPersonensowiesonstigegesetz—
liche, statutarischeoder auf Vertrag beruhendeVerpflichtungenzur Fürsorge für
alte, kranke,erwerbsunfähigeoder hülfsbedürftigePersonenwerdendurchdieses
Gesetznichtberührt.

Sorweit von einer Gemeindeoder einemArmenverbandean hülfsbedürftige
PersonenUnterstützungenfür einenZeitraumgeleistetsind, für welchendiesen
PersoneneinAnspruchauf Invaliden=oder Altersrentezustand,gehtderAnspruch
auf Rente im Betrageder geleistetenUnterstützungauf die Gemeindeoder den
Armenverbandüber. Das Gleiche gilt für Betriebsunternehmerund Kassen,
welchedie den Gemeindenoder ArmenverbändenobliegendeVerpflichtungzur
UnterstützungHülfsbedürftigerauf Grund gesetzlicherVorschrifterfüllthaben.

C.36.
Fabrikkassen,Knappschaftskassen,Seemannskassenund anderefür gewerbliche,

landwirthschaftlicheoder ähnlicheUnternehmungenbestehendeKasseneinrichtungen,
welcheihren nach den BestimmungendiesesGesetzesversichertenMitgliedern für
denFall desAlters oder derErwerbsunfähigkeitRentenoderKapitaliengewähren,
sind berechtigt,dieseUnterstützungenfür solchePersonen,welcheauf Grund dieses
GesetzeseinenAnspruchauf Invaliden= oder Altersrentenhaben, um denWerth
der letzterenoder zu einemgeringerenBetrage zu ermäßigen, soferngleichzeitig
dieBeiträge derBetriebsunternehmerund Kassenmitgliederoder im Falle der Zu=
stimmungderBetriebsunternehmerwenigstensdiejenigender Kassenmitgliederin
entsprechendemVerhältniß herabgemindertwerden. Auf statutenmäßigeKassen=
leistungen,welchevor dembetreffendenBeschlusseder zuständigenOrgane, oder
vor demInkrafttretendiesesGesetzesaus derKassebewilligtwordensind, erstreckt
sichdie Ermäßigung nicht.

Die hierzuerforderlicheAbänderungderStatutenbedarfderGenehmigung
der zuständigenLandesbehörde.Die letztereist befugt, eine entsprechendeAbände=
rung der Statutenihrerseitsmit rechtsgültigerWirkungvorzunehmen,soferndie

Verhältniß zu anderen
Ansprüchen.
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zu den erwähntenKasseneinrichtungenbeitragendenBetriebsunternehmeroderdie
Mehrheit der Kassenmitgliederdie Abänderung beantragthaben, die letztereaber
von denzuständigenOrganenderKasseabgelehntwordenist.

Der Ermäßigung derBeiträge bedarfes nicht, soferndie durchdieHerab=
minderungder UnterstützungenerspartenBeträgezu anderenWohlfahrtseinrich=
tungenfür Betriebsbeamte,Arbeiter oder derenHinterbliebeneverwendetwerden
sollenund dieseanderweiteVerwendungdurchdas Statut geregeltund von der
Aufsichtsbehördegenehmigtwird, odersoweitdieBeiträgein derbisherigenHöhe
erforderlichsind,um die derKasseverbleibendenLeistungenzu decken.

K.37.
Für Personen,welcheaus Kassender im §. 36 bezeichnetenArt Invaliden=

oderAltersrentenbeziehen,tritt das im §. 32 vorgeseheneErlöschendesVer=
sicherungsverhältnissesnicht ein. ·

§.38.
Die Bestimmungender99.36 und 37 findenauchauf die zur Fürsorge

für Invalidität und Alter bestehendenKassenAnwendung,hinsichtlichderenauf
Grund ortsstatutarischerBestimmungeneineVerpflichtungzumBeitritt besteht.

g.39.
Insoweit den nachMaßgabediesesGesetzeszum Bezugevon Invaliden=

renten berechtigtenPersonenein gesetzlicherAnspruchauf Ersatzdes ihnen durch
die Invalidität entstandenenSchadensgegenDritte zusteht,gehtderselbeauf die
Versicherungsanstaltbis zumBetragedervon dieserzu gewährendenRenteüber.

K.40.
Die Rentekannmit rechtlicherWirkungwederverpfändet,nochübertragen,

nochfür andereals die im F. 749 Absatz4 derCivilprozeßordnungbezeichneten
Forderungender Ehefrau und ehelichenKinder und die der ersatzberechtigten
GemeindenoderArmenverbändegepfändetwerden. - « .«

II. Organisation.

C.41.
Die Invaliditäts=undAltersversicherungerfolgtdurchVersicherungsanstalten,

welchenachBestimmungderLandesregierungenfür weitereKommunalverbände
ihres Gebiets oder für das Gebiet des Bundesstaateserrichtetwerden.

Auch kann für mehrereBundesstaatenoder Gebietstheilederselben,sowie
für mehrereweitereKommunalverbändeeinesBundesstaateseine gemeinsame
Versicherungsanstalterrichtetwerden. «
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In der Versicherungsanstaltsind alle diejenigenPersonenversichert,deren
Beschäftigungsortim Bezirkeder Versicherungsanstaltliegt. Soweit die Be—
schäftigungin einemBetriebestattfindet,dessenSitz im Inlande belegenist, gilt
als Beschäftigungsortder Sitz desBetriebes.

— 42.

Die Errichtungder Versicherungsanstaltenbedarfder Genehmigungdes
Bundesraths. Soweit die Genehmigungnicht ertheiltwird, kannderBundes=
rath nachAnhörungder betheiligtenLandesregierungendie Errichtungvon Ver=
sicherungsanstaltenanordnen.

§S.43.
Der Sitz derVersicherungsanstaltwird durchdieLandesregierungbestimmt.
st die Versicherungsanstaltfür mehrereBundesstaatenoder Gebietstheile

derselbenerrichtet,so bestimmtdenSitz, falls eineVereinbarungder betheiligten
Landesregierungennichtzu Stande kommt,derBundesrath.

S.44.
Die VersicherungsanstaltkannunterihremNamenRechteerwerbenund

Verbindlichkeiteneingehen,vor Gerichtklagenund verklagtwerden. Für ihre
Verbindlichkeitenhaftetden Gläubigerndas Anstaltsvermögen,soweitdasselbe
zur Deckungder Verpflichtungender Versicherungsanstaltnicht ausreicht,der
Kommunalverband,für welchendie Versicherungsanstalterrichtetist, im Un=
vermögensfalledesselbenoderwenndie Versicherungsanstaltfür denBundesstaat
errichtetist, der Bundesstaat.

Ist dieVersicherungsanstaltfür mehrereKommunalverbändeoderBundes=
staatenoderTheilesolchererrichtet,so bemißtsichderenim Falle derUnzuläng=
lichkeitdesAnstaltsvermögenseintretendeHaftungnachdemVerhältnißderauf
Grund der letztenVolkszählungfestgestelltenBevölkerungszifferderjenigenBezirke,
mit welchensie an der Versicherungsanstaltbetheiligtsind.

Das VermögenderVersicherungsanstaltdarf für andereals die in diesem
esetzevorgesehenenZweckenichtverwendetwerden.Ihre EinnahmenundAus=
gabensind E#toert zu verrechnen,ihre Beständegesondertzu verwahren.

Die Versicherungsanstaltdarf andereals die in diesemGesetzeihr über=
tragenenGeschäftenichtübernehmen.

. §.45. -
Die durchdie ersteEinrichtungderVersicherungsanstaltentstehendenKosten

sindvon demKommunalverbandeoderdemBundesstaate,für welchensieerrichtet
wird, vorzuschießen.Für gemeinsameVersicherungsanstaltensind die Vorschüsse
beimMangel einerVereinbarungnach dem im F§.44 Absatz2 vorgesehenen
Verhältnißzu leisten.

Die geleistetenVorschüssesindvon derVersicherungsanstaltausdenzunächst
eingehendenVersicherungsbeiträgenzu erstatten.
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g.46.
Die Versicherungsanstaltwird durcheinenVorstandverwaltet,soweitnicht

einzelneAngelegenheitendurchGesetzoder Statut demAusschusseoder anderen
Organenübertragensind.

Der Vorstand hat die Versicherungsanstaltgerichtlichund außergerichtlich
zu vertreten. Die Vertretung erstrecktsich auch auf diejenigenGeschäfteund
Rechtshandlungen,für welchenachdenGesetzeneineSpezialvollmachterforderlichist.

Die Vertretungder VersicherungsanstaltgegenüberdemVorstandewird
durchdas Statut geregelt.

K.47.
Der VorstandderVersicherungsanstalthat dieEigenschafteineröffentlichen

Behörde. SeineGeschäftewerdenvon einemodermehrerenBeamtendesweiteren
Kommunalverbandes oder Bundesstaates, für welchen die Versicherungsanstalt
errichtetist, wahrgenommen.DieseBeamtenwerdennachMaßgabeder landes=
esetzlichenVorschriften von dem Kommunalverbande beziehungsweisevon der
andesregierungbestellt. Die Bezüge dieserBeamtenund ihrer Hinterbliebenen
sind von der Versicherungsanstaltzu vergüten.

Durch das Statut kannbestimmtwerden,daß demVorstandenebenden
vorgenanntenBeamtennochanderePersonenangehörensollen. Dieselbenkönnen
nachBestimmungdesStatuts besoldetoderunbesoldetsein. Sofern an dienach
Bestimmungdes Statuts bestelltenMitglieder Besoldungenzu gewährensind,
hat der Ausschuß(§.48) oder nachBestimmungdes Statuts der Aufsichtsrath
G. 51) die Anstellungsbedingungenfestzuseten. ·

Die Form, in welcherder VorstandseineWillenserklärungenkundzugeben
und für dieVersicherungsanstaltzu zeichnenhat, wird durchdasStatut bestimmt.

S.48.
Für jede Versicherungsanstaltwird ein Ausschußgebildet,welcheraus

mindestensje fünf Vertreternder Arbeitgeberund der Versichertenbesteht.Die
Zahl der Vertreterwird bis zur Genehmigungdes Statuts durchdie Landes=
Zentralbehörde,späterdurchdas Statut bestimmt. Die Anzahl der Vertreter
der Arbeitgeberund der Versichertenmuß gleichsein.

DieseVertreterwerdenvon denVorständenderim BezirkederVersicherungs=
anstaltvorhandenenOrts=,Betriebs=(Fabrik=),Bau= undInnungskrankenkassen,
Knappschaftskassen,Seemannskassenund andererzurWahrung vonInteressender
Seeleutebestimmter,obrigkeitlichgenehmigterVereinigungenvon Seeleutengewählt.
Soweit die imF. 1 bezeichnetenPersonensolchenKassennicht angehören,ist nach
Bestimmungder Landesregierungden Vertretungender weiterenKommunalver=
bände oder den Verwaltungender Gemeindekrankenversicherungbeziehungsweise
landesrechtlichenEinrichtungenähnlicher Art eine der Zahl dieserPersonen ent=
sprechendeBetheiligungan der Wahl einzuräumen.Soweit die Vorständeder
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bezeichnetenKassenund Vereinigungenaus Vertreternder Arbeitgeberund Ver=
tretern der Arbeitnehmer zusammengesetztsind, nehmen bei der Wahl die den
ArbeitgebernangehörendenMitglieder desVorstandes nur an derWahl derVer=
treterderArbeitgeber,die denVersichertenangehörendenMitgliederdesVorstandes
nuran derWahl der Vertreterder VersichertenTheil. 1

KC.49.
Die Wahl der VertretererfolgtnachnähererBestimmungeinerWahl=

ordnung, welchevon der Landes=Zentralbehördeoder der von dieserbestimmten
Behördezu erlassenist, unterLeitungeinesBeauftragtendieserBehörde.

Für jedenVertretersind ein ersterund zweiterErsatzmannzu wählen, welche
denselbenin Behinderungsfällenzu ersetzenund im Falle des Ausscheidensfür
den Rest der Wahlperiodein der Reihenfolgeihrer Wahl einzutretenhaben.

Die Wahl erfolgtauf fünf Jahre. Die Ausscheidendenkönnenwieder=
gewähltwerden.

Streitigkeitenüberdie Wahlenwerdenvon derjenigenBehördeentschieden,
welchedieWahlordnungerlassenhat.

G.50.
WählbarzuVertreternsindnur deutsche,mänmliche,großjährige,imBezirke

derVersicherungsanstaltwohnendePersonen, welchesich im Besitz der bürgerlichen
Ehrenrechtebefindenund nicht durch richterlicheAnordnung in der Verfügung
über ihr Vermögen beschränktsind.

Weahlbar zuVertretern der Arbeitgebersind nur die Arbeitgeberder nach
Maßgabe diesesGesetzesversichertenPersonenunddie bevollmächtigtenLeiterihrer
Betriebe,zu VertreternderVersichertendie auf Grund diesesGesetzesversicherten
Personen.

S. 51.
Durch das Statut kanndieBildung einesAufsichtsrathsangeordnetwerden.

Ein Aufsichtsrathmuß gebildetwerden, wenn nach dem Statut dem Vorstande
Vertreter der Arbeitgeberund Versichertennicht angehören. Der Ausfsichtsrath
hat die Geschäftsführungdes Vorstandes zu überwachenund die ihm durch das
Statut außerdemübertragenenObliegenheitenzu erfüllen.

Wird ein Aufsichtsrath gebildet, so müssendie Mitglieder desselbenden
Anforderungendes F. 50 genügen.Die Anzahl der Vertreterder Arbeitgeber
und derVersichertenmuß gleichsein. Der Aufsichtsrathist befugt,dieBerufung
desAusschusseszu verlangen,sobaldihmdiesim InteressederVersicherungsanstalt
erforderlicherscheint. ·

-AlsörtlicheOrganederBerstcherungsanstaltwerdenBertrauensmänneraus
demKreiseder Arbeitgeberund der Versichertenbestellt.

Die MitgliederdesAufsichtsrathsund die Vertrauensmännerdürfennicht
MitgliederdesVorstandessein.
Reichs=Gesetzbl.1889. 23

WeitereOrgane.
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· §.52.
DiejenigenBersicherten(§s.1,2,8,117),welchealsArbcitgeberver-

sicherungspflichtigePersonennichtblos vorübergehendbeschäftigen,werdenhinsichtlich
der Bildung des Ausschusses,des Aufsichtsrathsund desSchiedsgerichts,sowie
hinsichtlichder Bestellungals Vertrauensmännerder Klasseder Arbeitgeberzu—
gerechnet.

K. 53. .
Bei AbstimmungendesAusschussesund desAufsichtsrathsgiebtim Falle

der Stimmengleichheitdie Stimme desVorsitzendendenAusschlag.

G.54.
· «Für jedeVersicherungsanstaltist ein Statut zu errichten,welchesvon dem
Ausschussebeschlossenwird. Dasselbemuß Bestimmungtreffen: ,

1.überdiesahlderMitglieder,dieObliegenheitenundVefugnissesowi
die Berufung des Ausschusses,über die Bestellungdes Vorsitzenden
desselbenund überdie Art der Beschlußfassung;

2. für den Fall der Bestellung einesAufsichtsraths(§. 51) über die Art
seinerBestellung,die Zahl seinerMitglieder,seineObliegenheitenund
Befugnisse;

3. über die Art der Bestellungder Vertrauensmänner(§.51 Absatz3)
sowieüberihreObliegenheitenundBefugnisee) ·

4.überdieForm,inwelcherderVorstandseineWillenserklärungen
kundzugebenund für dieVersicherungsanstaltzu zeichnenhat,sowie
für denFall, daß demVorstandenebendemim §.47 Absatz1
bezeichnetenBeamtennoch anderePersonenangehörensollen(I. 47
Absatz2), überdieArt, in welcherdieBeschlußfassungdesVorstandes
und seineVertretung nach außen erfolgensoll)

5. überdieVertretungderVersicherungsanstaltgegenüberdemVorstande
(§.46 Absatz3)

6. überdie Zahl der Schiedsgerichtsbeisitzer;
7. über die Höhe der nach N. 47 Absatz2 und 58 zu gewährenden
Vergütungen; · — «

8. überdieAufstellungundAbnahmederJahresrechnung,soweithierüber
nicht von derLandes=ZentralbehördeBestimmungengetroffenwerden)

9. überdie VeröffentlichungderRechnungsabschlüsse; -
10. über die öffentlichenBlätter, durch welcheBekanntmachungenzu

erfolgenhaben;
11. überdie VoraussetzungeneinerAbänderungdesStatuts.
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**(
Dem Ausschussemüssenvorbehaltenwerden:
1. die Wahl der Beisitzerder Schiedsgerichte;
2. diePrüfung derJahresrechnungunddie AufstellungvonErinnerungen
gegendieselbe;

3. dieOdhlubfassung über die Bildung von Rückversicherungsverbänden
»-

4. die AbänderungdesStatuts;
5. falls ein Aufsichtsrathnicht gebildetworden ist, die Ueberwachungder
GeschäftsführungdesVorstandes.

56.
Das Statut bedarfzu seinerGültigkeitderGenehmigungdesReichs=Ver=

sicherungsamts.Dem letzterensind die von dem Ausschusseüber das Statut
gefaßtenBeschlüssemit denProtokollendurchdenVorstandbinneneinerWoche
einzureichen.
Gegen dieEntscheidungdesReichs=Versicherungsamts,durchwelchedieGe=

nehmigungversagtwird, findetbinnen einerFrist von vier Wochen, vom Tage
der Zustellung an den Vorstand ab, die Beschwerdean den Bundesrath statt.

Wird innerhalbdieserFrist Beschwerdenichteingelegt,oderwird dieVer=
sagungderGenehmigungdesStatuts vomBundesrathaufrechterhalten,so hat
das Reichs=Versicherungsamtinnerhalb vier Wocheneine abermaligeBeschluß=
fassunganzuordnen.Wird auchdemanderweitbeschlossenenStatut die Geneh=
migungendgültig versagt, oder kommt ein Beschlußdes Ausschussesüber das
Statut nicht zu Stande, so wird ein solchesvomReichs=Versicherungsamter=
lassen. In letzteremFalle hat das Reichs=Versicherungsamtauf KostenderVer=
— die zur Ausführung des Statuts erforderlichenAnordnungenzu
treffen. -

Abänderungendes Statuts bedürfender Genehmigungdes Reichs=Ver=
sicherungsamts.GegendieVersagungderGenehmigungfindetbinnenvierWochen,
vomTage der Zustellungab, die Beschwerdean den Bundesrath statt.

NachFeststellungdesStatuts sind durchdenVorstand im Reichs=Anzeiger
und in dem für die Veröffentlichungender Landes=Zentralbehördebestimmten
Blatte der Name, Sitz und Bezirk der VersicherungsanstaltsowiederName des
Vorsitzendendes Vorstandesbekanntzu machen. Veränderungensind in gleicher
Weisezur öffentlichenKenntnißzu bringen. ·

§.57. - .·
Den Vorsitz im Ausschusseführt bis zur Genehmigungdes Statuts der

VorsitzendedesVorstandesderVersicherungsanstalt.DerselbeberuftdieMitglieder
desAusschusses.Für diejenigenMitglieder,welcheam Erscheinenbehindertsind

23°
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unddies demVorsitzendendesVorstandesrechtzeitigmittheilen,sinddie Ersatz=
männerzu laden.

Die Mitgliederdesüberdas Statut berathendenAusschusseserhaltenfür
ihre Theilnahmean diesenBerathungenVergütungen,welchevon der Landes=
Zentralbehördezu bestimmensind.

G.ös.
Die unbesoldetenMitglieder desVorstandes, dieMitglieder desAusschusses

und des Aufsichtsraths,die Vertrauensmännerund dieSchiedsgerichtsbeisitzerver=
walten ihr Amt als Ehrenamt und erhaltennach den durchdas Statut zu be=
stimmendenSätzen nur Ersatz für baareAuslagen, die VertreterderVersicherten
außerdemErsatzfür entgangenenArbeitsverdienst.

g.59.
Die Mitgliederdes Vorstandes,des Ausschussesund desAufsichtsraths,

sowiedie VertrauensmännerhaftenderVersicherungsanstaltfür getreueGeschäfts=
verwaltungwie VormünderihrenMündeln.

Die MitgliederdesVorstandes,desAusschusses,desAufsichtsraths,sowie
die Vertrauensmänner,welcheabsichtlichzum Nachtheil der Versicherungsanstalt
handeln, unterliegender Strafbestimmungdes §. 266 des Strafgesetzbuchs.

S.60.
Wahlen zu solchenStellen, welcheals Ehrenamtwahrzunehmensind, können

vonden ArbeitgeberndernachMaßgabediesesGesetzesversichertenPersonenund
von bevollmächtigtenBetriebsleiternsolcherArbeitgebernur aus denselbenGründen
abgelehntwerden,aus welchendie Ablehnungdes Amts einesVormundeszu=
lässigist. Die WahrnehmungeinesaufGrundderUnfallversicherungsgesetzeüber=
tragenenEhrenamts stehtder Führung einerVormundschaftgleich. Durch das
Statut (F.54) könnendie Ablehnungsgründeandersgeregeltwerden. Die be=
zeichnetenPersonen,welcheeineWahl ohnezulässigen Grund ablehnen,oder sich
der Ausübung ihres Amts ohne hinreichendeEntschuldigungentziehen,werden,
soweit besondereBestimmungennicht getroffensind (§.73), vom Vorstandemit
Geldstrafenbis zu eintausendMark belegt.

Die Wiederwahl kann für eineWahlperiodeabgelehntwerden.

C.61.
Solange die Wabl der gesetzlichenOrgane der Versicherungsanstaltnicht

zu Stande kommt, oder solangedieseOrgane dieErfüllung ihrer gesetzlichenoder
statutarischenObliegenheitenverweigern,hat der VorsitzendedesVorstandesdie
letzterenauf Kosten der Versicherungsanstaltwahrzunehmenoder durch Be=
auftragtewahrnehmenzu lassen.



— 117 —

g.62.
Die VertreterderVersichertenhabenin jedemFalle, in welchemsiezurUnbehinderteAusübung

WahrnehmungihrerObliegenheitenberufenwerden,dieArbeitgeberhiervonin derDunttionen.
Kenntniß zu setzen,widrigenfalls ihnendie im §. 58 vorgesehenenEntschädigungen
versagtwerdenkönnen. Die NichtleistungderArbeit währendderZeit, in welcher
die bezeichnetenPersonen durch die Wahrnehmung jener Obliegenheitenan der
Arbeit verhindertsind, berechtigtdenArbeitgebernicht, das Arbeitsverhältnißvor
demAblauf dervertragsmäßigenDauer desselbenaufzuheben.

**“
Für denBezirk einerjedenVersicherungsanstaltwird zur Wahrung der Statskommissar.

Interessender übrigen Versicherungsanstaltenund des Reichs von der Landes=
regierungim Einvernehmenmit demReichskanzlereinKommissarbestellt. Derselbe
istinsbesonderebefugt,allenVerhandlungenderOrganederVersicherungsanstalt
mit berathenderStimme und denVerhandlungenvor denSchiedsgerichtenbei=
zuwohnen,Anträge zu stellen,gegensolcheCusscheldungen, durchwelchedie
Erwerbsunfähigkeitanerkanntoder eine Rente festgesetztwird (§#.75 und 77),
die zulässigenRechtsmitteleinzulegenund Einsichtin die Aktenzu nehmen. Zu
gäser Zweck ist ihm von den VerhandlungsgegenständenrechtzeitigKenntniß
zu geben.

Die Thätigkeitdes Kommissarserstrecktsich auch auf diejenigennach
S#.5 und 7 zugelassenenKasseneinrichtungen,welcheim BezirkedesKommissars
ihrenSitz haben.
- Der Bundesrath ist befugt, für die KommissareGeschäftsanweisungen
zu erlassen. «

§.64.
Auf gemeinsameVersicherungsanstaltenfinden die vorstehendenBe= Gemeinsame

stimmungenmit folgendenMaßgabenAnwendung: —
1. für die Bestellung der dem VorstandeangehörendenBeamten (§. 47)
und für deren dienstlicheVerhältnissesind die am Sitze der Ver=
sicherungsanstaltgeltendenVorschriftenmaßgebend. Erstrecktsich der
Bezirk der Versicherungsanstaltüber GebietemehrererBundesstaaten,
so entscheidetüber dieBestellungderBeamten, falls ein Einverständniß
unter den betheiligtenLandesregierungennicht erzielt wird, der
Bundesrath;

2. die im F. 48 Absatz1 vorgeseheneBestimmungderZahl derVertreter
wird, wenn sich der Bezirk der Versicherungsanstaltüber die Gebiete
mehrererBundesstaatenerstrecktund ein Einverständnißunter den be=
theiligtenLandesregierungennichterzieltwird,vomBundesrathgetroffen
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3. die im §. 49 Absatz1 bezeichneteWahlordnung wird, sofern sichder
Bezirk derVersicherungsanstaltüberdieGebietemehrererBundesstaaten
erstreckt,vom Reichs=Versicherungsamterlassen;

4. der Erlaß der nach§. 54 iffer 8 zulässigenBestimmungenüber die
Aufstellungund Abnahmeder Jahresrechnung,dieRegelungderVer=
gütung an die Mitglieder des das Statut berathendenAusschusses
(§. 57 Absatz2), sowiedie Ernennungdes Staatskommissars(F. 63
Absatz1) erfolgt durch die RegierungdesjenigenBundesstaates,in
welchemsichder Sitz der Versicherungsanstaltbefindet.

C.65.
Mehrere Versicherungsanstaltenkönnen vereinbaren, die Lasten der In=

validitäts=und Altersversicherungganz oderzumTheil gemeinsamzu tragen.

K.66.
Veränderungender Bezirkeder Versicherungsanstaltensindzulässig,sofern

sie von dem Ausschusseeiner betheiligtenVersicherungsanstaltoder von der Re=
gierungeinesBundesstaates,überdessenGebietsichdieVersicherungsanstalterstreckt,
beantragtund von demBundesrath genehmigtwerden. Vor derBeschlußfassung
über die Genehmigungsind die Ausschüsseder betheiligtenVersicherungsanstalten,
sowiedieRegierungenderjenigenBundesstaaten,derenGebietebeiderVeränderung
betheiligtsind, zu hören. Bei Versicherungsanstaltenfür die Bezirkeweiterer
Kommunalverbändesind auchdie Vertretungender letzterenbefugt,Anträgeauf
Veränderungenzu stellen;vor der GenehmigungvonVeränderungender Vaut=
solcherVersicherungsanstaltenmüssendieVertretungender betheiligtenKommunal=
verbändegehörtwerden. «

§.67.
Scheiden örtlicheBezirkeaus demBezirkeeinerVersicherungsanstaltaus,

so verbleibtder letzterenin vollem Umfangedas bis zumZeitpunktedesAus—
scheidensangesammelteVermögen,sowiedieVerpflichtungzur Befriedigungaller
Ansprüche,welcheauf Verwendungvon BeitragsmarkendieserVersicherungs=
anstalt beruhen.

Führt die Veränderungzur Auflösungder Versicherungsanstalt,so geht
derenVermögenmit allen Rechtenund Pflichten,sofernnichteineandereVer=
sicherungsanstaltmit Genehmigungder betheiligtenLandesregierungendiesesVer=
mögenübernimmt,auf den weiterenKommunalverbandbeziehungsweiseBundes=
staat über, für welchendie Versicherungsanstalterrichtetwar.

Für gemeinsameVersicherungsanstaltenerfolgtdie antheiligeUebernahme
desVermögensmit allenRechtenundPflichtendurchdiebetheiligtenKommunal=
verbändeoderBundesstaaten,und zwar, soferndarübereineEinigung nichtzu
Stande kommt,nachBestimmungdesBundesraths,oder,wennnur Kommunal==
verbändeeinesBundesstaatesbetheiligtsind,derLandes=Zentralbehörde.
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K.68.
Streitigkeiten,welchein Betreff derVermögensauseinandersetzungzwischen

den betheiligtenVersicherungsanstaltenentstehen,werdenmangels Verständigung
über eine schiedsrichterlicheEntscheidungvon dem Reichs=Versicherungsamt
entschieden.

*
Auf den Anschlußoder das Ausscheidender nach9§. 5 und 7 zugelassenen

Kasseneinrichtungenfinden die Bestimmungender §§. 66 bis 68 entsprechende
Anwendung.

III. Schiedsgerichte.

S.70.
Für den Bezirk jeder Versicherungsanstaltwird mindestensein Schieds=

gerichterrichtet.
Die Zahl und der Sitz der Schiedsgerichtewerdenvon der Zentralbehörde

desBundesstaates,zu welchemderBezirkderVersicherungsanstaltgehört,oder,
sofernder Bezirküber die GrenzeneinesBundesstaateshinausgeht,im Ein=
vernehmenmit denbetheiligtenZentralbehördenvon demReichs=Versicherungsamt
bestimmt.

S. 71.
Jedes Schiedsgerichtbestehtaus einemständigenVorsitzendenund aus

Beisitzern.Die Zahl derBeisitzermuß aus derKlassederArbeitgeberund der
Versichertenmindestensje zwei betragen. ·«

Der Vorsitzendewird ausderZahl deröffentlichenBeamtenvonderZentral⸗
behördedes Bundesstaates,in welchemder Sitz des Schiedsgerichtsbelegenist,
ernannt. Für denVorsitzendenist in gleicherWeiseeinStellvertreterzuernennen,
welcher ihn in Behinderungsfällen vertritt.

Die Beisitzerwerdenin der durchdas Statut bestimmtenZahl von dem
Ausschusseder Versicherungsanstalt,und zwar zu gleichenTheilen in getrennter
Wahlhandlungvon denArbeitgebernund denVersicherten,nacheinfacherStimmen=
mehrheitgewählt. BezüglichderWählbarkeitgeltendieBestimmungendes §. 50,
bezüglichderAblehnungsgründedie BestimmungendesF. 60.

Die Wahl erfolgt auf fünf Jahre. Die Gewählten bleibennachAblauf
dieserZeit solangeim Amt, bis ihre Nachfolgerihr Amt angetretenhaben.
Die Ausscheidendensindwiederwählbar.

K.72.
NameundWohnort desSchiedsgerichtsvorsitzendenund seinesStellvertreters,

sowiederBeisitzersind von derLandes=Zentralbehördein dem zu derenamtlichen
VeröffentlichungenbestimmtenBlatte bekanntzu machen.

Schiedsgerichte.
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K.73.
Der Vorsitzendeund dessenStellvertreter,sowiedie Beisitzersindauf die

gewissenhafteErfüllung derObliegenheitenihres Amts eidlichzu verpflichten.
Die Festsetzungder den Beisitzernzu gewährendenVergütungen(F. 58),

sowieder baarenAuslagen erfolgt durch den Vorsitzenden.
Personen,welchedieWahl ohnezulässigenGrund ablehnen,odersichder

Ausübung ihres Amts ohnehinreichendeEntschuldigungentziehen,werdenvom
Vorsitzendenmit Geldstrafebis zu fünfhundertMark belegt.

Kommt eineWahl nicht zu Stande oder verweigerndie Gewähltenihre
Dienstleistung,so hat, solangeund soweitdies der Fall ist, die untereVerwal=
tungsbehörde,in derenBezirk derSitz desSchiedsgerichtsbelegenist, dieBeisitzer
aus der Zahl der ArbeitgeberbeziehungsweiseVersichertenzu ernennen.

S.74.
Der Vorsitzendeberuft das Schiedsgerichtund leitet die Verhandlungen

desselben.Durch dasStatut könnenüberdieReihenfolge,in welcherdieBeisitzer
zu denVerhandlungenzuzuziehensind, Bestimmungengetroffenwerden.

Das Schiedsgerichtist befugt,Zeugen und Sachverständige,aucheidlich,
zu vernehmen.

Das Schiedsgerichtentscheidetin derBesetzungvon dreiMitgliedern, unter
denensich ein Arbeitgeberund ein Versicherterbefindenmuß. «

Die EntscheidungendesSchiedsgerichtserfolgennachStimmenmehrheit.
Im Uebrigenwird dasVerfahrenvor demSchiedsgerichtedurchKisrshe

Verordnungmit ZustimmungdesBundesrathsgeregelt. «
Die KostendesSchiedsgerichts,sowiedieKoftendesVerfahrensvor u=

selbenträgt die Versiicherungsanstal. Das Schiedsgerichtist jedochbefugt, den
BetheiligtensolcheKostendes Verfahrenszur Last zu legen,welchedurchun=
begründeteBeweisanträgederselbenveranlaßt wordensind.

Dem Vorsitzendendes Schiedsgerichtsund dessenStellvertreterdarf eine
Vergütungvon der Versicherungsanstaltnichtgewährtwerden.

IV. Verfahren.

K.75.
Personen,welcheden Anspruchauf Bewilligung einer Invaliden=oder

Altersrenteerheben,habendiesenAnspruchbei der für ihrenWohnort zuständigen
unterenVerwaltungsbehördeanzumelden.Der Anmeldungsind die Quittungs=
kartesowiedie sonstigenzur BegründungdesAnspruchsdienendenBeweisstücke
beizufügen. Handelt es sich um Bewilligung einer Invalidenrente, so hat die
untereVerwaltungsbehördedie für den Wohnort des Antragstellerszuständigen
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Vertrauensmännerzu hören und dem Vorstande derjenigenim §. 48 Absatz2
— Krankenkasseu. s.w., welcherder 2 angehört,Gelegenheit
8 sichbinneneinerangemessenenFristüberdenAztragzu äußern.Die

er n hatdenAntragunterAnschlußderiaeebracheUr=
nden entstandenen Verhandlungenmit ihrer gutachtlichenAeußerung dem

Vorstande derjenigenVersicherungsanstaltzu übersenden,an welcheausweislichder
QuittungskartezuletztBeiträgeAch wordenwaren.

DerVosstaandder Versicherunugsanstalthat denAntrag üfenun
sofernderAntrasnicht ohneWeitereseiahnmohn ist, die früheren38 ittun
Hnthurken C. 107). Erscheinendie beigebrachtenBeweisstückezur Abgabe einer
Heschea nichtausreichend,sosindweitereguhet zu peranlassen.Die

enDnleen fallenderVersicherungsanstaltzur
Wird deranzemeldeteAnspruchanerkannt,soist diegecst rWderd sofort

7 em Allngebeuch lenist sodanneinsch u er=
wen,aus welchem dieArt der zehu derRentezu d schrift

desBescheidesist demStaatskommissax(F. 63) zuzustellen.
Wird der angemeldetealnenruchnie4tanerkannt,so istderselbedurchschrift⸗

lihen mitGründenvesschenenescheidabzulehnen.

¾ 76.

DieFiehen,l t gheit
sn n1

derAnspruchgerechtfertigterscheintus Sa e fe
Die Versi sln Echügte 14K„ chteieBerufsgenossen=

schaftwegennorte der demInvaliden gezahltenRente in Anspruchzu nehmen.
Wird die VexpflichtungzurGewähhrung einerLinsRlehten ung bestritten,

o istdarüberin gassdurês8 62und !r desUUnfallversicherunv.geere vom
3. 1884 vorgesas Verfahrenzu entscheiden.*#

r überdenErsatzänsprüchvon demordentlichen

ach den Unfall=
* nicht die

fernim Uebrigen*

igen werden
ichterantschieden.

m2
egenden Bescheid, dur welchen der Anspruch abgelehnt wird, sowie

gegen88 Bescheid,dus 1 dieHöhederPlesunel urk die
issun r chichsgerichticheEntscheidungstett.

öscheidmuß die Bezeichnungder Berufungein d desBstr die
d, 3 Schiedsgerichts,sowieNamen67 1. 1 ersitzenden
des1 entha Die erufungistbeiEsen rn dt chlussesbinnen

orpier:i nach"| ZustellungdesBescheidesbbeidem itzendendesSchieds=
gerichtseinzule

Die n hatkeineaufschiebendeWirkung.
T Gesebbl.1889. 24
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K.78.
EineAusfertigungderEntscheidungdesSchiedsgerichtsist demBerufenden

und dem VorstandederVersicherungsanstalt,eineAbschriftdem Staatskommissar
(S. 63) zuzustellen.

K. 79.
GegendieEntscheidungdesSchiedsgerichtsstehtbeidenTheilendasRechts=

mittel der Revision zu. Die Revision hat keineaufschiebendeWirkung. Ist von
demSchiedsgerichtderAnspruchauf Renteim Widerspruchmit demVorstande
der Versicherungsanstaltanerkanntund nichtgleichzeitigüberdieHöhederRente
entschieden,so hat der Vorstand der Versicherungsanstaltunverzüglichdie Höhe
derRente festzustellenund auch in denjenigenFällen, in welchendas Rechtsmittel
der Revisioneingelegtwird, sofortwenigstensvorläufig die Rentezuzubilligen.
Gegen die vorläufige Zubilligung einerRente findet ein Rechtsmittelnicht statt.

g.80.
UeberdieRevisionentscheidetdas Reichs-Versicherungsamt.Das Rechts—

mittel ist bei demselbenbinnenvier Wochennach derZustellungderEntscheidung
des Schiedsgerichtseinzulegen.

Die Revisionkannnur daraufgestütztwerden:
1. daß die angefochteneEntscheidungauf der Nichtanwendungoder auf
der unrichtigenAnwendung des bestehendenRechts oder auf einem
Verstoß wider den klaren Inhalt der Akten beruhe;

2. daß das Verfahrenan wesentlichenMängeln leide.

. S1.
Bei EinlegungderRevisionist anzugeben,worin dieNichtanwendungoder

die unrichtigeAnwendungdes bestehendenRechts oderder Verstoßwider den
klarenInhalt der Aktenoderworin die behauptetenMängel desVerfahrensge=
funden werden. Das Reichs=Versicherungsamtist bei seiner Entscheidungan die=
jenigenGründenichtgebunden,welchezur Rechtfertigungder gestelltenAnträge
geltendgemachtwordensind.

Fehlt die AngabesolcherGründeoder ergiebtsichaus der Prüfung der
Anträge, daß die angegriffeneEntscheidungnicht auf der Nichtamvendungoder
unrichtigenAnwendungdes bestehendenRechts beruht, sowiedaß das Verfahren
nicht an wesentlichenMängeln leidet, und daß ein Verstoßwider denklaren
Inhalt derAktennichtvorliegt,oderist dieRevisionverspäteteingelegt,so kann
das Reichs=Versicherungsamtdas Rechtsmittelohne mündlicheVerhandlung zu=
rückweisen.Anderenfallshat das Reichs=VersicherungsamtnachmündlicherVer=
handlung zu entscheiden.Wird das angefochteneUrtheil aufgehoben,so kann das
Reichs=Versicherungsamtzugleichin derSacheselbstentscheidenoderdieselbean
das Schiedsgerichtoderan denVorstandderVersicherungsanstaltzurückverweisen.
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Im Falle derZurückverweisungist die rechtlicheBeurtheilung,auf welchedas
Reichs=Versicherungsamtdie Aufhebunggestützthat, der Entscheidungzu Grunde
zu legen.

S 2.
Auf die Anfechtungder rechtskräftigenEntscheidungüber einen Anspruch

auf Rente finden die Vorschriften der Civilprozeßordnungüber die Wiederauf=
nahme des Verfahrens entsprechendeAnwendung, soweit nicht durch Kaiserliche
Verordnungmit ZustimmungdesBundesrathsein Anderesbestimmtwird.

S.83.
Bescheide,durchwelchederAnspruchauf Renteabgelehntwird, sind, sobald

dieselbendie Rechtskraftbeschrittenhaben, von dem Vorstande derVersicherungs=
anstaltderunterenVerwaltungsbehörde,in derenBezirk derAntragstellerwohnt,
abschriftlichmitzutheilen.

g. 84.
Die WiederholungeinesendgültigabgelehntenAntrags auf Bewilligung

einerInvalidenrenteist vor Ablauf einesJahres seitderZustellungderendgültigen
Entscheidungnur dannzulässig,wennglaubhaftbescheinigtwird, daß inzwischen
Umstände eingetretensind, aus denen sich das Vorhandenseinder dauernden
Erwerbsunfähigkeitdes Antragstellersergiebt. Sofern eine solcheBescheinigung
nicht beigebrachtwird, hat die untereVerwaltungsbehördeden vorzeitigwieder—
holtenAntrag endgültigzurückzuweisen.

g.86.
Auf dieEntziehungderRentefindendieVorschriftender§. 75 bis 84

entsprechendeAnwendung.
« Z.86.

Nach erfolgterFeststellungder Rente hat der Vorstand der Versicherungs=
anstalt demBerechtigteneineBescheinigung(Berechtigungsausweis)über die ihm
zustehendenBezüge unter Angabe der mit der Jahlung beauftragtenPostanstalt
(§. 91) sowie der Zahlungstermineauszufertigenund der unterenVerwaltungs=
behörde,in derenBezirk derBerechtigtewohnt, überdie demletzterenzustehenden
BezügeMittheilungzu machen.

Wird in Folge des weiterenVerfahrensder Betrag derRente geändert,
so ist demEntschädigungsberechtigtenein andererBerechtigungsausweiszu ertheilen
undderunterenVerwaltungsbehördeseinesWohnortesvonderAenderungKenntniß
zu geben.

*=
Sobald die Höhe der Rente endgültig feststeht,ist von dem Vorstande

derVersicherungsanstalteinemit der BescheinigungderRechtskraftzu versehende
24"

Verechtigungsausweis.

Rechnungsbüreau.
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AusfertigungdesBescheidesunterAnschlußderQuittungskartendemRechnungs=
büreaudesReichs=Versicherungsamtseinzusenden.

**5
DOas Rechnungsbüreauhat alle bei demReichs=Versicherungsamtnach

MaßgabediesesGesetzesvorkommendenrechnerischenArbeitenauszuführen.Ins=
besondereliegt demselbenob:

1. dieVertheilungderRenten;
2. dieMitwirkung bei denim VollzugedesGesetzesherzustellendenstatisti=
schenArbeiten.
—* –. 89.

Das Rechnungsbüreauvertheiltdie Rentenauf dasReichunddiebe=
theiligtenVersicherungsanstalten.Die Vertheilungerfolgt,nachdemzunächstder
gemäß §. 26 dem Reich in Rechnungzu stellendeZuschußausgeschtedenworden
ist, in demVerhältnißder Beiträge, welchedeneinzelnenVersicherungsanstalten
für denVersichertenzugeflossen,beziehungsweisegemäß§. 28 zuLastendesReichs
in Anrechnungzu bringensind.

8. 90.
Die Vertheilungist denVorständenderbetheiligtenVersicherungsanstalten

unterAngabeder derVertheilungzuGrundegelegtenZahlenmitzutheilen.Jeder
betheiligteVorstand ist befugt, binnen vierzehnTagen nach der Zustellunggegen
die VertheilungEinspruchzu erheben.Erfolgt binnendieserFrist keinEinspruch,
so gilt die Vertheilungals endgültig;wird rechtzeitigEinsprucherhoben,so ent=
scheidetüber denselben derVorständederanderenbetheiligtenVer=
sicherungsanstaltendas Reichs=Versicherungsamt.Von derEntscheidungwerden
die Vorständein Kenntnißgesetzt.

Sobald die auf die betheiligtenVersicherungsanstaltenentfallendenAntheile
ander Rente endgültigfeststehen,hat das RechnungsbüreaueineAusfertigung
der Vertheilungdem Vorstandeder für die Festsetzungder Rente zuständigen
Versicherungsanstaltzu übersenden.

K. 91.
uuszahlungdurchdie Die AuszahlungderRentenwird auf AnweisungdesVorstandesderim

Pist 6. 90 Absatz2 bezeichnetenVersicherungsanstaltvorschußweisedurch die Post=
verwaltungen,undzwarin derRegeldurchdiejenigePostanstaltbewirkt,in deren
BezirkderEmpfangsberechtigtezur Zeit desAntragsauf BewilligungderRente
seinenWohnsitzhatte. Die Postanstaltist berechtigt,an denInhaber desBe=
rechtigungsausweisesZahlung zu leisten.

Verlegt der EmpfangsberechtigteseinenWeh## so hat auf seinenAntrag
der Vorstand der Versicherungsanstalt,welcherdie Renteangewiesenhatte, die
letzterean diePostanstaltdesneuen WohnorteszurAuszahlungzu überweisen.
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E.92.
Die Zentral=PostbehördenhabendemRechnungsbüreauNachweisungenüberErstattungderBorschüse

diejenigenJahlungen,welcheauf GrundderAnweisungender4% #ungs-erVestberwaltunge.
is geleistetwordensind,zuzusstellen.Das Rechnungsbüreauhat dievor=
ge Beträgenachdemgemäß§.89 festgestelltenMaßstabeauf die be=
theiligtenVersicherungsanstaltenzu verkheilenund den letzterenNachweisungen
überdieihnen zurLastfallendenEinzelbeträgezu übersenden.EineNachweisung
überdiedem Reichzur LastfallendenBeträgeist demReichskanzler(Reichsamt
desInnern)zuzustellen. sz

Den Zentral=Postbehördenhat das RechnungsbüreaunachAblauf eines
jedenRechnungsjahresmitzutheilen,welcheBeträge von demReich und von den
einzelnenVersicherungsanstaltenzu erstattensind. ···»·

Nach Ablauf einesJahres von dem InkrafttretendiesesGesetzesan sind
dieZentral=Postbehördenberechtigt,von jederVersicherungsanstalteinenBetriebs=
fondseinzuziehen.Derselbeist in vierteljährlichenTheilzahlungenan diedenVer=
sicherungsanstaltenvon derZentral=PostbehördezubezeichnendenKassenabzuführen
unddarfdiefür dieVersicherungsanstaltim abgelaufenenRechnungsjahrevor=
geschossenenBeträgenichtübersteigen.

g.93.
Die Versicherungsanstaltenhaben die von den Postverwaltungen vor=

geschossenenBeträgebinnenzweiWochennachEmpfang der Schlußnachweisung
für das abgelaufeneRechnungsjahrzu erstatten.Die Erstattungerfolgtaus den
bereitenMitteln derAnstalt. Sind solchenicht vorhandenund bietetauch der
Reservefondssolchenicht dar, so hat der weitereKommunalverband beziehungs=
weiseder Bundesstaatdie erforderlichenBeträge vorzuschießen.Bei gemeinsamen
Versicherungsanstaltenerfolgtdie AufbringungdiesesVorschussesnachdemim
. 44 Absatz2 festgesetztenVerhältniß.

GegenVersicherungsanstalten,welchemit der Erstattungder Beträge im
Rückstandebleiben, ist auf Antrag der Zentral=Postbehördevon dem Reichs=
Versicherungsamtdas Zwangsbeitreibungsverfahreneinzuleiten.

S. 94.
Die Bestimmungender§5F.79 bis 82, 86 bis 93 sindenauf die nach
. 5 und? KasseneinrichtungenentsprechendeAmwendung.Den
letzterenist beiderVertheilungderRenten,welchevonVersicherungsanstaltenfest=
estelltsind, die gleicheSumme vonBeiträgenin Anrechnungzu bringen,welche
Bemessungder Rentefür die Dauer der VersicherungdesRentenempfängers

beieinerKasseneinrichtungnach§. 27 in Anrechnunggebrachtist. Die Vertheilung
vonRenten,welchevoneinerKasseneinrichtungfestgestelltsind,erfolgt,soweitein
Anspruchauf dieselbenauchnachdenVorschriftendiesesGesetzesbestehenwürde



Erstattung von
Beiträgen.

Söhe derBeiträge.

— 19.
und soweitdieselbendas Maß des reichsgesetzlichenAnspruchsnicht übersteigen,
nachdemVerhältnißderdenVersicherungsanstaltenundderdenKasseneinrichtungen
zugeflossenenBeiträge, letzterer,soweitsie für die GewährungvonRentenin der
durchdiesesGesetzfestgesetztenHöhe für erforderlichzu erachtensind.

Soweit dieseKasseneinrichtungendie von ihnen festgesetztenRentenohne
Vermittelung derPostanstaltenselbstauszahlen,wird ihnen derReichszuschußam
SchlusseeinesjedenRechnungsjahresauf jedesmaligeLiquidationdirektüberwiesen.
Die Versicherungsanstalten,auf welcheTheile der von solchenKasseneinrichtungen
gezahltenRenten entfallen, haben dieseAntheile nach derenFeststellungdurch das
RechnungsbüreaudenVorständender betheiligtenKasseneinrichtungenjährlichzu
erstatten. -

, §.95. -
DerAnspiuchaufErstattiiiigvonBeiträgeii(Z§.30und31)istuiiterBei-

bringungder zur BegründungdesselbendienendenBeweisstückebeidemVorstande
derjenigenVersicherungsanstalt,an welchezuletztBeiträgeentrichtetwordensind,
geltendzu machen. ·

AufdasVerfahreiifiiidendieVorschriftender§§.75Absatz2bis4,77
bis 82, 87, 89 bis 93 mit der Maßgabe entsprechendeAnwendung, daß eine
Mitwirkung des Staatskommissarsnicht stattfindetund daß die Berufung sowie
die Revision aufschiebendeWirkung haben.

g.96.
Für die ersteBeitragsperiode(§. 20) sind in jederVersicherungsanstalt,vor=

behaltlichanderweitigerFestsetzunggemäß§. 98, an wöchentlichenBeiträgenzu
erheben:

in Lohnklasse1 14Pfennig,
⸗ 2 D 20 "“

- ⸗ III 24.=
2 ⸗ IV 30 *

S.97.
Für die fernerenBeitragsperiodenhat derAusschußeinerjedenVersicherungs=

anstaltnachAnhörungdesVorstandesüber dieHöhe derBeiträgenachMaßgabe
der §§. 20, 21, 24 zu beschließen.Dabei sindAusfälle oderUeberschüsse,welche
sichaus derErhebungderbisherigenBeiträgerechnungsmäßigherausgestellthaben,
in der Weisezu berücksichtigen,daß durchdie neuenBeiträgeeineAusgleichung
eintritt.

Der BeschlußbedarfderGenehmigungdesReichs=Versicherungsamts.Ist
dieBeitragsperiodebis auf einenMonat abgelaufen,ohnedaßeinvondemReichs=
VersicherungsamtgenehmigterBeschlußvorliegt, so hat das Reichs=Versicherungs=
amt die Höhe der für die nächsteBeitragsperiodezu erhebendenBeiträge für alle
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inderVersicheruiigsanstaltversicherteiiPersoneniiachMaßgabedes§.24selbst
festzusetzen.

Die Höhe derBeiträge, sowiederZeitpunkt,von welchemab dieselbener=
hobenwerdensollen,ist durchdiejenigenBlätter, durchwelchedieBekanntmachungen
derVersicherungsanstaltzuerfolgenhaben,zuveröffentlichen.Die Bekanntmachung
muß mindestenszwei Wochen vor demjenigenZeitpunkteerfolgt sein, von welchem
ab der Beitrag in der festgestelltenHöhe erhobenwerdensoll.

g.98.
Die Versicherungsanstaltist berechtigt,schonfür die ersteBeitragsperiode

oder innerhalb derselbenan Stelle der im H.96 festgesetztenBeträge für ihren
BezirkandereBeitragssätzeunterBeachtungderBestimmungender 98.20, 21,
24 zu beschließen.Der Beschluß bedarf der Genehmigung des Reichs=Ver=
sicherungsamts.Im Uebrigen finden auf derartigeBeschlüssedie Vorschriften
des F. 97 Absatz1 und 3 entsprechendeAnwendung.

S.99.
Zum Zweckder Erhebung der Beiträge werdenvon jederVersicherungs=

anstalt für die einzelnenin ihrem Bezirke vorhandenenLohnklassenMarken mit
der Bezeichnungihres Geldwerths ausgegeben. Das Reichs=Versicherungsamt
bestimmtdie Unterscheidungsmerkmaleund die Gültigkeitsdauerder Marken.
Innerhalb zweierJahre nachAblauf der Gültigkeitsdauerkönnenungültig ge=
wordeneMarken bei den zum MarkenverkaufbestimmtenStellen gegengültige
Markenumgetauschtwerden.
Die Marken einerVersicherungsanstaltkönnenbei allen in ihremBezirke

belegenenPostanstaltenund anderenvon derVersicherungsanstalteinzurichtenden
VerkaufsstellengegenErlegung des Neunwerthskäuflicherworbenwerden.

g.100.
Die BeiträgedesArbeitgebersund der Versichertensindvon demjenigen

Arbeitgeberzu entrichten,welcherden Versichertenwährend der Kalenderwoche
beschäftigthat. «

Findet die Beschäftigungnicht während der ganzen Kalenderwochebei
demselbenArbeitgeberstatt, so ist von demjenigenArbeitgeber,welcherden Ver—
sichertenzuerstbeschäftigt,dervolleWochenbeitragzu entrichten.

Sofern die Zahl der thatsächlichverwendetenArbeitstagenicht festgestellt
werdenkann, ist der Beitrag für diejenigeArbeitszeit zu entrichten,welchezur
HerstellungderArbeit annäherndfür erforderlichzu erachtenist. Im Streitfalle
entscheidetauf Antrag eines Theiles die untereVerwaltungsbehördeendgültig.
Die Versicherungsanstaltist berechtigt,für die BerechnungderartigerBeiträge
besondereBestimmungenzu erlassen. Dieselbenbedürfender Genehmigungdes
Reichs=Versicherungsamts.

Marken.

Entrichtungder Bei=
träge.
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g.101.
Die EntrichtungderBeiträgeFih du Einkleben* 4.0

BetragesvonMarkenin dieQuittungskartedesVersicherten.Ist der Versicherte

RechnungdesVersicherteneinesolchegunshaseeunddenverauslagtenBe
bei der nächstenLohnzahlungeinzubehalten.

Die Quittungskarteenthältdas Jahr und den Tag ihrer Ausgabe, die
über den Gebrauchder QutittungskarteerlassenenBestimmungen(§. 108) und
die Strafvorschriftdes §. 151. Im Uebrigenbestimmtder Bundesrath ihre
Einrichtung.

Die Kostender Quittungskarteträgt, soweitsie nicht für RechnunS
Versichertenzu beschaffenist (Absatz1), dieVersicherungsanstaltdes Ausgabebzirks

8. 102.
Jede QuittungskartebietetRaum zur Aufnahme derMarken für siebenund—

vierzig Beitragswochen. Die Karten sind für jedenVersichertenmit fortlaufenden
Vummernzuversehen;dieerstefürihnausgestellteKartej4 amKopfemitdem
NamendersenigenVersicherungsanstalt,in5% BezirkderVersichertezudieserZeit
beschäftigtist, sede folgendemitdemNamenhise enVerscherngssmsnwelche
I6, aufder nächstrorherrgehendenKarte vexmerktFindetzu bezeichnenstunmtder
auf einerspätexenKarteenthalteneNamemitdemaufdererstenKarteenthaltenen
Namennichtüberein,"7 istderaufdererstenKaxteenthalteneNamema *3

Der Versicherteist berechtigt,auf seineKostenzu9* ZeitdieAusstell
einerneuenQuittungskartegegenRückgabederälteren Kartezuauot

S. 103.
Die Ausstellungund derUmtauschderQuittungskartenerfolgtdurchdie

von der Landes=ZentralbehördebezeichneteStelle.
Die hiernachzuständigeStelle hat diein der zuxückgegebenenKarte

eingeklebten *2 derart aufzurxechnen,daß Sun wird, wieviel 8
wochenfür die einzelnenLohnklassendemInhaber derQuittungskartea
sind. GleichzeitigistdieDauerderbescheinigtenKrankheitensowieder Ilitärischen
Dienstleistungenanzugeben.Ueberdie ausdieserAufrechnungsichergebenden
Endzahlenist dem Inhaberder Karte eineBescheinigungzu ertheilen.

K 104.
EineQuittungskarteverliertihreGültigkeit,wennsienichtbis8 Sit ewwsngwwcchesdqmqmnopiewHmspeisen-etwaiin

Absatz2) folgt, zumUmtauscheeingereichtwordenist.
begründet,daß 25 VersicherteohneseinVerschuldenden W*½3 h
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versäumthat, so kann der Vorstand der VersicherungsanstaltdesBeschäftigungs=
ortesauf denAntrag desVersichertendie fortdauerndeGültigkeitderQuittungs=
karteanerkennen.

- Z.Ii)5.
Perle-em,mibrauchbargewordeneoderzerstörteQuittungskartensiiidduW

neuezu ersetzen.In die neueQuittungskartesind die bis zum Verlust der
Karte entrichtetenBeiträge, soweitdieselbennachweisbargeleistetwordensind,
in beglaubigterForm zu übertragen. «

F.106.
Der Versicherteist befugt,binnenzweiWochennachAushändigungder

Bescheinigung(§.103)oderderneuenQuittungskarte(§F.105)gegenden Inhalt
derBescheinigungbeziehungsweisederUebertragungEinspruchzuerheben,Gegen
die ZurückweisungdesEinspruchsfindetbinnengleicherFrist Rekursan die
unmittelbarvorgesetzteDienstbehördestatt. Die letztereentscheidethierüber,
sowieüberanderedas VerfahrenbetreffendeBeschwerdenendgültig. «

S.107. -
Die abgegebenenQuittungskartensindan die VersicherungsanstaltdesBe=

zirks zu übersendenund von dieseran diejenigeVersicherungsanstalt,derenNamen
sie tragen, 8 überweisen.

Der Bundesrathhat dieVoraussetzungenzu bestimmen,unterdenendie
Vemichtungvon Quittungskartenzu erfolgenhat.

K.108.
Die 7 eines Urtheilsüberdie Führung oderdie Leistungendes

htteus sowie ige durchdiesesGesetznichtHunghe# Eintragungenoder
rmerkein oderan derQuittungskartesind unzulässig.Quittungskarten,in

welchenderartigeEintragungen oder Vermerke sich vorfinden, sind von jeder
Behörde,welchersie zugehen,einzubehalten.Die Behördehat die Ersetzung
derselbendurch neue Karten, in welcheder zulässigeInhalt der ersterennach
MaßgabederBestimmungdesF. 105 zu übernehmenist, zu veranlassen.

Dem ArbeitgebersowieDritten ist untersagt,die Quittungskartenach
Einklebungder Marken widerdenWillen des Inhaberszurückzubehalten.Auf
dieZurückbehaltungderKartenseitensder zuständigenBehördenund Organezu
Zweckendes Umtausches,der Kontrole, Berichtigung, AufrechnungoderUeber=
tragungfindetdieseBestimmungkeineAnwendung.

Quittungskarten,welcheimWiderspruchmit dieserVorschriftzurückbehalten
werden,sinddurchdieOrtspolizeibehördedemZuwiderhandelndenabzunehmen
und demBerechtigtenauszuhändigen.Der ersterebleibt demletzterenfür alle
Nachtheile,welchediesemaus derZuwiderhandlungerwachsen,verantwortlich.
Reichs=Gesehol.1889. 25
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S.109.
In die Quittungskartehat der Arbeitgeberbei der Lohnzahlungzu dem

nach§. 100 zu berechnendenBetrageMarken derjenigenArteinzukleben,welche
für die Lohnklasse,die für denVersichertenin Anwendungkommt(§.22), und,
falls dieBeiträgefür einzelneBerufszweigeverschiedenbemessensind (F. 24), für
denbetreffendenBerufszweigvon der für denBeschäftigungsortzuständigenVer=
sicherungsanstaltausgegebenist. Die Marken hat der Arbeitgeberaus eigenen
Mitteln zu erwerben.

Die Markenmüssenauf dieQuittungskartein fortlaufenderReiheeingeklebt
werden. Der Bundesrathist befugt,überEntwerthungvon MarkenVorschriften
zu erlassenund derenNichtbefolgungmit Strafe zu bedrohen.

Die Arbeitgebersind berechtigt,bei der Lohnzahlung den von ihnen be=
schäftigtenPersonendie Hälfte der Beiträgein Abzug zu bringen. Die Akzüge
dürfen sichhöchstensauf die für die beidenletztenLohnzahlungsperiodenentrichteten
Beiträgeerstrecken.

S. 110.
Die Erhebungder Beiträge für diejenigenPersonen,auf welchedie Ver=

sicherungspflichtnach§. 2 erstrecktwordenist, wird durchBeschlußdesBundes=
raths geregelt.

S.111.
Durch BeschlußdesBundesrathsoderfür denBezirk einerVersicherungs=

anstaltdurchdas Statut derselbenkann für Versicherte,welchenicht in einem
regelmäßigenArbeitsverhältnißzu einembestimmtenArbeitgeberstehen,oderfür
einzelneKlassen solcherVersicherterbestimmtwerden, daß sie befugt sind, die
Versicherungsbeiträgestattder Arbeitgeberim Voraus zu entrichten.Dem Ver=
sicherten,welcherauf Grund solcherBestimmungdie vollenWochenbeiträgeent=
richtethat, stehtgegendennach§. 100 zurEntrichtungderBeiträgeverpflichteten
Arbeitgeberder Anspruchauf Erstattungder Hälfte der entrichtetenBeiträgezu.

u11.
Durch die Landes=Zentralbehörde,odermit Genehmigungderselbendurch

das Statut einerVersicherungsanstalt,odermit Genehmigungder höherenVer=
waltungsbehördedurchstatutarischeBestimmungeinesweiteren Kommunalverbandes
oder einerGemeindekannabweichendvon denVorschriftendes §. 109 Absatz1
angeordnetwerden:

1. daß die Beiträgefür diejenigenVersicherten,welcheeinerKrankenkasse
. 135) angehören,durch derenOrgane für Rechnungder Ver=
sicherungsanstaltvon den Arbeitgeberneingezogenund die den einge=
zogenenBeiträgenentsprechendenMarken in die Quittungskartender
Versicherteneingeklebtund entwerthetwerden;
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2. daß die Beiträgefür diejenigenPersonen,welchekeinerKrankenkasse
(§. 135) angehören, in der gleichenWeise durch Gemeindebehörden
oder andere von der Landes=ZentralbehördebezeichneteStellen oder
durch örtliche, von der VersicherungsanstalteingerichteteHebestellen
eingezogenwerden. Indiesen Fällen könnenBestimmungenüberdie
VerpflichtungzurAnmeldungundAbmeldungderVersichertengetroffen
undZuwiderhandlungenmitGeldstrafebis zu einhundertMark bedroht
werden.

Soweit dieEinziehungderBeiträgein dieserWeisegeregeltwird,sind die
Arbeitgeberberechtigt,bei derLohnzahlungdenvon ihnenbeschäftigtenPersonen
die Hälfte der in den beidenletztenLohnzahlungsperiodenfällig gewordenenBei=
träge in Abzug zu bringen.

Die Versicherungsanstaltensind verpflichtet,den Krankenkassenoder den
anderenmit der EinziehungderBeiträge beauftragtenStellen die erforderlichen
Marken gegenAbrechnungzur Verfügungzu stellenund einevon der Landes=
Zentralbehördezu bestimmendeVergütungzu gewähren.

.. 113.
Sofern eineim §. 112 Absatz1 vorgeseheneAnordnunggetroffenist, können

auf demselbenWege Bestimmungendahin getroffenwerden,daß
1I.dieAusstellungund derUmtauschderQuittungskarten(§§.103 und 105)
durchdienachF. 112 Absatz1 mit derEinziehungderBeiträgebeauf=
tragtenStellen stattzufindenhat;

2. für diejenigenVersicherten,derenBeschäftigungdurchihrenZweckoder
im Voraus durchden Arbeitsvertragauf einenZeitraum von weniger
als einerWochebeschränktist, die auf dieVersichertenentfallendeHälfte
der Beiträge unmittelbarvon den Versicherten,die auf dieArbeitgeber
entfallendeHälfte abervon demweiterenKommunalverbandebeziehungs=
weisederGemeindeentrichtetund durchsievon denArbeitgebernwieder
eingezogenwird.

S.114.
Die im §.112 Absatz1 Ziffer1 und §.113 vorgeseheneMaßregelkannfür

die MitgliedereinerKrankenkasse(§.135) auchdurchdas Kassenstatut,und für
diejenigenVersicherten,welcheeiner für Reichs=oder Staatsbetriebeerrichteten
Krankenkasseangehören,auchdurchdiedenVerwaltungendieserBetriebevorgesetzte
Dienstbehördegetroffenwerden.

C.115.
Der Versicherteist berechtigt,dieQuittungskartebei der die Beiträgeein=

ziehendenStelle, solangeer in demBezirkedieserStelle versichertist, zu hinter=
legen.

5
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Freiwillige Fortsetzung
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KG.116.
Ergebensichbei denzwischenArbeikgebernundVersichertenstattfindenden

AbrechnungenBruchpfennige,so ist dieauf denArbeikgeberenkfallendeHälftenach
oben,die auf den chertenentfallendeHälftenachunkenauf vollePfennige
abzurunden. 7

K.117.
· Personen,welcheausdemVersicherungsverhältnißausscheiden,sindberechtigt,
dasselbefreiwilligdadurchfortzusetzenbeziehungsweisezuerneuern(§.32 Ahsatz2),
daßsiedie für dieLohnklasseII festgesetztenBeiträgein MarkenderjenigenVer=
sicherungsanstalt,in derenBezirksiesichaufhalten,entrichtenundgleichzeitigfür
jedeWochefreiwilligerBeitragsleistungeineZusatzmarkebeibringen(F.121).

MWheäährendeinesKalenderjahreskönmenjedochinsgesammtmehrals zweiund=
fünfzigBeitragswochenniemalsin Anrechmunggebrachtwerden.

Auf die Wartezeit für die Invalidenrenkekommendie zum Zweckder
Fortsetzungoder Erneuerungdes Versicherungsverhältnissesfreiwillig geleisteten
Beiträge nur dann zur Anrechnung,wenn für denVersichertenauf Grund der
Versicherungspflichtoder der Bestimmungdes §. 8 für mindestenseinhundert=
siebenzehnBeitragswochenBeiträge geleistetwordensind.

Die gemäßAbsatz1 verwendetenMarkensindzu entwerthen.Die Ent=
werthungerfolgt durchdie von der Landes=Lentralbehördezu bestimmenden
Stellen und darf nur dannvorgenommenwerden,wennderentsprechendeBe=
trag an Zustzmarkenbeigebrachtwordenist.

« s- 118.

SelbständigeBetriebsunternehmer,welcheregelmäßignichtmehrals einen
Lohnarbeiterbeschäftigen,sind,nachdemfür dieselbenaufGrundderVersicherungs=

· Ægmkd mindestensfünf BeitragsjahrenBeiträgeentrichtetwordensind,
im 7er FortsetzungoderErneuerungdes Versicherungsverhältnissesvon der
Beibringungder Zusatzmenkenbefreit.

8. 119.
Wird ein zwischeneinemVersichertenund einembestimmtenArbeitgeber
bestehendesArbeits=oderDienstverhältniß(§.1) derartunterbrochen,daßersterer
aus der Versicherungspflichtvorübergehendausscheidet,so kann für einenvier
Monate nicht übersteigendenZeitraumdas Versicherungsverhältnißauchohne
BeibringungvonZusatzmarkendadurchfreiwilligaufrechterhaltenwerden,daß
der Arbeitgeberoderder Versichertedie bisherigenBeiträgeforkenktrichtet.

. §.1«20’.
Personen,welchein GemäßheitderBestimmungdes§.8 sichselbstver=

sichern,sind verpflichtet,außerdenvollenBeiträgenin MarkenderjenigenVer=
sicherungsanstalt,zu derenBezirk ihr Beschäftigungsortgehört, für jedeWoche
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derSelbstv ungeineZusatzmarkebeizubringen.Die Beitragsmarkenund
Lusatzmarki2 * * derim f bezeichnetenWeisezu entwerthen.

K.121.
Die Zusatzmarken§. 117 werdenfür RechnungdesReichs hergestellt.

Sie hi die Bezeichmumgihres Geldwerthsenthaltenund in Farbe und Be=
abhurreen den Marken der Versicherungsanstaltenverschiedensein. Die
zrr n derselbenwerdenvomReichs=Verficherungsammfestgesetzt.

ie Jusatzmarkenkönnenbei allen Postanstalten,sowie bei denjenigen
* , wiegt-Tvgn den Versicherungsanstaltenzum— —
erri wo „ge des Nennwerths erworben werden

. zur — — durchden Bundesrathbeträgtder Renn=
werthderZusatzmarkenachtPfennigfürdieBeitragswoche.

S.122.
Streitigkeitenzwischenden Organen derirwshrn 4 einerseits

und ArbeitgebernoderArbeitnehmernoderdenim FeichnetenPersonen
andererseits,oderzwischenArbeitgebernundArbeitnehmnernüberdieFrage,ob
oderzuwelcherVersicherungsanstalt,in welcherLohnklasse,oder,soferndieVei=

Ine fs edenbe d 2 lträgefür einze e3 messensind (#. Sürwelchen
BelufehwetgVeBeiträgezu e werdenvon 6 55 deschaͤftigungs⸗
ort (F. 41)i ** erwaltungsbehörde entschieden.Gegenderens

. 123. z
zuentrichkensind,A

. 124.
Im UebrigenwerdenStreitigkeitenzwischendemArbeitgeberund denvon

ihm beschäftigtenPersonen über die Berechnungund Anrechnung der für diese
zu entrichtendenoderim Falle des §. 111 denselbenzu erstattendenBeiträgevon
derunterenVerwaltungsbehörde(I. 122) endgültigentschieden.

g.125
Nachendgültiger ErledigungdieserStreitigkeitenhat die untereVer=

waltungsbehördevon Amtswegendafürzu rgen. daß zu wenigerhobeneBe.
trägedurchnachträglicheVerknung von Markenbeigebrachtwerden. Zu viel

Lusatzmarken.

Streitigkeiten.
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erhobeneBeträgesind auf Antrag von derVersicherungsanstaltwiedereinzuziehen
und nachVernichtungder in dieQuittungskarteneingeklebtenbetreffendenMarken
und Berichtigungder Aufrechnungenan diebetheiligten Arbeitgeberund Ver=
sichertenzurückzuzahlen.

Handelt es sich um die Verwendung von Marken einer nicht zuständigen
Versicherungsanstalt,so ist nachVernichtungderjenigenMarken, welcheirrthümlich
beigebrachtsind, ein der Zahl der BeitragswochenentsprechenderBetrag von
Marken der zuständigenVersicherungsanstaltbeizubringen.Der Betrag derver=
nichtetenMarken ist von der Versicherungsanstalt,welchesie ausgestellthatte,
wiedereinzuziehenund zwischenden betheiligtenArbeitgebernund Versicherten
entsprechendzu theilen.

An die Stelle der Vernichtung von Marken kann in den nachAnsichtder
unterenVerwaltungsbehördedazugeeignetenFällen dieEinziehungderQuittungs=
kartenund nachUebertragungder gültigenEintragungenderselbendieAusstellung
neuerQuittungskartentreten.

C.126.
Die Versicherungsanstaltensind befugt, mit Genehmigung des Reichs=

Versicherungsamtszum Zweck der Kontrole Vorschriften zu erlassen. Sie sind
fernerbefugt,die Arbeitgeberzur rechtzeitigenErfüllung dieserVorschriftendurch
Geldstrafenbis zum Betragevon je einhundertMark anzuhalten.Das Reichs=
VersicherungsamtkanndenErlaß derartigerVorschriftenanordnenund dieselben,
sofernsolcheAnordnung nicht befolgtwird, selbsterlassen.

Die Arbeitgebersind verpflichtet,über dieZahl der von ihnen beschäftigten
Personenund über die Dauer derBeschäftigungdenOrganenderVersicherungs=
anstalt, sowie den mit der Kontrole beauftragtenBehörden oder Beamten auf
Verlangen Auskunft zu ertheilenund denselbendiejenigenGeschäftsbücheroder
Listen, aus welchenjene Thatsachenhervorgehen,zur Einsicht währendder Be=
triebszeitan Ort und Stelle vorzulegen.Ebensosind die Versichertenzur Er=
theilung von Auskunft über Ort und Dauer ihrer Beschäftigungverpflichtet.
Die Arbeitgeberund die Versichertensind ferner verbunden,den bezeichneten
Organen, Behörden und Beamten auf Erfordern die Quittungskartenbehufs
AusübungderKontroleundHerbeiführungder etwaerforderlichenBerichtigungen
gegenBescheinigungauszuhändigen.Sie könnenhierzuvon der unterenVer=
waltungsbehördedurch Geldstrafen bis zum Betrage von je dreihundertMark
angehaltenwerden.

S.127.
Berichtigungender Quittungskartenerfolgen, sofern die Betheiligtenüber

dieselbeneinverstandensind, auf dem im §. 125 angegebenenWege durch die
die Kontrole ausübendenOrgane, BehördenoderBeamten, oderdurchdie die
Beiträge einziehendenOrgane, anderenfallsnach Erledigung des Streitverfahrens
gemäßder Vorschriftender S#§.122 bis 124.
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g.128.
Die durchdie Kontrole den VersicherungsanstaltenerwachsendenKosten ge—

hörenzu denVerwaltungskosten.Soweit dieselbenin baarenAuslagenbestehen,
könnensie durchden Vorstand der VersicherungsanstaltdemArbeitgeberauferlegt
werden, wenn derselbedurchNichterfüllung der ihm obliegendenVerpflichtungen
zu ihrerAufwendungAnlaß gegebenhat. GegendieAuferlegungderKostenfindet
binnenzwei WochennachZustellung desBeschlussesdieBeschwerdean die untere
Verwaltungsbehörde(§.122) statt. Dieseentscheidetendgültig. Die Beitreibung
derauferlegtenKostenerfolgtin derselbenWeise, wie die der Gemeindeabgaben.

C.129.
Verfügbare Gelder der Versicherungsanstaltensind nach Maßgabe der Be=

stimmungendes§F.76 desUnfallversicherungsgesetzesverzinslichanzulegen.
Auf AntrageinerVersicherungsanstaltkannderKommunalverbandbeziehungs=

weisedieZentralbehördedesBundesstaates,für welchendie Versicherungsanstalt
errichtetist, widerruflichgestatten,einenTheil des Anstaltsvermögensin anderen
zinstragendenPapieren oder in Grundstückenanzulegen.Bei gemeinsamenVer=
sicherungsanstaltenentscheidetüberderartigeAnträge, falls eineVerständigungnicht
erzielt wird, die Landes=Zentralbehördeoder, sofern mehrere Landes=Zentral=
behördenbetheiligtsind,derBundesrath.Mehr als dervierteTheil desVermögens
der einzelnenVersicherungsanstaltendarf jedochin der bezeichnetenWeisenichtan=
gelegtwerden.

WerthpapieresindnachnähererBestimmungder Zentralbehördedesjenigen
Bundesstaates,in dessenGebietdie VersicherungsanstaltihrenSitz hat, bei einer
zur Aufbewahrungvon GeldernoderWerthpapierenbefugtenöffentlichenBehörde
oderKasseniederzulegen.

C.130.
Die Versicherungsanstaltensind verpflichtet,demReichs=Versicherungsamt

nach nähererAnweisung desselbenund in den von ihm vorzuschreibendenFristen
Uebersichtenüber ihre Geschäfts=und Rechnungsergebnisseeinzureichen.

Die Art und Form derRechnungsführungbei denVersicherungsanstalten
wird durchdas Reichs=Versicherungsamtgeregelt.

Das Rechnungsjahrist das Kalenderjahr.

V. Aussicht.

G.131.
Die Versicherungsanstaltenunterliegenin Bezug auf die Befolgungdieses

Gesetzesder Beaufsichtigungdurchdas Reichs=Versicherungsamt.Das Aussichts=
rechtdes letzterenerstrecktsich auf dieBeobachtungdergesetzlichenund statutarischen
Vorschriften.

Vermögensverwaltung.

Reichs=Versicherungs.
amt.
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Alle EntscheidungendesReichs=Versicherungsamtssind endgültig,soweitin
diesemGesetzenichtein Anderesbestimmtist.

DODasReichs=Versicherungsamtistbefugt,jederzeiteinePrüfungderGeschäfts=
führungderVersicherungsanstaltenvorzunchmen.Die MitgliederderVorstände
und sonstigenOrganederVersicherungsanstaltensindauf ErfordemmdesReichs=
Versicherungsamtszur VorlegungihrerBücher,Beläge,WerthpapiereundGeld=
bestände,sowieihrerauf denInhalt derBücherunddieFestseczungderRenten2c.— — ——owie ur ti
Eelerafen 2 zu eintausend t 1 2

8. 132.
Das Reichs⸗Versicherungsamtentscheidetunbeschadetder RechteODritter,

über Streitigkeiten, 8 sich5 die Rechteund Pflichten derOrgane derVer⸗
22 en sowiederMitgliederdieserOrgane,auf dieAuslegungder
Statutenund a12 Gültigkeitder vollzogenenWahlen, soweitüber letztere
nichtnach§. * atz4 zu befindenist, beziehen

Auf die dienstlichenVerhältnisseder auf Grund des §. 47 Absatz1 be=
stellten findetdieseVorschriftkeineAnwendung.

F. 133.
Die Entscheidungendess W7 Wt in derBesetzung

von mindestenszweiständigen 5 n igen Mitgliedern,unterw 5
sichje ein VertreterderArbei undder Versichertenbesindenmzu
unterZuziehungvonmindestens richterlichemBeamten,wennessichhandelt:

1. um die Entscheidungauf Revisionengegendie Entscheidungender
7

um dieEntscheidungvermögensrechtlicherStreitigkeitenbeiVeränderungen
* BestandesderVersicherungsanstalten.
Als Vertreterder Arbeitgeberund der Versichertengeltenauchfür den

BereichdiesesGesetzesdie auf Grund derUnfallversicherungsgesetzezunichtständigen
Mitgliedern desReichs=VersicherungsamtsgewähltenVertreterder Betriebsunter=
nehmerund der Arbeiter, ohneBeschränkungauf die Angelegenheitenihres be=
sonderenBerufszweiges.

Im Uebrigen werdendie Formen des Verfahrens und der Geschäftsgang
des Reichs=Versicherungsamtsdurch KaiserlicheVerordnungunter Zustimmung
des Bundesrathsgeregelt.

. 134.
Sofern für dasGebieteinesBundesstgateseinLandes=Versicherungsamt

itt ist (. 92 des Unfallversicherungsgesetzes,§. 100 des Gesetzesvom
. Mai 1886, Reichs=Gesetzbl.S. 132), unterliegendiejenigenVersicherungs=
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anstalten,welchesichüber das Gebiet diesesBundesstaatesnicht hinauserstrecken,
derBeaufsichtigungdesLandes=Versicherungsamts.Auf dieLandes=Versicherungs=
ämter findendie Vorschriftender 99. 131 bis 133 entsprechendeAnwendung.

In den Angelegenheitender den Landes=Versicherungsämternunterstellten
Versicherungsanstaltengehendie in den§. 21, 56, 68, 93, 97, 98, 100, 126,
145 demReichs=VersicherungsamtübertragenenZuständigkeitenauf das Landes=
Versicherungsamtüber.

Die Formen des Verfahrensund der Geschäftsgangbei demLandes=Ver=
sicherungsamtwerdendurchdieLandesregierunggeregelt.

VI. Schluß=,Straf=und Uebergangsbestimmungen.

E.135.
Als Krankenkassenim Sinne diesesGesetzesgeltendie Orts=,Betriebs=

(Fabrik=),Bau= und Innungskrankenkassen,die Knappschaftskassensowie die
Gemeindekrankenversicherungund landesrechtlicheEinrichtungenähnlicherArt.

C.136.
Seeleute(F.1 Absatz1 Jiffer 1 desGesetzesvom 13.Juli 1887, Reichs=

Gesetzbl.S. 329) sindbei derjenigenVersicherungsanstaltzu versichern,in deren
Bezirk sichder Heimathshafendes Schiffes befindet.

Durch den Bundesrath könnenüber die Einziehungder von denRhedern
für Seeleutezu entrichtendenBeiträgevon denVorschriftendiesesGesetzesab=
weichendeBestimmungengetroffenwerden.

Für Seeleute,welchesichaußerhalbEuropas aufhalten, beträgtdie Frist
zur Einlegungvon RechtsmittelndreiMonate. Die Frist kannvon derjenigen
Behörde,gegenderenBescheiddasRechtsmittelstattfindet,weitererstrecktwerden.

An die Stelle der unteren Verwaltungsbehördetritt bei Seeleutendas
Seemannsamt,und zwar im Inlande das SeemannsamtdesHeimathshafens,
im AuslandedasjenigeSeemannsamt,welcheszuerstangegangenwerdenkann.

S.137.
Rückständesowiedie in dieKassederVersicherungsanstaltfließendenStrafen

werdenin derselbenWeisebeigetriebenwie Gemeindeabgaben.Rückständehaben
das Vorzugsrechtdes§. 54 Nr. 1 derKonkursordnungvom 10.Februar1877
(Reichs=Gesetzbl.S. 351) und verjährenbinnenvier Jahren nach der Fälligkeit.

E.138.
Die Zentralbehördender Bundesstaatenbestimmen,welcheVerbände als

weitereKommunalverbändeanzusehen,und von welchenStaats=oderGemeinde=
behördenbeziehungsweiseVertretungendie in diesemGesetzeden Staats= und
Reichs=Gesetzbl.1889. 26

Krankenkassen.

BesondereBestimmungen
für Seeleute.

Beitreibung.

ZuständigeLandes=
behörden.



Zustellungen

Gebühren=undStempel=
freiheit.

Rechtshülfe.

— ——

GemeindeorganensowiedenVertretungender weiterenKommunalverbändezu=
gewiesenenVerrichtungenwahrzunehmensind.

Die von denZentralbehördenderBundesstaatenin Gemäßheitvorstehender
Fs erlassenenBestimmungensind durchdenReichs=Anzeigerbekanntzu
machen.

C.139.
Zustellungen,welchedenLauf vonFristenbedingen,könnendurchdiePost

mittelsteingeschriebenenBriefes erfolgen.
Personen,welchenicht im Inlande wohnen,könnenvon derzustellenden

Behörde aufgefordertwerden, einen Zustellungsbevollmächtigtenzu bestellen.
Wird ein solcherinnerhalbder gesetztenFrist nichtbestelltoderist derAufenthalt
jener Personenunbekannt,so kann die ZustellungdurchöffentlichenAushang
währendeinerWochein denGeschäftsräumender zustellendenBehördeoderder
Organeder Versicherungsanstaltenersetztwerden.

g.140.
Alle zur Begründungund AbwickelungderRechtsverhältnissezwischenden

Versicherungsanstalteneinerseitsund denArbeitgebernoderVersichertenandererseits
erforderlichenschiedsgerichtlichenundaußergerichtlichenVerhandlungenundUrkunden
sind gebühren-und stempelfrei. Dasselbe gilt für privatschriftlicheVollmachten
und amtlicheBescheinigungen,welcheauf Grund diesesGesetzeszur Legitimation
oderzur Führung von Nachweisenerforderlichwerden.

C.141.
Die öffentlichenBehördensindverpflichtet,denim VollzugediesesGesetzes

an sie ergehendenErsuchen des Reichs=Versicherungsamts,der Landes=Ver=
sicherungsämter,anderer öffentlicherBehörden, der Schiedsgerichtesowie der
Vorständeund Organe der Versicherungsanstaltenzu entsprechenund den be=
zeichnetenVorständenauchunaufgefordertalle Mittheilungenzukommenzu lassen,
welchefür den Geschäftsbetriebder Versicherungsanstaltenvon Wichtigkeitfind.
Die gleicheVerpflichtungliegt den Organen der Versicherungsanstaltenunter
einandersowiedenOrganen derBerufsgenossenschaftenund derKrankenkassenob.

Die durch die Erfüllung dieserVerpflichtungenentstehendenKostensind
von denVersicherungsanstaltenals eigeneVerwaltungskosteninsoweitzu erstatten,
als sie in Tagegeldernund ReisekostenvonBeamtenodervon OrganenderVer=
sicherungsanstalten,Berufsgenossenschaftenund Krankenkassen,sowiein Gebühren
für Zeugenund Sachverständigeoderin sonstigenbaarenAuslagenbestehen.

Auf die nach §§. 5 und 7 zugelassenenKasseneinrichtungenfinden dieseBe=
stimmungen,soweites sichum die auf Grund ihrerZulassungihnenobliegenden
Aufgabenhandelt,entsprechendeAnwendung.
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8.142.
Arbeitgeber,welchein die von ihnen auf Grund gesetzlicheroder von der Strafbestimmungen.

VersicherungsanstalterlassenerBestimmung aufzustellendenNachweisungenoder
AnzeigenEintragungenaufnehmen,derenUnrichtigkeitihnen bekanntwar oder
bei gehörigerAufmerksamkeitnicht entgehenkonnte,könnenvon demVorstandeder
Versicherungsanstaltmit Ordnungsstrafebis zu fünfhundertMark belegtwerden.

K.143.
Arbeitgeber,welchees unterlassen,für die von ihnen beschäftigten,dem

VersicherungszwangeunterliegendenPersonenMarken in zureichenderHöhe und
in vorschriftsmäßigerBeschaffenheitrechtzeitig(§. 109) zu verwenden,könnenvon
dem Vorstande der Versicherungsanstaltmit Ordnungsstrafebis zu dreihundert
Mark belegtwerden. Eine Bestrafung findet nicht statt, wenn die rechtzeitige
Verwendungder Marken von einemanderenArbeitgeberoder Betriebsleiter
(§. 144) oderim Falle des§. 111 von demVersichertenbewirktwordenist.

C.144.
Der Arbeitgeberist befugt, die Aufstellung der nach gesetzlicheroder

statutarischerVorschrift erforderlichenNachweisungenoder Anzeigen, sowie die
VerwendungvonMarkenauf bevollmächtigteLeiterseinesBetriebeszuübertragen.

Name und Wohnort von solchenbevollmächtigtenBetriebsleiternsind dem
Vorstande der Versicherungsanstaltmitzutheilen. Begeht ein derartigerBevoll=
mächtigtereinein denI§. 142 beziehungsweise143 mit Strafe bedrohteHandlung,
so finden auf ihn die in diesenParagraphen vorgesehenenStrafen Anwendung.

K.145.
Gegen die auf Grund diesesGesetzesoder der Statuten von denOrganen

der Versicherungsanstaltenoder denSchiedsgerichtsvorsitzendenerlassenenStraf=
verfügungenfindet binnenzweiWochennach derenZustellungdieBeschwerdean
das Reichs=Versicherungsamtstatt.

Die von denvorbezeichnetenOrganensowievon denVerwaltungsbehörden
auf Grund diesesGesetzesfestgesetztenStrafen fließen, soweitnichtin diesemGesetze
abweichendeBestimmungengetroffensind, in dieKassederVersicherungsanstalt.

S.146.
Personen, welchees unterlassen,im Falle der Selbstversicherungoder der

freiwilligenVersicherung(§§. 8 und 117) die vorgeschriebenenZusatzmarkenzu
verwenden,können,sofernnicht nach anderenGesetzeneinehöhereStrafe verwirkt
ist, durchdie untereVerwaltungsbehördeihresBeschäftigungsortesmit Ordnungs=
strafebis zu einhundertfünfzigMark bestraftwerden.

26“
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C.147.
Den Arbeitgebernund ihrenAngestelltenist untersagt,durchUebereinkunft

odermittelstArbeitsordnungendie AnwendungderBestimmungendiesesGesetzes
zumNachtheilderVersichertenganzodertheilweiseauszuschließenoderdieselbenin
derUebernahmeoderAusübungeinesin GemäßheitdiesesGesetzesihnenüber=
tragenenEhrenamtszu beschränken.Vertragsbestimmungen,welchediesemVerbote
zuwiderlaufen,habenkeinerechtlicheWirkung.

ArbeitgeberoderderenAngestellte,welchederartigeVerträgegeschlossenhaben,
werden,sofernnicht nach anderengesetzlichenVorschrifteneinehärtereStrafe ein=
tritt, mit Geldstrafebis zu dreihundertMark odermit Haft bestraft.

.. 148.
Die gleicheStrafe (F.147) trifft
1. Arbeitgeber,welchedenvon ihnenbeschäftigten,demVersicherungszwange
unterliegendenPersonenwissentlichmehrals dieHälfte desfür diebeiden
letztenLohnzahlungsperiodenverwendetenbeziehungsweisein denselbenfällig
gewordenenBetragesan Marken bei der Lohnzahlungin Anrechnung
bringen (§§.109 Absatz3, 112 Absatz2);

2. Angestellte,welcheeinensolchengrößerenAbzugwissentlichbewirken;
3. diejenigenPersonen)welchedemBerechtigteneineQuittungskartewider=
rechtlichvorenthalten.

Die unter Ziffer 1 und 2 vorgesehenenStrafbestimmungenfindenauf den
Fall des §. 119 keineAnwendung.

KC.149.
Arbeitgeber,welchewissentlichandereals die vorgeschriebenenMarken ver=

wenden,sowieAngestellteund Versicherte,welchewissentlicheinesolcheunrichtige
Verwendungbewirken,werden,sofernnichtnachanderengesetzlichenVorschriften
eine härtereStrafe eintritt, mit Geldstrafevon zwanzigbis zu eintausendMark
odermit Gefängnißbestraft. Sind milderndeUmständevorhanden,so kanndie
Strafe bis auf drei Mark oder einenTag Haft ermäßigtwerden.

G.150.
Die Strafbestimmungender I#§.142, 143, 147 bis 149 findenauchauf

die gesetzlichenVertreterhandlungsunfähigerArbeitgeber,desgleichenauf dieMit=
gliederdesVorstandeseinerAktiengesellschaft,Innung odereingetragenenGenossen=
schaft,sowieauf die LiquidatoreneinerHandelsgesellschaft,Innung oderein=
getragenenGenossenschaftAnwendung.
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G.151.
Wer in QuittungskartenEintragungenoderVermerkemacht,welchenach

. 108 unzulässigsind, wird mit Geldstrafebis zu zweitausendMark oder mit
Gefängniß bis zu sechsMonaten bestraft. Sind milderndeUmständevorhanden,
so kannstattderGefängnißstrafeauf Haft erkanntwerden.

G.152.
Die Mitglieder der Vorstände und sonstigerOrgane der Versicherungs=

anstaltensowiedie das Aufsichtsrechtüber dieselbenausübendenBeamten werden,
wenn sie unbefugtBetriebsgeheimnisseoffenbaren,welchekraft ihresAmts zu ihrer
Kenntniß gelangtsind, mit Geldstrafebis zu eintausendfünfhundertMark odermit
Gefängniß bis zu drei Monaten bestraft.

Die Verfolgungtritt nur auf Antrag desBetriebsunternehmersein.

**
Die im §. 152 bezeichnetenPersonenwerdenmit Gefängniß, nebenwelchem

auf Verlust der bürgerlichenEhrenrechteerkanntwerden kann, bestraft, wenn
sie absichtlichzumNachtheilederBetriebsunternehmerBetriebsgeheimnisse,welche
kraft ihres Amts zu ihrerKenntnißgelangtwaren, offenbaren,oderwennsie
geheim gehalteneBetriebseinrichtungenoder Betriebsweisen,welche kraft ihres
Amts zu ihrer Kenntniß gelangt sind, solangeals dieseBetriebsgeheimnissesind,
nachahmen.

Thun sie dies, um sichodereinemAndereneinenVermögensvortheilzu
verschaffen,so kann nebender Gefängnißstrafeauf Geldstrafebis zu dreitausend
Mark erkanntwerden.

6. 154.
Mit Gefängniß nicht unter drei Monaten, nebenwelchemauf Verlust der

bürgerlichenEhrenrechteerkanntwerdenkann, wird bestraft,wer unechteMarken
in der Absicht anfertigt, sie als echtzu verwenden,oder echteMarken in der
Absichtverfälscht,sie zu einemhöherenWerthezu verwenden,oderwissentlich
von falschenoderverfälschtenMarken Gebrauchmacht.

DieselbeStrafe trifft denjenigen,welcher wissentlichschon einmal ver=
wendeteMarkenin QuittungskartenabermalsverwendetodersolcheMarkennach
gänzlicheroder theilweiserEntfernung der darauf gesetztenEntwerthungszeichen
veräußert oder feilhält. Sind milderndeUmstände vorhanden, so kann auf
Geldstrafebis zu dreihundertMark oder Haft erkanntwerden.

Zugleich ist auf Einziehung der Marken zu erkennen,ohne Unterschied,
ob sie demVerurtheiltengehörenodernicht. Auf dieseEinziehungist auchdann
zu erkennen,wenn die VerfolgungoderVerurtheilungeinerbestimmtenPerson
nicht stattfindet.
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g.155.
Mit Geldstrafebis zu einhundertfünfzigMark oder mit Haft wird be—

straft, wer ohneschriftlichenAuftrag einerVersicherungsanstaltodereinerBehörde
1. Stempel, Siegel, Stiche, Platten oder andereFormen, welchezur
AnfertigungvonMarkendienenkönnen,anfertigtoderan einenAnderen
als die Versicherungsanstalt,beziehungsweisedie Behördeverabfolgt,

2. den Abdruckder in Ziffer1 genanntenStempel, Siegel, Stiche,
Platten oderFormen unternimmtoderAbdrückean einenAnderenals
die Versicherungsanstalt,beziehungsweisedie Behördeverabfolgt.

Nebender GeldstrafeoderHaft kann auf Einziehungder Stempel, Siegel,
Stiche, Platten oderFormenerkanntwerden,ohneUnterschied,ob siedemVer=
urtheiltengehörenoder nicht.

« Z.156.
Für Versicherte,welchewährend der erstenfünf Kalenderjahrenach dem

InkrafttretendiesesGesetzeserwerbsunfähigwerdenund für welchewährendder
Dauer eines Beitragsjahres auf Grund der Versicherungspflichtdie gesetzlichen
Beiträgeentrichtetwordensind, vermindertsichdieWartezeitfür dieInvaliden=
rente(§. 16 Ziffer 1) um diejenigeZahl von Wochen, währendderensie nach=
weislich vor dem Inkrafttreten des Gesetzes,jedochinnerhalb der letztenfünf
Jahre vor Eintritt der Erwerbsunfähigkeit,in einem Arbeits= oder Dienst=
verhältniß gestandenhaben, welchesnach diesemGesetzedie Versicherungspflicht
begründenwürde. —

Diese Bestimmungfindet auf die im F. 8 bezeichnetenPersonenkeineAn=
wendung.

Bei Ermittelung des durchschnittlichenLohnsatzes(§. 9 Absatz3) wird für
diejenigeZeit, um welchesich die Wartezeit vermindert, die ersteLohnklassezu
Grundegelegt.

Die Vorschrift des §. 117 Absatz3 findet auf die währendder erstenvier
Jahre nach dem Inkrafttreten des Gesetzesfreiwillig geleistetenBeiträge keine
Anwendung.

K.157.
Für Versicherte,welchezur Zeit des InkrafttretensdiesesGesetzesdas

vierzigsteLebensjahrvollendethabenund denNachweisliefern, daß siewährend
der, dem InkrafttretendiesesGesetzesunmittelbarvorangegangenendreiKalender=
jahre insgesammtmindestenseinhunderteinundvierzigWochenhindurchthatsächlich
in einemnach diesemGesetzedie VersicherungspflichtbegründendenArbeits=oder
Dienstverhältnißgestandenhaben, vermindertsich die Wartezeitfür die Alters=
rente(F. 16 Ziffer2), unbeschadetderVorschriftendes9. 32, um so vieleBei=
tragsjahre, als ihre Lebensjahrezur Zeit des InkrafttretensdesGesetzesdieZahl
vierzigübersteigen.
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g.158.
Eine unter §. 17 Absatz2 fallendeKrankheitodermilitärischeDienstleistung

wird auch in denFällen der §. 156 und 157 einem Arbeits= oder Dienst=
verhältnißgleichgeachtet.Dasselbegilt von derUnterbrechungdesArbeits oder
Dienstverhältnissesin demFalle des F. 119, insoweitdieseUnterbrechungwährend
einesKalenderjahresdenJeitraumvon vier Monatennichtübersteigt.

*
Bei Bemessungder auf Grund des F. 157 zu gewährendenAltersrenten

kommen, soweit es sich um Renten handelt, welcheinnerhalb der erstenzehn
Jahre nach dem Inkrafttretendes Gesetzeszur Entstehunggelangen,für die vor
dem Inkrafttretendes GesetzesliegendeZeit die SteigerungssätzederjenigenLohn=
klassein Anrechnung,welchedem durchschnittlichenJahresarbeitsverdienstedes
Versichertenwährendder im F. 157 bezeichneteneinhunderteinundvierzigWochen
entsprechen,mindestensaber die der erstenLohnklasse,für die nach dem Inkraft=
tretendesGesetzesliegendeZeit dagegendie denwirklichentrichtetenBeiträgenent=
sprechendenSteigerungssätze(F. 26 Absatz2). Bei den nachAblauf jener zehn
Jahre zur EntstehunggelangendenRentenwerdensowohlfür die vor, als auch
für die nachdem Inkrafttretendes GesetzesliegendeZeit die Steigerungssätzezu
Grunde gelegt,welcheden nach dem Inkrafttretendes GesetzesentrichtetenBei=
trägenentsprechen,und zwar, wenn die Beiträge in verschiedenenLohnklassenent=
richtet sind, nach dem Verhältniß der Zahl der in den einzelnenLohnklassen
entrichtetenBeiträge.

C.160.
Bei der Vertheilung der während der erstenfünfzehnJahre nach dem

Inkrafttreten diesesGesetzesbewilligtenInvaliden= und Altersrentenhat das
Rechnungsbüreaudie Versicherungsanstalten,in deren Bezirken der Versicherte
während der dem Inkrafttreten dieses Gesetzesunmittelbar vorangegangenen
fünfzehnJahre nachweislichin einem die Versicherungspflichtnach diesemGe=
setzebegründendenArbeits=oderDienstverhältnißgestandenhat, so zu belasten,
als ob während dieserZeit fortlaufendBeiträge in der Lohnklasse1 entrichtet
wordenwären.

JedeVersicherungsanstalt,welchereinTheil solcherRenten auferlegtwerden
soll, ist berechtigt,nachEmpfang der im §. 90 Absatz1 angeordnetenMittheilung
binnender daselbstvorgeschriebenenFrist von zwei Wochensichdie Führung des
Nachweisesvorzubehalten,daß ein nachAbsatz1 zu berücksichtigendesArbeits=oder
Dienstverhältnißauch im Bereicheeiner anderenVersicherungsanstaltbestanden
habe. DieserNachweismuß beiVermeidungdesAusschlussesbinnendreiMonaten
nach Ablauf dieserFrist erbrachtwerden.

Vor derVertheilungsind die nachMaßgabederfrüherbestandenenArbeits=
oder Dienstverhältnissezu belastendenVersicherungsanstaltenzu hören. Erheben
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die letzterenWiderspruch,so hat das Reichs=Versicherungsamtüberdie Berück=
sichtigungzu beschließen.

G.161.
Die in I#F.157 und 160 bezeichnetenNachweisesind durchBescheinigung

der für die in Betracht kommendenBeschäftigungsortezuständigenunterenVer=
waltungsbehördenoderdurcheinevon eineröffentlichenBepöordebeglaubigteBe=
scheinigungderArbeitgeberzu führen.

KC.162.
DiejenigenVorschriftendiesesGesetzes,welchesichauf die Herstellungder

zur Durchführung der Invaliditäts= und AltersversicherungerforderlichenEin=
richtungenbeziehen,tretenmit demTage derVerkündungdiesesGesetzesin Kraft.

Im Uebrigenwird der Zeitpunkt,mit welchemdas Gesetzganz oder
theilweisein Kraft tritt, durchKaiserlicheVerordnungmit Zustimmungdes
Bundesrathsbestimmt.

Die BestimmungenderSK. 99 Absatz2 und 121 Absatz2 tretenin den
nchiche Bayern und Württembergmit JustimmungdieserBundesstaaten
Kraft.
UrkundlichunterUnsererHöchsteigenhändigenUnterschriftund beigedrucktem

KaiserlichenInsiegel.
Gegebenim Schloßzu Berlin, den22.Juni 1889.

—= Wilbelm.
Fürst von Bismarck.

Herausgegebenim Reichsamt des Innern.

Berlin, gedrucktin derReichsdruckerei.
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Reichs-Gesetzblatt.
14.

Inhalt: Verordnung,betreffend denEigenthumserwerbund die dinglicheBelastungder Grundstückeim
Schutzgebieteder Marschall=Inseln. S. 145.

—

(Nr. 1859.) Verordnung, betreffenddenEigenthumserwerbund die dinglicheBelastungder
Grundstückeim Schutzgebieteder Marschall-Inseln. Vom 22. Juni 1889.

Wir Wilhelm)vonGottesGnadenDeutscherKaiser,König
von Mrußen2c.

verordnenauf Grund des §F.3 Nr. 2 desGesetzes,betreffenddieRechtsverhältnisse
der deutschenSchutzgebiete(Reichs=Gesetzbl.1888 S. 75), im Namen desReichs,
was folgt:

S. 1.
Der Eigenthumserwerbund die dinglicheBelastung der Grundstückeim

Schutzgebieteder Marschall=Inselnregelt sich, soweitnicht im Folgendenab=
weichendeBestimmungengetroffensind, nach den Vorschriftendes preußischen
Rechts, insbesonderedesGesetzesüber denEigenthumserwerbund die dingliche
Belastung der Grundstücke,Bergwerkeund selbständigenGerechtigkeitenvom
5. Mai 1872(Gesetz=Samml. S. 433).

. 2.
Die Auflassungserklärungendes eingetragenenEigenthümersund desneuen

Erwerbers(§. 2 des Gesetzesüber denEigenthumserwerbvom 5. Mai 1872)
könnenauchschriftlicherfolgen. Eine gleichzeitigeAbgabebeiderErklärungenist
nichterforderlich.

G.3.
Die auf dieGrundschuldund auf das Bergwerkseigenthumbezüglichen

VorschriftendesGesetzesüber denEigenthumserwerbsowiedieGrundbuchordnung
vom 5.Mai 1872bleibenaußerAnwendung.

Die an Stelle der letzterenzurAusführungdieserVerordnungerforderlichen
VorschriftenwerdenvomReichskanzlererlassen. ·
Reichs-Geschei.1889. 27

Ausgegebenzu Berlin den26. Juni 1889.
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g.4.
Die vorstehendenBestimmungenfindenauf denErwerbvonherrenlosem

Land, sowieauf die Grundstückeder EingeborenenkeineAnwendung. Jedoch
bleibenGrundstücke,welchein das Grundbucheingetragensind, denBestim=
mungender §#.1 bis 3 unterworfen,auchwennsie in das Eigenthumeines
Eingeborenenübergehen.

K. 5.
Für die Besitzergreifungvon herrenlosemLand oderdie aus Verträgen

mit EingeborenenwegenErwerbungoderdinglicherBelastungvon Grundstücken
abzuleitendenRechtesind die in denVerordnungendesKaiserlichenKommissars
vom 8. Januar 1887 und 28. Juni 1888 enthaltenenoder später von dem
Reichskanzleroder mit Genehmigungdesselbenvon demKaiserlichenKommissar
zu erlassendenBestimmungenmaßgebend.

S. 6.
Die EintragungbishererworbenerRechte,welcheauf Erwerbstitelder im

vorigen Paragraphen bezeichnetenArt gegründetwerden, findet, soweit die be=
treffendenAnsprüchenach §#.3 und 4 der von dem KaiserlichenKommissar
unterdem8. Januar 1887 erlassenenVerordnungbei diesemanzumeldenwaren,
nur statt,wenndenVorschriftender bezeichnetenVerordnunggenügtist.

Die Eintragung der hiernachangemeldetenund von dem Kaiserlichen
KommissarfestgestelltenAnsprücheerfolgt von Amtswegendurch die Grund=
buchbehörde.

Soweit die Pleasant=Inselin Betrachtkommt,muß derAntrag auf Ein=
tragungdervor dem16.April 1888 — demTage derErklärungderdeutschen
Schutzherrschaftüber diese Insel — erworbenenRechte spätestensbis zum
1. März 1890 gestelltwerden. Ansprüche,welchebis zu diesemTermin durch
Stellung des bezeichnetenAntragesnicht geltendgemachtworden sind, verlieren
von RechtswegenihreWirksamkeit.

S.7.
Die Eintragung der im vorigen Paragraphen bezeichnetenAnsprücheer=

folgt, falls die Prüfung desErwerbstitelsdesAntragstellersund seineretwaigen
RechtsvorgängerdieRechtsgültigkeitdesselbenergiebt.

Zur Ergänzung des Beweiseskann dieGrundbuchbehördeentsprechendeEr=
mittelungenvornehmensowie eine öffentlicheAufforderungzur Anmeldung ent=
gegenstehenderAnsprücheerlassen.Für dieAnmeldungist eineFrist vonmindestens
drei Monaten zu bestimmen.Die Bekanntmachungder Aufforderungerfolgt
durchAnheftungan die Gerichtstafel.

Die Grundbuchbehördekann von den im vorhergehendenAbsatzbezeichneten
Maßregelnabsehen,wennderAntragstellerund seineetwaigenRechtsvorgänger



— 147 —

mindestenswährendder letztendrei Jahre im ungestörtenBesitzedes betreffenden
Grundstücksgewesensind.

88
Die BestimmungenderNummerIV der Erklärung, betreffenddie gegen=

seitigeHandels=und Verbhrefreihei in den deutschenund englischenBesitzungen
und Schutgebietenim westlichenStillen Ocean, vom 10. April 1886 werdendurch
die §§.6 ff. nicht berührt. Die Eintragung der AnsprüchebritischerStaats=
angehörigerim Grundbucheerfolgt, sobald sie durchdie Entscheidungder in
NummerIV der ErklärungvorgesehenengemischtenKommissionfestgestelltsind,
von Amtswegendurchdie Grundbuchbehörde.

KS.9.
Die BestimmungendieserVerordnungstehendemErlaß von Vorschriften,

durchwelchezumSchutzeder Eingeborenenodersonstim öffentlichenInteresse
Eigenthumsbeschränkungeneingeführtwerden,nichtentgegen.

S.10.
DieseVerordnungtritt mit dem1.Oktober1889 in Kraft.
UrkundlichunterUnsererHöchsteigenhändigenUnterschriftund beigedrucktem

KaiserlichenInsiegel.
GegebenBerlin, den22. Juni 1889.

(L. S.) Wilhelm.
von Boetticher.

Herausgegebenim Reichsamt des Innern.

Berlin, gedrucktin derReichsdruckerei.
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Reichs-Gesetzblatt.
E 15.
Inhalt: Verordnung, betreffenddas VerbotderEinfuhrvon lebendenSchweinenaus Rußland,Oesterreich.

Ungarn und denHinterländernOesterreich=Ungarns. S. 14% — Bekanntmachung, betreffenddie
Führung des Genossenschaftsregistersund die Anmeldungenzu demselben.S. 150.

(Nr. 1860.) Verordnung, betreffenddas Verbot der Einfuhr von lebendenSchweinen aus
Rußland, Oesterreich=Ungarnund den HinterländernOesterreich=Ungarns.
Vom 14.Juli 1889.

Wir Wilhelm)vonGottesGnadenDeutscherKaiser,König
von Preußen2#.

verordnenim NamendesReichs,nacherfolgterZustimmungdesBundesraths,
was folgt:

S. 1.
Die Einfuhr von lebendenSchweinen aus Rußland, Oesterreich=Ungarn

undden HinterländernOesterreich=Ungarnsüberdie GrenzendesReichs ist bis
auf Weiteresverboten.

G.2.
Der Reichskanzlerist ermächtigt,Ausnahmenvon demVerbotzugestatten.

K. 3. »
GegenwärtigeVerordnungtritt mit demTage ihrer Verkündungin Kraft.
UrkundlichunterUnsererHöchsteigenhändigenUnterschriftund beigedrucktem

KaiserlichenInsiegel.
Gegebenan Bord MeinerY. „Hohenzollern“Drontheim,den14.Juli 1889.

(I. S.) Wilhelm.
von Boetticher.

Reichs=Gesetzbl.1889. 28

Ausgegebenzu Berlin den22. Juli 1889.
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(Nr. 1861.) Bekanntmachung,betreffend die Führung des Genossenschaftsregistersund die
Anmeldungenzu demselben.Vom11.Juli 1889.

A Grund des §. 171 Absatz1 des Gesetzes,betreffenddie Erwerbs=und
Wirthschaftsgenossenschaften,vom 1. Mai 1889 (Reichs=Gesetzbl.S. 55) hat der
BundesrathfolgendeBestimmungenüberdie Führung desGenossenschaftsregisters
und die Anmeldungenzu demselbenerlassen: ·

I. AllgemeineBestimmungen.

1
Das Genossenschaftsregisterbildet fortan nicht einenTheil des Handels=

registers,sondernwird von dem zur Führung des letzterenzuständigenGericht
(Gesetz, betreffenddie Erwerbs=und Wirthschaftsgenossenschaften,vom 1. Mai
1889, Reichs=Gesetzol.S. 55, §. 10 Absatz2) als ein selbständigesRegister
geführt. «

K. 2.
Die in GemäßheitdesGesetzesvom4. Juli 1868 (Bundes=Gesetzbl.S. 415)

angelegtenRegistergeltenals Genossenschaftsregisterim Sinne desneuenGesetzes
und dieserBestimmungen. «

Wo bisherdie demGesetzevom 4. Juli 1868 unterstehendenGenossen—
schaftennicht in einebesondere,als GenossenschaftsregisterdienendeAbtheilung des
Handelsregisters,sondernzusammenmit denHandelsgesellschaftenin dasletztere
eingetragensind, ist ein besonderesGenossenschaftsregisteranzulegen. In dasselbe
sind aus demHandelsregisterdie auf die vorgedachtenGenossenschaftenbezüglichen
Eintragungen,soweitsie nochGeltung haben,von Amtswegenzu übertragen;
hierbeiist die erfolgteUebertragungaus demHandelsregisterzu vermerken.

Die für jedebeidemRegistergerichteingetrageneGenossenschaftzuführende
Liste der Genossenist, wie das Genossenschaftsregister,öffentlich(Gee= 8. 12
Absatz3, §. 147). ,

In BetreffderErtheilungvon Abschriften,AuszügenundBescheinigungen
aus dem Registerund der Liste, sowie in Betreff der Bekanntmachungder Ein=
tragungenin dasRegisterund in BetreffderBestimmungderöffentlichenBlätter,
in welchendie Bekanntmachungenerfolgen,finden, soweitnichtin demGesetze
oder diesenBestimmungen etwas Anderes verordnet ist, außer den auf das
HandelsregisterbezüglichenVorschriftender Artikel 12 bis 14 des Handels=
gesetzbuchesdie zu denselbenin den einzelnenBundesstaatenergangenenAus=
führungsbestimmungenentsprechendeAnwendung.
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§.4.
Die öffentlicheBekanntmachungeinerEintragungmußohneVerzug,sobald

diesegeschehenist, und ohne daß eine andere Eintragung abgewartetwerden
darf, veranlaßtwerden.

g.5.
Für die Bekanntmachungenaus demGenossenschaftsregisterkönnenandere,

als die für die Bekanntmachungenaus demHandelsregisterdienendenBlätter
bestimmtwerden.

Die Bekanntmachungenim Deutschengüiete (Gesetz§. 147) sind
in einembestimmtenTheiledesselbenzusammenzustellen.

Bei der im Dezemberjedes Jahres zu bewirkendenVeröffentlichungder
für die BekanntmachungenbestimmtenBlätter ist dasjenigeBlatt besonderszu
bezeichnenj in welchemaußerdemDeutschenReichsanzeigerdieBekanntmachungen
für kleinereGenossenschaftenerfolgensollen(Gesetz§. 147). Bei der Auswahl
diesesBlattes ist hauptsächlichauf seineVerbreitungim GerichtsbezirkeGewicht
legen.
Bei derEntscheidung,ob im Sinne der vorstehendenBestimmungeine

Genossenschaftzu denkleinerenGenossenschaftenzu rechnenist, hat das Register=
gerichtsowohl dieZahl derMitglieder und dieGchte desGenossenschaftsvermögens,
FS6dieArt und denUmfangdesGeschäftsbetriebeszu berücksichtigen.

#.

Die Vorschrift,daßAnmeldungenzumGenosseenschaftsregisterdurchsämmtlicheFermderAumeldungen,
MitgliederdesVorstandesoderdurchsämmtlicheLiquidatorenpersönlichzu be Angiigen,Sinreichungen
wirkenoder in beglaubigterForm einzureichensind (Gesetz§. 148), gilt nur von z
denjenigenAnmeldungen,welchein demEiter als sohe cusdricich sind.

Hierhergehören:
1. dieAnmeldungdesStatuts derGenossenschaft(Gesetz§§. 10, 11))

2. dieAnmeldungvon Beschlüssenauf Abänderungdes Statuts (Gesetz
9. 16), einschließlichderAnmeldung einerHerabsetzungderHaftsumme
oobderderUmwandlungeinerGenossenschaftnebstdenvondemVorstande
hierbeiabzugebendenVersicherungen(Gesetz§§. 127, 137, 138);

3. dieAnmeldungeinerZweigniederlassung(Gesetz§.14) oderderAuf=
hebungeinersolchen;

4. dieAnmeldungder Bestellung,desAusscheidensoderdervorläufigen
Enthebungvon VorstandsmitgliedernundLiquidatoren(GesetzI#. 10,
11,28,82,§J.83Absatz2)

28“



Beglaubigungen.

5. die AnmeldungderAuflösungeinerGenossenschaftin denFällen der
S. 76 und 77 desGesetzes;

6. dieAnmeldung des von denbestehendenGenossenschaftennachF. 155 des
Gesetzesmit demInkrafttretendesselbenanzunehmendenFirmenzusatzes.

Die Anmeldung durcheinenBevollmächtigtenist ausgeschlossen.

F. 7.
Für die sonstigenAnzeigenund Erklärungen,welchezumGenossenschafts=

registeroder zu derListe der Genossenzu bewirkensind, bedarfes wederder
MitwirkungsämmtlicherVorstandsmitgliederoderLiquidatoren,noch,soweitdas
Gegentheilnicht besondersbestimmtist, derbeglaubigtenForm (z.B. Gesetz§. 31
Absatz2, §. 87 Absatz1, §. 61 Absatz2). Sofern jedochsolcheAnzeigenoder
Erklärungen mit rechtsverbindlicherWirkung für die Genossenschaftverbunden
sind, müssendieselbenin der für die Willenserklärungendes Vorstandes oder
derLiquidatorenvorgeschriebenenForm, insbesondereunterMitwirkungderhier=
nacherforderlichenZahl von Mitgliedernder bezeichnetenOrganeerfolgen(Gesetz
S. 25, 83).

Letzteresgilt insbesonderevon densämmtlichenEinreichungen,Anzeigenund
Versicherungen,welchein BezugaufdenBeitritt unddasAusscheidenvonGenossen,
sowie auf die Betheiligung derselbenmit weiterenGeschäftsantheilenvon dem
Vorstandezur Liste der Genossenzu bewirkensind (Gesetz§. 15 Absatz2, §S.67,
§. 69 Absatz2, F. 74 Absatz2, §. 75 Absatz2, F. 131 Absatz2, ##.132, 164,
§. 169 Absatz2), imgleichenvon der EinreichungeinesUrtheils, durch welches
ein in das GenossenschaftsregistereingetragenerBeschlußder Generalversammlung
für ungültigerklärtwird (Gesetz§. 49 Absatz4).

Die Einreichungenund Anzeigenkönnenpersönlichbei demGerichtoder
schriftlichmittelstEinsendungbewirktwerden. Im ersterenFalle hat dasGericht
über den Vorgang unter Bezeichnungder erschienenenVorstandsmitgliedereinen
Vermerk aufzunehmen;im Falle schriftlicherEinreichungist die ordnungsmäßige
Zeichnungdurch den Vorstand erforderlich.

KS.S.
Soweit Anmeldungen zum Genossenschaftsregisteroder Zeichnungender

Vorstandsmitgliederoder Liquidatorenin beglaubigterForm einzureichensind
C. 6), genügtdie BeglaubigungderUnterschriften.Das Gleichegilt inBetreff
der Anerkenntnissedes Vorstandes in den Fällen des §. 69 Absatz2 und des
§. 169 Absatz2 des Gesetzes,sofern nicht das Anerkenntnißbei demGericht zu
Protokoll erklärtwird.

Die BeglaubigungderUnterschriftenkannaußerdurchdas Gerichtoder
einenNotar auchdurchden Gemeindevorsteheroder die Polizeibehördeerfolgen.
Einer Zuziehungvon Zeugenbedarfes nicht.
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In denFällen, in welchendieAbschrifteinerUrkundezumGenossenschafts=
registeroder zur Liste der Genosseneinzureichenist, genügt, sofern nicht das
Gesetzdie Beglaubigung vorschreibt,eine einfacheAbschrift (Gesetz§. 11 Nr. 3,
§. 28, F. 67 Absatz2). Anderenfallsbedarfes dergerichtlichenodernotariellen
Beglaubigung(Gesetz§. 14 Absatz2, F. 56, F. 64 Absatz2, F. 67 Absatz1).

9.
Von einer erfolgtenEintragung in das Genossenschaftsregistersind der

Vorstandoder die Liquidatorenzu benachrichtigen.Das Gleichegilt von der
Ablehnungeiner beantragtenEintragung.

DieseBenachrichtigungensowiedieim §. 15Absatz4 und§.70 desGesetzes
vorgesehenenBenachrichtigungenbezüglichdesBeitritts oderdesAusscheidensvon
Genossenkönnenohne Förmlichkeiten,insbesonderedurch einfachePostsendung
erfolgen. Für dieBenachrichtigungvon Eintragungenin die ListederGenossen
sindin derRegelPostkartenzu verwenden.

Wird eineEintragungin dasRegisteroderin dieListeabgelehnt,so sind
zugleichdieGründederAblehnungmitzutheilen.

g.10.
Die ObliegenheitendesRichters und des Gerichtsschreibers(Registerführers)

in Betreff der Führung des Genossenschaftsregistersund der Liste der Genossen
sowiein Betreff der auf dieEintragungenin dieselbenbezüglichenVerhandlungen
bestimmensich nach den in den einzelnenBundesstaatenfür das Handelsregister
geltendenVorschriften.

C.11.
Auf die Erledigung der das Genossenschaftsregisterund die Liste der Ge=

nossenbetreffendenAngelegenheitensinddie GerichtsferienohneEinfluß.

II. Die Eintragungenin das Genossenschaftsregister.

C.12.
Das Genossenschaftsregisterwird nach dem in den einzelnenBundesstaaten

vorgeschriebenenFormular geführt.
- JedeGenossenschaftist auf einembesonderenBlatte desRegisterseinzutragen;
die für spätereEintragungennocherforderlichenBlätter sind freizulassen.

g.13.
Für jede in das Register eingetrageneGenossenschaftwerden besondere

Aktenangelegt.Zu denselbenkommenalle zur Eintragungin das Registerbe=

Benachrichtigungder
Betheiligten.

Obliegenheitendes
Richters und des Ge=

richtsschreibers.

Behandlungals Ferien=
sachen.

Einrichtungdeg
Registers.

Registerakten.



Datum und Unterschrift
der Eintragungen.

EintragungdesStatuts.

Eintragung von
Statutenänderungen"
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stimmtenAnmeldungennebstdendazugehörigenSchriftstücken,insbesondereden
Zeichnungenvon Unterschriften,sowie die sonst dem Gericht einzureichenden
UrkundenundBeläge, soweitdieselbensichnichtauf dieListederGenossenbeziehen
(§. 24 Absatz4), fernerdie auf die EintragungsgesucheerlassenenVerfügungen
und die Nachweisungenüber die erfolgteBekanntmachungder Eintragungen.

K.14.
Bei jeder Eintragung in das Genossenschaftsregisterist der Tag derselben

anzugeben.Die Eintragung ist von demRegisterführerzuunterzeichnen.u=
gleich ist auf die Verfügung, durch welchedie Eintragung angeordnetist,
zu verweisen.

Nach erfolgterEintragung ist in den Akten bei der Verfügungdie Er=
ledigungderselbenund der Tag der Erledigungzu vermerken.

*i
Vor der Eintragung des Statuts einer Genossenschaft(Gesetz§#§.10

bis 12) hat das Gerichtzu prüfen, ob das Statut dengesetzlichenVorschriften
entspricht,insbesondereob die in demselbenbezeichnetenZweckeder Genossenschaft
mit denBestimmungenim F. 1 desGesetzesim Einklangestehen. ’

Die Eintragung geschiehtin der Weise, daß in das Registerselbstnur
ein Auszug aus demStatut aufgenommenwird. Derselbehat die im JN.12
Absatz2 und 4 desGesetzesbezeichnetenAngaben, beiGenossenschaftenmit be=
schränkterHaftpflicht außerdem die Höhe der Haftsummeund im Falle des
§. 128 desGesetzesdie höchsteZahl der Geschäftsantheile,auf welcheein Ge=
nossesichbetheiligenkann,zu enthalten.

Das von demVorstandeeinzureichendeOriginalstatutist zuden Aktenzu
nehmen) in dem Register ist auf die Stelle der Akten, an welcherdasselbesich
befindet,zu verweisen.

K.16.
Beschlüsseauf Abänderungdes Statuts (Gesetz§. 16) werden,wenn sie

eineder im Absatz2 des vorhergehendenParagraphenbezeichnetenBestimmungen
zum Gegenstandehaben, ihremInhalte nach, in anderenFällen nur unterall=
gemeinerBezeichnungihres Gegenstandeseingetragen.

Mit Beschlüssenauf Fortsetzungeinerauf bestimmteZeit beschränktenGe=
nossenschaftwird, auchwenn sienicht eineStatutenänderungenthalten,ebenso
wie mit einer solchenverfahren.

Die eine der von demVorstande einzureichendenbeidenAbschriftendes
Beschlussesist zu den Akten zu nehmen) in dem Register ist auf die Stelle der
Akten, an welcherdieselbesichbefindet,zu verweisen.
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8. 17.
Im Falle derUmwandlungeinerGenossenschaft(Gesetz§#.137, 138) ist

außer dem Umwandlungsbeschlußauchdie durchdenselbenbedingteAenderung
der Firma (Gesetz§§. 2, 3) und bei der Umwandlung in eine Genossenschaft
mit beschränkterHaftpflichtdieHöhe derHaftsumme,sowieim Falle des§. 128
des Gesetzesdie höchsteZahl der Geschäftsantheile,auf welcheein Genossesich
betheiligenkann, einzutragen. .

Jndeniin§.137desGesetzesbezeichnetenUmwandlungsfällenundebenso
im Falle einerHerabsetzungderHaftsummebei einerGenossenschaftmit beschränkter
Haftpflicht(. 127 daselbst)müssenmit derAnmeldungdesBeschlussesdieBlätter,
in welchen die vorgeschriebenenBekanntmachungendes Beschlussesveröffentlicht
sind, eingereichtwerden;zugleichhabendiesämmtlichenMitgliederdesVorstandes
die im 9. 127 Absatz2 desGesetzesvorgeseheneschriftlicheVersicherungabzugeben.
Die Eintragungdarf nur stattfinden,wenn zwischender letztender bezeichneten
Bekanntmachungenund der Anmeldungein Jahr verstrichenist.

Im Uebrigenfinden die Vorschriftendes vorhergehendenParagraphen
Anwendung.

KC.18.
Die EintragungdesZusatzespeingetrageneGenossenschaftmit unbeschränkter

Haftpflicht",welchendie unterdemGesetzvom 4. Juli 1868 eingetragenenGe=
nossenschaftenin ihreFirma aufzunehmenhaben(Gesetz§. 155), erfolgtauf Grund
derAnmeldungdesVorstandes. Eines Beschlussesder Generalversammlungbe=
darf es nicht; die bezeichneteAenderungder Firma tritt kraftGesetzesein. Der
VorstandistjedochgegebenenfallsdurchOrdnungsstrafenzurAnmeldunganzuhalten.

Die vorstehendeBestimmungfindetauf Genossenschaften,welchedieUm=
wandlungin eineGenossenschaftmit unbeschränkterNachschußpflichtodermit be=
schränkterHaftpflicht beschließen,solangeAnwendung, bis der Umwandlungs=
beschlußin das Genossenschaftsregistereingetragenist.

Auf Genossenschaften,welchebeimInkrafttretendesGesetzesbereitsauf=
gelöstsind, findetdie BestimmungdeserstenAbsatzeskeineAnwendung.

K.19.
Die Anmeldungund Eintragung der Vorstandsmitglieder(Gesetz§. 10

Absatz1, §. 28) hat mit demBeginn ihres Amteszu erfolgen. Dasselbegilt
für den Fall der WiederwahlbisherigerVorstandsmitgliederund für denFall
derBestellungvon StellvertreternbehinderterVorstandsmitglieder(Gesetz§. 33).

Imgleichenist die Beendigungder Vollmacht von Vorstandsmitgliedern
alsbaldnachdemAusscheidenderselbenaus demVorstandeanzumeldenund ein=
zutragen. Als BeendigungderVollmacht gilt aucheinevorläufigeEnthebung
durchdenAufsichtsrath(Gesetz§. 38). -«

insbesondereder Um⸗
wandlung einer Ge=
nossenschaftund der
Herabsetzungder Haft=

summe.

Eintragung desFirmen=
zusatzesbestehenderGe=

nossenschaften.

— in Bezug
auf die Mitgliederdes

Vorstandes.
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Eine Beschränkungder Vertretungsbefugnißdes Vorstandes kann nicht
eingetragenwerden.

J.20.
— M Die ErrichtungeinerZweigniederlassungaußerhalbdes Gerichtsbezirksder

Hauptniederlassung ist beidemGericht,in dessenBezirkdieersteresichbefindet,
in Gemäßheitdes§. 14 desGesetzeszur Eintragunganzumelden.Die Eintragung
erfolgtnicht, bevordie Eintragung der Hauptniederlassungnachgewiesenist.

Von der bewirktenEintragung der Zweigniederlassunghat das Gericht
demGericht der Hauptniederlassung Mittheilungzu machen. Von dem letzteren
ist auf Grund dieserMittheilung die Errichtung der Zweigniederlassungim Re=
gisterbei derHauptniederlassungeinzutragen.

Die beidemGerichtderHauptniederlassungzu bewirkendenAnmeldungen
und Einreichungenzum Genossenschaftsregisterhabenin der gleichenWeiseauch
bei dem Gericht jederIweigniederlassungzu erfolgen(Gesetz§. 148 Absatz2).
Nur im Falle der Auflösung der Genossenschaftfindet eine Anmeldung durch
denVorstand zum Registerder Zweigniederlassungnicht statt; vielmehrhat in
diesemFalle und ebensoim Falle der Eröffnung des Konkursverfahrensdas
Gericht der Hauptniederlassungvon der geschehenenEintragung unverzüglichzu
demGenossenschaftsregistereinerjedenZweigniederlassungMittheilung zu machen.
Auf Grund dieserMittheilung erfolgtdieEintragung in dasRegisterderZweig=
niederlassung.

Wird abgesehenvon dem Falle der Auflösung der Genossenschafteine
Zweigniederlassungaufgehoben,so ist dies in der gleichenWeise, wie die Er=
richtung,zur Eintragunganzumeldenund von der bewirktenEintragungdem
Gerichtder HauptniederlassungbehufsEintragungin dasRegisterdiesesGerichts
Mittheilungzu machen.

Wird eineZweigniederlassungin demselbenGerichtsbezirkerrichtet,welchem
die Hauptniederlassungangehört, so ist nur die Errichtung und der Ort der
Zweigniederlassungsowiegegebenenfallsdie AufhebungdurchdenVorstand an=
zumeldenund in demRegisterbei der Hauptniederlassungeinzutragen.

E.21.
EintragungderAuf= Die Eintragung der Auflösung einerGenossenschaftin das Registerder

lesung. Hauptniederlassungern
1. in denFällen der I. 76 und 77 des Gesetzesauf Grund derAn=
meldungdesVorstandes,

2. in den übrigenFällen von Amtswegen,und zwar in demFalle des
§. 78 nach Eintritt der Rechtskraftdes von dem Registergerichter=
lassenenAuflösungsbeschlusses,in demFalle des F. 79 auf Grund der
von der zuständigenVerwaltungsgerichts=oder Verwaltungsbehörde
ersterInstanz demRegistergerichtemitzutheilendenrechtskräftigenEnt=
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scheidung,durchwelchedie Auflösung ausgesprochenist, im Falle der
EröffnungdesKonkursverfahrensn Grund derMittheilungdesGe=
richtsschreibersdes Konkursgerichts(KonkursordnungF. 104)) in dem
letzterenFalle unterbleibtdie Veröffentlichungder Eintragung(Gesetz
G.95).

In allen Fällen der Auflösung, außer dem Falle der Eröffnung desKon=
kursverfahrens,sind zugleichdie Liquidatorenvon demVorstandeanzumelden.
Dies gilt auchdann, wenndie Liquidationdurchdie MitgliederdesVorstandes
als Liquidatorenerfolgt(Gesetz9§.81, 82).

Ist über die Form, in welcherdie Liquidatoren ihre Willenserklärungen
kundzugebenund für die Genossenschaftzu zeichnenhaben, insbesondereüber die
Zahl der Liquidatoren,welchedabeimitwirkenmüssen,eine Bestimmungge=
troffen,so ist auchdieseanzumeldenund einzutragen(Gesetz§. 83).

Im Uebrigenfindendie aufdenVorstandbezüglichenVorschriftendes§. 19
dieserBestimmungenentsprechendeAnwendung.

K. 22.
Sobald mit der vollständigenVertheilungdesGenossenschaftsvermögensdie

Liquidationbeendigtist, habendie Liquidatorendas ErlöschenihrerVollmacht
zur Eintragunganzumelden.

Die Aufhebung oder Einstellung des Konkursverfahrens(Konkursordnung
W. 151, 191) Gesetz§. 109) ist auf Grund der bezüglichenMittheilung des
GerichtsschreibersdesKonkursgerichtsim Genossenschaftsregisterzu vermerken.

Zugleichmit den in Absatz1 und 2 bezeichnetenEintragungen sind die
sämmtlichen,auf dieGenossenschaftbezüglichenEintragungenrothzuunterstreichen.

C.23.
Das Genossenschaftsregisterist dauerndaufzubewahren.
Die Registerakten(§. 13) könnennachAblauf von dreißigJahren seit der

Eintragung einerder im F. 22 bezeichnetenThatsachenvernichtetwerden.
V##. 4

III. Die Eintragungenin die Listeder Genossen.

**“
Die Listeder Genossenwird für jedein das RegistereingetrageneGe=EinrichtungderListe.

nossenschaftnachdem anliegendenFormular geführt. Sie bildeteinebesondere
BeilagezumGenossenschaftsregister.

Auf dem Titelblatt der Liste ist die Firma und der Sitz der Genossen=
schaftsowieBeginn und Ende desGeschäftsjahresderselben(Gesetz§. 8 Nr. 3,
§. 12 Nr. 6, §. 157 Absatz1) anzugeben.Für eineGenossenschaft,beiwelcher
Reichs=Gesetzbl.1889. 29
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in Gemäßheitdes§. 114 desGesetzesdasAusscheidenvonGenossenzumSchlusse
jedesKalenderquartalsstattfindet,ist dies statt der Angabeüber das Geschäfts=
jahr auf demTitelblattzu vermerken. s

Die Eintragungenin die Listesind stetsohneVerzugvorzunehmen.Bei
jederEintragung ist der Tag derselbenanzugeben;eineUnterzeichnungder ein—
zelnenEintragungen durch den Registerführerist nicht erforderlich.

Die Anträge, Schriftstückeund Verfügungen,auf Grund derendie Ein—
tragung stattfindet,sind mit der laufenden Nummer,unterwelcherder Genosse
in die Liste eingetragenist, zu versehenund, nachJahrgängengesammelt,auf—
zubewahren.

K. 25.
Eine Liste der Genossenwird auchbei jedemGerichtgeführt, in dessen

Registereine Zweigniederlassungder Genossenschafteingetragenist. Die Ein=
tragungenin dieselbeerfolgennichtauf Grund unmittelbarerAnzeigenoderAn=
träge der Betheiligten,sondernauf Grund der von demGericht der Haupt=
niederlassungdem Gericht der Jweigniederlassungzu machendenMittheilungen
über die in der HauptlistebewirktenEintragungen(GesetzS. 149 Absatz1,
F.170). «

§.26.
In Spalte 1 bis 4 werdendie Mitglieder der Genossenschaftunter fort=

laufendenNummernnachVor= undZunamen,Beruf undWohnort eingetragen.
Als ersteMitglieder einer nach dem Inkrafttreten des Gesetzeszur Ein=

tragungangemeldetenGenossenschaftsinddieUnterzeichnerdesStatuts einzutragen.
Dieselbenmüssenauch in einer mit der Anmeldung des Statuts von dem Vor=
standeeinzureichendenbesonderenListeaufgeführtsein(Gesetz§. 11 Nr. 1 und2).

Bei der Eintragung eines Genossen,welchernach der Anmeldungdes
Statuts der Genossenschaftbeitritt, hat das Gerichtzu prüfen, ob die Beitritts=
erklärung (Gesetz§. 15) die Unterschriftdes Genossenträgt, eine unbedingteist
und bei Genossenschaftenmit unbeschränkterHaftpflichtoderunbeschränkterNach=
schußpflichtdie in den §§. 113, 121 des GesetzesvorgeschriebeneBemerkungent=
hält, sowie ob die Einreichungordnungsmäßigdurchden Vorstanderfolgtist
(S. 7 dieserBestimmungen).

Auf die EchtheitderUnterschriftund die materielleGültigkeit derBeitritts=
erklärungerstrecktsichdiePrüfung desGerichtsnicht;vielmehrbleibtes im All=
gemeinendenBetheiligtenüberlassen,Mängel in dieserRichtungdurchAnfechtung
der Eintragung im Wege der Klage geltendzu machen. Eine Ablehnungder
Eintragung aus solchenGründen ist jedochnicht ausgeschlossen,falls die Un=
gültigkeitder Beitrittserklärung,ohnedaß es weitererErmittelungenbedarf,aus
dendemGerichtbekanntenThatsachensichals zweifellosergiebt.

Bei der BenachrichtigungdesGenossenund desGenossenschaftsvorstandes
von der erfolgtenEintragung(Gesetz§. 15 Absatz4; oben§. 9) ist die laufende
Nummer, unterwelcherdie Eintragungbewirktist, anzugeben.
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S.27.
Die Spalten5 und 6 dienenzurEintragungderweiterenGeschäftsantheile

bei solchenGenossenschaftenmit beschränkterHaftpflicht, derenStatut die Bethei=
ligung der Genossenauf mehr als einenGeschäftsantheilgestattet(Gesetz§#.128
bis 131). Der ersteGeschäftsantheilwird nicht eingetragen.

Die EintragungerfolgtaufGrund der von demVorstandeeinzureichenden
Betheiligungserklärungdes Genossenund der schriftlichenVersicherungdes Vor=
standes,daß die übrigenGeschäftsantheiledes Genossenerreichtseien.

Bei der Einreichungder Urkunden ist die Nummer, unter welcherder
Genossein die Listeeingetragenist, anzugeben.

Hinsichtlichder Prüfung der Urkunden sowie hinsichtlichder Anfechtung
der Eintragungfinden die Vorschriftendes vorhergehendenParagraphenent=
sprechendeAnwendung.

Bei anderen, als den im Absatz1 bezeichnetenGenossenschaftenist die
fünfte und sechsteSpalte der Liste mit Rücksichtauf die Möglichkeit einer
späterenUmwandlungderGenossenschaftoffenzu lassen.

g.28.
Die Eintragung des Ausscheidensvon Genossenerfolgt auf Grund der

von demVorstande einzureichendenUrkunden. Diese sind:
1. im Falle der Aufkündigung eines Genossen(Gesetz§§. 63, 67) die
Kündigungserklärungdesselbenund die schriftlicheVersicherungdes
Vorstandes,daß die Aufkündigungrechtzeitigerfolgtsei;

2. im Falle der Aufkündigungdes Gläubigers einesGenossen(Gesetz
. 64, 67) die Kündigungserklärungdes Gläubigers und die in
Nr. 1 bezeichneteVersicherungdes Vorstandes,außerdembeglaubigte
Abschrift des rechtskräftigenUrtheils oder sonstigenSchuldtitels und
des Beschlusses,durchwelchendas GeschäftsguthabendesGenossenfür
den Gläubiger gepfändetund demselbenüberwiesenist, sowie des
Gerichtsvollzieherprotokollsoder der sonstigenUrkunden, aus welchen
sichdie Fruchtlosigkeiteiner innerhalb der letztensechsMonate vor der
Pfändung und Ueberweisungdes Geschäftsguthabensgegenden Ge=
nossenversuchtenZwangsvollstreckungergiebt;

3. im Falle der Aufgabe des WohnsitzeseinesGenossenin dem Bezirke
bei Genossenschaften,derenStatut dieMitgliedschaftan denWohnsitz
innerhalbeinesbestimmtenBezirksknüpft(Gesetz§. 8 Nr. 2, 98.65, 67),
die AustrittserklärungdesGenossenoderAbschriftder an denGenossen
gerichtetenErklärung der Genossenschaft,mit welcherdiesedas Aus=
scheidendesselbenverlangthat, sowieeineBescheinigungder Polizei=
oderGemeindebehördeüberdenWegzugaus demBezirke;

29

Eintragung weiterer
Geschäftsantheile.

Einreichung der Ur.
kunden im Falle des
Ausscheidensvon

Genossen.
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4. im Falle der AusschließungeinesGenossenaus der Genossenschaft
(GesetzFh. 66, 67) AbschriftdesAusschließungsbeschlusses;

5. im Falle derUebertragungdesGeschäftsguthabens(Gesetz§§.74, 132)
die zwischendem Ausscheidendenund dem Erwerber des Guthabens
wegen der UebertragunggeschlosseneUebereinkunftoder beglaubigte
Abschriftderselbenund,

falls der Erwerber bereitsMitglied der Genossenschaftist, die
schriftlicheVersicherungdes Vorstandes,daß das bisherigeGeschäfts=
guthabendes Erwerbersmit dem ihm zuzuschreibendenBetrage den
Eeschäftsanheiloder— im Falle des F. 132 desGesetzes— die der

s Zahl der GeschäftsantheileentsprechendeGesammtsummenicht
gt,
falls der Erwerberdes GuthabensnochnichtMitglied der Ge=

nossenschaftist, die vorschriftsmäßigeBeitrittserklärungdesselben;
6. im Falle des Todes einesGenossen(Gesetz§. 75) eineAnzeigedes
Sterbefalls; als solchegenügteine von den Angehörigendes Ver=
storbenenveröffentlichteoder der GenossenschafterstatteteAnzeige und
mangelseinersolchendie ErklärungdesGenossenschaftsvorstandes,daß
der Todesfall eingetretensei.

29.
In denFällen der AufkündigungdesGenossenoderdesGläubigerseines

Genossen(§. 28 Nr. 1, 2) muß die Einreichungder Urkundendurch den
Vorstand spätestenssechsWochenvor dem Schuft des Geschäftsjahres(Gesetz
S. 67 Absatz1), und wenn das Ausscheidender Genossenzum Schlussejedes
Kalenderquartalsgestattetist (Gesetz§. 114), spätestensdrei Wochenvor dem
Quartalsschlusseerfolgen. Die Einreichungder sämmtlichenim Laufe desGe=
schäftsjahresoderQuartals erfolgtenAufkündigungenkannbis zudembezeichneten
Zeitpunktaufgeschobenund zusammenbewirktwerden.

Dasselbegilt in denFällen der AustrittserklärungwegenAufgabe des
Wohnsitzesund n Ausschließung(F. 28 Nr. 3, 4), sind jedochdieseThatsachen
erst in den letztensechsWochen desGeschäftsjahres,beziehungsweisein denletzten
drei*2— des Quartals eingetreten,so ist die Einreichungunverzüglichzu
bewirken

Imgleichenhat in den Fällen der Uebertragungdes Geschäftsguthabens
und des Todes eines Genossen(§. 28 Nr. 5, 6) die Einreichungdurchden
Vorstandstetsunverzüglichzu erfolgen.

Bei derEinreichungderUrkundenist dieNummer,unterwelcherder aus=
scheidendeGenossein die Listeeingetragenist, anzugeben.

Hinsichtlichder Prüfung derUrkundenund hinsichtlichder Anfechtungder
Eintragung finden die Vorschriftendes F. 26 entsprechendeAnwendung.
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g.30.
Das Ausscheidenvon Genossenwird in Spalte 7 bis 9 der Liste ein- EintragungdesAus-

g etra gen. scheidens.

Außer der das AusscheidenbegründendenThatsache(§F.28 Nr. 1 bis 6)
ist in den Fällen der Aufkündigung,desWegzugesaus demBezirkeund der
Ausschließung(§. 28 Nr. 1 bis 4) in Spalte 8 zugleichder Jahresschlußund,
wenn in Gemäßheitdes §. 114 des Gesetzesdas Ausscheidenzum Schlussedes
Kalenderquartalsstattfindet,der Quartalsschluß,zu welchemdie Aufkündigung,
AustrittserklärungoderAusschließungerfolgtist, zu vermerken.

Im Falle der UebertragungdesGeschäftsguthabens(F. 28 Nr. 5) ist in
Spalte 8 außerderUebertragungdie PersondesErwerbersund die laufende
Nummer, unterwelcherderselbein die Liste eingetragenist odereingetragen
wird, anzugeben.Ist derErwerbernochnichtGenosse,so darf dieUebertragung
nur gleichzeitigmit demBeitritt des Erwerberseingetragenwerden.

Im Falle desTodes einesGenossen(F. 28 Nr. 6) ist der Zeitpunktdes
Todeszu vermerken.

K. 31.
Der Tag des Ausscheidenswird in Spalte 9 eingetragen.Da mit den

im GesetzebestimmtenAusnahmen das Ausscheidennur zum Schlusseeines
Geschäftsjahres,bei den im F. 114 desGesetzesbezeichnetenGenossenschaftennur
zum SchlusseeinesKalenderquartalsund nur nacherfolgterEintragungwirksam
wird, so kann als Zeitpunktdesselbenregelmäßignur der letzteTag des Ge=
sihisiahreß oderQuartals, in welchemdie Eintragung stattfindet,eingetragen
werden. «

Soll nach den eingereichtenUrkundendas Ausscheidennichtzum Schlusse
des laufenden,sonderneinesspäterenGeschäftsjahresoderQuartals stattfinden,
so ist dieserspätereZeitpunkteinzutragen.

Wird die Einreichungder Urkundenoder die Eintragung selbsterstnach
dem Jahres= oder Quartalsschlusse,mit welchemdas Ausscheidenstattfinden
sollte, bewirkt,so kann dasselbeerst mit demnächstenJahres=oderQuartals=
schlussewirksamwerden;in diesemFalle ist deshalbder letztereZeitpunktals
derjenigedesAusscheidensin dieListe einzutragen.Eine Ausnahmegilt in dieser
Beziehungfür die Eintragungdes Ausscheidensbei Todesfällen,indemhier das
AusscheidendesErbennichtvon der vorgängigenEintragungin die Listeab=
hängig ist (Gesetz§. 75). Auch bei verspäteterEinreichungder Todesanzeigeist
deshalbder letzteTag desjenigenGeschäftsjahresoderQuartals, in welchemder
Todesfall eingetretenist, als ZeitpunktdesAusscheidenseinzutragen.

Auf denFall des AusscheidensdurchUebertragungdesGeschäftsguthabens
(§.28 Nr. 6) finden die vorstehendenBestimmungenkeineAnwendung. In
diesemFalle wird das Ausscheidenunmittelbardurchdie Eintragung wirksam;
derTag der letzterenist deshalbauchder Zeitpunktdes Ausscheidensund als
solcherin derListezu vermerken.
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C.32.
Vormerkungenzur Sicherungdes Ausscheidens(Gesetz§. 69) werdenin

Spalte 7 und 8 eingetragen.Die EintragungerfolgtaufAntrag desGenossen,
welcherdas Ausscheidenbeansprucht,im Falle des §. 64 desGesetzesauf Antrag
des Gläubigers des Genossen.Die Thatsachen,auf welcheder Anspruchge=
gründetwird (rechtzeitigbewirkteAufkündigung,Uebertragungdes Geschäfts=
guthabens,Tod des Erblassersu. s. w.), sind anzugeben;desNachweisesoder
der Glaubhaftmachungderselbenbedarfes nicht.

Der Zeitpunkt,zu welchemdasAusscheidenbeanspruchtwird, ist ebenfalls
in Spalte 8 anzugeben.DerselbebestimmtsichnachdenGrundsätzen,welche
maßgebendseinwürden,wennstattderVormerkungdas Ausscheidenselbstein=
zutragenwäre (F. 31). In Spalte 9 wird der hiernachvorgemerkteZeitpunkt
ersteingetragen,wenn das Ausscheidendurchein Anerkenntnißdes Vorstandes
oderdurchein gegendenselbenergangenesrechtskräftigesUrtheilfestgestelltist und
dies in die Listeeingetragenwird (Gesetz§. 69 Absatz2).

g.33.
UnrichtigeEintragungen,welcheauf einemVersehendes Gerichts be=

ruhen4 sinddurcheinenVermerkin der letztenSpalte als zur Ungebührbewirkt
u löschen.

Wird die Unwirksamkeiteiner Eintragung aus anderenGründen durch
eine übereinstimmendeErklärung des betheiligtenGenossenund des Vorstandes
der Genossenschaftin beglaubigterForm anerkannt oder durch rechtskräftiges
Urtheil festgestellt,so ist dies auf Antrag einesder beidenTheilein der letzten
Spalte einzutragen.

. 34.
Mit der Eintragung des AusscheidenseinesGenossen(§§. 28 bis 31,

§. 32 Absatz2) sowiemit denim F. 32 bezeichnetenEintragungensindzugleich
die sämmtlichen,auf denGenossenbezüglichenEintragungenroth zuunterstreichen.

. 35.
Die Listeder Genossenist dauerndaufzubewahren.
Auf die nachJahrgängengesammeltenAnträge, Schriftstückeund Ver=

fügungen(F. 24 Absatz4) findet die Bestimmungim F. 23 Absatz2 ent=
sprechendeAnwendung.

36.
Für die bei dem Inkrafttreten des GesetzesbestehendenGenossenschaften

(Gesetz§. 154) ist die Liste der Genossenin der durchdie gegenwärtigenBe=
stimmungen vorgeschriebenenForm neu anzulegenund hiermit die im §. 165
des GesetzesangeordneteBerichtigungdesInhalts der bisherigenMitgliederliste
zu verbinden.
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Die Anlegunghat unverzüglichnachEingangder im §F.164 desGesetzes
vorgeschriebenenAnzeigedesVorstandesderGenossenschaftzu erfolgen.Derselbe
kann die Anzeige in der Weise erstatten, daß er die neueListe selbstentwirft
und bei Einreichungderselbendie Abweichungenvon der bisherigenListe
bezeichnet.
* Bei Eintragung der beim Inkrafttretendes GesetzesderGenossenschaftan=
gehörendenMitglieder wird das Datum der Eintragungnichtin Spalte 2 an=
gegeben,sondernunterder letztenEintragungfolgenderVermerkbeigefügt:

„Die unterNr. 1 bis —.eingetragenen Personensind als die der
Genossenschaftam 1,Olteber1889 angehörendenMitgliedereingetragen

... ". b.

Zuogleich ist bei denjenigenGenossen,welchein Folge einer vor dem
1. Oktober1889 geschehenenAufkündigungnachdiesemTage aus der Genossen=
schaftausscheiden(Gesetz§. 164 Absatz2), die frühereAufkündigungund der
nachdenbisherigenVorschriftensichbestimmendeZeitpunktdesAusscheidensin
Spalte8 und9einzutragen.

K.37.
Sobald die Anlage der neuen Liste bewirkt ist, hat das Gericht die in

g. 165 Absatz2, §. 168 Absatz3 desGesetzesbezeichneteallgemeineAufforderung
in den für die Bekanntmachungender Genossenschaftim Statut derselbenbe=
stimmtenBlättern zu erlassen.

Soweit die zu demBezirkedesGerichtsgehörendenGenossenschaftenfür
ihre BekanntmachungendieselbenBlätter bestimmthaben, kann für dieseGe=
nossenschaftendie allgemeineAufforderungverbundenwerden.

g.38.
Widersprüche,welchein Gemäßheitdes F. 165 Absatz2 oderdes§. 168

Absatz2 des GesetzesgegendenInhalt der neuenListe erhobenwerden,sind,
sofernsiesichgegendieAufnahmedesWidersprechendenin dieListerichtenoder
das Ausscheidendesselbenauf Grund einervor demI1.Oktober1889 erklärten
Aufkündigungbetreffen,in der letztenSpalte einzutragen. Ist in Folge eines
AnerkenntnissesdesVorstandesodereinesrechtskräftigenUrtheilsgegendenselben
die ListenachMaßgabedeserhobenenWiderspruchszu berichtigen(GesetzF. 169
Absatz2), so ist der Grund der Berichtigung in der letztenSpalte zu vermerken
und zugleichdie wegfallendeEintragung roth zu unterstreichen.

Zur Eintragung von Widersprüchen,mit welchendie Aufnahme des
Widersprechendenin die Listebeanspruchtwird, ist einebesondereListeanzulegen.
In dieselbesind die WidersprechendennachNamen, Beruf und Wohnort ein=
zutragen. Eine spätereBerichtigungder Liste in Gemäßheitdes Widerspruchs
erfolgtdurchUebertragungdesGenossenin dieHauptliste.
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Des Nachweisesoder der GlaubhaftmachungderThatsachen,auf welche
ein Widerspruchund im Falle des §. 168 Absatz2 des Gesetzesdie Zulässigkeit
dernachträglichenGeltendmachungdesselbengegründetwird, bedarfes nicht.

Die LöschungeinesWiderspruchserfolgt,wenn die Voraussetzungendes
§. 169 Absatz2 des Gesetzesvorliegenoder der Widerspruchzurückgenommen
oder durch rechtskräftigesUrtheil für unbegründeterklärt wird, durch ent=
sprechendenVermerkin der Liste, in welchederWidersprucheingetragenwar.

K.39.
Solange die Anlegung der neuenListe (F. 36) für eineGenossenschaft

nochnicht vollendetist, sind Eintragungen,welcheauf Grund einesnachdem
1.Oktober1889 erfolgtenBeitritts oderAusscheidensvon Genossenerforderlich
werden,in einervorläufigenListezu bewirken.DieselbensindnachAnlegungder
neuenListein dieseunterdemDatum der früherenEintragungzu übertragen.

-
Die vorstehendenBestimmungentretengleichzeitigmit demGesetzevom

1. Mai 1889 in Kraft.

Berlin, den 11. Juli 1889.

Der Reichskanzler.
In Vertretung:

von Baoetticher.
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Anlage.

Liste der Genossen

für

Das Geschäftsjahrbeginntaon . i Et il.

(Das Ausscheidender GenossenfindetzumSchluß einesjedenKalenderquartalsstatt.)

Reichs=Gesetzbl.1889. 30
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Zahla
Tas Tag der
der NameundBeruf. Wohnort. der weiteren

Eintragung Eintragun Geschäfts=
S · gung. antheile.

3. 4. ö5 6.

1.Februar 1890 Meier, Wilhelm, Schlossermeister Merseburg

2. A. Februar 1890 Böttcher, Hermann,Tischlermeister »

3. 15.März 1890 Kraus, Philipp, Kaufmann 15.Dezember1890 1
1. Juni 1891 I

2

4. 16.März 1890 Himmelreich, Anton, Klempner=
meister

5.1März 1890 Kannegießer, Adolf, Auslaufer ?

6. 1. März 1890 Muller, Hans, Landwirth Bolzhausen 1.Mai 1891 1

1. 2. April 1890 Schulz, Eduard, Gastwirth Merseburg

8. 2. April 1890 Becker, Matthias, Maurermeister »
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Ausscheiden.

Tag Tag Bemerkungen
der Grund des Ausscheidens. des

Eintragung. Ausscheidens.

F s * 10.

18. November 1892 Aufkündigungzum31. Dezember1892 31. Dezember1892.

Die EintragungdesBeitritts
ist rechtskräftiges
Urtheil für ungültigerklärt.

Eingetragenam8 Juli 1891.

7. August1892 Verstorbenam 30. Juli 1892 31.Dezember1892.

5. Juni 1891 Uebertragungdes Guthabens ann. ,
Nr. —#)

5.Juni 1891.

25. Januar 1893 Ausschließungzum31.Dezember1893 31.Dezember1893.

20.Dezember1893
4. März 1894

VorgemerktKündigungzum31.Dezember1893
Anerkannt 31. Dezember1893.

20.Dezember1892 WegenAufgabedesWohnsitzesim Bezirk aus=
getretenzum31.Dezember1892

31.Dezember1892.
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Reichs-Gesetzblatt.
& 16.

Inhalt: Bekanntmachung, betreffendden Aufruf und die Einziehung der Einhundertmarknotender Hanno=
verschenBank in Hannover. S. 169. — Bekanntmachung, betreffendden Antheil der Reichsbank
an demGesammtbetragedes steuerfreienungedecktenNotenumlaufs. S. 170.

(Nr. 1862.) Bekanntmachung,betreffendden Aufruf und die Einziehungder Einhundert=
marknotender HannoverschenBank in Hannover. Vom 16. Juli 1889.

N#eer die HannoverscheBank in Hannover auf das Recht, Banknoten
auszugeben,verzichtethat, hat der Bundesrath auf Grund des F. 6 des Bank=
gesetzesvom 14. März 1875 (Reichs=Gesetzbl.S. 177) den Aufruf und die
Einziehungdervon derHannoverschenBank in Hannoverunterm1. Januar 1874
ausgegebenenEinhundertmarknotenmit folgendenMaßgabenangeordnet:

1. Der Aufruf ist im laufenden Jahre, und zwar in angemessenen
Zwischenräumenzweimal und im Laufe der Jahre 1890 und 1891
mindestensje zweimalbekanntzu machen

im DeutschenReichsanzeiger,
in derBerlinerBörsenzeitung,
im HannoverschenCourier,
in denHarburger Anzeigenund Nachrichten,
im LeererAnzeigeblatt.

2. Die aufgerufenenNoten könnenvomTage der erstenBekanntmachung
bis zum 31. Dezember1889 sowohlbei der Kasseder Hannoverschen
Bank in Hannover, der Filiale der HannoverschenBank in Harburg
und der Agentur der HannoverschenBank in Leer, als auch bei der
DeutschenBank in Berlin gegenBaargeldumgetauschtwerden.

3. Nach dem31. Dezember1889 hörendie mit der Firma der Hanno=
verschenBank umlaufendenNotenauf, Jahlungsmittelzu sein;dieselben
behaltenjedochdie Kraft einfacherSchuldscheineund werdenals solche
bei der Kasseder HannoverschenBank in Hannover bis zum Ablauf
desJahres 1891 eingelöstwerden.

Reichs=Gesetzbl.1889. 31

Ausgegebenzu Berlin den23. Juli 1889.
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4. Die bis zumAblauf der letztbezeichnetenFrist nichtzur Einlösung
gelangtenBanknoten sind auch als einfacheSchuldscheinepräkludirt.

Berlin, den 16. Juli 1889.

Der Reichskanzler.
In Vertretung:

von Boetticher.

— — —

(Nr. 1863.) Bekanntmachung,betreffenddenAntheil derReichsbankan demGesammtbetrage
des steuerfreienungedecktenNotenumlaufs. Vom 16. Juli 1889.

N die HannoverscheBank in Hannover auf das Rechtzur Ausgabe
von Banknoten am 28. März d. J. verzichtethat, ist der dieserBank nach
Ziffer10 derAnlage zu §F.9 des Bankgesetzesvom 14. März 1875 (Reichs=
Gesetzbl.S. 177) zustehendeAntheil an dem Gesammtbetragedes steuerfreien
ungedecktenNotenumlaufsnt444i 6000000Mark
nachF.9 Absatz2 des BankgesetzesdemAntheil der Reichs= «
bank zugewachsen.Dieser Antheil hat sich sonachvon dem in
der Bekanntmachungvom 15. März 1887 (Reichs-Gesetzbl.
S. 123) nachgewiesenenBetrage von . . . 276085000

" " ·.................. 282085000Makk
erhöht

Berlin, den16. Juli 1889.

Der Reichskanzler.
In Vertretung:

von Boetticher.

Herausgegebenim Reichsamtdes Innern.

Berlin, gedrucktin derReichsdruckerei.
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Reichs-Gesetzblatt.
I7.

Inhalt: Verordnung zur Ergänzung der Verordnungenüber das Verhalten derSchiffer nacheinemZusammen=
stoße von Schiffen auf See vom 15. August 1876 und zur Verhütung des Jusammenstoßensder
Schiffeauf See vom7. Januar 1880. S. 171.— Verordnung, betreffendAbänderungund Er=
gänzungdes §. 35 derMilitär-Transport=Ordnung für Eisenbahnenim Frieden (Friedens=Transport=
Ordnung). S. 172.

(Nr. 1864.) Verordnungzur Ergänzungder Verordnungenüber das Verhalten derSchiffer
nach einemZusammenstoßevon Schiffen auf See vom 15. August 1876
und zur Verhütung des Jusammenstoßensder Schiffe auf See vom
7. Januar 1880. Vom 29. Juli 1889.

Wir Wilhelm)vonGottesGnadenDeutscherKaiser,König
von Mreußen2c.

verordnenim Namen des Reichs, auf Grund des F. 145 des Strafgesetzbuchs
(Reichs=Gesetzbl.1876 S. 40), was folgt:

Schiffsführerim Sinne derVerordnungenüber dasVerhaltenderSchiffer
nach einemZusammenstoßevon Schiffen auf See vom 15. August 1876 (Reichs=
Gesetzbl.S. 189) und zur VerhütungdesZusammenstoßensderSchiffe auf See
vom 7. Januar 1880 (Reichs=Gesetzbl.S. 1) ist der Schiffer oder dessenbe=
rufenerVertreter.

Hat das Schiff einen Zwangslootsen angenommen, so hat dieser die in
denArtikeln13 bis 23 der letztgenanntenVerordnung dem Schiffsführerauf=
erlegtenVerpflichtungenzu erfüllen, sofernnichtder Schiffer kraft landesrechtlich
ihm zustehenderBefugniß denZwangslootsenseinerFunktionenthobenhat.

UnberührtdurchdieseVorschriftenbleibendie für die Schiffe und Fahr=
zeugederKaiserlichenMarine geltendenbesonderenBestimmungen.

UrkundlichunterUnsererHöchsteigenhändigenUnterschriftund beigedrucktem
KaiserlichenInsiegel.

GegebenWilhelmshaven,den 29. Juli 1889.

(L. S.) Wilhelm.
von Beetticher.

— — —/

Reichs=Gesetzbl.1889. 32

Ausgegebenzu Berlin den 30. Juli 1889.



— 172 —

(Nr. 1865.) Verordnung, betreffendAbänderung und Ergänzung des §. 35 der Militär=
Transport=Ordnung für Eisenbahnenim Frieden (Friedens=Transport=
Ordnung). Vom 29. Juli 1889.

Wir Wilhelm,vonGottesGnadenDeutscherKaiser,König
von Mrußen2c.

verordnenim Namen des Reichs, nacherfolgterZustimmungdesBundesraths,
was folgt:

S. 1.
Im F. 35 derFriedens=Transport=Ordnungvom11.Februar1888 (Reichs=

Gesetzbl.S. 24) ist:
1. die Bestimmungunter 8i zu streichenund dafür zu setzen:

i) zu IIId##s 4 Raketenund geladeneRaketenhülsenin denvor=
schriftsmäßigenTransportkastensind diesenBestimmungen
nichtunterworfen.

2. hinterderBestimmung8i folgendeBestimmungunterk nachzutragen:
k) Die beiderBeförderungeinzelnerGegenständein derAnlage) zum

Betriebs=Reglement,wie z.B. unterIa, II, IIIA 6 u.s.w.
vorgeschriebenenBescheinigungenvonVersendern,Fabrikanten
und vereidetenChemikernwerdendurch die militärischeAn=
meldungersetzt. «

Z.2.
DieseVerordnungtritt am 1. August1889 in Kraft.
Urkundlichunter UnsererHöchsteigenhändigenUnterschriftund beigedrucktem

KaiserlichenInsiegel.

GegebenWilhelmshaven,den29. Juli 1889.

(L. S.) Wilhelm.
von Boetticher.

Herausgegebenim Reichsamtdes Innern.

Berlin, gedrucktin derReichsdruckerei.
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Reichs-Gesetzblatt.
.#

Juhalt: Bekanntmachung, betreffendAbänderung der allgemeinenpolizeilichenBestimmungenüber die An=
legung von Dampfkesseln.S. 173.

(Nr. 1866.) Bekanntmachung, betreffendAbänderung der allgemeinen polizeilichen Bestim=
mungenüber die Anlegung von Dampfkesselnvom 29. Mai 1871 (Reichs=
Gesetzbl.S. 122). Vom 27. Juli 1889.

A= Beschlußdes Bundesraths sind in Ziffer 3 des §F.18 der allgemeinen
polizeilichenBestimmungenüberdieAnlegungvon Dampfkesseln,Bekanntmachung
vom 29. Mai 1871 (Reichs=Gesetzbl.S. 122), hinter „Weite"“ die Worte:

oder durch eine andere von der Zentralbehördedes Bundesstaates
genehmigteSicherheitsvorrichtung

einzufügen.
Berlin, den27.Juli 1889.

Der Reichskanzler.
In Vertretung:

von Boetticher.

Herausgegebenim Reichsamtdes Innern.

Berlin, gedrucktin derReichsdruckerei.

Reichs=Gesetzbl.1889. 33

Ausgegebenzu Berlin den 1. August 1889.
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Reichs-Gesetzblatt.
19.

Inhalt: Allerhöchster Erlaß, betreffenddieAbänderungderInstruktionzur AusführungderGesetzeüber
die Naturalleistungen für die bewaffneteMacht im Frieden vom 30. August 1887. S. 175. —
Bekanntmachung, betreffendAbänderung und Ergänzung der Anlage XI zur Kriegs=Transport=
Ordnung. S. 177.

(Nr. 1867.) AllerhöchsterErlaß, betreffenddie Abänderungder Instruktion zur Ausführung
der Gesetzeüber die Naturalleistungenfür die bewaffneteMacht im Frieden
vom 30. August 1887 (Reichs=Gesetzbl.S. 433). Vom 28. Juli 1889.

A# Ihren Bericht vom 19. Juli d. J. will Jch im Namen des Reichs der
beifolgendenAbänderungder „Instruktion zur Ausführung desGesetzesüber die
⸗ Naturalleistungenfür die bewaffneteMacht im Frieden vom 13. Februar 1875
(Reichs=Gesetzbl.S. 52) und derdazuergangenenabänderndenBestimmungendes
Gesetzesvom 21. Juni 1887 (Reichs=Gesetzbl.S. 245)/ vom 30. August1887
(Reichs=Gesetzbl.S. 433) hierdurchMeine Genehmigungertheilen.

Der gegenwärtigeErlaß ist nebstder Anlage durchdas Reichs=Gesetzblatt
zu veröffentlichen.

Wilhelmshaven, den 28. Juli 1889. l«
Wilhelm.

von Boetticher.
An denReichskanzler.

Reichs=Gesetzbl.1889. 34

Ausgegebenzu Berlin den 13. August 1889.
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Abänderung
der

Instruktion zur Ausfuͤhrung des Gesetzesuͤber die Naturalleistungen
für die bewaffneteMacht im Frieden vom 13. Februar 1875 (Reichs=
Gesetzbl.S. 52) und der dazu ergangenenabänderndenBestimmungen
desGesetzesvom 21. Juni 1887 (Reichs=Gesetzbl.S. 245)/]vom

30. August 1887 (Reichs=Gesetzbl.S. 433).

Abschnitt III.
Besondere Verpflichtungen der Besitzer von Grundstücken 2c.

erhält unter A in den beidenletztenAbsätzenfolgendeFassung:
Den Sachverständigensind zu gewähren:
a) Fuhrkosten für die Zureise und Heimreise, und zwar

bei Benutzung von Eisenbahnenund Dampfschiffenfür
das Kilometer 13 PM. und für jedenZu= und Abgang
3 Mark,

auf dem Landwegefür das Kilometer 54 Pf.;
die Fuhrkostenfür die Zureise sind bis zum Ort des Zusammen=
tritts der Kommission, die Fuhrkostenfür die Heimreisevom
letztenGeschäftsortaus zu berechnen;

b) ein Tagegeldvon 9 Mark für denTag auf die ganzeDauer
des GeschäftseinschließlichReisetage;

J) einePauschvergütungvon je 6 Mark täglichan denAbschätzungs=
tagen;

letzteredient als Entschädigungfür ZurücklegungderWege auf deneinzelnen
Feldmarken,sowiefür etwaigeFahrten zu und von denNachtgquartieren.

Die Liquidationenüber vorstehendeGebührnissewerdenderzuständigen
IntendanturdurchdenKommissarderLandesregierungvorgelegt.
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(Nr. 1868.) Bekanntmachung,betreffendAbänderungund Ergänzungder AnlageXI zur
Kriegs=Transport=Ordnung.Vom 10.August 1889.

A# Grund der Vorschrift im §. 2 der KaiserlichenVerordnung, betreffend
die Militär=Transport=Ordnungfür Eisenbahnenim Kriege(Kriegs=Transport=
Ordnung), vom 26. Januar 1887 (Reichs=Gesetzb9l.S. 9) wird Folgendesbe=
stimmt:

In der AnlageXI zur Kriegs=Transport=Ordnungist:
1. am Schlussedes Punktes1 folgendeBestimmung einzuschalten:

2. Zum Betriebs=ReglementAnlage D IIId wird festgesetzt:
zu lIId 2#s4. Raketenund geladeneRaketenhülsenin den
vorschriftsmäßigenTransportkastensind diesenBestimmungen
nicht unterworfen.

2. die jetzigeBestimmung unter2 zu streichenund an derenStelle unter 3
folgendeBestimmungnachzutragen:
3. Die bei der BeförderungeinzelnerGegenständein der Anlage)
zumBetriebs=Reglement,wiez.B. unterIa, II, III Aeu. s.w.,
vorgeschriebenenBescheinigungenvon Versendern,Fabrikantenund
vereidetenChemikern werden durch die militärischeAnmeldung
ersetzt.

Berlin, den 10.August 1889.

Der Stellvertreterdes Reichskanzlers.

von Boetticher.

Herausgegebenim Reichsamt des Innern.

Berlin, gedrucktin derReichsdruckerei.
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Reichs=Gesetzblatt.
20.

Juhalt: Verordnung, betreffenddas Bergwesenim südwestafrikanischenSchutzgebiet.S. 179.

(Nr. 1869.) Verordnung, betreffenddas Bergwesenim südwestafrikanischenSchutzgebiect.
Vom 15.August 1889.

Wir Wilhelm,vonGottesGnadenDeutscherKaiser,König
von Preußen2c.

verordnenfür das südwestafrikanischeSchutgebiet auf Grund des F. 1 und des
§. 3 Ziffer 2 und 3 des Gesetzes,betreffenddie Rechtsverhältnisseder deutschen
Schutzgebiete(Reichs=Gesetzbl.1888 S. 75), im Namen desReichs,was folgt:

I. EinleitendeBestimmungen.

.
Die Aufsuchungund GewinnungfolgenderMineralien, nämlich: — —
1. Edelsteine,
2. — (Gold, Silber, Platin) undandereMetalle, gediegenoder

als Erze,
3. Mineralien, welchewegenihres Gehaltesan Schwefeloderzur Dar=
stellungvon Alaun, Vitriol und Salpeterverwendbarsind,

4. Grayhit, ·
5. Bitumen in festemund flüssigemZustande,

unterliegtinnerhalbdes südwestafrikanischenSchutzgebietesdenVorschriftendieser
Verordnung.

K. 2.
Für alle die Erwerbungund die AusübungdesBergwerkseigenthumsbe. Bestelungvon

treffendenAngelegenheitenmüssenPersonen,welchenichtin demSchutzgebietrrete#ntnStus=
ihrenWohnsitzoderAufenthalthaben,einenim Schutzgebietsichdauerndauf=
haltendenVertreterbestellenund denselbenderBergbehördebezeichnen.
Reichs=Gesehbl.1889. 35

Ausgegebenzu Berlin den24. August1889.
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Schürfgebiet.

Schürferlaubniß.

Schürfregister.

Rechtedes Schürfers.
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Das Gleiche gilt für Gesellschaften,welcheim Schutzgebietnicht ihren
Sitz haben, und für Mitbetheiligte, welchenicht eine Gesellschaftbilden, deren
Vertretunggesetzlichgeregeltist.

Wird dieseVerpflichtungnichterfüllt, so ist die Bergbehördebefugt,den
Vertreterzu bestellen.

II. Vom Schürfen.

K. 3.
Die Aufsuchungder im §N.1 bezeichnetenMineralien (das Schürfen) ist

nur in denjenigenTheilendesSchutzgebietesgestattet,welchevon derBergbehörde
durch öffentlicheBekanntmachungfür den Bergbau eröffnetwerden(öffentliche
Schürfgebiete).

S. 4.
Wer schürfenwill, hat bei der Bergbehördeum ErtheilungderErlaubniß

nachzusuchen.Die Schürferlaubnißwird für die Dauer von sechsMonaten er=
theilt. Für dieselbeist monatlichvon derErtheilungab im Voraus eineGebühr
von fünf Mark zu entrichten.Wird die Gebühr nichtbei der Fälligkeitgezahlt,
so ist die Schürferlaubnißerloschen.

S. 5.
Für jedesöffentlicheSchürfgebietwird von der Bergbehördeein Schürf=

registergeführt. In dasselbeist einzutragen:
1. dasDatum der Ertheilung der Schürferlaubniß,sowiedesAblaufs
derselben,

2. der Name des Berechtigtenund dessenetwaigeRechtsnachfolger,
3. das Erlöschender Schürferlaubniß.
Die Eintragung ist unter fortlaufenderNummer nach der Zeitfolgeder

Ertheilungzu bewirken.
Ueber die Ertheilung der Schürferlaubnißwird dem Berechtigtenein

Schürfscheinausgefertigt.
Die Einsichtdes SchürfregistersstehtJedermannfrei.

S. 6.
Die Schürferlaubnißist übertragbar. Der Uebergangderselbenwird durch

Eintragung im Schürfregistergültig. Für die Eintragung ist eine besondere
Gebühr von zehnMark zu entrichten.

Die Schürferlaubnißgiebt dem Inhaber das Recht, in dem öffentlichen
Schürfgebiet,für welchessie ertheiltist, auf einervom ihm zu wählendenkreis=
förmigenFläche von zweiKilometerDurchmesserzu schürfenund dabeiAndere
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von demSchürfen auf dieserFläche auszuschließen.Vor Beginn der Schürf—
arbeitenhat derSchürfer die von ihm gewählteBodenflächedurchein im Mittel=
punktderselbenaufgestelltesMerkmal zu bezeichnen,auf welchemseinName und
dieRegisternummerseinerSchürferlaubnißanzugebensind. Das Merkmalmuß
mindestenszweiKilometervon dem Merkmal des nächstenSchürfkreisesent=
fernt sein.

S. 8.
Der Schürfer ist berechtigt,denvon ihm gewähltenSchürfkreiszu wechseln.

Das neueSchürfmerkmaldarf nicht aufgestelltwerden,bevordas frühereSchürf=
merkmalentferntist.

. 9.
Auf öffentlichenPlätzen, Wegen, Straßen und Friedhöfendarf nichtge=

schürftwerden.
Auf anderenGrundstückenist das Schürfen unstatthaft, wenn nach der

Entscheidungder BergbehördeüberwiegendeGründe des allgemeinenInteresses
entgegenstehen.

S. 10.
UnterGebäudenund in einemUmkreiseum dieselbenbis zu fünfzigMeter,

sowiein eingefriedigtenBodenflächendarf nur geschürftwerden,wennderEigen=
thümerseineGenehmigungdazu ertheilthat.

C.11.
Der Schürfer ist berechtigt,während der Dauer seinerSchürferlaubniß

nach Anweisung der Bergbehördeund vorbehaltlichder dem Grundeigenthümer
etwa zu gewährendenEntschädigungeineBodenflächevon höchstenszwei Hektar
zur Errichtung der erforderlichenBaulichkeitenund zum Weiden von Zugthieren
und Vieh zu benutzen.Grundstücke,auf welchendas Schürfen untersagtist,
dürfenhierzunichtgewähltwerden.

III. Die Gewinnungvon Edelmetallenund Edelsteinen.
K.12.

Für die Gewinnung von Edelmetallen(Gold, Silber und Platin) und
von EdelsteinengeltenfolgendeBestimmungen.

§. 13.
Der Schürfer, welchereinen Fund macht, hat hiervon der Bergbehörde

nachMaßgabe der von der letzterenzu erlassendenVorschriftenAnzeigezu erstatten.

K.14.
Nach erfolgterAnzeigevon demFunde oder wenn es anderweitigzur

Kenntniß der Bergbehördegelangt, daß EdelmetalleoderEdelsteineauf ihrer
35“

Verbot des Schürfens.

Nebenrechte
des Schürfers.

Anzeigevom Funde.

Erklärung zum öffent=
lichenGrubengebiet.
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natürlichenLagerstättegefundenworden sind, hat die Bergbehördefestzustellen,
ob das Mineral am Fundorte in abbauwürdigerBeschaffenheitvorkommt.

Ist ein solchesVorkommenfestgestelltund dieVerbreitungdesgefundenen
Minerals über einegrößereFläche nach Ansicht der Bergbehördewahrscheinlich,
so kann die Behörde ein entsprechendes,den Fundort einschließendesGebiet zum
öffentlichenGrubengebieterklären. —

Die Erklärung,welchedie Ausdehnungund die GrenzendiesesGebietes
festzusetzenhat, erfolgt durchöffentlicheBekanntmachung.Vor der Erklärung
zum öffentlichenGrubengebietist, soweit an der einzubeziehendenFläche Eigen=
thumsrechteEinzelnerbestehen,der Eigenthümerzu hören. ...

,
Verleihungsgesuch. Die Verleihung von Feldern ist bei der Bergbehördenachzusuchen.Das

Verleihungsgesuchmuß enthalten: «
1. den Namen dessen,für den die Verleihung nachgesuchtwird,
2. die Zahl der begehrtenFelder, ««
3. die Lagederselben.

816
RechtederFinder Jeder Schürfer, welcherbis zu der im §. 14 Absatz3 vorgesehenenBe=
— kanntmachungeinenFund gemachtund angemeldethat,hatdasVorrecht,daß

Feldern. ihm innerhalbseinesSchürfkreisesein gebührenfreiesFeld, welchesdenFundpunkt
einschließenmuß (Finderfeld), sowie zwei weitereFelder verliehenwerden, für
welchedie gewöhnlicheGebühr — 9. 24 — zu entrichtenist.

Der Eigenthümer hat das Vorrecht, innerhalb seines in das öffentliche
GrubengebieteinbezogenenEigenthumseineAnzahl von Feldern(Eigenthümer=
felder)sichverleihenzu lassen,und zwar

ein Feld für ein Grundstückbis zu fünfzigHektar,zweiFelder für
ein Grundstückvon fünfzig Hektar bis zu zweihundertHektarund ein
Feld mehr für weitereje zweihundertundfünfzigHektar, im Ganzen
jedoch nicht mehr als fünfzehnFelder. « »

Im Falle des Zusammentreffensgeht der Anspruchdes Finders dem des
Eigenthümersvor.

C.17.
Der Finder (§F.16 Absatz1) hat bei der Anmeldung des Fundes oder

spätestensinnerhalbvierzehnTagen nach derselbendas Verleihungsgesuchan=
zubringen,widrigenfalls sein Vorrecht erlischt. Sind die Ansprücheder Finder
erledigt,so wird dies von der Bergbehördeöffentlichbekanntgemacht.

Das VerleihungsgesuchdesEigenthümers(§. 16 Absatz2) muß beiVerlust
des Vorrechts spätestensinnerhalb vierzehnTagen nach dieserBekanntmachung
angebrachtwerden. Die Erledigung derAnsprüchederEigenthümerist gleichfalls
öffentlichbekanntzu machen.
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g.18.
Nach Erledigungder Ansprücheder Finder und Eigenthümerkann Jeder,

welcherim öffentlichenGrubengebietBergbau treibenwill, sichmit zweiFeldern
beleihenlassen. Unter mehrerenauf dasselbeFeld gerichtetenVerleihungsgesuchen
entscheidetderZeitpunktderAnbringungbei derBergbehördeund im Falle gleich=
zeitigenEingangsmangelsanderweitigerVereinbarungdasLoos.

g.19.
Die AusdehnungeinesalluvialenFeldesbeträgtfünfzig—fünfzig Meter,

diejenigeeinesRiff=FeldesfünfzigMeter in derRichtungdesRiffes und einhundert=
undfünfzigMeter in der Breite.

g.20.
Die Felder sollen, soweitnicht örtlicheVerhältnisseeine andereGestaltung

bedingen,die Form einesRechteckshaben.
Innerhalb der festgesetztenGrenzen geht das Abbaurechtsenkrechtbis in

die ewigeTeufe.
g.21.

Ueberdie Verleihungwird von derBergbehördeeineUrkundeertheilt.
Die Verleihung eines Feldes gewährt dem Beliehenendie ausschließliche

Befugniß,die in dem§. 12 bezeichnetenMineralienaufzusuchenundzugewinnen,
sowiealle hierzuerforderlichenVomichtungenunterund überTage zu treffen.

Innerhalb der verliehenenFelder darf von Dritten auf die im §F.1 be=
zeichnetenMineraliennichtgeschürftwerden.

g.22.
Die im H.11 dem Schürfer gewährteBerechtigungfindet auf den Be—

liehenenentsprechendeAnwendung.
Außerdem hat der Beliehene die Befugniß, im freien Felde, sowie im

Felde andererBeliehenerHülfsbaueanzulegen,sofernletzteredie Entwässerung
und Lüftung (Wasser- und Wetterlösung)oder den vortheilhafterenBetrieb des
Bergwerks,für welchesdieAnlagegemachtwerdensoll, bezweckenunddereigene
BergbaudesAnderendadurchwedergestörtnochgefährdet,oderaberfür allen
Schaden, welchender Hülfsbau dem belasteten —— zufügt, voller Ersatz
geleistetwird.

g.23.
Auf den im §. 10 bezeichnetenGrundstückenerfolgt die Verleihung eines

Feldes,sowiedie GestattungderAnlageeinesHülfsbauesvorbehaltlichderVer=
pflichtungdes Beliehenenfür allen Schaden, welcherdemGrundeigenthum*
den Bergwerksbetriebzugefügtwird,vollständigen Ersatzzu leisten.

RechteDritter
auf Verleihungvon

Feldern.

GtößederFelder.

Jorm der Felder.

Rechteaus der Ver=
leihungvon Feldern.

Nebenrechte
des Beliehenen.



Gebühr.

Abgrenzungder
verliehenenFelder.

Beginn des Betriebes.

Unterbrechung
des Betriebes

Zusammenlegung
von Feldern.

Grubenausschüsse.

8.24
Für die VerleihungeinesFeldes ist eineGebührvon monatlichzwanzig

Mark, für die EintragungdesUebergangesauf einenanderenBerechtigteneine
einmaligeGebührvon vierzigMark zu entrichten. ·

§.25.
Die verliehenenFelder müssenauf Kosten des Belieheneninnerhalb vier=

zehnTagen durchZeichennach Anweisungder Bergbehördeabgegrenztwerden.

g.26.
Der Beliehene muß mit dem Betrieb innerhalb eines Jahres von dem

Tage derVerleihungan beginnen.

Der Betrieb darf auf nicht länger als sechsMonate unterbrochenwerden.

S. 28.
Wird die in den §#§.26 und 27 vorgeseheneFrist, sowie eine von der

Bergbehördefestzusetzendeund auf höchstenssechsMonate zu bemessendeNachfrist
von denBerechtigtenüberschritten,so erklärtdieBergbehördedieVerleihungfür
erloschen.

. 29.
Mehrere im ZusammenhangestehendeFelder, welchejedochdie Anzahl von

fünfzehnnicht übersteigendürfen, könnenzu einemGesammtfeldvereinigtwerden.
Für die Eintragungist eineAbgabevon vierzigMark zu zahlen. Der Antheil
einesjedenBetheiligtenist genauzu bestimmen.Sind Felder in dieserWeise
vereinigt,so genügtes, zurEinhaltungder in 8§.26 bis 28 erwähntenFristen,
wenn nur eines oder einigederselbenbearbeitetwerden.

S.30.
Für jedesöffentliche Grubengebietwird einGrubenausschußgebildet,welcher

aus Vertreterndermit FeldernBeliehenenund derEigenthümervon Grundstücken,
welchein dem öffentlichenGrubengebietbelegensind, bestehensoll.

Die Zusammensetzungdes Grubenausschussesund das Verfahrenvor
demselbenwird durch Verfügung des KaiserlichenKommissarsfür dasSchutz=
gebietbestimmt.

Der Grubenausschußist verpflichtet,derBergbehördesowiedemKaiserlichen
Kommissarfür das Schutzgebietüber alle das öffentlicheGrubengebietbetreffenden
VerhältnisseAufschlußzu geben.

Vor Festsetzungder Entschädigungenin Gemäßheitdes §. 49 Ziffer 2 ist
der Grubenausschuß,wenn ein solchergebildetist, gutachtlichzu hören. Im=
gleichensoll eine vorherigeAnhörung desselbenerfolgen,wenn für das öffentliche
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GrubengebietVerordnungenüber dieWasserbenutzungund überMaßregelnzur
AufrechterhaltungderöffentlichenOrdnungerlassenwerden.

H. 22.
Soweit im Falle des §. 14 die ErklärungeinesGebieteszum öffentlichen

Grubengebietnicht erlassenwird, kann der Finder, falls dieAbbauwürdigkeitam
Fundorte festgestelltist, dieVerleihung von dreiFeldern innerhalbseinesSchürf=
kreisesbeanspruchen.Die §§.15, 19, 20, 21 Absatz1 und 2, 22 bis 29 finden
Anwendung.

S. 33.
Unter dengleichenVoraussetzungenkannderEigenthümerdesGrundstückes,

unbeschadetder Rechtedes Finders (F. 32), beanspruchen,daß ihm eineAbbau=
berechtigungfür seinGrundstückodereinenTheil desselbenverliehenwerde.

S. 34.
Die Abbauberechtigungwird für einenZeitraum von wenigstensfünf und

höchstenszwanzigJahrenverliehen. Nach demAblauf der Frist kanndie Ver=
leihungerneuertwerden. 1

Der Inhaber einerAbbauberechtigungist befugt, auf dem ihm verliehenen
GebietselbstBergbauzu treibenund anderenPersonendenBergbauzu gestatten.

Für die Verleihung ist jährlich im Voraus eineGebühr von zehnMark
für das Hektar zu entrichten. An Stelle derselbenist auf Verlangen der Berg=
behördeeinejährlicheZahlung von höchstenszwei und einhalbProzent desWerths
der Förderung des letztenJahres nach dem durch die Bücher oder anderweit
nachgewiesenenBetragezu leisten. sn

Der Abbauberechtigteist verpflichtet:
1. überdie FörderungBuch zu führen;
2. der Bergbehördejederzeitdie Einsicht in die Bücher zu gestattenund
die sonstvon ihr erfordertenNachweisungenbeizubringen;

3. die Fristen der §§. 26 und 27 innezuhalten.
Bei NichterfüllungdervorstehendenVerpflichtungenkanndie Bergbehörde

dieVerleihungfür erloschenerklären.

IV. Gewinnungvon anderenMineralien.
g. 36.

Auf andere, als die im FJ.12 bezeichnetenMineralien finden die nach=
folgendenBestimmungenAnwendung.

S. 37.
Wird in einemöffentlichenSchürfgebietein Mineral gefunden,welches

nicht zu den im §N.12 bezeichnetengehört, so kann für jedensolchenFund die
VerleihungeinesFeldesbiszur Größevon zehnHektarbeanspruchtwerden.

Rechtedes Finders
außerhalbdes öffent=
lichenGrubengebietes.

Abbauberechtigung.

Größe der Felder.
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g.38.
Wer bei demBetriebeeinesihm gehörigenBergwerksoderdurchSchürf—

arbeiten, welche nach Vorschrift der §#§.3 bis 11 unternommenworden sind,
ein Mineral auf seinernatürlichenAblagerungentdeckt,hat als Finder dasVor=
guhe anderennachdemZeitpunkteseinesFundes angebrachtenVerleihungs=
gesuchen. -

Der Finder muß jedochinnerhalbdreißigTagennachAblauf desTages
derEntdeckungseinVerleihungsgesuchanbringen,widrigenfallsseinVorrechterlischt.

· » §.39.- ;
Im Uebrigengehtdas ältereVerleihungsgesuchdem jüngerenvor. Das

Alter bestimmtsich nach dem Zeitpunkteder Anbringung bei der Bergbehörde.
Im Falle gleichzeitigenEingangs entscheidetmangels anderweiterVereinbarung
das Loos.

g.40.
Das Verleihungsgesuchmuß enthalten:
1. denNamen dessen,für dendie Verleihungnachgesuchtwird,
2. dieBezeichnungdesMinerals,
3. die BezeichnungdesFundpunktes,
4. dendemFeldebeizulegendenNamen.
Binnen einer von der Bergbehördezu bestimmendenFrist ist eine den

Anforderungen derselbenentsprechendeAngabe über Lage und Größe des be=
gehrtenFeldes bei Verlust des Anspruchsauf Verleihung nachzubringen.

Dem Felde kann jedebeliebigedenBedingungendes §F.20 entsprechende
Form gegebenwerden. Jedochmuß der Fundpunktstets in das Feld ein=
geschlossenwerden.

S. 41.
Die Gültigkeit einesVerleihungsgesuchesist dadurchbedingt, daß das in

demselbenbezeichneteMineral an demangegebenenFundpunkte(I. 40) auf seiner
natürlichenAblagerung vor Anbringung des Verleihungsgesuchesentdecktworden
ist und derBergbehördein glaubhafterWeisenachgewiesenwird und daß außer=
dem nicht bessereRechteDritter auf den Fund entgegenstehen.

Ob bessereRechteDritter vorliegen,hat die Bergbehördein geeigneter
Weise zu ermitteln. Liegt Grund zu einersolchenAnnahmevor, so hat die
BergbehördedenBetheiligtenGelegenheitzur WahrnehmungihrerRechtezu geben.
Sie kann ihnen hierzu eine Frist oder einenTermin unter Ausschlußandrohung
bestimmen.

S. 42.
Dritte, welcheauf das in der BekanntmachungbezeichneteFeld oder auf

Theile desselbenein besseresRechtzu habenglauben,könmendiesesRecht,sofern
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dasselbenichtbereitsin demVerleihungsverfahrenerledigtist, nochbinnendrei
MonatenvomTage derBekanntmachungbei der Bergbehördegeltendmachen.
Die VersäumungderFrist hat denVerlust desRechtszur Folge.

S. 43.
Die §§.21 Absatz1 und 2, 22 bis 31 findenmit der Maßgabeent=

sprechendeAnwendung,daß die in I#.26 und 27 bezeichnetenFristenverdoppelt
werdenund daß die Bestimmungder Bezirke, für welcheGrubenausschüssezu
bildensind,der Bergbehördevorbehaltenbleibt.

V. GewinnungvonMineralien im Falle gemeinschaftlichenVorkommens.
S.44.

KommenEdelmetalleoderEdelsteine(§. 12) in einemsolchenZusammen=
hangemit einemanderenMineral vor, daß die EdelmetalleoderEdelsteinenur
bei gemeinschaftlicherGewinnungmit diesemMineral abbauwürdigerscheinen,so
darf wederdieErklärungdesFundgebieteszumöffentlichenGrubengebietnocheine
Verleihungin Gemäßheitder §9. 33 und 34 stattfinden.

Die Verleihungkannin einemsolchenFalle für EdelmetalleoderEdelsteine
nur in Verbindungmit dem anderenMineral beantragtwerden. War eine
Verleihung für das letzterebereitserfolgt, so hat der Belieheneinnerhalb seiner
Feldesgrenzendas ausschließlicheRecht auf die Verleihungfür die Edelmetalle
oderEdelsteine.Auf die Verleihungfindendie I§. 37 bis 43 Anwendung.

K. 45.
Steht die GewinnungverschiedenerMineralien innerhalbderselbenFeldes=

grenzenverschiedenenBerechtigtenzu, so hat jederTheil die Befugniß, bei einer
planmäßigenGewinnungseinesMinerals auchdasjenigedesanderenTheils in=
soweitmitzugewinnen,als dieseMineralien nach der Entscheidungder Berg=
behördeaus bergtechnischenoderbergpolizeilichenGründennichtgetrenntgewonnen
werdenkönnen.

Die mitgewonnenen,demanderenTheile zustehendenMineralien müssen
jedochdemletzterenauf seinVerlangengegenErstattungder Gewinnungs=und
Förderungskostenherausgegebenwerden.

VI. AntbeileDritter an denGebühren.
g. 46.

Soweit Felder auf Grundstückeverliehenwordensind, an welchenEigen=
thumsrechteEinzelnerbestehen,erhaltendieEigenthümerderGrundstückedieHälfte
der aus solchenFeldern eingehendenVerleihungsgebühren.

§S.47.
Soweit Felder in Gebietenverliehenworden sind, welcheunter einemein=

geborenenHäuptlingstehen,hat der HäuptlingAnspruchauf dieHälfte der aus
ReichsGesetzbl.1889. 36

Verleihung
bei gemeinschaftkichem
Vorkommenvon
Mineralien.

Berechtigung
verschiedenerPersonen
innerhalbderselben
Feldesgrenzen.

Antheil
der Eigenthümer.

Antheil
der Häuptlinge.
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solchenFelderneingehendenVerleihungsgebühren.Der Ansprucherstrecktsich
jedochnichtauf die im F. 46 bezeichnetenFelder.

Die erforderlichenBestimmungenhinsichtlichderArt der Zahlung, sowie
der von denHäuptlingendafür zu übernehmendenVerpflichtungenwerdenvon
demKaiserlichenKommissar getroffen. Der Kommissar ist, soweitGebiete,welche
unter einemHäuptling stehen,in ein öffentlichesSchürfgebieteinbezogenworden
sind, befugt,demHäuptling einenentsprechendenAntheil an denSchürfgebühren,
jedochnicht mehr als die Hälfte derselben,zu gewähren.

g.48.
Antheilderdeutschen Die Einnahmenaus denin dieserVerordnunggenanntenGebührenund
elwelsascatfürAbgabenwerden,soweitsienichtnach#. 46 und47 an Grundeigenthümer

oderHäuptlingeabzuliefernsind, zunächstzur Bestreitungder durchdie Berg=
verwaltung entstehendenKosten verwandt. Sollte sich demnächstein Ueberschuß
der Einnahmen über die Kosten der Bergverwaltung ergeben,so wird dieser
Ueberschußzur Hälfte an die deutscheKolonialgesellschaftbehufs Verwendung
im InteressedesSchutzgebietesabgeliefert.

VII. Bergbehörde.
S. 49.

Hruanise= Es wird eineBergbehördeeingesetzt,welcheunterOberaufsichtdesKaiser=
erBerzbehördelichenKommissarsdie BefolgungderVorschriftendieserVerordnungzu über=

wachenhat.
Der Bergbehördeliegt insbesondereob:
1. über alle im SchutzgebieterfolgendenVerleihungennachMaßgabe der
von ihr zu treffendenBestimmungenRegisterzu führen,derenEinsicht
Jedermann freisteht;

2. die nachden 9§. 11, 22 und 23 zu leistendenEntschädigungenfest=
zusetzen;

3. alle bei AnwendungdieserVerordnungentstehendenStreitigkeitenzu
entscheiden; ·

4. die Gebühren zu erhebenund den nach §§. 46 und 47 Berechtigten
ihre Antheile auszuzahlen;

5. die polizeilicheBeaufsichtigungdesBergbaueszu führen.
g.50.

Beschwerden BeschwerdengegenEntscheidungenderBergbehördesindan denKaiserlichen
#een * Kommissarfür das Schutzgebietzu richten,welcherüberdieselbenendgültig

entscheidet.

FormderBekannt· Die öffentlichenBekanntmachungenderBergbehördeerfolgenin ortsüblicher
machungen.Weiseund jedenfallsdurchAnheftungan diedafuͤramAmtssitzebestimmteTafel.
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VIII. Strafbestimmungen.
E.52.

Mit Geldstrafebis zu viertausendMark odermit Gefängnißbis zu vier
Monaten wird gestraft:

1. wer unbefugt auf die im §. 1 dieserVerordnung bezeichnetenGegen=
ständeSchürf= oderGewinnungsarbeitentreibt;

2. wer unbefugtein Schürfmerkmalaufstellt;
3. wer die im F. 13 dieserVerordnungvorgeschriebeneAnzeigevon
einemFunde unterläßt.

G.53.
Der Schürfer, welcherwider besseresWissenbei der Bergbehördedie

unwahreAnzeigeerstattet,daß er Mineralien der im F. 12 bezeichnetenArt
gefundenhabe, wird mit Geldstrafebis zu zweitausendMark odermit Gefängniß
bis zu dreiMonatenbestraft.

IX. Sonderrechtein einzelnenGebietstheilen.

C.54.
Durch die vorausgehendenBestimmungendieserVerordnung werdendie

auf die Gewinnung von Mineralien der im 9. 1 bezeichnetenArt bestehenden
Gerechtsamenicht berührt, welche von der deutschenKolonialgesellschaftfür
Südwestafrika oder von Dritten vor dem Erlaß der Verfügung des stell=
vertretendenKaiserlichenKommissarsfür das südwestafrikanischeSchutzgebiet
vom 19. April 1886 oder, unterAnerkennungderKaiserlichenRegierung,in
derJeit vom 19.April 1886 bis zur BekanntmachungderVerordnungvom
25. März 1888, betreffenddas Bergwesenund die Gewinnungvon Gold und
Edelsteinenim südwestafrikanischenSchutzgebiet(Reichs=Gesetzbl.S. 115), rechts=
gültig erworbenwordensind.

Streitigkeiten, welchedieseGerechtsamebetreffen,werdennach Maßgabe
des F. 49 Ziffer 3 und F. 50 entschieden.

Die im erstenAbsatzebezeichnetenBerechtigtenhabenan die Bergbehörde
einenach dem Werthe der jährlichenFörderungvon Mineralien (I. 1) zu
bemessendeAbgabezu entrichten.Die Höhe derAbgabewird durchdie Berg=
behördefestgesetzt,darf jedochzwei und einhalb Prozent des Werths der jähr=
lichenFörderungnichtübersteigen.Von derAbgabekannder Berechtigteden
Werth derLeistungenin Abzug bringen,welcheer demHäuptling desbetreffenden
Gebietesauf Grund derVerleihungderGerechtsamezu machenhat.
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g.55.
Die vorausgehendenBestimmungendieserVerordnung findenkeineAn=

wendungauf diejenigenTheile des Schutzebietes,an welchendie deutsche
Kolonialgesellschaftfür Südwestafrikavor Erlaß der Verordnung von 25. März
1888 das Eigenthumerworbenhat.

In diesenGebietstheilensteht es der genanntenGesellschaftoder ihren
Rechtsnachfolgernfrei, nach ihrem ErmessenBergbau selbst zu betreibenoder
durchAnderebetreibenzu lassenund die Bedingungenfestzusetzen,unterwelchen
letzteresgeschehensoll. Von demBergbau sind wederGebührennochAbgaben
an die Bergbehördezu entrichten.

g.56.
Die bergpolizeilicheBeaufsichtigung(F. 49 Ziffer5) erstrecktsichauchauf

die Gebietstheile,für welchedie im F. 54 bezeichnetenGerechtsamebestehen,sowie
auf die im F. 55 genanntenGebietstheile.

X. Schlußbestimmung.

G.57.
Die Verordnungvom 25. März 1888, betreffenddasBergwesenund die

GewinnungvonGold undEdelsteinenim südwestafrikanischenSchutzgebiet(Reichs=
Gesetzbl.S. 115), wird aufgehoben.

Die gegenwärtigeVerordnungtritt mit demTage ihrer Veröffentlichung
im Reichs=Gesetzblattin Kraft. Die zur Ausführung derselbenerforderlichen
Bestimmungenwerdenvon dem Reichskanzlererlassen.

UrkundlichunterUnsererHöchsteigenhändigenUnterschriftund beigedrucktem
KaiserlichenInsiegel.

GegebenBerlin, den 15. August 1889.

(L. S.) Wilhelm.
Fürst von Bismarck.

Herausgegebenim Reichsamtdes Innern.

Berlin, gedrucktin derReichsdruckerei.
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Inhalt:

(Nr. 1870.) Konvention zwischendem Frei=
staateSalvador und demDeut=
schenReich. Vom 12. Januar
1888.

Einziger Artikel.
9
Seine Majestätder DeutscheKaiser,

König von Preußen, im Namen des
DeutschenReichs einerseitsund Seine
Excellenzder Präsidentdes Freistaates
Salvador andererseits,vondemWunsche
geleitet, das zwischendem Deutschen
Reich und dem Freistaate glücklicher=
weise bestehendegute Einvernehmen
zu erhaltenund den Handelsverkehr
zwischendenbeidenLändernzu fördern,
sind übereingekommen,daß die Bestim=
mungendesunterdem13. Juni 1870
zwischenden beiden Ländern abge=
schlossenenFreundschafts=,Handels=und
Schiffahrtsvertrages, Salvadorenische
OffizielleZeitungfür 1871Nummer72
und Reichs=Gesetzblattfür 1872 Seite
377 ff., für die Dauer von zehn
Jahren vom Tage des Austausches
der Ratifikationen dieses Abkommens
ab Gültigkeithabensollen.

Wenn keiner der vertragschließenden
Theilezwölf Monate vor Ablauf dieser
Reichs=Gesetzbl.1889.

(No. 1870.) Convenciön entre el Imperio
Alemän y la Republica del
Salvador. Del dia 12. de
Enero de 1888.

7*

Unico artienlo.

Su Magestad el Emperador de Ale=
mania, Rey de Prusia en nombre
del Imperio Alemän de una parte
Su Excelencia el Presidente de
la Repüblica del Salvador de la
otra, animados por el deseo de
mantener la buena armonia due
felizmente existe entre ellos y de
Promover las relaciones comercia=
les entre los dos Paises, han con=
venido due las estipulaciones del
Tratado de amistad, comereio Fina=
Vegaciön, celebrado el 13 de Junio
de 1870 entre ambas naciones —
VGase„Reichs-Gesetzblatte del ano
1872 päginas 377 y Siguientes y
„Periödico Oficial de la Repüblica
del Salvador“ del and 1871 nu=
mero 72, dueden vigentes durante
diez alos desde el dia del cange
de las ratificaciones de la presente
convencion.
Si dece meses äntes de due espire

ese törmino ni la una ni la otra
37



Frist durcheine ausdrücklicheErklärung
seineAbsichtankündigt,die Wirksam—
keit dieses Abkommensaufhören zu
lassen, so soll dasselbefür ein weiteres
Jahr in Kraft bleiben und so fort,
bis zum Ablaufe eines Jahres, nach—
dem die erwähnte amtliche Ankündi—
gung erfolgt seinwird.
Das gegenwärtigeAbkommen soll

ratifizirt und sollen die Ratifikations—
Urkunden sobald als möglich ausge=
tauschtwerden.
Zu UrkunddessenhabendieUnter=

zeichneten,der ihnen ertheiltenEr=
mächtigunggemäß, diesesAbkommen
vollzogenund ihre Siegel beigedrückt.

So geschehenzu San Salvador in
zwei Originalen in spanischerund
deutscherSprache am zwölftenJanuar
Eintausendachthundertundachtundachtzig.

. S) Werner von Bergen.

de las partes contratantes anuncia
Por una declaraciôn espresa su in=
tencion de hacer cesar los etectos
de la convenciôn, esta serä obliga=
toria Dor otro allo; V asi sucesiva=
mente hasta due pase un afd des=
pués de hecha la declaraciön oticial
äntes mencionada.
La presenteConwenciôn sera rati=

ficada y las ratificaciones se can=
gearän cuanto äntes.

En #&de lo cual los infrascritos
en conformidad con sus plenos po=
deres han firmado la presenteCon=
venciön y la han sellado con sus
sellos respectivos.
Hecho en San Salvador en dos

originales en el idioma Alemän #yV
Castellano, el dia doce de Enero
de mil ochocientos ochenta y ocho.

(L. S.) Manuel Delgado.

“
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Reichs-Gesetzblatt.
22.

Inhalt: Allerhöchster Erlaß, betreffenddie AufnahmeeinerAnleihe für ZweckedesReichs. S. 193.—
Bekanntmachung, betreffendden Beitritt von Tunis zum internationalen Vertrage zum Schutze
der unterseeischenTelegraphenkabel.S. 194.

(Nr. 1871.) AllerhöchsterErlaß, betreffenddieAufnahmeeinerAnleihe auf Grund derGesetze
vom 16. Februar 1882, 31. März 1885, 16.März 1886, 4. März 1889
und 27. März 1889. Vom 7. September1889.

A- Ihren Berichtvom 3. diesesMonats genehmigeIch, daß auf Grund des
Gesetzesvom 16. Februar 1882, betreffenddie Ausführung des Anschlussesder
freien und HansestadtHamburg an das deutscheZollgebiet (Reichs=Gesetzbl.
S. 39), einBetragvon4 000000Mark, aufGrunddesGesetzesvom31.März
1885, betreffenddenBeitrag desReichszu denKostendesAnschlussesder freien
HansestadtBremen an dasdeutscheJollgebiet(Reichs=Gesetzbl.S. 79), einBetrag
von 3 000000 Mark, auf Grund des Gesetzesvom 16. März 1886, betreffend
dieHerstellungdesNord=Ostsee=Kanals(Reichs=Gesetzbl.S. 58), einBetrag von
9 500000 Mark, auf Grund desGesetzesvom4. März 1889,betreffenddieAuf=
nahmeeinerAnleihefür ZweckederVerwaltungen desReichsheeres,derMarine und
derReichseisenbahnen(Reichs=Gesetzbl.S. 37), einBetrag von 61403342 Mürk
und aufGrund desGesetzesvom27. März 1889, betreffenddie Aufnahmeeiner
Anleihefür ZweckederVerwaltung desReichsheeres(Reichs=Gesetzbl.S. 45), ein
Betrag von 12487575Mark, zusammenalsoeinBetrag von 90 390 917Mark
durcheinenach denBestimmungendes Gesetzesvom 19. Juni 1868 (Bundes=
Gesetzbl.S. 339) zu verwaltendeAnleihebeschafftund zu diesemZweckein ent=
sprechenderBetrag von Schuldverschreibungen,und zwar über zweihundertMark,
fünfhundertMark, eintausendMark, zweitausendMark und fünftausendMark
ausgegebenwerde.

Die Anleiheist mit jährlichdreieinhalbvom Hundertam 2. Januar und
1. Juli zu verzinsen.

Die Tilgung des Schuldkapitalserfolgt in der Art, daß die durchden
Reichshaushalts=Etatdazu bestimmtenMittel zum Ankauf einer entsprechenden
AnzahlvonSchuldverschreibungenverwendetwerden.Dem ReichbleibtdasRecht
vorbehalten,die im Umlauf befindlichenSchuldverschreibungenzur Einlösung
ReichsGesetzbl.1889. 38

Ausgegebenzu Berlin den 13.September1889.
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gegenBaarzahlung desKapitalbetragesbinneneinergesetzlichfestzustellendenFrist
zu kündigen.Den InhabernderSchuldverschreibungenstehteinKündigungsrecht
gegendas Reichnichtzu.

Ich ermächtigeSie, hiernachdie weiterenAnordnungenzu treffenund die
Reichsschuldenverwaltungmit nähererAnweisungzu versehen.

DieserMein Erlaß ist durchdas Reichs-Gesetzblattzur öffentlichenKenntniß
zu bringen.

Dresden,den7. September1889.

Wilhelm.
In Vertretung des Reichskanzlers:

Freiherr von Maltzahn.
An den Reichskanzler.

(Nr. 1872.) Bekantmachung, betreffendden Beitritt von Tunis zum internationalenVer=
trage zum Schutzeder unterseeischenTelegraphenkabelvom 14.März 1884
(Reichs=Gesetzbl.1888 S. 151 ff.). Vom 6. September1889.

D. TunesischeRegierungist nacheinerMittheilungderFranzösischenRegierung
gemäß Artikel 14 des internationalenVertrages zum Schutzeder unterseeischen
Telegraphenkabelvom 14. März 1884 diesemVertrage beigetreten.

Berlin, den6. September1889.

Der Reichskanzler.
Im Auftrage:

Graf von Berchem.

Herausgegebenim Reichsamt des Innern

Berlin, gedrucktin derReichsdruckerei.
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Reichs-Gesetzblatt.
M 23.

Inhalt: Verordnung über die Inkraftsetzungdes Gesetzesvom 5. Mai 1886, betreffenddie Unfall- und
Krankenversicherungder in land= und forstwirthschaftlichenBetrieben beschäftigtenPersonen. S. 195.

(Nr. 1873.) Verordnung über die Inkraftsetzungdes Gesetzesvom 5. Mai 1886, betreffend
die Unfall- und Krankenversicherungder in land=und forstwirthschaftlichen
BetriebenbeschäftigtenPersonen. Vom 30. September1889.

Wir Wilhelm, vonGottesGnadenDeutscherKaiser,Koͤnig
von Preußen2c.

verordnenauf Grund des F. 143 Absatz2 des Gesetzes,betreffenddieUnfall=
undKrankenversicherungderin land=undforstwirthschaftlichenBetriebenbeschäftigten
Personen,vom 5. Mai 1886 (Reichs=Gesetztl.S. 132) im Namen desReichs,
nacherfolgterZustimmungdes Bundesraths, was folgt:

Das Gesetz,betreffenddie Unfall= und Krankenversicherungder in land=
und forstwirthschaftlichenBetrieben beschäftigtenPersonen, vom 5. Mai 1886
(Reichs=Gesetzbl.S. 132) tritt mit dem 1. Oktober1889 für das Herzogthum
Sachsen=Meiningenseinemvollen Umfangenach in Kraft.

UrkundlichunterUnsererHöchsteigenhändigenUnterschriftund beigedrucktem
KaiserlichenInsiegel.

GegebenNeuesPalais, den30. September1889.

(L. S.) Wilhelm.
von Boetticher.

Herausgegebenim Reichsamtdes Innern.

Berlin, gedrucktin derReichsdruckerei.

Reichs=Gesetzbl.1889. 39

Ausgegebenzu Berlin den 1. Oktober 1889.
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Reichs-Gesetzblatt.
MÆ24.

Inhalt: Verordnung,betreffenddieEinberufungdesReichstags.S. 107.

(Nr. 1874.) Verordnung,betreffenddieEinberufungdesReichstags. Vom 30.September1889.

Wir Wilhelm, vonGottesGnadenDeutscherKaiser,Koͤnig
von Preußen2c.

verordnenauf Grund des Artikels12 der Verfassung, im Namen des Reichs,
was folgt:

Der Reichstag wird berufen, am 22. OktoberdiesesJahres in Berlin
zusammenzutreten,und beauftragenWir denReichskanzlermit denzu diesem
ZwecknöthigenVorbereitungen.

Urkundlichunter UnsererHöchsteigenhändigenUnterschriftund beigedrucktem
KaiserlichenInsiegel. 6 «

GegebenNeuesPalais, den30. September1889.

(L. S.) Wilhelm
Fürst von Bismarck.

Herausgegebenim Reichsamtdes Innern.

Berlin, gedrucktin derReichsdruckerei.

Reichs=Gesetzbl.1889. 40

Ausgegebenzu Berlin den 1. Oktober1889.
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Neichs=Geittr itt
A 25.

Juhalt: Bekanntmachung, betreffendden Aufruf und die Einziehung der Einhundertmarknotender Bremer
Bank in Bremen. S. 199. — Bekanntmachung, betreffendden Antheil der Reichsbank an dem
Gesammtbetragedes steuerfreienungedecktenNotenumlaufs. S. 200.

(Nr. 1875.) Bekanntmachung,betreffendden Aufruf und die Einziehung der Einhundert=
marknoten der Bremer Bank in Bremen. Vom 25. Oktober 1889.

N dieBremerBank in Bremenauf dasRecht,Banknotenauszugeben,
vom 1. Oktoberd. J. an verzichtethat, hat der Bundesrath auf Grund des
§. 6 desBankgesetzesvom14. * 1875 (Reichs=Gesetzbl.S. 177) denAufruf
und dieEinziehungdervon derBremerBank in Bremenunterdem1.Juli 1872
ausgegebenenEinhundertmarknotenmit folgendenMaßgaben angeordnet:

1. Der Aufruf istim laufendenJahre, undzwarin angemessenenZwischen=
räumen, zweimalund im Laufe derJahre 1890 und 1891 mindestens
je zweimalbekanntzu machen

im DeutschenReichsanzeiger,
in derBerliner Börsenzeitung,
in derWeserzeitung.

2. Die aufgerufenenNoten könnenvomTage der erstenBekanntmachung
bis zum31.Dezember1889 beiderKassederBremerBank in Bremen
und bei der DeutschenBank in Berlin gegenBaargeld umgetauscht
werden.

3. Nachdem31.Dezember1889 hörendiemit derFirma der Bremer
Bank umlaufendenNoten auf, Jahlungsmittelzu sein; dieselbenbe=
halten jedoch die Kraft einfacherSchuldscheine und werden als solche
bei der Kasse der Bremer Bank in Bremen bis zum Ablauf des
Jahres 1891 eingelöstwerden.

4. Die bis zum Ablauf der letztbezeichnetenFrist nicht zur Einlösung ge=
langtenBanknotensind auchals einfacheSchuldscheinepräkludirt.

Berlin, den25. Oktober1889.

Der Reichskanzler.
In Vertretung:

von Boetticher.
— —

Reichs·Gesehbl.1889. 41

Ausaegebenzu Berlin den 29. Oktober1889.



·—"—«200——

(Nr. 1876.) Bekanntmachung,betreffenddenAntheil derReichsbankan demGesammtbetrage
dessteuerfreienungedecktenNotenumlaufs. Vom 25.Oktober1889.

N die Bremer Bank in Bremen auf das Recht zur Ausgabe von
Banknotenvom 1.Oktoberd. J. ab verzichtethat, ist der dieserBank nach
Ziffer 33 der Anlage zu §. 9 des Bankgesetzesvom 14. März 1875(Reichs=
Gesetzbl.S. 177) zustehendeAntheil an dem Gesammtbetragedes steuerfreien
ungedecktenNotenumlaufeit:t: 4500000Mark
nach§. 9 Absatz2 desBankgesetzesdemAntheil derReichs=
bank zugewachsen.Dieser Antheil hat sichsonachvon dem
in derBekanntmachungvom 16. Juli d. J. (Reichs=Gesetzbl.
S. 170) nachgewiesenenBetrage dddn. 282085000.
auf.............. ............................... 286585000Mark
erhöht. «

Berlin, den 25. Oktober1889.

Der Reichskanzler.

In Vertretung:

von Boetticher.

Herausgegebenim Reichsamt des Innern.

Berlin, gedrucktin derReichsdruckerei.

——

*4
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Reichs-Gesetzblatt.
1½26.

Inhalt: Geses, betreffenddieAbänderungdesBankgesetzesvom14.März 1875. S. 201.

(Nr. 1877.) Gesetz,betreffenddie AbänderungdesBankgesetzesvom 14.März 1875. Vom
18.Dezember1889. ·

Wir Wilhelm,vonGottesGnadenDeutscherKaiser,Koͤnig
von Preußen2c.

verordnenim Namen des Reichs, nach erfolgter Zustimmung des Bundesraths
und desReichstags,was folgt:

Artikel 1.

Der g.24 desBankgesetzesvom14. März 1875 (Reichs=Gesetzbl.S. 177)
wird durchfolgendeBestimmung ersetzt

Aus dem beim Jahresabschlussesich ergebendenReingewinn der
Reichsbankwird: «

1. zunächstden Antheilseignerneine ordentlicheDividende von drei
und einhalbProzent des Grundkapitalsberechnet,sodann

2. von dem Mehrbetrageeine Quote von zwanzigProzent dem
Reservefondszugeschrieben,solangederselbenicht ein Viertel des
Grundkapitalsbeträgt,

5. der alsdann verbleibendeUeberrestzur Hälfte an die Antheilseigner
und zur Hälfte an die Reichskassegezahlt,soweitdie Gesammt=
dividendeder Antheilseigner nicht sechsProzent übersteigt. Von
dem weiter verbleibendenReste erhalten die Antheilseigner ein
Viertel, die Reichskassedrei Viertel.

Erreichtder Reingewinnnicht volle drei und einhalbProzent des
Grundkapitals, so ist das Fehlende aus dem Reservefondszu ergänzen.

Das bei Begebungvon Antheilsscheinender Reichsbanketwa zu
gewinnendeAusgeldfließt demReservefondszu.

Reichs-Gesehbl.1889. 42

Ausgegebenzu Berlin den20. Dezember1889.
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Dividendenrückständeverjährenbinnenvier Jahren, von demTage
ihrerFälligkeitan gerechnet,zumVortheilderBank.

Artikel 2.
DiesesGesetztritt am 1. Januar 1891 in Kraft.
Urkundlichunter UnsererHöchsteigenhändigenUnterschriftund beigedrucktem

KaiserlichenInsiegel.

GegebenNeuesPalais, den18.Dezember1889.

(L. S.) Wilhelm.
von Boetticher.

Herausgegebenim Reichsamt des Innern.

Berlin, gedrucktin derReichsdruckerei.



Déclaration.
Les soussignés,à ce duementauto=
risés, sont convenusd’apporter l'ad-
jonction suivante, comme3 alinda
àaParticle 3 de la Convention phyl-
loxGrique internationale:

b„Dansces transactions entre
les Etats contractants, Tattesta=
tion de T’autorité compétente
du pays T’origine, prévue à
Talinéa2, ne serapas nécessaire
Forsqui! Fagit d’envois de
plantes provenant d’un éta=
blissement porté dans les listes
publiées en exécution de Tar=
ticle 9, chiffre 6, de la Con=
vention.“

Ainsi fait à Berne, le 15 Avril
1889.

O. von Bülow.
Seiller.
J. Jooris.
Cte. de Diesbach.
A. Peirolerie.
M. W. van Wickevoort-

Crommelin.
V. von Ernst.
Droz.

Reichs=Gesebl.1889.

Vom 15. April 1889.

(Uebersetzung.)

Deklaration.
Die Unterzeichneten,hierzugehörigbe—
vollmächtigt,sindübereingekommen,dem
Artikel 3 der internationalenReblaus=
KonventionfolgendenZusatzals Absatz3
hinzuzufügen:

In dem Verkehr zwischenden
Vertragsstaatenbedarfes der im
Absatz2 vorgesehenenBescheinigung
der zuständigenBehörde des Ur=
sprungslandeshinsichtlichderjenigen
Planzensendungennicht,welcheaus
einerin die nachArtikel9 Ziffer6
derKonventionveröffentlichtenVer=
zeichnisseaufgenommenenAnlage
stammen.

So geschehenzuBern, den15.April
1889.

43



Procès-verbalde signature.

Les soussignés réunis pour signer
la déclaration en date de ce jour
complétant Tarticle 3 de la Conwen=
tion phylloxérique internationale.
Prennent acte de Tadhésion donné
par Gerit aux mains du Conseil 16é=
déral suisse par le gouvernement
du Luxembourg, en date du 10 mars
1888, et par le gouvernement de
Serbie, en date du 12 décembre
1888, à la dite déeclaration.
IIs prient le Conseil fédéral suisse

de vouloir bien senquérir aupres
des gouvernements faisant partie de
la Convention, de T’époqueou la
déclaration pourra devenir exécu=
toire sur leurs territoires respectifs.
et de leur notifier ensuite la date
à Partir de laquelle elle déploiera
ses effets dans tous les Etats con=
tractants.

Berne, le 15 Ayril 1889.

O. von Bülow.
Seiller.

J#hörist
Cte. de Diesbach.
A. Peiroleri.
M. W. van Wickevoort-

Crommelin.
V. von Ernst.
Droz.

3 *„

Uollziehungs-Protokoll.
Dee Unterzeichneten,welchezusammen=
getretensind, um dieZusatz=Deklaration
zuArtikel3 derinternationalenReblaus=
Konventionvom heutigenTage zuvoll=
ziehen,nehmenKenntnißdavon,daß
die Regierung von Lurxemburgunter
dem10. März 1888 unddieRegierung
von Serbien unter dem12. Dezember
1888 ihren Beitritt zu dieserDekla=
ration schriftlichzuHändendesSchweize=
rischenBundesrathskundgegebenhaben.
Sie ersuchenden Schweizerischen

Bundesrath, sichbei denan der Kon=
vention betheiligtenRegierungenüber
den Zeitpunktunterrichtenzu wollen,
zu dem die Deklaration in den ver=
schiedenenStaaten zur Ausführungge=
langen kann, und ihnen demnächstmit=
zutheilen,von welchemTage an sie in
allen Vertragsstaatenin Wirksamkeit
tretenwird.
Bern, den 15. April 1889.

1. Januar 1890 in Wirksamkeit.
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Antheilsscheine der Reichsbank,Begebungderselben
(G.v. 18.Dez.Art.1)201.

Anzeigen derArbeitgeberbezüglichderInvaliditäts-und
Ultersversicherung(G.v.22.Juni§s.142,144)139.

Apotheken, Befreiungder in denselbenbeschäftigtenGe=
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Beglaubigung der Anmeldungenzum⅜rnosiesscheft
register(G.v. 1. Mai— ###it##
5. 8) 152.

Behörden, zuständige,zurAusführungdes Gensssenschafts·
gzesebes(G.v.1.Malr. 79,171)74.— desgl.des
GesetesäterdieInvalsdititsundDltesverscherung
(G.v.22.Juni8F.138,141)137
—# auchAufsichtsbehörden, V#e##waltanu

behörden, vorgesetzte Dienstbehörde.
Beisitzer derSchiedsgerichtefür dieInvaliditäts-und
Ultersversicherung(G.v. 22.Juni SS.54zu6,55zu 1,
58, 71 bis 74) 114.—

Beiträge für dieIwahditäts=undAltersrersicherung,
Bemessungderfelben.(G. v. 22. Juni H. 19bis24, 36,
75, 89,94, 156,159 160) 104.— Höhetersechen
(das. 96bis5 126.— Abrundung(daf.§.110)

132. — Entrichtungin Marken(das.S§.99 bis 111)
127.—Entrichtungder BeiträgevonSeeleuten(da.
136)13.— el vonBeiträgenanweibliche

Versicherte,welcheeineEhe eingehen(das.8 30, 95)
107.— desgl.an bieHinterbliebenenverstorbenerVer=
sicherker(das.Ss.31, 95) 108.——einziehung derBei=
trägevon den WÜ—Krankenkasseu. s. w. angehörigen
Versicherten(das.S. 112bis116)130.—Entrichtung
derBeiträgebeifreiwilligerFortsetzungdesVersicherungs=
verhältnisses(das#. 117bis119)132.—besgl.im
Selbstversicherungsverhältniß(das.88.120, 121) 133.
—StrreitigkeitenüberdieHöheer zugahlendenVel
träge (das.Ss.122bis125)133.—
derBeiträge(das.§. 137)137. "

A=



Beitragsjahre bei der Invaliden=und Altersrente
(O.v.22.Juni§r.16,17,20, 31)157)103.
Beitragsmarken derVersicherungsanstaltenfür Irman
ditäts. und Altersversicherung(G. v. 22. Juni 8§.99
bis 103,108,109, 112,125,67) 127.—Jasat
marken bei freiwilliger Fortsetzungdes Versicherungs=
verhältnisses(das.SS.117bis121)132.—Zusatz=
marken vonPersonen im Selbstversicherungsverhältniß
(das. ös. 120, 121) 132. — Verkauf derMarken bei

denPostanstaltenu.s.w.(das.§§.99, 121)127.—
insbesondere bei denPostanstaltenu. s. w. in Bayern

nundWärttemberg(das.§.162Abs.3)144.—Bestra=
fung wegenNichtverwendungu. s.w. vonMarken(das.
§. 143 bis146, 148,150)139.— wegenVerwendung
nichtvorgeschriebenerMarken(das.zs 149, 150) 140.—

wegen Fälschungvon Marken (das. 88.154, 155) 141.

Beitragsperioden bei Festsetzungder Versicherungs=
beiträgezur Invaliditäts= und Altersversicherung(G. v.

22. Juni S§.20) 21, 96 bis98) 109.
Beitragswochen bei der Invaliden=und“Asersrente
(G.v.22.Juni9. 17,19,20,26,32,102,ios,
5# epf rs

Veitrittserklärung, von — zu einer *
nenGenossenschaft(G.v.1.Mai . 15,118, n 59.
(Bek.v.11.Juli §.26)158.

Bekanntmachungen, G#entlcheseitens.einer4
genenGenossenschaft(G.v. 1.Mai §. 6 Nr. 4, §. 12,
31,43 fl.,80,87,133)56.— seitensdesRegister=
gerichts(das.F.12,16,29,49,95,125,128,147,
165bis168)58.(Bek.v.11.Juli5#.3 bis5) 150.
, BekanntmachungenseitensderVersicherungsanstalten

für Inoaliditätsundltereverstcherung(G.v.22. Juni
§5.54 zu9 und10, §. 56, 97) 114. — Bekannt.
machungder * Behdrdenfür dieVarstherung
(as.. 138,72)137.

« OefentlicheBekanntniachungenderGerichte,Notate
und Gerichtsvollzieheriin Elsaß=othringen(G.v. 12.Juni

S.0 90.
VenachrichtigungdenEintragungen.indesGenosfenshafts.
register(G.v.1. Mai 8. 15, 70) 59.(Gel. v. 11. en

. 9, 26) 153.
Verechtigungsausweis e (deôGewährung,vonIn⸗
validen oderUltersrente“(6.v22. Juni 85 86,91) 123.

Vergban, Betrieb im W sh
(V. v.15.Ang.§.1)179., ,
Bergbehörde imIibnnrptafkenischenSchehgebieg.G. v.
15. Aug.SS.49bis 51,2bis 5, 9, 11,14,21,25,
28, 31, 34, 35, 40 bis 45, K bis 56) 188.

1889.—
Bergwerkseigenthum im SchutzgebietderMarschall=
JIrnseln(V. v. 22. Juni §.3) 145.— im südwestafrika=
nischenSchutzgebiet(V. v. 15.Ang.S.2) 179.

Vergwesen im sädwestafrikanischenSchutzgebiet(V. v.
— Aug.) 179. — Aufhebungder Verordnungvom
* März 1888 überdasBerzwesenunddieGewinnung
von Gold undEdelsteinendaselbst(das.V. 57) 190.

Berufsgenossenschaften, Erstattungder von denVer.
sicherungsanstaltenfürInvaliditäts=undAltersversicherung
« in FolgevonUnfällengewährtenInvalidenrente(G. v.
« 22 Juni g. 76) 121. — Leistungder Rechtshülfein
Sachen derInvaliditäts=,undAltersdersicherung(bas.
K5.141)138. «
Berufung in PrisensachenausMuleßder ainfuitnisce
Blokade (V. v. 15.Febr.68. 20 bis 25) 8.

Berufung gegenBescheideüber AblehnungvonAn.
prüchen auf Invaliden=oderAllersrente (G. v. 22.Juni
Zl. . 121. — desgl. von Ansyrüchenauf Erstattung
von Verscherungsbeiträgen(as. 8 95) 126. W

Vescheidauf AnträgewegenGewährungvon Invaliden.
oder Altersrente(G. v.22.Juni 8§.75, 77, 83, 87) 121.

— Ertheilungaus demGenossenschafts=
register und der Liste * Lantg en 2 v. 11. Juli

5S
Bescheinigungenüber dieDauer Krankheiten

Versicherter bei derInvaliditäts= undAltersversicherung
.(G. w.22. Juni 8§.6, 18, 103) 100.—über dieHöhe
derfestgestelltenNenten (das.§. 86) 123.— überent=

richtete Versicherungsbeiträge(das. 5.103, 1006)128.
Beschwerde gegenBeschlässedesGerichtsüberAuflösung
eingetragenerGenossenschaften(G. v. 1. Mai §. 78) 74.
—Sofortige Beschwerdebei Anfechtungder für voll=
streckbarerklärtenVorschußberechnung(das.S. 105) 80.

BeschwerdegegenEntscheidungenderBergbehördeim
südwestafrikanischenSchutzgehiet(V.v.15.Aug.S.50)188.

BeschwerdewegenabgelehnterBefreiung von der
Verpflichtungzur Invaliditäts=undAltersversicherung
(G. v. 22. Juni §. 4) 99. — BeschwerdewegenNicht.

NgenuehmigungdesStatutsderVersicherungsanstaltendurch
das Reichs Versicherungsamt(das. S. 56) 115.— desgl.
gegen Entscheidungenauf StreitigkeitenzwischenVer=
sicherungsanstaltenund Arbeitgebern(das.S. 122) 133.
desgl. gegendie Auferlegungvon Kosten(das.S. 128)

135. — gegenStrafverfügungen der Vorständeder
Versicherungsanstaltenund der “ 9—
5. 145)139 s..» -’

. auch Rekurs. « -«s«



Besteuerung desBranntweins,Aufhebungder85.Hu.
25 desGesetzesdarüber vom 24. Juni 1887 (G. v.
7. April) 49. «,,.

Bestrafung, s.— —— —

Betriebsbeamte, Invaliditäts= und ulterwesschenun
derselben(G. v. 22. JnniF. 1 zu Krr 22zu 1) 97.—
auchVersicherte undBetriebsleiter. «

Betriebsfonds der Postverwaltungenzu Jahlungen für
die Invaliditäts=und (J (G.v.42. Inni
&092)125.

Betriebsgeheimnisse, Offenbaren* der.
selbenvonOrganenderVerstcherungsanstaltenfür In=
validitätsundUlterzwersicherungG.#.22.Jaiism152,

6153) 111

BetwiebskrankenkasfenVerbäitnißzudenVerßhetungs.
anstalten für Invaliditäts=,undUltersversicherung(G. v.
#22.Juni §§.135, 75, 112 bis 114) 137.— Lohn=
klasseen ihrerMitglieder bei derInvaliditäts und Alters=
»versicherung(das.88.22, 27) 105. — Wahl von Ver=
treternin den Ausschuß* —— (das.
5. 48)112. .
Vetriebsleiter, Bestrafingwegen— —
gegen das Gesetzüber die Invaliditäts= und Alters=
versicherung (G. v. 22. Juni S§. 143, 144, 147 bis
149) 139. — Wählbarkeitderselbenzu Vertretern der

Arbeitgeber in denLachse der—
(das.8§.50, 60) 113. sone.

Vetriebsnnternehmer, eschernsgsgricht *t=der
Invaliditäts= und Altersversicherung(G. v. 22. Juni
8 2) 110) 98.— BerechtigungzurSelbstversicherung
(das.. 8, 118)100.—OssenbarenoderNachahmen
ihrer BetriebsgeheimnissedurchOrganedere

n (das.§S.152,E 111. «
auch Arbettgeber -

Vevollmächtigte eineringettaenenGendsenschaft(6.v.
I1.Mai 88.40, 37) 65.— Ausübung“desStimmrechts
in derHenereluersammlungdurch imupe: (das.
§. 41,,75)65.
Bevormundete iesne, Verithrung.gegenbeeselken
als Genossen(G. v. 1. Mai §.117) 83. — s. auch
handlungsunfähige Genossen. 2 4%

— derVersicherungsanstaltenfür Invaliditäts=*
Altersversicherung(G.v.22.Junis§.41,56, 63,70)
111.— BezirkedergemeinsamenVetstczermsänstlten,
(das.S. 64) 117.— — — der #as
zz. 66, 67) 118. «·.

. s«cskk,

1889. 5
Bilanz einereingetragenenGenossenschaft(G. v. 1.Mai
7 3,N.1 4% St,92, . 11"
135557. ,.,

Binnenschiffahrt, Invaliditäts=* —
der in derselbenbeschäftigtenPersonen (G. v. 22.Juni
5. 1 u 3) 97. — J. auch — — «

Brauutivcny AbänderungbesGesetzesüberBesteuerung
desselbenvom 24.Juni 1887(G. v Apeil) 49.

— Anleihezu dengostenbeitragendesReichsfür
denLollanschlußvon Bremen(A. E. v. 7. Sept.) 193.
— Aufruf und EinziehungderEinhundertmarknotender
Bremer Bank in Bremen(Bek. v. 25. Okt.) 199.

Bücher einereingetragenenGenossenschaft(G.v. 1.Mai
. 31, 36, 61) 63. — Verwahrung nachWästssung
der ii' Cas. 90) 77.8) u

Bürgschaft vonVorstandemitgliederneineräeinetragenen
Genossenschaft(G. v. 1. Mai S. 37) 65.

Bundesrath, Erlaß von Ausführungsbestimmungenzum
Gesetzüber dieErwerbs=undWirthschaftsgenossenschaften.
(G. v. 1.Mai §F.171) 93. — Verleihungdes Rechts

an Genosstenschaftsverbändezur ——/ von Revisoren
(das.S.55) 69.
Beschlässe desselben die nelschero
für die Invaliditäts=und Ultersversichekunge(G. v.
22. Juni K. 2, 3, 5 bis8) 98. — über Jahlung
der Irwallen= und Altersrente an Ausländer im
Grenzbezirk(das. §.34 Nr. 4) 109. — Genehmigung
zur ErrichtungderVersicherungsanstaltenii S. 42,
43) *rê — zur Veränderungihrer Bezirke(bes. §. 66)
118. — zur ErrichtunggemeinsamerVersicherungs=
anstalten für mehrereBundesstaaten(das.S§. 64, 67,
129) 117. — Beschwerde an den Bundesrath wegen
versagterGenehmigungdes Statuts derVersicherungs.
arstalten(das.S.56)115.—Geschäftsanweisungenfür
die zubestellendenStaatskommissarien(das.§.63) 117.—
Bestimmungenüber Einrichtungu. s. w. derQuittungs.
kartenfür dieVersicherungsbeiträge(das.S§s.101, 107)
128.— überEntwerthungderMarkenzurEntrichtung
der Beiträge (das.§. 109) 130. — über Zusatzmarken
(das.S. 121) 133.—über besondereErhebungderBei=

träge (das.88. 110, 111) 130. — ZJustimmungzur
KaiserlichenVerordnung über das Verfahren vor den
Schiedsgerichten(das. §. 74) 120. — desgl. überVer=
fahrenund GeschäftsgangbeimReichs.Versicherungsamt
(das.ö. 133)136.—desgl. überdas Inkrafttretendes
Gesehes(das.. 162)144. ...

«



Vurvbesstanten,MatrikalarbeittügezumNeichshaushalt
für 1889/90(Aul.f.G.v.4.März)33. (Anl.3.G.
v. 27. März) 44.
, Versicherungspflichtder in BetriebenderVandes=
staatenbeschäftigtenPersonenhinsichtlichderInvaliditäts=
undAltersversicherung(G.v. 22.Juni S#F.4, 5) 98.—
Errichtung vonVerscherungsanstalten.für Invaliditäts=
undultersoersicherungfür dasGebieteinesodermehrerer
Di ln (kas.Ss.41, 43 bis 45, 47, 64,
67, 93) 110.

7 auch **

-5 E. #

Eivilprozeszordnung, Anwendungvon Bestimmangen
derfelbenauf das Konkursverfahrengegeneingetragene
Genossenschaften(G. v. 1.Mat s. 102) 105) 79. —
desgl. auf die vom Gericht bestelltenNevisoren von
Genossenschafken(das.§.60) 70.

D.
Danchskessel,AbänterungderpoktzeilichenSieittze
überAnlegungderselben(Bek.v.27.Jull) 173.

Darlehne, Gewährung seitens einer eingetragenenGe=
nossenschaft(G. v. 1. Mai S§. 8, 47 Nr. 2, K. 157) 57.

Deklaration vom 19. Maei 1831 zum Genossenschafts=
8 vom4. Juli 1868, Aufhebangderselben(G. v.
1.Nai F.153)0.

DeklarationzurinternationalenNeblaus.Konvention
(Ockl.v.15.April)203.

Diensthoten,Iwvaliditäts=undAltersversicherungder=
selben(G.v. 22.Juni §. 1 zu 1) 97. —insbes. weib=
licherOienstboten(das.. * 31,,95)107.—s. auch
Versicherte.

Dingliche Rechte an Eumdstücken,s Grundstuckr.
DIWUMW(QP18DFArt.l)-201
— Verjährung von Dividendenrückständenzum Vortheil

der Bauk(das. Art. 1) 202.

Tolmetscher, Juziehungzu notariellenVerhandlungenin
Elsaß=Lothringen(G. v. 12.Juni §.4) 95.

E.
Edekiekalle und Edelsteine, Gewinnungim füdwest=
afrikanischenSchuzgebiet(V. v. 15.Aug.Is. 12bis35,
4 6|W6 — BegiunundUnterbrechungdesBetriebes
(das.S. 26 bis 29) 184.

Ehren uukesbeiderInvaliditäts,undAltersversicherung
(G. v. 22. Juni §§.58, 60) 116.

1889.
Ehrenrechte, bürgerliche,Ausschließungauseinerein=
getragenenGenossenschaftwegenVerlustesPsets (G.v.
1.Mai §. 66) 71.

Eigenthum, s.Grundstücke.

Eirnfuhr von Pstanzenund sonstigenGegenskändenbes
GartenbauesübergewisseJollämter(Bek.v. 19.April) 54.

VerbokderEinfuhrvon Schweinenaus in
undOesterreich-Ungarn(V.v.14.Jalh140.

EingeboreneaimSchutgebietderMarschall=Juseln,Grund=
stückederselben(V. v. 22. Juni 88.4 bis 7, 9 146.

EingetrageneGenossenschaften,GesehtüberdieEr.
werbs, und Wirthschaftsgenossenschaften(v. 1. Mai) 55.
— Aufhebung des Genossenschaftsgesetzesvom 4. Juli
1868 und der Deklaration dazu vom 19.Mei 1871
(das.§.153) 90. — Anwendungdes Gesetzesrom
1.Mai 1889 auf die in GemähheitdesGesetzesvom
4. Juli 1868eingetragenenGenossenschaften(bas.5§.154
bis 170) 90.

ErrichtungeinereingetragenenGenossenschaftG#v.
1.Mai §§.1 bis 13) 55. — ErwerbderRechteeiner
solchen(das.S§. 1, 13, 148) 55. — Genossenschaften
mit unbeschränkterFofimicht (das.35.2, 112bis 119,
155) 56. — mit unbeschränkterNachschußpflicht(das.
5S2, 120bis124)56.— mit K
(das.9. 2, 125bis130) 6.
f MZUWML derGenossenschaftem— berGe⸗
nossen(G. v. 1. Mai §§. 17 bis 23) 60. —Die Ge=
nossenschaftengeltenals Kaufmann(das.S. 17) 60.—
VertretungderselbendurchdenVorstand(das.8824
bis27, 29)61.—durchdenAussichtsrath(das.588.37,
49) 65. — durchanderePersonen(das.8§.37, 40), 65.
— Generalversammlungder GenossenschaftenWas.
SS.41bis49, 61, 76,97,115,120, 138,143)
65. — Statut derselben(das.S§.5 bis 12, 18 bis 20,
66, 74, 76, 81, 89, 125 bis 128, 138, 156) 56.

— daf S. 14, 8 o , 170)59.
(Bek.v.11.Juli Ss.6, 20, 25)151.—Ausdehnung
desGeschäftsbetriebsauf Nichtgenossen(G. v. Mai
§. 8 Abs.1 Nr. 5, Abs. 2u. 3,F. 157)57. "

AuskäsunMKonkiersundWiWMm
getragenenGenessenschaft,s. Auflösung, Konkurs
und Liquidation. ·

JuwiderhandlungenderVorstandsmitgliederundder
Liquidatorengegendas Gesetzüber die Invaliditäts=
undAltersversicherung(G. v. 22. Juni §.150) 140.

s auch Genosse#schaftsverhinde:

Einlage, s.Geschäftsantheil.



Einrede derTheilungseitenseinesGenossen(G.v. 1.Mai
5K.116) 82.
Einschreibbriefe, Justellungenin Sachen2 Invalidi⸗
täts= und Altersversicherungmittelst Einschreibbriefs
(G. "v.22.Juni §.139) 18.c

Einspruch gegendie Vertheilungder Juvaliden=und
AltersrentenaufdieVersicherungsanstalten(G.v.22.Juni

Ss. 90, 160)124.— EinspruchgegenBescheinigungen
überentrichteteVersicherungsbeiträge(das.§.106)120.

s. auchWiderspruch.

Einzahlung, s.Geschäftsantheil.
Einziehung der EinhundertmarknotenderHannoverschen
Bankin Hamnnover(Bek.v. 16.Juli)169.— degl.
der Bremer Bank in Bremen(Bek. v. 25.Okt.) 199.

Einziehung LefälschterBeitragsmarkenzur Invaliditäts=
und Altersversicherung(G.v. 22.Juni F. 154)141.—

vdesgl. Stempel u. s.w. zur Fälschungvon Sieits
(Vdas.F. 155) 142.
Eisenbahnen, Abänderungdes §. 35 der =
Transport.Ordnungfür Eisenbahnenim Frichen(V. v.
290. Juli) 172. — desgl.derAnlage XI derMilitär=
Transport.OrdnungfürEisenbahnenimKriege(Bekv.
10.Aug.) 177.

Elsaß=Lothringen, Kontroledes Landeshauszhaltsfür
1888/89 durchdenRechnungshefdesDeutschen ns
(G. v. 18.Febr.)11.

Ausführungsbestimmungen,zumGesetzüberdieEin.
führung der Gewerbeordnungin Elsaß=Lothringen(Bek.
v. 4. März) 46. — Inkraftsetzungdes Gesetzesvom
5. Mai 1886überdieUnfall- und Krankenversicherung
land. und forstwirthschaftlicherArbeiterEian (V. v.
16. April) 51.
Eeschäftssprache der gFrichsucenLehtraen!inElsaß.
Lothringen(G. v. 12.Juni) 95.

Endurtheile des Prisengerichtsin Janzibar (V. v.
15.Febr.ös. 19, 20, 26) 8. —des Oberprisengerichts
inBerlin (das. 58.24 bis 26) 9.

Entdeckung vonMineralien,s. Fin en.
— —— des Prisengerichtsin Janzibar (V.
v. 15.Febr. . 12, 15, 19, 20)7.— desOber=
wsengerichtszuVerlin(das , „24 8.

EntscheidungenderSchiedsgeücchederVersicherungs=
anstaltenfür Invaliditäts-undAltersversicherung(G.v.
22. Jum §§.74, 77 bis 79, 85, 95, 140) 120. —
Anfechtungder Entscheidungen(das. §. 79 bis 85, 95)
122. — Entscheidungendes Reichs=Versicherungsamts
(dal.ös. 131 bis 133, 81) 135.— derLandes=Ver=
sicherungsämter(das.K134)136.

1889. 7

Entwerthen der Beitragsmarkenzur Invaliditäts=und
Altersversicherung(G.v.22. Jum §§.109, 117, 120)
130.— BestrafungwegenVerwendungbereitseinmal
entwertheterMarken(das.S. 154)141.

Erben einesGenossen(G. v. 1. Mai §§. 75, 119) 73.
(Vek.v. 11.Juli §.31) 161. — s. auch Hinter=
bliebene.

Erfatzmänner für die Mitglieder desAusschussesder
Versicherungsanstaltenfür Invaliditäts.= und Alters=
versicherung(G. v. 22. Juni §§.49, 57) 113.

Erwerbsgenossenschaften,s. eingetragene
nossenschaften.

Erwerbsunfähigkeit begründctdenAuspruchaufIn=
validenrente(G. v. 22. Jim S. d, 10, 12, 29, 36,
63, 76, 84, 156) 100. — Suzichung.“ Eswerts=
nsähigelt durchVorsatzoder bei Begehungeines Ver=
brechens(das&.11)101.— ErtziehungderNeute
beimAufhörenderErwerbsunfähigkeit(das.S.33)108.

Ge=

F.
Fabrikkrankenkassen,Verhältnißzu denVersicherungs=
anstaltenfür Invaliditäts= und Altersversicherung(G. v.
22.Juni§§.135,75,112bis114)137.— Lohn=
klassenihrerMitgliederbeiderInvaliditäts-undAlters=
versicherung(das.8§.22, 27) 105.— Unterstützungen

der KassenanInvaliden-undAltersrentenempfänger(das.
§. 36) 109. — Wahl von Vertretern in den Ausschuß
derVersicherungsanstalten(das.S. 48) 112.

Fälschung von Beitragsmarkenzur Invaliditäts=und
Ulierspersicherung(G.v.22.JumS.154,155)141.

Felder, Verleihungvon Bergwerksfeldernim südwest=
qaafrikanischenSchußgebiet(V. v.15.Aug.85.15 bis 25,
37 bis 44) 182.

Felle, GenehmigungderAnstaltenzumTrochnenundEin=
salzen ungegerbterThierfelle(Bek.v. 2. Janr.) 1.
Finden von Mineralien im sädwestafrikanischenSchutz=
gebiet(V.v. 15.Aug.§. 16bis18,32,37fl) 182.
— (..auchSchürfen.

Firma einereingetragenenGenossenschaft(G. v. 1. Mai
SK.3, 6, 12,135)56.(Bek.v. 11.Juli§s.6, 7
24)151.—Liguidationssirma(G.v.1.Mal§.89)75

Flurschäden durchTruppenübungen,Abschätzung96
Sachverständige(Anl. v.A. E. v. 28. Juli) 176.

Formular zurListederGenossen(Vet.v. 11.Joli §5.24
157.



Forstwirthschaft, z desGesehesvom5. Mat
1886 über die Unfall- und Krankenverstscherungder in
derselbenbeschäftigtenVersonenG.v. 6. April) 51.
(V. v. 30.Sept.)195.

Invaliditäts. und Altersversicherungder in der
Forstwirthschaft beschäftigtenPersonen (G. v. 22. Juni
§§5.13, 22 zu 1) 102.

Frankenwährung, UmlaufvonScheidemünzen“
in Württemberg(Bek.v. 26.Febr.) 28. öu—r

Frauen als MitgliedereingetragenerCirmosinsaften
(. v.1.MatK. 23,41)ö1.—f. uchweiblich
Dersonen.

Freiheitsstrafe, WegfallderInrallten. un Ulterzrente
währendder Verbüßungeiner solchen(G. v. 22. Juni
5. 34zu 3) 109. «

Freundschaftsvertrag mit dem FreistaateSaloador
vom 13. Juni 1870, Verlängerung(Konv.v. 12.Janr.
88.)191.

Friedens=Transport=Ordnung überMilitärtransporte
aufEisenbahnen,AbänderungdesS. 35 derselben(V. v.
29. Juli) 172. —

Gartenbau, Gestattungder Einfuhrvon Gegenständen
desselbenüber gewisseZollämter (Bek. v. 19. April) 54.

Gehühren des(Genossenschafts.)Eesisteugrbte * v.
1.MaiIs.151,170)89.

Gebührenfreiheit in Prisensachenaus Anlaß derost⸗
afrikanischenBlokade (V. v. 15. Febr. S. 32) 10. — in
Verhandlungenu. slw. bezüglichder En m
Altersversicherung(G.v. 22.Juni§. 140)138

GefängnißstrafegegenMitgliederdes—
des Aufsichtsrathsund die Liquidatoreneingetragener
Genossenschaften(G. v. 1.Mai Ss. 140bis 142) 87.—
wegenpflichtwidrigerAbstimmungin derGeneral.
versammlung(das.§.145)88.

Gefängnißstrafewegen— — *8
die Verordnung über das Bergwesen im südwestafrika=

nischen Schutzgebiet(V. v. 15. Aug. §§. 52, 53) 189.
GesängniHstrafewegen Zuwiderhandlungengegendas

Gesetz über die Invaliditäts= und Altersversicherung
. v.22. Juni 8§.149bis151,153,154)140.

Gehalt der zurInvaliditäts=undAlterzoersicherungver=
pflichtetenPersonen (G. v. 22. Juni88.1, 3, 9, 13,
23) 97. — Cehalt in Form von mhw (das.
Sr.3, 13)98.

1889.

Gehülfen, Invaliditäts- undAltersversicherungderselben
(G. v. 22. —— l zu * S v Ver=
sicherte. diach'

Geidstrafe gegenMitgliederdesVorstandesundAufsichts=
raths äeingetragenerGenessenschaften(G. v. 1. Mai

K. 140bis 145) 87. — desgl.gegendie Liquidatoren
berselben(baf.§&. 140bis142) 87. — gegendieMit.
gliedereinesRevisionsverbandes(das.§.144)88. —
desgl. wegenpflichtwidrigerAbstimmunginderGeneral·
versammlung(das. §. 145) 88. « -

GeldstrafewegenWwideihandlungmgegensdietsssz
ordnungüber dasBergwesen im südwestafrikanischen
Schutzgebiet(V.v.15.Aug.S§.52, 53)189.

Geldstrafe wegen Zuwiderhandlungengegendas
Gesetz* die Invaliditäts= und Altersversis
(. v.22. Juni 8§.18, 60, 73, 112, 126, 131, lär,
142) wunt—insbes. gegenArbeitgeber,welchedurch
Uebereinkunftoder mittels Arbeitsordnungendie Gesetzes=
bestimmungenzumNachtheilderVersichertenbeschränken
(das. §s. 147, 148, 150) 1.— wegenVerwendung
andererals der vorxgeschriebenenRurken,zur Entrichtung

der Versicherungsbeiträge(das.88.149, 150) 140. —
wegenFälschungvon Marken(das.§. 154, 155)141.
—wegen unzulässigerEintragungenin Zuittungskarten
(das.§.151)141.— wegenOffeabarungoderNach.
ahmungvon Vetriebsgeheimmissen,durchdieOrgant der
Versicherungsanstalten(das.§s.152,153)141.

s. auchOrdnungsstrafen.

Gemeindekrankenversicherung, Verhältnißzu S er
sicherungsanstaltenfür Invaliditäts=undAltersversicherung
(G. v. 22. Juni Is. 135, 48, 75, 112bis 114)137.

Gemeinden,VerpflichtungenhinsichtlichderInvaliditäts=
undAltersversicherung(G.W.22.Juni§.138)137.—
statutarischeBestimmungender Gemeindenüber dieGe=

weährungvon Invaliden oderAltersrentein Formvon
NMaturalleistungen(das.§. 13) 102. — Gewöhrungvon
UnterstützungenanInvaliden-undAltersrentenempfänger
(das.§.35)109.— BescheinigungenderGemeinde.

behörden über die Dauer der Krankheitvon Verlicherten
bei derInvaliditäts- undAltersversicherung(das.§.18)
103. — Einziehungvon —— . (das.
S. 112/113)100. ,-

Gemeinwohl, ceschchungbebselben — derAuf·
lösungeiner — Be 9 v. # =
K. 79)74. » -
Generalversammlungeineretngetragenen—
(G. v. 1. Mai ö. 41bis 48, 6Nr. 3, 24, 34, 61,76,
138,143)65.— Berufungvorselbencaas.9. 1 ua 44,

ni⸗



Generalversammlung (Forts.)
49) 66. —insbes. bei Eröffnung des Konkursverfahrens
(das. §. 97) 78. — im Falle der Ueberschuldungder
Genossenschaft(das. S§. 115, 120) 82. — Abstimmung
(das.§.8 Abs.1 Nr.4, . 41)57.— Ausübungdes
Stimmrechts durchBevollmächtigte (das.Ss. 41, 75) 65.
—Eintragung der Beschlüssein ein Protokollbuch (das.
§E45) 67. — Anfechtung der Beschlüssederselbendurch
Klage (das. S. 49) 67. — Strafen wegen pflichtwidriger
Abstimmung in derGeneralversammlung(das.S. 145) 88.

Generalversammlung eines Genossenschaftsverbandes
(G. v. 1. Mai §F.57) 69.

Genossen, MitgliedereinereingetragenenGenossenschaft
(G. v. 1. Mai §F. 18 bis 23) 60. (Bek. v. 11. Juli
§5§.24 ff.) 157.— Beitrittserklärungzu einereingetra=
genenGenossenschaft(G. v. 1. Mai S§. 15, 113, 121) 59.
(Bek. v. 11. Juli S. 26) 158. — Erwerb der Mitglied=
schaft(G. v. 1. Mai §. 15) 59. — Frauen als Genossen
(das. 8§. 23, 41) 61.

HaftpflichtderGenossen(G. v. 1. Mai §s. 23, 113,
116, 119, 121, 125 bis 135, 161 bis 163, 168) 61.
— Bestrafung(das.§. 145) 88.
Ansscheiden einzelner Genossen(G. v. 1. Mai
HK.63 bis 75, 114, 119, 122 bis 124, 139, 149, 162,
168) 70. (Bek. v. 11. Juli §§. 28 bis 32, 34) 159. —
insbesondereAusschließung eines Genossen(G. v. 1. Mai
§ 66 bis 72, 149, 159, 162, 168) 71.— Aufkündigung
seitensdes GläubigerseinesGenossen(das.5§.64, 67,
69 ff., 114, 168) 70. — Auseinandersetzungmit der
Genossenschaft(das. 8§. 71 bis 73) 72.

Genossenliste, s. Liste der Genossen.
Genossenschaften,AusübungdesStimmrechtsals Mit=
glieder einer eingetragenenGenossenschaft(G. v. 1. Mai
K. 41) 65.

s. aucheingetragene Genossenschaften.

Genossenschaftsregister,Führungdesselbenund An=
meldungen zu demselben(Bek.v. 11. Juli) 150. (G. v.
1. Mai §§. 147 bis 152, 171) 89. — Trennung vom
Handelsregister(Bek.v. 11. Juli Ss. 1, 2) 150.— An.
meldungen undEintragungen(das.s. 6 bis 9, 12 bis23)
151. (G. v. 1. Mai §§. 148, 10, 11, 14, 16, 28, 49,
76 ff., 95, 127, 155) 89. — Eintragung der Auf=
lösungeinerGenossenschaft(G. v. 1. Mai §s. 76 bis 80,

149) 74. — desgl. der Eröffnung des Konkursverfah=
rens (das.I#§.95, 149) 78. — Beglaubigungder An=
meldungen(das.§. 118) 89. (Bek.v. 11. Juli §§.7 ff.)
152.— Benachrichtigungder Betheiligtenvon denEin=
tragungen(Bek. v. 11.Juli §§. 9, 26) 153. (G. v.
Reichs=Gesetzbl.1889.

Genoffenschaftsregister,(Fortfl.)
1I.Mai §. 15, 70) 59.— Ertheilungvon Abschriften,
Auszägen,Bescheinigungen(Bek.v. 11.Juli §. 3) 150.
—Vernichtung der Registerakten(das.8§.23, 35) 157.

s. auchListe, Registergericht.
Genossenschaftsverbände eingetragenerGenossenschaften
(G. v. 1. Mai §. 52 bis 58) 68. — Generalversamm=
lung (das.§. 57) 69. — Bestrafungder Mitglieder des
Vorstandes(das.§. 144) 88.

Gericht, ErtheilungderErmächtigungzur Berufungder
Generalversammlungeiner eingetragenenGenossenschaft
(G. v. 1. Mai §. 43) 66. — Zuständigkeitder Gerichte
bei Rechtsstreitigkeitenin Betreff eingetragenerGenossen=
schaften(das.8§s.49, 105, 146) 67. — s. auchRe=
gistergericht.

Gerichtliches Verfahren in PrisensachenausAnlaßder
ostafrikanischenBlokade(V. v. 15. Febr.S§.12 bis 32) 7.

Gerichtsbehörden in ElsaßLothringen, Geschäftssprache
(G. v. 12. Juni) 95.

Gerichtsstand eineraufgelösteneingetragenenGenossen=
schaft(G. v. 1. Mai §. 85) 75.

Gesammtfeld, Vereinigungvon Feldern im südwest=
afrikanischenSchutzgebiet(V. v. 15. Aug. F. 29) 184.

Geschäftsantheil (Geschäftsguthaben)derMitglieder ein=
getragenerGenossenschaften(G. v. 1. Mai §§.7, 16, 19,
22, 71 ff., 89, 111, 120, 128 bis 132, 149, 163) 57.
(Bek.v. 11. Juli §. 27) 159.— Einzahlungenauf den
Geschäftsantheil(G. v. 1. Mai ös. 7, 19, 21 ff., 48,
89) 57. — AusschlußderAufrechnunggegengeschuldete
Einzahlungen (das. §. 22) 61. — Verzinsung der
Geschäftsguthaben(das. 5. 21) 61. — Uebertragung
(das. 8§8.74, 132) 73. (Bek.v. 11. Juli §. 28 Nr. 5,
8§.29 bis 32) 159. — Vertheilung von Gewinn und
Verlust derGenossenschaft(G. v. 1. Mai §§. 19, 20, 41,
46, 89, 114) 60.

Geschäftsanweisungen für die Staatskommissarebei
derInvaliditäts= undAltersversicherung(G. v. 22. Juni
§S.63) 117.

Geschäftsgang beimReichs=Versicherungsamthinsichtlich
der Invaliditäts= und Altersversicherung(G. v. 22. Juni
§. 133) 136. —desgl. bei den Landes=Versicherungs=
ämtern(das. §. 134) 137.

Geschäftsjahr einereingetragenenGenossenschaft(G. v.
1. Mai §. 8 Abs. 1 Nr. 3, §. 12 Abs.2 Nr. 6, §F.19,
31, I14, 133, 157) 57. (Bek.v. 11. Juli §. 31) 161.
—der Versicherungsanstaltenfür die Invaliditäts und
Altersversicherung(G. v. 22. Juni §F.130) 135.
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Geschäftssprache der gerichtlichenBehördenin Elsaß=
Lothringen(G. v. 12. Juni) 95.

Gesellen,Invaliditäts-undAltersversicherungderselben
(G. v. 22. Juni §F.1 zu 1) 97. — s. auchVersicherte.

Gewerbeordnung, AusführungsbestimmungenzumGesetz

v. 4. März) 46.
Abänderungdes§.16derselben(Bek.v.2.Janr.)1.

(Bek.v. 4. März) 46.
Gewerbetreibende, Invaliditäts undAltersversicherung
derselben(G.v. 22.Juni §s.2, 8, 110)98.— ..
auchArbeitgeber.

Gewerbliche Anlagen, AbänderungdesVerzeichnisses
derselben,welchebesondererGenehmigungbedürfen(Bek.
v. 2. Janr.) 1. — insbes.gewerblicheAnlagen in Elsaß=
Lothringen(Bek.v. 4. März) 46.

Gewerblicher Betrieb, Errichtungvon Vereinenzur
Beschaffungvon Gegenständendesselben(G. v. 1. Mai
§. 1 Nr. 3 u.6) 55.— . aucheingetrageneGe=
nossenschaften.

Gläubiger einereingetragenenGenossenschaft(G.v. 1.Mai
§55.88, 113, 136) 76. — Gläubigerausschußim Kon=
kursverfahrenüberdieGenossenschaft(das.58.96, 101)78.

s. auchKonkursgläubiger.
Grubenausschuß im säüdwestafrikanischenSchutzgebiet
(V. v. 15.Aug. ös.30, 31, 43) 184.

Grubengebiet,öffentliches,imsüdwestafrikanischenSchutz=
gebiet(V. v 15.Aug.S§.14, 30bis34, 44) 181.

GrundbuchbehördeimSchutzgebietderMarschall-Inseln
(V. v. 22. Juni §. 6 bis 8) 146.
Grundeigenthümer im südwestafrikanischenSchutzgebiet,
Verleihung von Bergwerksfeldernan denselben(V. v.
15. Aug. §#§.16 ff.) 182. — Verleihung einerAbbau=
berechtigung(das. §#§.33 bis 35) 185.

Grundkapital derReichsbank(G.v. 18.Dez.Art. 1)201.
Grundschuld, Vorschriftenbetreffsderselbenfür das
SchutzgebietderMarschall Inseln(V. v.22.Juni §.3) 145.

Grundstücke, Eigenthumserwerbund dinglicheBelastung
derGrundstückeim SchutzgebietderMarschall-Inseln (V.
v. 22. Juni) 145. — AuflassungderGrundstücke(das.
§. 2) 145.

Haftpflicht, eingetrageneGenossenshaftenmit unbeschränkter
Hastpflicht(G.v.1.Mai§S.2, 113bis119,155)56.
—desgl. mit unbeschränkterNachschußpflicht(das.88.2,

1889. · .

Haftpflicht,(Forts.)
120 bis 124) 156. —desgl. mit beschränktersestalch
(das.8§.2, 125 bis 136) 156. — HaftpflichtderGe=
nossenCaf. S§.23, 116, 119, 121, 125bis 135,
161 bis 163, 168) 61. —der Mitglieder desVorstandes
(das.8§. 32, 92, 136) 63. —der MitgliederdesAuf=
sichtsraths (das. 88. 39, 88, 136) 65. — der Liaui=
datoren einer eingetragenenGenossenschaft(das.8§.88,
136) 76.

Hafstungder Vorstands-u. s.w.Mitgliederder
Versicherungsanstaltenfür Invaliditäts= und Alters=
versicherung(G. v. 22. Juni §. 59) 116.

Hamburg, InkraftsetzungdesGesetzesvom5.Mai 1886.
über die Unfall- und Krankenversicherungland und
forstwirthschaftlicherArbeiter (V. v. 16. April) 51.
Anrleihe zu denKostenbeiträgendesReichsfür den

Uollanschlußvon Hamburg(A. E. v. 7.Sept.) 193.
Handelsgesellschaften als Genossen,Ausähung des
Stimmrechts (G. v. 1. Mai §. 41) 165. — Zuwider=
handlungender Liquidatorenvon Handelsgesellschaften
gegen das Gesetzüber die Invaliditäts= und Alters=
versicherung(G. v. 22. Juni §. 150) 140. ---—

Handelsgesetzbuch,AnwendungvonVorschriftendess
selben auf das Genossenschaftsregister(G. v. 1. Mai
55.147, 152) 89. (Bek.v. 11.Juli §.3) 130.

Handelsregister, getrennteFührungdesGenossenschafts=
registersvondemselben(Bek.v. 11.Juli Ss.1, 2)150.

Handelsvertrag mit demFreistaateSaloadorvom
13. Juni 1870, Weitergeltung desselben(Konv. v.
12. Janr. 88.) 191.

Handlungsbevollmächtigte einer eingetragenenGe=
nossenschaft(G. v. 1. Mai §. 40) 65. «

Handlungsgehülfenund-Lehrlinge,Jnvaliditä·tg-
und Altersversicherungderselben(G. v. 22. Juni §. 1
zu 2) 97. —s. auchVersicherte.

HandlungsunfähigeGenossen,AusübungdesStimm.
rechts(G. v. 1. Mai §F.41) 65. —5 auchMinder.
jährige.

HannoverscheBank in Hannover,EinziehungihrerEin.
hundertmarknoten(Bek.v. 16. Juli) 169.

Hausgewerbetreibende, Versicherungspflichthinsichtlich
derInvaliditäts- und Altersversicherung(G. v. 22. Juni
ö§.2, 110) 98. — Berechtigungzur Selbstversicherung
(das.. 8) 100. —s. auchArbeitgeber.

Heilverfahren nachden BestimmungendesKranten.
versicherungsgesetzes,Anwendungauf Versichertebei der
Iwwaliditätsversicherung(G.v. 22.JuniF.12)101



Herrenloses Land imSchutßgebietderMarschall.Inseln
(V. v.22.Juni§r.4bis7)1416.
Hinterbliebene vonVersichertenbei derInvaliditäts.
undAltersversicherung(G.v.22.Juni55.31,95)108.

— s. auchErben.
Hinterlegung derQuittungskartenübergezahlteInvali⸗
ditäts⸗undAltersversicherungsbeiträgebeidenHebestellen
(G. v. 22. Juni §. 115) 131.

Hilfskassen, BescheinigungenderselbenüberdieDauer
derKrankheitvon VersichertenbeiderInvaliditäts=-und
Altersversicherung(G. v. 22. Juni S. 18) 103.

J.
Jahresarbeitsverdienst der Versichertenbei der In=
validitäts=undAltersversicherung(G. v. 22. Juni d. 22,
§. 1 Nr. 2, 5. 159) 105.

Jahresrechnung einereingetragenenGenossenschaft(G. v.
I. Mai §s. 46, 36) 67. —desgl. der Versicherungs=
anstaltenfür Invaliditäts= und Altersversicherung(G. v.
22. Juni §.54 zu8),§.55 zu2, S.64 zu4, 8.130)114.
Innungen, ZuwiderhandlungenderVorstandsmitglieder
und der Liquidatorenvon Innungen gegendas Gesetz
über die Invaliditäts= und Altersversicherung(G. v.
22. Juni §. 150) 140. »

JnmgskrankenkassmVerhältnißzndenBersichewnggi
anstalten für die Invaliditäts=und Altersversicherung
(G. v. 22. Juni §F.135) 137. — Lohnklassenihrer Mit=

Felieder bei derInvaliditäts=undAltersversicherung(das.
S§.22, 27) 105.— Wahl von Vertreternin denAus=
schußder Versicherungsanstalten(das.§.48) 112.—
Prüfung derAnträgeauf Rentenbewilligung(das.§. 75)
120. — Einziehung derVersicherungsbeiträge(das.
SS.112 bis 114) 130.

Internationale Reblaus=Konvention, Deklaration
zu derselben(v. 15.April) 203.
Internationaler Vertrag zumSchußderunterseeischen
Telegraphenkabel,Beitritt vonTunis (Bek.v. 6. Sept.)
194.

Invalidenkassen, Befreiungbwr Mitglieder von der
Plicht zur Invaliditäts= und Altersversicherung(G. v.
22.Juni F.5, 6)99.

Invalidenrente, GewährungbeiErwerbsunfähigkeit(G.
v. 22. Juni g8.9 bis16) 100.— Gewährungin Form
vonNaturalleistungen(das.S.13)102.— Abfindung
deran AusländerzahlbarenRentenbeträge(das.S. 14)

1889. 11
Invalidenrente, (Forts.)
102.— Wartezeit(das.SS.15,16,32,117,156)
103. — Berechnungder Renten (das. 88.25 bis 30)
106. — Entziehungder Rente bei Veränderungder
Verhältnisse (das. 85. 32 bis 37) 108. — Vorrechte der
Renten (das.S. 40) 110. — Verfahren bei Feststellung
der Renten (das.S§. 75 bis 84) 120. — Berechtigungs=
ausweis (das. §. 86) 123. — Auszahlung durch die
Post (das.88. 91 bis 94) 125. — Vertheilung der
Renten (das.8§.88 bis 90, 92, 94) 124.

Invaliditäts= undAltersversicherung (G.v. 22.Juni)
97. — Umfangund GegenstandderVersicherung(das.
SK.1 bis40)97.—Organisation(das.5§.41bis69)
110.— Schiedsgerichte(das§§70bis74)119.—
Verfahren(das.88.75bis130)120.—Aufsicht(das.
S#S.131bis 134) 135. — Straf- und Uebergangs=
bestimmungen(das.8§. 135 bis 161) 137. —Inkraft=
tretendesGesetzes(das.S.162)144.

Juristische Personen, Verjährunggegendieselbenals
Mitglieder eingetragenerGenossenschaften(G.v.1. Mai
S. 117) 83.

K.
Kaiser, ErnennungderMitgliederdesOberprisengerichts
in Berlin und desKoaiserlichenKommissarsbei demselben
durchKaiserlicheOrder (V. v. 15. Febr. §. 5) 6. — Be=
stimmungdesKaisers überdenErlös von Prisen, welche
bei der ostafrikanischenBlokade aufgebrachtsind (das.
§. 27) 9.

Kaiserliche Kommissarien, Bestellungbei demPusen
gerichtin Zanzibar und demOberprisengerichtin Berlin
(V. v. 15.Febr.S§.4, 5, 9, 11, 15, 20, 21, 22,
24, 25, 28, 29) 5.

BefugnissedesKaiserlichenKommissarsfür das süd=
westafrikanischeSchutzgebiet(V. v. 15.Aug.ös. 30, 31,
47, 49, 50) 184.

s. auchReichskommissar.
Kaiserliche Marine, s.Marineverwaltung.
Kaiserliche Verordnung überdas Verfahrenvor den
Schiedsgerichtender Versicherungsanstaltenfür Invali=
ditäts=-und Altersversicherung(G. v. 22. Juni §. 74)
120. — desgl. über Wiederaufnahmedes Verfahrens
bei abgelehntenAnsprüchenauf Invaliden oderAlters=
rente (das.§. 82) 123. — KaiserlicheVerordnungüber
VerfahrenundGeschäftsgangbeidemReichs=Versicherungs=
amt (das.§. 133) 136. — desgl.über das Inkraft=
treten des Gesetzesüber die Invaliditäts= und Alters=
versicherung(das.S. 162) 144.

B=
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Kasseneinrichtungen,besondere,zurFürsorgefür die
in Reichs=und Staatsbetriebenu. s. w. beschäftigten
Personen, Befreiung der daran Betheiligten von der
Invaliditäts= und Altersversicherung(G. v. 22. Juni
S§.5, 6, 27) 99. — VerhältnißderKasseneinrichtungen
zu den Versicherungsanstaltenfür die Invaliditäts= und
Altersversicherung(das.8§.36, 48, 63, 69, 94, 141) 109.

Kinder, s. Hinterbliebene.
Knappschaftskassen, Verhältnißzu denVersicherungs=
anstaltenfür Invaliditäs- und Altersversicherung(G. v.
22. Juni §. 135) 137. — Lohnklassenihrer Mitglieder
bei der Invaliditäts= und Altersversicherung(G. v.
22. Juni §s. 22, 27) 105.— UnterstützungenderKassen
an Invaliden- und Altersrentenempfänger (das. §. 36)
109. — Wahl von Vertretern in den Ausschuß der
Versicherungsanstalten(das.S. 48) 112. — Drüfung
derAnträge auf Rentenbewilligung(das.S. 75) 120.—
Einziehung der Versicherungsbeiträge(das. S§. 112 bis
114) 130.

Kolonialgesellschaft, deutsche,für Südwestafrika(V. v.
15. Aug. S§.48, 54 bis 56) 188.

Kommunalbeamte, Invaliditäts-undAltersversicherung
derselben(G. v. 22. Juni S§.4, 34) 98.

Kommunalverbände, Errichtungvon Versicherungs=
anstaltenfür Invaliditäts= und Altersversicherung(G.
v. 22. Juni §§. 41, 44, 45, 47,48, 66, 67, 93,
129, 138) 110. — Verpflichtungder in Betriebender=
selben beschäftigtenPersonen zur Invaliditäts= und
Altersversicherung(das.88.4, 5) 98. — Statutarische
Bestimmungender Verbändeüber Gewährungvon In=
validen- oderAltersrentein Form von Naturalleistungen
(das.5. 13) 102. — desgl. über Einziehungvon Ver=
sicherungsbeiträgen(das.S§. 112, 113) 130.

Konkurs einer eingetragenenGenossenschaft,Verfahren
(G.v. 1.Mai §§.91 bis 111)77.—Einstellungdes
Verfahrens(das.§.109)81. (Bek.v. 11.Juli S. 22) 157.

Konkursgläubiger einer eingetragenenGenossenschaft
(G. v. 1. Mai SF. 93, 98, 103, 108, 109, 116 bis
119, 122, 135, 136)77. f

Konkursvrduuug,Aufhebungdergs1955is197ders
selbenund des Abs. 4 des §. 3 des Einführungsgesetzes
(G. v. 1. Mai §. 153) 90. — Anwendungvon Bestim=
mungender Konkursordnungauf das Konkursverfahren
gegeneingetrageneGenossenschaften(das.55.93, 96, 98,
99, 103, 107, 108, 116, 161) 77.

Konkursverwalter im Konkurseeiner eingetragenenGe=
nossenschaft(G. v. 1. Mai §§.99, 101 bis 104, 106
bis 108, 110, 123) 78.

1889

Konsumvereine, Errichtung als eingetrageneGenossen=
schaften(G. v. 1. Mai S. 1 Nr. 5) 55. — Regelmäßiger
Geschäftsverkehrderselben(das. §. 8 Abs. 4) 57.

Kontrole, Ausübungbei derInvaliditäts-undAlters=
versicherung(G. v. 22. Juni S§.126 bis 128) 134. —
Erstattungder Kosten der Kontrole durchdie Arbeit=
geber(das.§. 128) 135.

Korporationen, Ausübung des Stimmrechtsals Ge=
nossen(G. v. 1.Mai S. 41) 65. — s. auchjuristische
Personen.

Kosten des Konkursverfahrensgegen eine eingetragene
Genossenschaft(G. v. 1.Mai F. 93) 78.

Kosten des Verfahrens vor den Schiedsgerichten
für die Invaliditäts= und Altersversicherung(G. v.
22. Juni 8. 74) 120.

s. auchVerwaltungskosten.

Krankenkassen,VerhältnißzudenVersicherungsanstalten
für Invaliditäts= und Altersversicherung(G. v. 22. Juni
SF.12, 18, 22, 35, 135,141)101.— Wahl von
Vertretern in den Ausschuß der Versicherungsanstalten
(das. §. 48) 112. — Mitprüfung der Anträgeauf Be=
willigung einerInvaliden- oderAltersrente(das.§.75)
120. — Einziehungder Versicherungsbeiträgedurchdie
Krankenkassen(das. §S§s.112 bis 114) 130.

Krankenversicherung der in der Land und Forstwirth-
schaftbeschäftigtenVersonen, Inkraftsetzungdes Gesetzes
darübervom5.Mai 1886 in HamburgundElsaß.
Lothringen(V. v. 16.April) 51. — desgl. in Sachsen=
Meiningen (V. v. 30. Sept.) 195.

Krankenversicherungsgesetzvom15.Juni 1883, An=
wendungvon Bestimmungendesselbenauf die Invali=
ditäts=und Altersversicherung(G. v. 22. Juni SF. 4,
9, 12, 22) 98.

Krankheit, AnrechnungderDanervonKrankheitenals
Beitragszeitenbei der Invaliditäts- und Altersversiche=
rung (G. v. 22. Juni §§. 17, 18, 20, 28, 103, 158)
103.— Nichtberücksichtigungvon Krankheitenals Folge
von Verbrechen,Schlägereien,Raufhändelnu. s. w.
(das. S. 17) 103. — Bescheinigungenüber die Dauer
der Krankheiten(das.§#§.6, 18, 103, 106) 100.

Kredit, Gewährungan MitgliederdesVorstandeseiner
eingetragenenGenossenschaft(G. v. 1. Mai §F.37) 65.
— Gewährungan Genossen(das.S. 47 Nr. 2) 67.

Kreditvereine, Errichtung als eingetrageneGenossen=
schaften(G.v. 1.Mai §.1 Nr.1, §.8 Abs.2 u. 3)
55. — Ausschließungaus denselben(das.S. 66) 71.



Kriegs=Transport=Ordnung über Militärtransporte
auf Eisenbahnen,Abänderungder Anlage XI derselben
(Bek.v. 10.Aug.) 177.

L.
Landeshaushalt von Elsaß=Lothringenfür 1888/89,
Kontrole durchden Rechnungshof(G. v. 18. Febr.) 11.

Landesregierungen, Bestimmungenüber die Versiche=
rungsanstaltenfür Invaliditäts= und Altersversicherung
(G. v. 22. Juni S§. 41 bis 43, 47, 48, 64, 66, 67)
110. — Bestellungder Beamten des Vorstandesder
Anstalten(das.8§.47, 63) 112. —desgl. einesStaats=
kommissarsfür den Bezirk jeder Versicherungsanstalt
(das. I§s.63, 64 zu 4) 117.

s. auchBundesstaaten, Zentralbehörden.

Landes=Versicherungsämter, Aufsichtführungüber
dieInvaliditäts- und Altersversicherung(G. v. 22. Juni
S. 134,141)136.

Landwirthschaft, InkraftsetzungdesGesetzesvom5.Mai
1886 überdieUnfall- undKrankenversicherungderin der=
selbenbeschäftigtenPersonen(V. v. 16. April) 51. (V.
v. 30. Sept.) 195.

Errichtung von Vereinen zum Verkauf landwirth=
schaftlicherErzeugnisseund zur Beschaffungvon Gegen=
ständendeslandwirthschaftlichenBetriebes(G.v.1.Mai
§. 1 Nr. 3 u. 6) 55. — (. aucheingetragene Ge=
nossenschaften.

Jnvaliditäts= und Altersversicherungder in der
LandwirthschaftbeschäftigtenPersonen (G. v. 22. Juni
S##13, 22 zu 1) 102.

Lehrlinge, Invaliditäs- undAltersversicherungderselben
(G. v. 22. Juni F. 1 zu 1 u. 2) 97. — s. auchVer=
sicherte.

Letztwillige Verfügungen, Aufnahmein Elsaß=
Lothringen(G. v. 12. Juni 8. 5) 96.

Liquidation einer eingetragenenGenossenschaft(G. v.
1. Mai §§.81 bis 90) 75. — s. auchAuflösung.

Liquidatoren einereingetragenenGenossenschaft(G. v.
1.Mai §§.81 bis 84, 86 bis 88, 111, 136, 140 bis
142, 148 Abs. 3, 152, 158) 75. (Bek. v. 11. Juli
SS. 6, 19, 21 ff.) 15.

Zuwiderhandlungender Liquidatorenvon Handels=
gesellschaften,Innungen und Genossenschaftengegendas
Gesetzüber die Invaliditäts= und Altersversicherung(G.
v. 22. Juni F. 150) 140.

1889. 13

Liste der Genossen(G. v. 1.Mai §. 11 Abs.2 Nr. 2,
§. 12 Abs. 3, ö§. 15, 149, 164 bis 170) 58. (Bek.
v. 11. Juli §§. 3 bis 5, 8, 9, 24 bis 39) 150. —
Formular dazu (Bek. v. 11. Juli §. 3) 150. —
Unrichtige und unwirksameEintragungen(das. §. 33)
162. — Eintragung des Ausscheidenseines Genossen
(G. v. 1. Mai §s. 67 bis 70, 74, 75) 71. —desgl.

der UebertragungeinesGeschäftsguthabens(das.§. 132)
86. —desgl. der Betheiligungauf einenweiterenGe=
schäftsantheil(das. S§. 131, 149) 85. — Widerspruch
gegendie Liste (das.S§.165, 167 bis 170) 92. —
Ertheilung von Abschriften, Auszügen und Bescheini=
gungenaus der Liste (Bek. v. 11. Juli §. 3) 150.

s. auchGenossenschaftsregister.

Lohn der zur Invaliditäts- und Altersversficherungver=
pflichtetenPersonen (G. v. 22. Juni §§. 1, 3, 9, 13,
23, 156) 97. — Lohn in Form von Naturalleistungen
(das. §s. 3, 13) 98.

Lohnklassen zur Bemessungder Beiträgeund Renten
bei der Invaliditäts= und Altersversicherung(G. v.
22. Juni §s. 22 bis 24, 26 bis 28, 96, 99, 103,
109, 156, 159, 160) 105. — Lohnklassenbei frei=
williger Fortsetzungdes Versicherungsverhältnisses(das.
5. 117) 132. —desgl. beiSelbstversicherung(das.88.8,
120) 100. — Streitigkeiten über die anzunehmenden
Lohnklassen(das.S§.122, 127) 133.

Lootsen, VerpflichtungenbezüglichdesJusammenstoßens
von Schiffenauf See (V. v. 29. Juli) 171.

nalenReblaus-Konvention(Protokoll v. 15. April) 204.

M.
Magazinvereine, Errichtungals eingetrageneGenossen=
schaften(G. v. 1. Mai §. 1 Nr. 3) 55.

Marineverwaltung, Anleihefür dieselbe(G.v.4.März
S.1)37.(A.E.v.7.Sept.)193.

Trennung des Oberkommandosder Marine von
der Verwaltung derselben(A. E. v. 30. März) 47.

Marken, s. Beitragsmarken, Zusatzmarken.
Marschall=Inseln, Eigenthumserwerbund dingliche
Belastung der Grundstückeim Schutzgebietderselben
(V. v. 22. Juni) 145.

Matrikularbeiträge derBundesstaatenzumReichshaus.
haltfür 1889/90(Anl.z.G.v.4.Mär))33.(AUul.
v.C.v.27.Märh)44.



Militärdienst, AnrechnungderZeit militärischerOienst=
leistungenals Beitragszeitenbei der Invaliditäts=und
Altersversicherung(G. v. 22. Juni Ss. 17, 18, 103, 158)
103. — Uebernahmedes auf die Dauer desselbenent=
fallenden Antheils der Renten auf das Reich (das.
§.28) 107.

Militärgnt, BeförderungaufdenEisenbahnenimFrieden
(V. v. 29. Juli S. 1) 172. — desgl. im Kriege (Bek.
v.10.Aug.)177.

Militär=Transport=Ordnung für Eisenbahnenim
Frieden, Abänderungdes§. 35 derselben(V. v. 29. Juli)
172. — desgl. der AnlageXI der Kriegs=Transport=
Ordnung (Bek.v. 10. Aug.) 177.

Militärverwaltung, s. Reichsheer.
Minderjährige, Verjährunggegendieselbenals Ge=
nossen(G. v. 1. Mai §F.117) 83. — f. auchHand=
lungsunfähige.

Mineralien, Aufsuchungund Gewinnungim südwest.
afrikanischenSchutzgebiet(V. v. 15. Aug. S§.1, 3 bis
5, 52 bis 54) 179.

N.
Nachahmen von BetriebsgeheimnissenseitensderOrgane
der Versicherungsanstaltenfür die Invaliditäts= und
Altersversicherung (G. v. 22. Juni §F.153) 141.
Nachschußpflicht im Konkurseeiner eingetragenenGe=
nossenschaft(G.v.1.Mai§§.98,107ff, 122bis124,
135)78. — AufrechnunggegengeforderteNachschüsse
(das.S.98)78.

Nachtragsvertheilung im Konkurseeinereingetragenen
Genossenschaft(G. v. 1.Mai §S.108,123) 81.

Nachweisungen von Arbeitgebernbezüglichder Invali=
ditäts=undAltersversicherung(G.v.22.Juni§§.142,
144)139.

Naturalbezüge der Arbeiter, Anrechnungals Lohnbei
der Invaliditäts= und Altersversicherung(G. v. 22. Juni
§.3) 98. — Gewährungder Invaliden- und Alters=
rente in Form von Naturalleistungen(das.§. 13) 102.

Naturalleistungen für diebewaffneteMachtim Frieden,
Abänderung der Instruktion zur Ausführung derGesetze
darüber(A.C.v.28.Juli)175.

Nord=Ostsee=Kanal, Anleihezu denKostenbeiträgen
des Reichsfür die Herstellungdesselben(A. E. v.
. Sept.)193.

Notare in Elsaß=Lothringen,Geschäftssprachederselben
G. v.12.Juni§. 3bis7)95.

889.

O.
Oberkommando derMarine, Trennungvon derVer=
waltung der Marine (A. E. v. 30.März) 47.

Oberprisengericht in Berlin, Bestellung(V. v.
15. Febr. 8§.1, 3 bis 6) 5. — Verfahrenvor demselben
(das.8§.20bis32)8.

Oberste Reichsbehörde für dieMarine ist dases,
Marine=Amt (A. E. v. 30. März) 47.

Oeffentlichkeit desGenossenschaftsregistersundderListe
der Genossen(Bek.v. 11. Juli §. 3) 150.

Oesterreich=Ungarn,GestattungdesUmlaufssster.
reichischerScheidemünzeninnerhalbbrenßischerGrenz==
bezirke(Bek.v. 26. Febr.) 37.

Verbot der Einfuhr von SchweinenausOesterreich.
Ungarn und seinenHinterländern(V. v. 14. Juli) 145.

OffenbarenvonBetriebsgeheimnissenseitensderOrgane
der Versicherungsanstaltenfür die Invaliditäts, und
Ultersversicherung(G.v.22.JuniN.152)141.

Ordnungsstrafen gegenVorstandsmitgliederundLiqui=
datoren eingetragenerGenossenschaften(G. v. 1. Mai
SK.152,155,164)90. (Bek.v.11.Juli §.18)155.

OrdnungsstrafengegenArbeitgeberwegenJuwider.
handlungengegendasGesetzüberdieInvaliditäts-und
Ultersversicherung(G. v. 22. Juni Ss. 142, 143, 145)
139.—desgl. gegenBetriebsleiter(das.S.144)139.—.
gegen Personen im Selbstversicherungsverhältniß(das.
§.146)139.

Ortskrankenkassen, Verhältniß zu denVersicherungs.
anstaltenfür die Invaliditäts=und Altersversicherung
(G. v. 22. Juni §. 135) 137. — Lohnklassenihrer Mit=
glieder bei der Invaliditäts=und Altersversicherung
(das.8§.22,27) 105. — Wahl vonVertreternin den
AusschußderVersicherungsanstalten(das.S.48) 112.—
Prüfung derAnträge auf Rentenbewilligung(das.§.75)
120.—Einziehungder— — (das.§. 112
bis 114) 130.

Ortspolizeibehörden, Befugnissehinsichtlichwiderrechtlich
zurückbehaltenerQuittungskartenüber Beiträge zur In=
validitäts= und Altersversicherung(G. v. 22. Juni
§. 108) 129.

Ostafrika, SchutzderdeutschenInteressendaselbst(G.v.
2. Febr.) 3. — Berichtigunghierzu, s. S. 10.

Ausübung der Prisengerichtsbarkeitaus Anlaß der
ostafrikanischenBlokade (V. v. 15. Febr.) 5.



P.
Pension, Befreiungvon Empfängerneinersolchenvon
derVerpflichtungzur Invaliditäts=und Altersversicherung
.l(0. v. 22.Juni §.4) 99.

Personenvon der Mflicht zur Invaliditäts- undAlters=
versicherung(G. v. 22. Juni S§.5, 6) 99.

Personenvereine, AusübungdesStimmrechtsals Ge=
nossen(G. v. 1.Mai §.41) 65.

Pfändung derInvalidenundAltersrente6. v.22.Juni
S.40)110.

Pflanzen desGartenbaues,orhkettunderEinfuhrüber
gewisseZollämter(Bek.v. 19. April) 54.

Platten, ungesetzlicheAnfertigungvonPlatten zu Bei=
tragsmarkenfür die Invaliditäts=undAltersversicherung
(L. v. 22. Juni §. 155) 142. ,

Pleasant⸗Insel (SchutzgebietderMarschalInseln),Eigen.
thumserwerbdaselbst(V. v. 22. Juni §.6 Abf. 3) 146.

Postanstalten, AuszahlungderInvaliden-und Alters=
rente durch dieselben(G. v. 22. Juni §. 86, 91, 94)
123. — Verkauf der Marken zur EntrichtungderVer=

bei denPostanstaltenin Bayern undMürttemberg(das.
(. 162 Abs.3) 144.

Postverwaltungen, s. Zentral=Postbehörden.

Preußen (Königreich),Umlauf österreichischerScheide=
münzen innerhalb preußischerGrenzbezirke(Bek. v.
26.Pebr.)37.
Prisengericht inZanzibar, Vestelmg (V. v. 15.Febr.
Ss. 1, 2, 4) 5. — Verfahrenvor demselben(das.§§.7
bis20, 26bis 32) 6.

Prisengerichtsbarkeit, Ausübungaus Anlaß derost=
afrikanischenBlokade (V. v. 15. Febr.) 5.

PrivattransitlagerfürdiezumAbsatnachdemAus.
landebestimmtenWaaren (G. v. 18. April) 53.

Produktivgenossenschaften,Errichtungals eingetragene
Genossenschaften(G. v. 1. Mai §. 1 Nr. 4) 55.

Prokura, ErtheilungseitenseinereingetragenenGenossen=
schaft(G. v. 1.Mai §. 40) 65.

1889. 15

O.
Quittungskarten überVerwendungderBeitragsmarken
zur Invaliditäts- und Altersversicherung(G. v. 22. Juni
ISs.101 bis 115, 125 bis 127, 75, 87) 128. — Be=
strafungwegenVorenthaltungvon Quittungskarten(das.
SS. 148, 150) 140.— wegenunzulässigerEintragungen
und Vermerkein Quittungskarten(das.S. 151) 141.—
wegenwissentlicherVerwendungschoneinmalverwendeter
Markenin denKarten(das.S. 154) 141.

R.
Raufhändel als UrsachederKrankheitvon Versicherten
bei der Invaliditäts= und Altersversicherung(G. v.
22.JuniS.17)103.

Reblaus=Konvention, internationale,Deklarationzuder=
selben (v. 15. April) 203.

RechnungsabschlüssederVersicherungsanstaltenfürIn=
validitäts=und Altersversicherung,Veröffentlichung(G.
v. 22.Juni§.54zu9, §.130)114.

Rechnungsbüreau desReichs=Versicherungsamts,Ver=
theilung der gezahltenInvaliden- und Altersrentenauf
das Reich und die betheiligtenVersicherungsanstalten
(G.v. 22.Juni§. 87bis90,92, 94, 160)123.

Rechnungshof des DeutschenReichs,Kontroledes
Reichshaushaltsund des Landeshaushaltsvon Elsaß=
Lothringen für 1888/89, sowie der Rechnungender
Reichsbankfür 1888 (G. v. 18. Febr.) 11.

Rechtshülfe in Prisensachenaus Anlaß der ostafrika=
nischenBlokade (V. v. 15. Febr. §. 29) 10. — desgl.
in Sachen der Invaliditäts- und Altersversicherung(G.
v. 22. Juni §. 141) 138.

Rechtsmittel gegendie Entscheidungendes (Genossen=
schafts.)Registergerichts(G. v. 1. Mai §S. 150, 170)
89. —desgl. gegenEntscheidungenbei derInvaliditäts=
und Altersversicherung(G. v. 22. Juni S§.63, 77 bis
85) 117. — Frist für Seeleute zur Einlegung von
Rechtsmitteln(das. §. 136) 137.

s. auchAnfechtung, Berufung, Beschwerde,
Rekurs, Revision.

Registergericht, FührungdesGenossenschaftsregisters(G.
v. 1. Mai §S§.10, 56) 58. (Bek.v. 11. Juli §. 1, 10)

150. — Ermächtigungder Genossenzur Berufung der
Generalversammlung(G. v. 1. Mai §. 43) 66. — Be=
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Negistergericht,(Forts.)
stellungeinesRevisors durchdas Gericht(das.§. 59)
69. — desgl. von Liquidatoren(das. §. 81) 75. —
Registerführer(Bek.v. 11. Juli S§.10, 14) 153. —
Prüfung der Anmeldungen(das.Ss. 26 ff.) 158.

Reich (Deutsches),Konventionmit demFreistaateSal=
vador wegenVerlängerungdes Freundschafts-u. s.w.
Vertrages vom 13. Juni 1870 (v. 12. Janr. 88.) 191.

JuschüssedesReichszu denzu zahlendenInvali=
ditäts=und Altersrenten(G. v. 22. Juni Ss.5, 19,
25, 26, 89, 92, 94) 99. — Uebernahmeder auf die
Versichertenfür die Dauer militärischerDienstleistungen
entfallendenAntheile der Rente auf das Reich (das.
§§.28, 89) 107. — desgl. der Kostenfür die Her=
stellung von Zusatzmarkenzur Entrichtung der Versiche=
rungsbeiträge(das.S. 121) 133.

Pflicht der in Betriebendes Reichs beschäftigten
Personenzur Invaliditäts- und Altersversicherung(G.
v. 22. Juni Ss.4, 5) 99.

Reichsamt des Innern, JustellungderNachweisungen
über die demReich zur Last fallendenInvaliden- und
Altersrentenbeträge(G. v. 22. Juni §. 92) 125.

Reichsanleihen, s. Anleihen.

Reichsanzeiger, deutscher,Bekanntmachungenin Genossen=

(Bek.v. 11. Juli §. 5) 151. — desgl. der von den
Landes=-Zentralbehördenzu erlassendenErgänzungsbestim=
mungen zum Gesetzüber die Invaliditäts= und Alters=
versicherung(G. v. 22. Juni §F.138) 137. —desgl.
Bekanntmachungenüber Errichtung von Versicherungs=
anstalten(das.§. 56) 115.

Reichsbank,BesoldungsEtatdesDirektoriumsfür1889/90
(G. v. 4. März §. 2) 13. — Kontrole der Rechnungen
derReichsbankfür 1888 durch denRechnungshof(G. v.
18. Febr.) 11. v

Erhöhung ihres Antheils an dem Gesammtbetrage
dessteuerfreienungedecktenNotenumlaufs(Bek.v.16.Juli)
170. (Bek.v. 25. Okt.) 200.

VertheilungdesReingewinnsderReichsbank(G. v.
18.Dez. Art. 1) 201.

Reichs=Eisenbahnen, Auleihe für dieselben(G. v.
4. März §. 1) 37. (A. E. v. 7. Sept.) 193.

Reichsgericht, Zuständigkeitin Rechtsstreitigkeitender
eingetragenenGenossenschaften(G. v. 1. Mai §. 146) 89.

Reichshauptkasse,AusgabevonSchatzanweisungenzur
Verstärkungihres Betriebsfonds(G. v. 4. März §. 3) 14.

1889.

v. 4. März) 13. — Nachtrag zu demselben(G. v.
27.März) 39.

DeckungderKostenfür MaßregelnzumSchutzder
deutschenInteressenin Ostafrika(G. v. 2. Febr. S. 3) 3.

Kontrole desReichshaushaltsfür 1889/00 durch
den Rechnungshof(G. v. 18. Febr.) 11.

v. 4. März §. 1) 37. (G. v. 27.März §.1) 45. (A. E.
v. 7. Sept.) 193.

Abänderung der Instruktion zur Ausführung der
Gesetzevom 13.Febr. 1875 und 21. Juni 1887 über
die Naturalleistungen für die bewaffneteMacht im
Frieden(A. E. v. 28. Juli) 175.

der deutschenInteressen in Ostafrika (G. v. 2.Febr.
§. 3) 3. — desgl.zur AusgabevonSchatzanweisungen
zur VerstärkungdesBetriebsfondsderReichshauptkasse
(G. v. 4. März S§. 3, 4) 14. — desgl. zur Aufnahme
von Anleihenfür das Reichsheer(G. v. 4.März 8. 1)
37. (G. v. 27. März §. 1) 45. (A. C. v. 7. Sept.)
193. — für die Marine und die Reichseisenbahnen(G.
v. 4. März §. 1) 37. (A. E. v. 7. Sept.) 193. —
desgl.zu Anleihenzu den KostenbeiträgendesReichs
für den ZJollanschlußvon Hamburg und Bremen„sowie
für HerstellungdesNord · Ostsee⸗ Kanals (A. E. v.
7. Sept.) 193.

Geschäftsaufsichtu. s. w. des Reichskanzlersüber
das Prisengerichtin Zanzibarund dasOberprisengericht
in Berlin (V. v. 15. Febr. 88. 1, 4, 6, 32) 5.

Verwaltung der Marine unter Verantwortlichkeit
des Reichskanzlersvon demStaatssekretärdesReichs=
Marine=Amts (A. E. v. 30 März) 47.

Ermächtigungdesselbenzur Gestattungvon Aus=
nahmenvon demSchweineEinfuhrverbot gegenRuß=
land undOesterreich=Ungarn (V. v. 14. Juli §. 2) 149.

Erlaß allgemeinerAnweisungenfür die Berichte
über die Revisionender eingetragenenGenossenschaften
(G. v. 1.Mai F.62) 70.

Erlaß von Vorschriften über die Grundschuldund
das Bergwerkseigenthumim Schutzgebietder Marschall=
Inseln (V. v. 22. Juni §. 3) 145.— desgl.derAus=
führungsbestimmungenzur Verordnung über das Berg.
wesenim südwestafrikanischenSchutzgebiet(V. v. 15.Aug.
S. 57) 190.

Zustimmungdes Reichskanzlerszur Bestellungvon
Staatskommissarenfür die Invaliditäts=undAlters=
versicherung(G. v. 22. Juni 8. 63) 117.



Reichskasse, AusgabevonSstesnen durchdie=
selbe(G. v.4. März §.6) 14.
Antheil der Reichskassean demReingewinn der

NReichsbank(G. v 18.Dez. Art. 1) 201. ·

Neichskommiffar zum SchutzderrensschenSöst en
in Ostafrika(G. v. 2. Febr. S. ) 3.

s. auchKaiserliche Kommissarien.

Reichskonsuln,BefugnisedesdeutschenGeneralkonsuls
in Zanzibar in Prisensachen aus Anlaß der ostafrika=
«nischenBlokade(V. v. 15.Febr.S§.2) 7 bis 11,27) 5.

Meichs-Marine= Amt, obersteReichsbehördefür dieVer=
waltung derMarine (A. E. v. 30. März) 47.

Reichsschuldenverwaltung, VerzinsungundEinlösung
von Schatzanweisungen(G. v. 4. März §. 5) 14. —

desgl. von Schuldverschreibungenfür "c.—
(A. E. v. 7. Sept.)193.

Reichstag,Einberufungdesselben(V. v. 30.Ssst.)197.

Reichs=Versicherungsamt, Aussichtsführungüberdie
Versicherungsanstaltenfür Invaliditäts= und Alters=

versiherung (G. v. 22. Juni §F.130 bis 134, 141)
135.— GenehmigungdesStatutsderselben(das.§. 56)
115. — Erlaß der Wahlordnungfür dieWahlder
Vertreterbei gemeinsamenVersicherungsanstalten(das.
5. 64 Nr. 3) 118. — Entscheidungvon Streitigkeiten

der Versicherungsanstaltenu. s. w. (das.S§.68, 132,
133) 119.— BestimmungüberdieSchiedsgerichtefür
dieVersicherungsanstalten(das. §. 70) 119. — Revision

der Entscheidungender Schiedsgerichte(das. §§.80, 81)
122. — Entscheidungenüber die zu zahlendenVersiche=
epter (das.ös.21, 97, 98, 100) 104. —

desgl. über die Marken zur Entrichtung der Beiträge
(das.s. 99, 121) 127. — desgl.überVertheilung
der gezahltenRentenbeträge(das.S§.90, 160) 124.
— Zwangsbeitreibungder an die Postverwaltungzu
erstattendenBeträge(das.§. 93) 125.— Genehmigung

der von denVersicherungsanstaltenzu erlassendenKon=
trolevorschriften(das.§. 126) 134. — Entscheidung
auf BeschwerdengegenStrafverfügungender Versiche=
nungsan'lten (das.F. 145) 139.— Verfahrenund
GeschäftsgangbeimReichs=Versicherungsamt(das.§.133)
136.— GeschäftedesRechnungsbüreausessbies (das.
S. 87bis90,92,94,160)123.

Reichszuschuß zur Invaliditäts=und Altersoerschenmg
(C.v.22.Juni&#.19,25,26,89,92,94)104.—
GewährungdesReichszuschussesanbesenere.Kassenein=
richtungenzurFürsorgefür diein ReichsundStaats=
ReichsGesetzbl.1889.

1889. 17

Reichszuschuß(Fort)
betriebenbeschäftigtenPersonen (das. 5 Abs.2) 90.
—-Uebernahmedes auf die Dauer militärischerOienst.
leistungenentfallendenAntheilsderRentenaufdasReich
Gas.Ss.28,89)107.

der Bestimmungendarüber(G. v. 7. April) 49.

Rekurs gegenEntscheidungenüber gezahlteBeiträge zur
Invaliditäts= und Altersversicherung(G.v. 22. Juni
§. 106) 129.

1.Mai§. 7 Nr.4, 85.20,115,156)57.
Reservefonds 8 Versicherungsanstalten15 In.

validitäts-undAltersversicherung(G.v. 22. Juni 8F.20,
21, 93)104.
ReservefondsderReichsbank(C.v.18.Dez.Art.1)
201. · »

Revision gegendieEntscheidungenderSchiedsgerichteder
Versicherungsanstaltenfür Invaliditäts=und Alters=
versicherung (G. v. 22. Juni §F. 79 bis 81, t 8
133, 134) 122.

Revision dereingetragenenEenossenschaften(G. v. 1.Mai
§§.51 bis 62) 68. — Bestellungder Revisoren(das.

Ss. 52, 54, 55, 58, 59) 68. — Erstattungihrer
Auslagen und Vergütungenfür ihre Leistung(das.
S.60)70.

Rheder, Einziehungder von denselbenfür Seeleutezu
entrichtendenBeiträgezur Invaliditäts=und Alters=
versicherung(G.v.22.Juni F.136)17.
Rohstoffvereine, Errichtungals eingetrageneGenossen=
schaften(G. v. 1. Mai §. 1 Nr. 2) 55. -

RückversicherungsverbändebeiderInvaliditätsund
Altersversicherung(G.v.22.Juni§.55Nr.3,8.65)115.

Rußland, VerbotderEinfuhrvon Schweinendorther
(V. v.14.Juli)149.

S.
Sachsen=Meiningen,InkraftsetzungdesGesetzesvom
5. Mai 1886 überdieUnfall- und Krankenversicherung
derin derLand-undForstwirthschaftbeschäftigtenPersonen
(V.v.30.Sept.)195.

Sachverständigein Prisensachenaus Anlaß der ost=
afrikanischenBlokade(V. v. 15.Febr. . 30) 10.

Sachverständigebei Festsetzungder Vergütungen
für Benutzungvon Grundstückenzu zu
(Aul. z.A. E. v. 28. Juli) 176.

C



Sachverständige (Forts.)
Sachverständigeim Verfahren vor den Schieds=

gerichtenfür die Invaliditäts= und Altersversicherung
(G. v. 22. Juni S§.74, 141) 120.

Salvador (Freistaat),Verlängerungdesdeutschsalva=
dorischenFreundschafts-,Handels-und Schiffahrts=
vertragesvom13.Juni 1870 (Konv.v. 12.Janr. 88.) 191.

Schatzanweisungen, Ausgabe von solchenzur Ver=
stärkungdes Betriebsfonds der Reichshauptkasse(G. v.
4. März §s. 3 bis 6) 14. — desgl. zu Anleihen für
das Reichsheer(G. v. 4. März S. 1, 2) 37. (G. v.
27. März §§. 1, 2) 45. — für die Marine und die
Reichs=Eisenbahnen(G. v. 4. März §§. 1, 2) 37

Scheidemünzender österreichischenWährung,Gestattung
des Umlaufs innerhalbpreußischerGrenzbezirke(Bek.v.
26. Febr.) 37. — desgl.von ScheidemünzenderFranken=
währung in Württemberg(Bek. v. 26. Febr.) 38.

Schiedsgerichtefür die Invaliditäts=undAltersver=
sicherung,Errichtungfür denBezirk jederVersicherungs=
anstalt(G. v. 22. Juni I§. 70 bis 73, 54 zu 6, 55
zu1, SS.58, 63) 119. — Verfahrenbei denselben
(das.55.63, 74, 77 bis 81, 5 zu 3) 117. — Re=
vision gegendie Entscheidungenderselben(das.S§.79
bis 81, 85, 133) 122. — Gebühren-und Stempel=
freiheit der schiedsgerichtlichen—— u. s.w.
(das.S. 140) 138.

SchiedsrichterlicheEntscheidungvon Streitigkeiten
über Vermögensauseinandersetzungenzwischenden Ver=
sicherungsanstaltenfür Invaliditäts=undAltersversicherung
(G. v. 22. Juni S§.68, 69) 119.

Schiffahrtsvertrag mit demFreistaateSalvadorvom
13. Juni 1870, Weitergeltung desselben (Konv. v.
12. Janr. 88.) 191.

Schiffer, Verhalten derselbenbei Zusammenstößenvon
Schiffenauf See (V. v. 29. Juli) 171.

Schiffsbesatzung deutscherSeefahrzeuge,Invaliditäts=
und Altersversicherungder Personen derselben(G. v.
22. Juni §. 1 zu 3, §. 22 zu 2, §. 136) 97. — sl.auch
Versicherte.

Schiffsführer, VerhaltenbeiJZusammenstößenvonSchiffen
uf See (V. v. 29. Juli) 171.

Schiffsleute, s. Schiffsbesatzung.

Schlägereien, Betheiligungan solchenals Ursachevon
Krankheitender Versichertenbei der Invaliditäts= und
Altersversicherung(G. v. 22. Juni §. 17) 103.

1889.

Schriften einereingetragenenGenofeenschest(6. v. l Mai
g8.36, 61, 90) 64.
* imsüdwestafrikanischenSchutzgebietie15.Aug.
S. 3 bis 11, 13, 16, 52, 53) 180. — Rechte des
Schürfers sas. S. 7, 8, u, 4or 180. —
register(das.S. 5) 180.

Schuldverschreibungenübereineauere 4 E.
v. 7. Sept.)193.

Schutzgebiete, deutsche,EigenthumserwerbundLurshch
BelastungderGrundstückeimSchutzgebietderMarschall=
Inseln (V. v. 22. Juni) 145.— Bergwesenim südwest=
afrikanischenSchutzgebiet(V. v. 15.Aug.) 179.— Auf.
hebungder Verordnungvom 25. März 1888 über das
Bergwesenund dieGewinnungvonGold undEdelsteinen
in diesemSchutzgebiet(das.S. 57) 190. «
Schweine, Verbot ihrer Einfuhr aus Rußland und
Oesterreich=Ungarn(V. v. 14.Juli) 140.

Seeleute, Invaliditäts=undAtsrerssheung. derselben
(G. v. 22. Juni §.1 zu3, §.22 zu2, S. 136) 97.—
s. auch Versicherte.

Seemannsämter, BefugnissehinsichtlichderJursstise
und Altersversicherungder Seeleute (G. v. 22. Juni
8. 136) 137.

Seemannskassen,Unterstützungenzn anInvaliden=
undAltersrentenempfänger(G. v.22. Juni §. 36) 109.
— Wahl von Vertretern in 9e. Ansschur der Ver=
sicherungsanstaltenfürInvaliditäts=undAltersversicherung
(das.. 48) 112.— PrüfungderAnträgeaufRenten=
bewilligung(das.S. 75) 120.

sammenstoßensvon Schiffen auf See (V. v. 29. Juli) 171.

Selbstversicherung ven Gewerbetreibendenu. s.w. bei
derJuvaliditäts- und Altersversicherung(G. v. 22. Juni
SS.8, 24, 120, 122, 146) 100. —Freiwillige Fort=
setzungdes Versicherungsverhältnisses(das. §§. 117 bis
119,146,156)132. ,

Serbien, Beitritt zur internationalenReblaus=Konvention
(Protokoll v. 15. April) 204.

Sitz einer eingetragenenGenossenschaft(G. v. 1. *= 6
Nr. 1 §.12)56. — Sitz derVersicherungsanstaltenfür
Invaliditäts= und Altersversicherung(G. v. 22. Juni

§. 43, 56) 111. — Sitz der Schiedsgerichtefür die=
selben (das.§.70) 119.
Sklavenhandel, ** zur uterkuhkungbesselben
(G. v. 2. Febr.) 3. — Berichtigunghierzu, f. S. 10.

Sonderrechte 8 GewinnungvonMineralienim süd=
westafrikanischen— (V. v. 15. Aug. S#S.51 bis
56) 189.



Spareinlagen bei einereingetragenenGenossenschaft(G.
b. Wai 8. 47 Nr. 1)67

Staatsbeamte, s. Beamte.
Staatsbetriebe, Versicherungspflichtder in denselben
beschäftigtenPersonenhinsichtlichderInvaliditäts=und
Altersversicherung (G. v. 22. Juni Ss. 4, 5) 98. —
Bescheinigungder Dauer vonKrankheiten solcherVer=
sicherterdurchdie Dienstbehörde(das.§. 18) 104.

Staatskommissare, Bestellungfür denBezirkjederVer=
sicherungsanstaltfür Invaliditäts⸗ undAltersversicherung
G.v.22.Juni§. 63,64zu4,75,78,95)117.

Staatssekretär desReichs=Marine=Amtsführt dieVer=
waltungderMarine(A.E.v. 30.März)47.
Statut einer eingetragenenGenossenschaft(G. v. 1.Mai
s88 5 bis 8, 10 bis 12, 18 bis 20, 66, 74, 76, 81, 89,
125,128,138,156)56. (Bek.v. 11.Juli &.6, 15,
16) 151. — Abänderung desselben(G. v. 1. Mai
8§. 16, 125 bis 128, 148) 59. (Bek.v. 11.Juli Ss. 16,
17) 154. — Statut einesHeitzienichesisterignüz E
v. 1. Mai §. 54, 56) 68.
SEtatut der Versicherungsanstaltenfür Invaliditäts=
und — (G. v. 22. Juni 88.54 bis 58,
60, 74, 111, 112, 21, 46, 47, 51) 114. —
btt undAbenderungdesLtatuts (das.§.56)
115. — Streitigkeitenüber dieAuslegungder *m
as. 8. 132) 136.
* StatutarischeBestimmungender Gemeinden*
der Kommunalverbändeüber GewährungderInvaliden⸗
und Altersrente in Form von Naturalleistungen(G. v.
22. Juni 8. 13) 102. — desgl. über die Einziehung
derBeiträge zur Invaliditäts= und Altersversicherung
„das. Ss.112, 113) 130.

Stellvertreter von Mitgliedern des Vorstandes ein=
getragenerGenossenschaften(G. v.1.Mai Ss.33, 35)
64. — Stellvertreter des Vorsitzendender Schieds=
gerichtefür die Invaliditäts=und Altersversicherung
.(G. v. 22. Juni §S§.71 bis 74) 119.
Stempel, widerrechtlicheAnfertigungvonStempelnzu
Beitragsmarken für die Invaliditäts= und Altersver=
sicherung(G. v. 22. Juni §. 155) 142.

Stempelfreiheit inPrisensachenaus Anlaß der ost
afrikanischenBlokade (V. v. 15.Febr. §.32) 10. — in
Verhandlungenu. s.w. bezüglichder Invaliditäts= und
Altersversiherung(G. v. 22. Juni F. 140) 138.

Stiche, widerrechtlicheAufertigungvon Stichenzu Bei=
tragsmarkenfür dieInvaliditäts und— —
(C. v. 22. Juni §F.155) 142.

1889. 19
Stimmrecht in der Generalversammlungeiner ein=

getragenenGenossenschaft(G. v. 1. Mai §§.41, 75, 8.8
Abs. 1 Nr. 4) 65. — Bestrafungwegenmfichtwihriger
Abstimmungin derGeneralversammlung(das.§. 145)88.

Strafbestimmungen wegenZuwiderhandlungengegen
dasGesetzüberdie Erwerbs-undWirthschaftsgenossen=
schaften(G. v. 1. Mai §§.140 bis 145, 152, 155, 164)
87. — desgl. das Gesetzüber die Invaliditäts= und
Altersversicherung(G. v. 22. Juni §. 142 bis 155) 139.

Strafgesetzbuch, Anwendungder Bestimmungendes
§.266 auf Vorstands=u. s. w. Mitglieder der Ver=
sicherungsanstaltenfür Invaliditäts= und Altersver=
sicherung(G. v. 22. Juni §. 59) 116.

Strafverfügungen derVersicherungsanstaltenundSchieds=
gerichtefür dieInvaliditäts= und Altersversicherung(G.
v. 22. Juni §F.145) 139.

Streitigkeiten zwischenVersicherungsanstaltenfür In=
validitäts- und Altersversicherungund den Kranken=
kassen,Entscheidungim Verwaltungsstreitverfahren(G.
"v.22.Juni §.12) 101.— desgl.mit Berufsgenossen.
schaftenüber die Erstattung von Invalidenrente (das.
§.76) 121. — desgl. in Betreff der Vermögensausein=
andersetzungzwischenden Versicherungsanstalten(das.
SS.68, 133) 119. — StreitigkeitenwegenGewährung
der Invaliden- oder Altersrentein Form von Natural=
leistungen(das.8.13) 102. — desgl.über dieWahl
von Vertretern in den Ausschuß der Versicherungs=
anstalten (das. §. 49) 113. —desgl. über die Höhe
der Versicherungsbeiträge(das.S§s.122 bis 125, 127)
133. — über die Rechteund Pflichten der Organe der
Versicherungsanstalten,dieAuslegungihrer Statutenu. s.w.
(das.S. 132) 136.

Südwestafrikanisches Schutzgebiet, — da·
selbst(V. v. 15. Aug.) 179. — Aufhebung der Ver=
ordnung vom 25. März 1888 über das Bergwesenund
die Gewinnung von Gold und Edelsteinenim Schuzz=
gebiet(das.8. 57) 190.

T.
Tantiemen der Arbeiter u. s. w., Anrechnungals Lohn
bei der Invaliditäts=und Altersversicherung(G. v.
22. Juni F. 3) 98.

Telegraphenkabel, unterseeische,Beitritt von Tunis
zum internationalenVertragezumSchutz— (Bek.
v. 6. Sept.) 194.

Thierfelle, s. Felle.
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Tod einesGenossen(G. v.1.Mai §§.75,119,149)73.
(Bek.v. 11.Juli §. 28bis31)159.—Täd#Ver=
sicherterbei der Invaliditäts, undAltertverscherung
(G. v.22.Juni§. 31,95)108.

Trunkfälligkeit als Ursacheder KrankheitvonVer=
sichertenbei der Invaliditäts=und
(G. v. 22. Juni F. 17) 103.

Truppenübungen, Abschätzungderdurchdieselbenver=
rrsachten Flurschädendurch— — (nl. A.E.
v. 28.Juli) 166.

Tumis, Beitritt zum internationalen— wegen
Schutzes der unterseeischenTelegraphenkabele n v
6.Sept)194.

Ueberschuldung einer eingetragenenGenosseuschaft(G.
v 1.Nai §s.91,92,115,120,134)77.

Uebertragungder Invaliden-undAtsse G. v.
22. Juni S.40) 110. -

Umlauf von österreichischenScheidemünzeninnerhall
preußischerGrenzbezirke(Bek.v. 26. Febr.) 37. — desgl.
von Scheidemünzender Frankenwährungin W
berg (Bek. v. 26. Febr.) 38.

UmtauschungültigerBeitragsmarkenfür dieInbalibirits-
und Altersversicherung(G. v. 22. Juni §. 99) 127.—
Umtauschder Quittungskartenüber 2 t
(das.Sr.103,104,113)128.

Umwandlung einereingetragenenGenossenschaft(G.v.
1.Mai §§.137bis139,148Abs.3)S7. (Bek.v.
11. Juli §s. 6, 17, 36 bis 39) 151.— Umwandlung
der in Gemäßheit des Gesetzesvom 4. Juli 1868 ein=

170) 90.
Unfall, Begründungdes gsssh#n * In#llleäe##e
bei Erwerbsunfähigkeitin Folge eines S v.
22. Juni §. 9) 100. -

Unfallrente, BefreiungderEnpfängereinersolchenvon
der Verpflichtungzur Invaliditäts= und Altersversiche=
rung (G. v. 22. Juni SS.4, 34) 99.

Unfallversicherung der in der Land- und Forstwirth.
8— beschäftigtenPersonen, Inkraftsetzungdes Gesetzes

Lothringen(V. v. 16.April) 51. — besgl.inSachsen=
Meiningen (V. v. 30. Sept.) 195.

dung von Bestimmungendesselbenauf dieInvalltitsse
und Altersversicherung(G. v. 22. Juni §§.9 31, 34,
76, 129, 133, 134) 99.

1889.
UnterstützungenderGemeindenundAmmenoerbändean
Invaliden- und Altersrentenempfänger* &21 Juni
§.35) 109.—desgl. vonKrankenkaffenGa. S.36) 109.

UntrenederMitgliederdesVerstandes., desAusschusses
und des Aufsichtsraths,sowie der Vertrauensmänner
der VersicherungsanstaltenfürInoaliditäts.undAlters=

„ # v. 22.Zui W.% 18. ·

.««)

V. »
Verbände, .cernossenschaftsserbände. .. »

Verbleiungsanstalten bedürfenderu N“
v. 2.Janr.) 1. ..

Verbrechen, Aihwerölshtigung.* ——
herbeigeführtenErwerbsunfähigkeitoderKrankheitbei der
Invaliditätsversicherung(G. v.22. Juni 8§.11, 17) 101.

Vereinsrecht, s(.— — und Sürol
#Lecht. . »

Vereinszollgesetz vom1. Juli 1869, Fiteen des
S.108besselben(G.v.18.April)53.

Verfahren vor denSchiedsgerichtenfür dieJnvaliditats
undAltersversicherung(G. v. 22.Juni §S. 74, 77 bis
81, 85, 63) 120.— VerfahrenbeiFeststelung,u.s.w.
der Renten(das.Ss. 75 bis 95) 120. — Verfohren
vor demReichs=Vanschennzent (das.§. 131 bis 133)
136.—vor denLandes=Versicherungsämtern,Oas.F.134)
17.
s. auchgerichtlichesgs, ’ui„

streitverfahren.

Vergütungen an dieMitglieder Verstendeu. s y
der VersicherungsanstaltenfürInvaliditäts= und Alters=
versicherung(G.v.22.Juni 5.57, 58, 64Nr. 4, 5.73)
116.— Vergütungenan dieKrankenkassenu.s. w. für die
Einziehung der Versicherungsbeiträge(das.S. 112) 131.

Verjährung der Zinsenund der Kapitalbeträgeaus=
gegebenerSchatzanweisungen(G. v. 4. März §. 6) 14.

Verjährung der Ansprüchegegen die Vorstands=
mitgliedereinereingetragenenGenossenschaft(G. v. 1.Mai
Ss.32,92) 63. —desgl. gegenMitgliederdesAufsichts.
raths(has.§.39) 65.— VerjährungderKlageeines
ausgeschiedenenGenosstenauf AuszahlungseinesGeschäfts=
guthabens(das.S. 72) 72. — desgl. der Klage gegen
MitgliedereineraufgelöstenOernossenschaftGas.5 8
119, 162) 83.
VoerährungvonDividendenrückständender—9

bank(G. v. 18.Dez.Art. 1) 202. -



Verkaufsstellen at. Beitragzmarken,zur Invaliditäts.
undAltersversicherung(G. v. 22. Juni §5.99, 121)
127. — insbesonderein — nd Vurttemberg(das.
S.162Abs.3)1144.

Verleihung von Vezwerkefeldernim sühwestefciknnisch
Schutgebiet(V. v. 15. * 88.15 bis 28, 37
bis 44) 182. ·.

Vermögen "6!tVersicherungsanstaltenfür Iwallditäts.
und Altersversicherung(G.v.22.Juni §§.44,67, 68,93,
129) 111.— Vermögensauseinandersetzungzwischenmeh=
rerenVersicherungsanstalten(das.5s.67, 68, 133) 118.

Veröffentlichungen, s.Bekanntmachungen.

22. Juni 8.40) 110.
Versammlungs= undVereinsrecht, Beachtungder
GesetzedarüberseitensderVorstandsmitgliedereinerein=
getragenenGenossenschaft(G. v. 1. Mai §. 143) 88.

Versicherte (Arbeiter,Oienstboten,Gehülfenu. s.w.)
bei.derInvaliditäts=undAltersversicherung,Versicherungs.
pflicht(G. v. 22.Juni §. 1 bis 6) 97. — Freiwillige

100. — AnspruchaufGewährung von Invaliden- und
Altersreute (das. 85.9 bis 12, 15 bis 18, 25 bis

RenteinFormvonNaturalleistungen(das.S.13)102.
— Abfindungderan AusländerzahlbarenRenten=
beträge(das.S.14)102.—BeiträgederVersiherten
(das.89.19,20,22,24,96f) 104.— Erstattung
der Beiträge von weiblichen Versicherten(das.8§.30,

as. Ss. 31, 95) 108. — Verpflichtungender Ver=
sicherten.binsthichderEntrichtungder Beiträge(das.
S. 100bis 121) 127. — BestrafungwegenJuwider=
handlungen(daf.&S.146,149,151)139.
Wiahl vonVertreternderVesschertenin denAus=
schußder Versicherungsanstalten(G. v. 22. Juni SS.48
bis 50) 112. —desgl. in denAufsichtsrath(das.8§.51,
52) 113.— Bestellungzu Vertrauensmännernas.
§§.51, 52) 113.—Wahl vonVersichertenals Bei=
siter* Schiedsgerichte(das.S8.71 bis 74) 119.—
desgl.als nichtständigeMitglieder des Reichs=Ver=
sicherungsamts(das.§. 133) 136. — Ablehnungvon
Wahlen (das.S. 73) 120. — Verpflichtungender zu
Vertreternu. s. w. gewähltenVersichertengegenihre
Arbeitgeber(das.S.62) 117.

Versicherungsanstalten für Iwaliditäts. und Alters=
versicherung,ErrichtungundOrganisation(G.v.22.Juni

1880. 25

anstaltenfür mehrereBundesstaaten (das.S§.41, 43
bis 45, 64, 93, 129) 110. — Vorstand der Ver.

59) 113.— WeitereOrgane(das.Ss.51, 52, 58 bis

Schiedsgerichte(das§§7obi874)119— Beiträge

bis 26, 96 bis 98) 104.— Markenderunstalten=zur

ni bc4—Feststellung* zu zahlendenRentenbeträge

Nentenauf dieVerfiicherungsanstalten(das.55.89, 90,
160) 124.— VorschußweiseZahlung derRentendurch
diePost (das.Ss.92, 93) 125.— Vermögensverwaltung
bei denVersicherung#anstaltem(das.Ss. 129, 130, 133)
135. — Verhältnißzu besonderenK#eseneimichiungen
für die Invaliditäts=-und Altersversicherung(das.8§.5,

scheidungvon Streitigkeiten der Versicherungsanstalten
mit Arbeitgebernu. s.w. (das.SS.122, 123, 127, 132,
133) 133. — Erlaß von Kontrolvorschriftendurch die
Anstalten (das.88.126 bis 128) 134. — Strafbefug=
nisse(das.Ss. 141 bis 145) 139. — Strafbestimmungen
gegendie Organeder Anstalten(das.S§. 152, 153)
141. — Aufsicht über die Versicherungsanstalten (das.
K..131bis134)135.—LeistungderRechtshülfefür
dieselben(das.. 141)118.

Altersversicherung(G. v. 22. Juni §§.1 bis 7) 97. —
Aufhören derselben(das. S. 32) 108. — Freiwillige
Fortsetzungdes Versicherungsverhältnisses(das.Ss.117
bis119)132.

rentenauf das Reich und die Versicherungsanstalten
(G. v. 22.Juni 8§.88 bis 90, 92,94, 6) 124.— Ein=
soruchgegendie Vertheilung ca S§.90, 160) 124.

Vertheilung desVermögens einer aufgelöstenein.
getragenenGenossenschaft(G. v. 1.Mai S§.88 bis91,
107 bis 110) 76. (Bek. v. 11. Juli §. 22) 157. —
VertheilungderNachschußbeträgeauf diezahlungsfähigen
Genossen(G. v. 1.Mai §.98) 78. 6

sicherungsanstaltenfür die Invaliditäts= und Alters.
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Vertrauensmänner (Forts.)
versicherung(G.v. 22. Juni 88 51, 52, 54 Nr. 3, 75)
113. — Ersatz für ihre baaren Auslagen und ent—
gangenenArbeitsverdienst(das.S. 58) 116.— Haftung
derselbenundBestrafungderUntreue(das.S. 59) 116.—
Bestrafung wegenOffenbarungoder Nachahmungvon
Betriebsgeheimnissen(das.S§.152, 153) 141.

Vertreter der Arbeitgeberund der Versichertenin dem
Ausschußder Versicherungsanstaltenfür Invaliditäts=
und Altersversicherung(G. v. 22. Juni Ss.48 bis 50,
64 zu 2) 112. — desgl. in demAufsichtsrath(das.
§§.51, 52) 113. — Ersatz der baaren Auslagen der
Vertreter und Ersatz für entgangenenArbeitsverdienst
(das.§. 58) 116. — Verpflichtungender Vertreter der
Versichertengegenihre Arbeitgeber(das.§.62) 117.—
Vertreter der Arbeitgeberund der Versichertenbeim
ReichsVersicherungsamt(das. §. 133) 136.

s. auchStellvertreter, Betriebsleiter.

Verwalter, s. Konkursverwalter.
Verwaltungsbehörden, höhere, Juständinat in An=
gelegenheitender eingetragenenGenossenschaften(G. v.
1. Mai §§.56, 57, 59, 79, 171) 69. — Genehmigung
statutarischerBestimmungenüber Gewährung der In=
validen- und Altersrentein Form vonNaturalleistungen
(G. v. 22. Juni §F.13) 102. — desgl. über Ein=
ziehungder Versicherungsbeiträgefür die einer Kranken=
kasseangehörigenVersicherten(das. §. 112) 130. —
Entscheidungvon Streitigkeiten über die zu zahlenden
Beiträge (das.S§.122, 123) 133.

Befugnisseder — Verwaltungsbehördenbe=
züglich der Invaliditäts= und Altersversicherung(G. v.
22. Juni §§.3, 4, 29, 73, 75, 83, 84,86, 128,161)
98. — Entscheidungvon Streitigkeiten zwischenden
Versicherungsanstaltenund den Arbeitgebernu. s. w.
(das.§§.100, 122 bis 125)127.— Verhängungvon
Geldstrafengegen die Arbeitgeberund die Versicherten
(das.8§.126, 146) 134.

Verwaltungskosten derVersicherungsanstaltenfür In=
validitäts- undAltersversicherung(G. v. 22. Juni S§.20,
45, 47, 74, 75, 101, 128, 141) 104.

Verwaltungsstreitverfahren beiStreitigkeitenzwischen
denVersicherungsanstaltenfür Invaliditäts- undKranken=
versicherungund den Krankenkassen(G. v. 22. Juni
§. 12) 101. —desgl. bei Auflösung eingetragenerGe=
nossenschaftenwegenGefährdungdes Gemeinwohls(G.
v. 1.Mai §. 79) 74.
Verzeichnisse derMitgliedereinereingetragenenGenossen=
schaft(G. v. 1.Mai F. 30) 63.

1889.

Verzinnungs= und Verzinkungsanstalten bedürfen
der Genehmigung(Bek.v. 2. Janr.) 1.

VorgesetzteDienstbehörde, Bescheinigungenüberdie
Dauer von Krankheitender in Reichs=und Staats=
betriebenbeschäftigtenPersonenbezüglichderInvaliditäts.
und Altersversicherungderselben(G. v.22. Juni §. 18)
104. — Bestimmungenüber die Einziehungder Ver=
sicherungsbeiträgevon diesenPersonen (das. F. 114)
131. — Entscheidungauf BeschwerdenüberBerechnung
der Beiträge (das. §. 106) 129. «

Vormerkungen imGenossenschaftsregister(Bek.v. 11.Juli
§. 32) 162. — in der Liste derHse (G. v. 1.Mai
S.69,70)72.

Vorsatz, Verlust des— — — bei
vorsätzlichherbeigeführterErwerbsunfähigkeit(G. v.
22. Juni §.11) 101. — Nichtanrechnungder Dauer
vorsätzlichzugezogenerKrankheit als Beitragszeit(daf.
F.17) 103.

Vorschusberechnung im Konkurseeinereingetragenen
Genossenschaft(G.v. 1.Mai §§.99 bis 102,123)78.—
Anfechtungderselben(das. 88. 1 d# 109, 101,
123) 80. —

Vorschuß= undKreditvereine, Enichtung als ein=
getrageneGenossenschaften(G. v. 1. Mai §. 1 Nr. 1)
55. — Ausschließungaus denselben(das.8 66) 71.

Vorsitzender des VorstandesderVersierungsanstalten
für Invaliditäts= undAltersversicherung(G. v. 22. Juni
Ss.56, 57, 61) 115. — Vorsitzenderin demAusschuß
und dem Aussichtsrathder Versicherungsanstalten(das.
5§.53, 54 zu 1, 57) 114.— VorsitzenderderSchieds.
— (das. 71 bis 74, 77) 119.

Vorstand einereingetragenenGenossenschaft(G. v. 1.Mai
5§.9 bis 12,15, 24 bis 33, 35 bis38,42,49,59, 61,
66 bis70, 74 bis82, 101,110, 115, 127, 131,134,
155, 158, 164,169)58. (Bek.v. 11.Juli §. 18,36)
155. — Eintragung ins Genossenschaftsregister(G. v.
1.Mai I. 10,28, 148Abs. 3) 58. (Bek.v. 11.Juli
SS.6, 19) 151. — Legitimation gegenüberBehörden
(G. v. 1. Mai §.26 Abs. 2) 62. — Berufung der Ge=
neralversammlung(das.Ss.42, 97, 115, 120) 66. —
BeantragungderKonkusersffnungGas. a 92, 93, 134)
77. — Haftpflichtder Vorstandsmitgliedersd Ver⸗
jährung der Ansprüchegegensie (das. 88.32, 92, 136)
63. — Bestrafungderselben(das. §§.140 bis 143) 87.
— Ordnungsstrafengegendieselben(das.Ss. 152, 155,
164) 90. (Bek.v. 11.Juli §.18) 155.

VorstandderVersicherungsanstalten für In.
validitäts, und Altersversicherung, Befugnisse



Vorstand (Forts.)
und Pflichten (G. v. 22. Juni 88.46, 47, 51, 54
bis 61, 95, 128, 129, 131, 141) 112.— Entschädi=
gung der Mitglieder für baare Auslagen und ent=
gangenenArbeitsverdienst(das.§.58) 116.— Haftung
derselbenund BestrafungwegenUntreue(das.§. 59)
116.— VorstandgemeinsamerVersicherungsanstalten
(das.§.64) 117 — Mitwirkung bei Feststellungder
zu zahlendenRentenbeträge(das.S§. 75, 78, 79, 81,
83, 86, 87) 121. — desgl.der zu zahlendenBeiträge
(das.§.97) 126. — desgl. bei Vertheilungder ge=
zahltenRentenbeträge(das.§.90) 124.— Anweisung
derPost zur Auszahlungder Renten (das. §.91) 124.
— Verhängungvon OrdnungsstrafengegenArbeitgeber
undderen Betriebsleiter(das.5§.142bis 145)139.—
Bestrafung der VorstandsmitgliederwegenOffenbarung
oderNachahmenvonBetriebsgeheimnissen(das.88.152,
153)141.

Zuwiderhandlungender Vorstandsmitgliedervon
Adbtiengesellschaften,Innungenund eingetragenenGe=
nossenschaftengegen das Gesetzüber die Invaliditäts=
undAltersrersicherung(G. v.22.Juni §.150)140.

W.
Wahlen zum Ausschußder Versicherungsanstaltenfür
Invaliditäts=und Altersversicherung(G. v. 22.Juni
§. 48 bis50)112. —Wahl derBeisitzerderSchieds.
gerichte(das.S§.55, 71,73) 115.— Ablehnungvon
Wahlen(das.8§.60, 71, 73) 116. — Streitigkeitenüber
dieGültigkeit der vollzogenenWahlen(das.S. 132) 136.

Wahlordnung für die Wahl von Vertreternin den
AusschußderVersicherungsanstaltenfür Invaliditäts=-und
Altersversicherung(G.v.22.Juni §§.19, 64 zu3) 113.

Wartegeld, Befreiungvon Empfängerneinessolchen
von der Verpflichtung zur Invaliditäts= und Alters=
versicherung(G. v. 22. Juni §. 4) 99.

Wartezeit bei der Invalidenrente(G. v. 22. Juni
SS.15, 16, 32, 117, 156) 103. — bei der Alters=
rente (das. 8§. 15, 16, 32, 157) 103. — Wartezeit
bei diesenRenten für Personen, welchebei besonderen
Kasseneinrichtungenbetheiligtsind(das.§.5) 99.

Wehrpflicht, Aurechnungder Zeit derAbleistungder=
selben als Beitragszeiten bei der Invaliditäts= und
Altersversicherung(G. v. 22. Juni S§.17, 18, 103,
158) 103. — Uebernahmedes auf die Dauer der Ab=
leistungentfallendenTheils der Renten auf das Reich
(das.§.28) 107.

1889. 2)
Weibliche Personen, Erstattungvon Beiträgender=
selbenzur Invaliditäts= und Altersversicherung(G. v.
22. Juni §§.30, 31, 95) 107.— s. auchFrauen.

Widerspruch gegenden Inhalt der ListederGenossen
(G. v. 1.Mai Is. 165, 167 bis 169) 92. (Bek.v.
11.Juli §. 38) 163.

s. auchEinspruch.

Wiederaufnahme des Verfahrens bei abgelehnten
Ansprüchenauf Invaliden=oder AltersrenteE. v
22. Juni §.82) 123.

Wirthschaftsgenossenschaften, s. ein getrageneGe=
nossenschaften.

Wittwen, s. Hinterbliebene.
Wohnungen, Errichtung von Vereinenals eingetragene
Genossenschaftenzur Herstellungvon Wohnungen(G. v.
1. Mai §. 1 Nr. 7)55.

Württemberg, Gestattungdes Umlaufs vonScheide.
münzenderFrankenwährung(Bek.v. 26.Febr.)38.

Verkauf von Beitragsmarkenzur Invaliditäts= und
Altersversicherungdurchdie Postanstaltenu. s. w. in
Württemberg(G. v. 22. Juni §S.162 Abs. 3) 144.

Z.
Zahlungsmittel, Umlauf österreichischerScheidemünzen
innerhalbpreußischerGrenzbezirke(Bek. v. 26. Febr.)
37. — desgl.von Scheidemünzender Frankenwährung
innerhalb des württembergischenGrenzbezirks(Bek. v.
26.Febr.) 38.

EinziehungderEinhundertmarknotenderHannover=
schenBank in Hannover (Bek. v. 16. Juli) 169. —
desgl.derBremerBank inBremen(Bek.v.25. Okt.) 199.

Zahlungsunfähigkeit einereingetragenenGenossenschaft
(G. v. 1.Mai §§.91 ff., 134) 77.

Zentralbehörden derBundesstaaten,Genehmigungder
Sicherheitsvorrichtungenfür Dampfkessel(Bek.v.27. Juli)
173.

VerleihungdesRechtszur Bestellungvon Revisoren
an Genossenschaftsverbände(G. v. 1. Mai §F.55) 69.
— Erlaß von ErgänzungsbestimmungenzumGesetzüber
die Erwerbs= und Wirthschaftsgenossenschaften(das.
S. 171) 93.

Erlaß von ErgänzungsbestimmungenzumGesetzüber
dieInvaliditäts=undAltersversicherung(G. v. 22.Juni
§. 138, 103, 112, 129) 137. — Bestimmungenüber
dieWahl von Vertreternin denAusschußderVersiche.
rungsanstalten(das.S§s.48, 49) 112. — über Auf=
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Zentralbehörden (Forts.)
stellung und Abnahmeder Jahresrechnungderselben
(das. §.54 zu 8) 114. — über Veränderungenbei
gemeinsamenVersicherungsanstalten(das.S.67) 118.—
über Errichtungund Besetzungder Schiedsgerichtefür

die Invaliditäts= und Altersversicherung(das. 88. 70
bis 72) 119. « -

s. auch Landesregierungen.

Zenutral=Postbehörden, Erstattungdervondenselben
gezahltenInvaliden=und Altersrentenbeträge3 v.
22. Juni S. 92 bis 94) 125.

S## in PrisensachenausAnlaß der tsrtsnischen
Blokade(V. v. 15.Febr. §. 30) 10. — im Verfahren
vor denSchiedsgerichtenfür Invaliditäts und Alters=

vrersicherung(G. v. 22. Juni SS.74, 141) 120.

Zunsen, Verzinsungvon Schatzanweisungen(G. v. 4. März
IS§.4 bis 6) 14. (G. v. 4. März §. 2) 37. (G. v.
27.März §.2) 46. — desgl.vonSchuldverschreibungen
über Reichsanleihen(A. E. v. 7. Sept.) 193.

Zolämter, Einfuhr von Pflanzenund sonstigenGegen=
ständendes Gartenbauesüber gewisseZollämter(Bek.
v. 19. April) 54.

Zollgesetz, f. Vereinszollgesetz.

Zufammenstoßen von SchiffenaufSee,Ergänzungder
bezüglichenVerordnungenvom 15. Aug. 1876 und
7. Janr. 1880 (V. v. 29. Juli) 171.

1889.

Zusatzmarkenzur Entrichtungvon Beiträgenzur In=
validitäts, und Altersversicherung(G. v. 22. 77
S 121,117bis120,140,150133.

Zuschuß,s.Reichszuschuß.
ZuständigkertderBehördenbeiderJrsallditäts.und
Altersversicherung(G. v. 22 Juni §F.138) 137.—
ZuständigkeitendesReichs=Versicherungsamtsund der
Landes=Versicherungsämter(das. §. 134) 137.
ZauständigeBehördenzurAusführungdesGenossen=

schaftsgesetzes(G. v. 1. Mai SF.79, 171) 74. — Zu.
ständigkeitder Gerichtein Rechtsstreitigkeitenbezüglich
derGenossenschaften(das.S§.49, 105, 146) 67.

Zustellungen in Prisensachenaus Anlaß derostafrika=
nischenBlokade(V. v. 15.Febr.8§.14, 19, 21, 28) 7.
—desgl. in Sachen der Invaliditäts= und Altersver=

sicherung (G. v. 22. Juni §. 139) 138. »
Zwangsbeitreibungsverfahren gegenVersicherungs.
anstaltenfür dieInvaliditäts=undAltersversicherung
(G. v.22. Juni §.93) 125. —bezüglich derForderungen
der Versicherungsanstalten(das.§§.128, 137) 135.

Zwangsvergleich sindetimKonkurseinereingetragenen
Genossenschaftnicht statt (G. v. 1.Mai F. 109) S1.

Zwangsvollstreckung gegenGenossennachErklärung
derVollstreckbarkeitderVorschußberechnung(G. v. 1.Mai
Ss.102,105)79.

Zweigniederlafsung einereingetragenenGenossenschaft
(G.v. i. Wei. 14,148,149,170)50.(Ver.7.
#1.Juli 88.5,20,25)151.
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